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Verkaufsprospekt 
vom 19. September 2018 für das öffentliche Angebot von Vermögensanlagen 

in Form von Direktinvestments nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 Vermögensanlagengesetz 

LichtmieteEnergieEffizienz A+ Direkt-Investitions-Programm 

der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

in der Fassung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 

Hinweis: Die inhaltliche Richtigkeit der Angaben im Verkaufsprospekt ist nicht Ge-

genstand der Prüfung des Verkaufsprospekts durch die Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht.  
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Hinweis: Dieses Dokument stellt eine zusammengeführte Fassung des Verkaufsprospekts ge-

mäß § 7 VermAnlG vom 19. September 2018 sowie des Nachtrags Nr. 1 gemäß § 11 VermAnlG 

vom 26. August 2019 dar. 

Zur besseren Lesbarkeit wurden die sich ausschließlich auf dieses Dokument beziehenden 

Seitenzahlen und Seitenverweise angepasst. 
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Verantwortung für den Verkaufsprospekt 

Anbieter, Prospektverantwortlicher und Emittent der mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen ist aus-

schließlich die Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH mit Sitz in D-26135 Oldenburg (Oldb.), geschäftsan-

sässig Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg (Oldb.), die für den Inhalt des vorliegenden Verkaufsprospekts die Verantwortung 

übernimmt. 

Der vorliegende Verkaufsprospekt wurde auf Grundlage des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) und der Vermögensan-

lagen-Verkaufsprospektverordnung (VermVerkProspV) erstellt. 

Die Angaben, Prognosen und Berechnungen sowie die steuerlichen und rechtlichen Erläuterungen zu diesen Vermögensanla-

gen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Künftige wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Änderungen, insbeson-

dere Änderungen der Gesetzgebung und der Rechtsprechung, sind dennoch nicht abzusehen. Daher wird - soweit gesetzlich 

zulässig - für das tatsächliche Eintreten der Prognosen keine Haftung übernommen. 

Die im Verkaufsprospekt gemachten Angaben sind nach Kenntnis des Anbieters richtig und es wurden keine wesentlichen Um-

stände ausgelassen. Für den Inhalt des Verkaufsprospekts waren nur die bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bekannten 

oder erkennbaren Sachverhalte maßgeblich. 

Mit der Zeichnung einer oder gegebenenfalls mehrerer dieser Vermögensanlagen, tätigen Anleger Vermögensanlagen, die mit 

entsprechenden unternehmerischen Risiken verbunden sind. Die mit diesen Vermögensanlagen verbundenen Risiken werden 

im Kapitel „Risiken der Vermögensanlagen“ auf Seite 34 ff. beschrieben. 

Angesprochen werden professionelle Anleger sowie Privatanleger, die ein Grundverständnis für rechtliche, wirtschaftliche und 

steuerliche Zusammenhänge besitzen. Es wird empfohlen, die unabhängige Beratung eines branchenerfahrenen Steuerbera-

ters oder Rechtsanwalts in Anspruch zu nehmen, um sich ein eigenes Bild über diese Vermögensanlagen zu verschaffen. 

Datum der Prospektaufstellung: 19. September 2018 

 

 

 

Oldenburg (Oldb.), den 19. September 2018 

Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

vertreten durch den Geschäftsführer Alexander Hahn 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt können Haftungsansprüche nur dann bestehen, wenn die Vermö-

gensanlagen während der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von zwei Jahren nach 

dem ersten öffentlichen Angebot der Vermögensanlagen im Inland, erworben werden. 

 

Hinweis: Die in diesem Verkaufsprospekt abgedruckten Bilder zeigen mit diesen Vermögensanlagen angebotene Anlageobjekte 

(Seite 72, 75, 78, 81, 84).  Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH - Alle Rechte vorbehalten.  



5 

Das Geschäftsmodell der Deutsche Lichtmiete 
Unternehmensgruppe 

Der Emittent, die Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, ist als Tochtergesellschaft der Deutsche Lichtmiete 

Handelsgesellschaft mbH Bestandteil der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe unter Führung der Deutsche Lichtmiete 

Beteiligungsgesellschaft mbH. 

Seit der Gründung in 2009 konzentriert sich die Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH ausschließlich auf den stark 

expandierenden Markt der Energieeffizienz. Das klare Unternehmensziel: Marktführer in der Vermietung von LED-Beleuchtungs-

technik in Deutschland zu werden und die Marke Deutsche Lichtmiete international aufzustellen. Dank seiner dynamischen 

Entwicklung ist das Unternehmen heute auf einem guten Weg, der größte Industriedienstleister im Beleuchtungssektor zu wer-

den. 

Erklärtes Klimaschutzziel ist es, die deutsche Wirtschaft dabei zu unterstützen, insgesamt 1.000.000 Tonnen CO2 einzusparen. 

Die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, als erstes Unternehmen Projekte zur Umrüs-

tung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung anzubieten, umzusetzen und vor allem finanzierbar zu machen. 

Dabei setzt das Unternehmen auf den Einsatz von hochwertigen LED-Industrieprodukten Made in Germany aus eigener Pro-

duktion. 

Als erster Anbieter vermietet die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe modernste LED-Beleuchtungstechnik und setzt 

dabei Maßstäbe im sorgsamen Umgang mit Energie. Damit ermöglicht sie ihren Mietkunden durch eine sofortige Kostenerspar-

nis von bis zu 35 Prozent eine langfristig ausgelegte Maßnahme, die sich von Anfang an bezahlt macht. Seit Jahren beschäftigt 

sich das Team der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe damit, Energie gar nicht erst zu verbrauchen, sondern dort anzu-

setzen, wo Energie drastisch eingespart werden kann. Im Durchschnitt führt dies zu einer CO2-Reduktion von über 65 Prozent 

im Bereich der Beleuchtung bei den Mietkunden. 

Dabei arbeitet die Deutsche Lichtmiete ohne jegliche Subventionen oder Fördergelder. 

Bei der Auswahl der Mietkunden liegt der Fokus auf bonitätsstarken Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Produktion, 

Handel und Dienstleistung. 

Das revolutionär einfache Mietsystem 

Die Deutsche Lichtmiete hat eine Lösung entwickelt, mit der Unternehmen sofort Stromkosten und Energie sparen können - 

LED-Beleuchtungssysteme zum Mieten. Denn so wird zeitgemäße Technologie ohne Investition schnell und risikolos umsetzbar. 

Fest steht: Das Mieten von Licht ist eine Revolution. Denn in keinem anderen Geschäftsbereich lassen sich Ausgaben und 

Verbrauch so schnell reduzieren wie beim Licht. In vielen Firmengebäuden machen dessen Aufwendungen rund 50 Prozent der 

Energiekosten aus. Durch das effiziente Licht-Mietsystem der Deutschen Lichtmiete können Mietkunden ihre Wettbewerbsfä-

higkeit trotz steigender Strompreise auf Dauer sichern. Ohne ihre Liquidität zu beanspruchen. 

Das System der Deutschen Lichtmiete ist einfach: Das Unternehmen rüstet bestehende Beleuchtungsanlagen auf von ihr in 

Deutschland hergestellte LED-Technik um und übernimmt die Umrüstungskosten in voller Höhe – inklusive Installation. Nach 

Abnahme des Projekts zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung fällt lediglich eine vorab festge-

legte, monatliche Miete für die Nutzung der neuen Anlage an. Ein weiteres Plus: Auch die Wartungskosten lassen sich deutlich 

reduzieren. Im Ergebnis sinken die Betriebskosten erheblich, den finanziellen Vorteil können die Mietkunden sofort nutzen – als 

liquide Mittel. 

Produkte Made in Germany 

Die Ausfallquote der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte liegt bei unter 0,1 Prozent. Es gilt diese herausragende Quote 

noch weiter zu reduzieren. Für die Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte wird den Mietkunden eine Beleuchtungsgarantie 

über die gesamte Mietdauer gewährt. Weil Sicherheit ein Qualitätsmerkmal ist. 

Das Streben geht dahin, die höchstmögliche Wertschöpfung bei der Herstellung der Produkte in Deutschland zu erzielen. Dazu 

bezieht die Deutsche Lichtmiete alle verwendeten Komponenten, Kunststoffe, Aluminium etc. aus deutschen Fertigungsbetrie-

ben, die nach ihren Vorgaben und mit eigens für sie hergestellten Werkzeugen exklusiv für diese produziert werden. Die LED-

Chips selbst werden aus Japan bezogen. Die Komponenten werden in der Fertigung in Oldenburg (Oldb.) konfektioniert. Die 
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Bestückung der LED-Platinen erfolgt ebenso in Deutschland, und zwar nach höchsten Qualitätsstandards wie auch in der Luft-

fahrt und Medizintechnik üblich. Die verwendeten LED-Treiber verfügen über alle wichtigen Zertifikate wie ENEC, TÜV, CE, 

VDE, DIN 61000 etc. 

Alle Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte sind nicht nur extrem robust, langlebig und äußerst effizient, sondern zudem 

reparabel und recyclebar. ‚Made in Germany‘ ist für die Deutsche Lichtmiete eine Frage der Haltung. Die Unterstützung des 

Deutschen Mittelstands ist für die Deutsche Lichtmiete eine Selbstverständlichkeit. 

Der Markt für LED-Industrielicht 

Experten schätzen die Anzahl der künstlichen Lichtquellen in Deutschland auf etwa 1.000.000.000. Der europäische Markt wird 

auf etwa das Zehnfache taxiert. 

Allein deutsche Kommunen betreiben etwa 9,5 Mio. Straßenbeleuchtungsanlagen. Der ZVEI (Zentralverband der Elektrotechnik- 

und Elektroindustrie e.V.) hat errechnet, dass durch den kompletten Wechsel zu energieeffizienter Beleuchtung in Kommunen, 

Industrie und Privathaushalten allein in Deutschland bis zu 13.000.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden könnten. Das 

jährliche Einsparpotenzial im Bereich Bürobeleuchtung beträgt laut ZVEI ca. 3.200.000.000 Kilowattstunden. Für den Bereich 

Industriebeleuchtung wurde ein Einsparpotenzial von ca. 8.300.000.000 Kilowattstunden errechnet. 

Trotz kurzfristiger konjunktureller Schwankungen steigt die Nachfrage nach Energie und damit auch der Preis weiterhin an. Die 

Gründe dafür liegen im weltweit anhaltenden Bevölkerungswachstum sowie im ökonomischen Aufschwung von Schwellen- und 

Entwicklungsländern. 

Energiekosten steigen daher stetig. In den letzten zehn Jahren haben sich die Kosten für Strom in Deutschland fast verdoppelt. 

Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht, so dass das Thema Energieeffizienz immer wichtiger, vor allem für Industriebe-

triebe, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen, wird. Industriestrompreise werden weiter steigen. Nach Expertenschätzun-

gen erhöht sich der Strompreis für die nicht energieintensive Industrie zwischen 2010 und 2025 um 53 Prozent, für die energie-

intensive Industrie um knapp 41 Prozent. Diese Entwicklung gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie dra-

matisch. 

In den letzten Jahren ist beim Thema Energieeffizienz immer wieder auf die mangelnde Effizienz der heutigen Beleuchtungs-

technik verwiesen worden, denn ein erheblicher Anteil der aktuell verbrauchten Energie fließt in das Ausleuchten von Geschäf-

ten, Schaufenstern und Büros oder auch von Industrieanlagen, Kliniken und Parkhäusern. Eine der erfolgversprechendsten 

Möglichkeiten zur Erhöhung der Energieeffizienz in der Beleuchtungstechnik ist der Einsatz hocheffizienter LED-Technik für den 

professionellen Bereich. 

Unternehmen können Energieverbrauch und Energiekosten durch Energieeffizienzmaßnahmen deutlich reduzieren. Doch in der 

Industrie, die normalerweise auf eine fundierte Kosten-Nutzen-Analyse viel Wert legt, wird das Thema Beleuchtung noch ver-

nachlässigt und das hohe Einsparpotenzial weit unterschätzt. Betriebskosten für Licht werden meist nicht separat erfasst, son-

dern in die Ermittlung der gesamten Energiekosten für Produktionsmaschinen und -prozesse mit einbezogen. Dies ist nicht 

zuletzt auch dem Umstand geschuldet, dass die Beleuchtung meist unauffällig und zum Teil seit Jahrzehnten ohne große Stö-

rungen in Betrieb ist und die Kostenprogression im Stromsektor erst langsam zum Umdenken im Unternehmen führt. 

Beispielsweise entfallen im Dienstleistungssektor schnell über 20 Prozent der Stromkosten auf die Beleuchtung, in reinen Bü-

rogebäuden steigt der Anteil nicht selten sogar auf über 50 Prozent. Und auch in energieintensiven Industrie- und Gewerbebe-

trieben liefert ein fachkritischer Blick Aufschluss über den Anteil der Stromkosten für die Beleuchtung. Denn neben der Erstin-

vestition entfällt der weitaus größere Kostenanteil auf Energie- und Wartungskosten bestehender Anlagen im Produktlebens-

zyklus. 

Gerade im Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsbereich wird ein Großteil des Stromverbrauchs für Beleuchtung aufgewen-

det. Insgesamt werden im Industriesektor jährlich etwa 11,40 TWh und im Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsbereich sogar 

rund 31,80 TWh Strom für Beleuchtung verbraucht. Unnötiger Energieverbrauch bedeutet jedoch zusätzliche Kosten und ist 

damit ein erheblicher Wettbewerbsnachteil, führt zur Erhöhung der Energiepreise und beeinträchtigt die Versorgungssicherheit. 

Jede Vermeidung von Energiekosten steigert daher erheblich den Unternehmensgewinn. 

Genau hier beginnt der Ansatz der Deutschen Lichtmiete. Als erstes Unternehmen setzt es Projekte zur Umrüstung und Neu-

einbringung von energieeffizienter Beleuchtung auf eine ganz spezielle Art und Weise um: Sie vermietet Licht. 
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1. Die Vermögensanlagen 

1.1. Die Vermögensanlagen im Überblick 

Anbieter, Prospektverantwortlicher und Emittent 

Anbieter, Prospektverantwortlicher und Emittent der Vermögensanlagen ist die Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesell-

schaft mbH. 

 

Art der Vermögensanlagen 

Bei den angebotenen Vermögensanlagen handelt es sich um Direktinvestitionen in Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte. 

Der Anleger erwirbt Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte vom Emittenten. Der Emittent mietet die Deutsche Lichtmiete 

LED-Industrieprodukte anschließend vom Anleger zurück. Nach Ablauf der fest vereinbarten Mietzeit erwirbt der Emittent die 

Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte von den Anlegern zu einem vorab fest vereinbarten Kaufpreis zurück. 

 

Anzahl und Gesamtbetrag der Vermögensanlagen 

Es werden fünf verschiedene Vermögensanlagen angeboten. Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlagen beträgt 

Euro 40.000.000. 

Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 wurden vom Emittenten bisher Vermögensanlagen 

im Gegenwert von insgesamt Euro 15.030.030 platziert. 

Die Platzierung hat am 1. November 2018 und damit einen Tag nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts am 31. Okto-

ber 2018 begonnen. 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 wurden hinsichtlich des Angebots 2018-066 11.981 

Stück LED Lichtband concept light (II) zu einem Gesamtbetrag in Höhe von Euro 4.327.410 platziert, so dass bis zum Ende der 

Zeichnungsfrist am Ende des 25. September 2019 eine Gesamtanzahl von veräußerbaren Anlageobjekten von 20.489 Stück zu 

einem verbleibenden Gesamtbetrag in Höhe von Euro 7.580.930 verbleibt. 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 wurden hinsichtlich des Angebots 2018-067 bisher 

14.837 Stück LED Lichtband 2.0 concept light zu einem Gesamtbetrag in Höhe von Euro 6.549.950 platziert, so dass bis zum 

Ende der Zeichnungsfrist am Ende des 25. September 2019 eine Gesamtanzahl von veräußerbaren Anlageobjekten von 11.833 

Stück zu einem verbleibenden Gesamtbetrag in Höhe von Euro 5.324.850 verbleibt. 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 wurden hinsichtlich des Angebots 2018-068 bisher 

599 Stück LED Hallenstrahler concept light (III) HP zu einem Gesamtbetrag in Höhe von Euro 679.380 platziert, so dass bis zum 

Ende der Zeichnungsfrist am Ende des 25. September 2019 eine Gesamtanzahl von veräußerbaren Anlageobjekten von 2.911 

Stück zu einem verbleibenden Gesamtbetrag in Höhe von Euro 3.318.540 verbleibt. 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019  wurden hinsichtlich des Angebots 2018-069 bisher 

2.600 Stück LED Hallenstrahler concept light (IV) HP zu einem Gesamtbetrag in Höhe von Euro 3.473.290 platziert, so dass bis 

zum Ende der Zeichnungsfrist am Ende des 25. September 2019 eine Gesamtanzahl von veräußerbaren Anlageobjekten von 

380 Stück zu einem verbleibenden Gesamtbetrag in Höhe von Euro 509.200 verbleibt. 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 wurden hinsichtlich des Angebots 2018-070 bisher 

keine Vermögensanlagen LED Hallenstrahler 2.0 concept light platziert, so dass bis zum Ende der Zeichnungsfrist am Ende des 

25. September 2019 eine Gesamtanzahl von veräußerbaren Anlageobjekten von 8.500 Stück zu einem verbleibenden Gesamt-

betrag in Höhe von Euro 7.990.000 verbleibt. 

Insgesamt verbleibt somit ein für Anleger zur Zeichnung noch zur Verfügung stehendes Emissionsvolumen von Euro 24.723.520. 

Die Differenz zwischen dem zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 bereits platzierten und 

noch zur Verfügung stehenden Emissionsvolumen einerseits und dem ursprünglich geplanten Emissionsvolumen von Euro 
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40.000.000 andererseits in Höhe von Euro 246.450 ist darin begründet, dass die bisher platzierten Anlageobjekte vom Emitten-

ten teilweise rabattiert veräußert wurden. 

Mit dem Beginn der ersten Kauf-, Miet- und Rückkaufverträge mit den Anlegern zum 01.12.2018 und einer Laufzeit von 6 Jahren 

enden die Vermögensanlagen automatisch frühestens zum 30.11.2024. Eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit besteht nicht. 

Darüber hinaus hat der Emittent zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 keine Wertpapiere 

oder Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Vermögensanlagen ausgegeben. 

Bei den entsprechenden Einzelverkaufspreisen ergibt sich ein Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlagen ohne Be-

rücksichtigung von gewährten Rabatten in Höhe von Euro 40.000.000. 

Den Anlegern werden im Rahmen der Angebote bei höheren Abnahmemengen Rabatte gewährt, die den Gesamtbetrag der 

angebotenen Vermögensanlagen entsprechend reduzieren. 

Erfolgt der Verkauf der Anlageobjekte an Anleger jeweils mit Rabatten, so reduziert sich der Gesamtbetrag der angebotenen 

Vermögensanlagen auf Euro 38.232.600. 

Aus Vereinfachungsgründen wurde grundsätzlich ein Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlagen, ohne Berücksichti-

gung von Rabatten, in Höhe von Euro 40.000.000 angenommen. 

 

Die Hauptmerkmale der Anteile der Anleger sowie abweichende Rechte und Pflichten der Gesellschafter des Emittenten 

zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 

Bei den angebotenen Vermögensanlagen handelt es sich um Direktinvestitionen in Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte. 

Der Anleger erwirbt Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte vom Emittenten. Der Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag des 

Anlegers mit dem Emittenten besteht aus drei Vertragselementen, die zeitlich unmittelbar miteinander verknüpft sind. Über das 

Kaufvertragselement erwirbt der Anleger das Eigentum an den Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukten und erhält hierüber 

ein Eigentumszertifikat. Durch den sich unmittelbar anschließenden Mietvertrag und den am Ende des Mietvertrages erfolgen-

den Rückverkauf an den Emittenten wird der Anleger während der Vertragslaufzeit wirksam von der tatsächlichen Sachherr-

schaft über das Anlageobjekt ausgeschlossen. Für die Dauer des Vertrages ist der Anleger daher zwar formell Eigentümer der 

Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte. Er gilt steuerrechtlich jedoch wegen der fehlenden Sachherrschaft nicht als wirt-

schaftlicher Eigentümer. Wirtschaftlicher Eigentümer des Anlageobjektes bleibt der Emittent. Die Rechte und Pflichten der An-

leger richten sich nach dem Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag und den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Den Anle-

gern werden keine Anteile an der Gesellschaft des Emittenten zum Erwerb angeboten und sie werden dementsprechend nicht 

Gesellschafter des Emittenten. Aufgrund dessen haben sie andere Rechte und Pflichten als der Gesellschafter des Emittenten 

zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019. Die Hauptmerkmale des Kauf-, Miet- und Rückkauf-

vertrages mit den wesentlichen Rechten und Pflichten der zukünftigen Anleger sind wie folgt: 

– Der Emittent überträgt das Eigentum an den Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukten mangel- und lastenfrei an den 

Anleger und stellt dem Anleger ein Eigentumszertifikat aus. Das bedeutet, dass der Anleger Anspruch auf die Übertra-

gung von Eigentum an den Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukten hat, an denen weder Sach- noch Rechtsmängel 

vorliegen, noch irgendwelche sonstige Rechte Dritter an den Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukten bestehen. Der 

Anleger stimmt allerdings einer Einschränkung seiner Eigentumsrechte insoweit zu, als dass er über das Eigentum nur 

nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Emittenten weiter verfügen darf. Die Eigentumsübertragung muss zusam-

men mit der Übertragung sämtlicher Rechte und Pflichten des Anlegers aus dem Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag erfol-

gen. Der Emittent ist in diesem Fall berechtigt, eine Gebühr in Höhe von Euro 125 zuzüglich gesetzlich geltender Umsatz-

steuer vom Anleger und dem Erwerber als Gesamtschuldner zu verlangen; 

– Kaufvertragliche Gewährleistungsrechte gemäß §§ 434 ff. BGB bei Mangelhaftigkeit der Deutsche Lichtmiete LED-Indust-

rieprodukte gegenüber dem Emittenten; 

– Anspruch auf Mietzahlung gegenüber dem Emittenten; 

– Recht auf Vertragsübertragung auf Dritte mit Anzeige- und Zustimmungsvorbehalt des Emittenten; 

– Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises, ggf. zuzüglich einer Gebühr für die Mittelverwendungskontrolle; 



9 

– Nutzungsüberlassung der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte zur Miete für sechs Jahre inklusive Recht der Un-

tervermietung an den Emittenten und nach Maßgabe des § 3 des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages auf Seite 112; 

– Anspruch auf Ausstellung eines Eigentumszertifikats zum Anlageobjekt nach § 2 Ziffer 2.1 des Kauf-, Miet- und Rückkauf-

vertrages auf Seite 111; 

– Pflicht zur Rückgabe des Eigentumszertifikats zum Anlageobjekt im Rahmen des Rückverkaufs an den Emittenten nach 

§ 4 Ziffer 4.5 des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages auf Seite 113; 

– Anspruch auf Rückkauf durch den Emittenten zu einem vereinbarten Kaufpreis und Zahlung des Rückkaufpreises gegen 

Rückgabe des Eigentumszertifikats nach § 4 Ziffer 4.5 des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages auf Seite 113. 

Die Rechte und Pflichten des Gesellschafters des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 

2019, der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, unterscheiden sich grundlegend von den Rechten und Pflichten der 

Anleger. Die vorgenannten Rechte und Pflichten der Anleger sind schuldrechtlicher Natur und ergeben sich aus dem Kauf-, 

Miet- und Rückkaufvertrag sowie aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Die Hauptmerkmale der Anteile des Gesellschafters richten 

sich nach dem Gesellschaftsvertrag und dem Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG). Dabei 

handelt es sich um folgende Rechte: 

– Das Recht auf Beteiligung am laufenden Ergebnis des Emittenten; 

– Das Recht auf Beteiligung an einem eventuellen Liquidationsergebnis, sofern die Gesellschaft einmal liquidiert werden 

sollte; 

– Im Falle des Ausscheidens aus der Gesellschaft steht dem Gesellschafter ein ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens mit 

3 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz p.a. zu verzinsender Abfindungsanspruch zu; 

– Das Recht, über seine Beteiligung ganz oder teilweise bei vorheriger Zustimmung der Gesellschafterversammlung zu 

verfügen; 

– Informations- und Kontrollrechte; 

– Das Recht zur Teilnahme an Gesellschafterversammlungen sowie Stimmrechte auf dieser; 

– Das Recht, einen Geschäftsführer zu bestellen oder abzuberufen (nicht jedoch das Recht zur Geschäftsführung). 

Vergleichbare Rechte gibt es für die Anleger nicht, da diese sich nicht als Gesellschafter an dem Emittenten beteiligen. 

Gleichzeitig treffen den Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019, 

nicht aber den Anleger, bestimmte Pflichten. Diese Pflichten sind: 

– Die Pflicht, ein gesetzliches Wettbewerbsverbot einzuhalten, sofern der Gesellschafter nicht von der Gesellschafterver-

sammlung mit einfacher Stimmmehrheit davon befreit wurde; 

– Die Pflicht, Beschlussprotokolle über Gesellschafterbeschlüsse zu unterzeichnen; 

– Die Pflicht, vor jeglicher Verfügung über einen Geschäftsanteil oder eines Teils hiervon einen Gesellschafterbeschluss 

einzuholen; 

– Die Pflicht, auf Beschluss der Gesellschafterversammlung seinen Geschäftsanteil gegen Entschädigung an den Emitten-

ten zu veräußern oder an eine vom Emittenten benannte Person oder Personenmehrheit abzutreten; 

– Die Pflicht zur Mitwirkung an einer Anpassung von Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages unter Zurückstellung der 

eigenen Interessen, wenn diese Bestimmungen durch eine Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Emittenten 

oder durch Änderung der allgemeinen rechtlichen, steuerlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse überholt sind oder sich 

das bei Abschluss des Gesellschaftsvertrages bestehende Leistungsverhältnis oder die Geschäftsgrundlage wesentlich 

verändert haben; 

– Die Pflicht, jeweils eine Bareinlage in Höhe von Euro 1.000 auf die übernommenen Geschäftsanteile Nr. 1 bis Nr. 300 zu 

leisten; 

– Die Pflicht, Verzugszinsen zu zahlen, soweit die Bareinlage nicht sofort geleistet wird; 

– Die Pflicht, erhaltene Zahlungen, die gegen die Vorschriften zur Kapitalerhaltung verstoßen, dem Emittenten zu erstatten; 
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– Die Pflicht, bei Liquidation des Emittenten über die Feststellung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses sowie 

über die Entlastung der Liquidatoren zu beschließen; 

– Die Pflicht, bei festgestellter Nichtigkeit des Emittenten, die versprochenen Einzahlungen zu leisten, soweit es zur Erfül-

lung der eingegangenen Verbindlichkeiten erforderlich ist; 

– Die Pflicht, den Gesellschaftsvertrag zu unterzeichnen; 

– Die Pflicht, wenn zum Zwecke der Errichtung dem Emittenten falsche Angaben gemacht wurden, gesamtschuldnerisch 

mit dem Geschäftsführer fehlende Einzahlungen zu leisten, eine Vergütung, die nicht unter dem Gründungsaufwand auf-

genommen ist, zu ersetzen und für den sonst entstehenden Schaden Ersatz zu leisten; 

– Die Ersatzpflicht gegenüber dem Emittenten, wenn dieser von Gesellschaftern durch Einlagen oder Gründungsaufwand 

vorsätzlich oder infolge grober Fahrlässigkeit geschädigt wird, es sei denn, wenn er die, die Ersatzpflicht begründenden 

Tatsachen weder kannte, noch bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes kennen musste; 

– Die Pflicht zur Vertretung des Emittenten für den Fall, dass ihm gegenüber Willenserklärungen abgegeben oder Schrift-

stücke zugestellt werden und er keinen Geschäftsführer hat; 

– Die Pflicht, spätestens bis zum Ablauf des sechsten Monats des Geschäftsjahres über die Feststellung des Jahresab-

schlusses und über die Ergebnisverwendung zu beschließen; 

– Sowie eine allgemeine Treuepflicht gegenüber dem Emittenten. 

Der Emittent ist für Zwecke dieser Vermögensanlagen neu gegründet. Ehemalige Gesellschafter, die gegen den Emittenten 

Ansprüche aus ihrer Beteiligung haben könnten, existieren nicht. 

 

Die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlagen 

Bei den angebotenen Vermögensanlagen erwirbt der Anleger das zivilrechtliche Eigentum an den Deutsche Lichtmiete LED-

Industrieprodukten. Das wirtschaftliche Eigentum verbleibt bei dem Emittenten. Wirtschaftlicher Eigentümer ist steuerrechtlich 

gemäß § 39 Abs. 2 Nummer 1 AO derjenige, der die tatsächliche Herrschaft über den Gegenstand ausübt. Die Deutsche Licht-

miete LED-Industrieprodukte sind ursprünglich im Eigentum und Besitz des Emittenten. Durch den Verkauf an den Anleger und 

die anschließende Rückvermietung an den Emittenten ändert sich der Besitz nicht. Durch die Zustimmungsklausel im Vertrags-

werk wird der Anleger wirksam von der Ausübung seiner wirtschaftlichen Eigentumsrechte von vornherein ausgeschlossen. 

Damit kann es nicht zu einem wirksamen Übergang des wirtschaftlichen Eigentums kommen. Aus steuerlicher Sicht handelt es 

sich dabei um eine Kapitalüberlassung. 

Die Einkünfte des Anlegers sind daher als Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG zu klassifizieren. Der 

Ertragsteuersatz beträgt 25 % der steuerpflichtigen Zinsanteile zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag, insgesamt 26,375 % der 

steuerpflichtigen Zinsanteile. Sofern Kirchensteuerpflicht besteht, erhöht sich die Steuerbelastung um die entsprechende Kir-

chensteuer, die von Bundesland zu Bundesland variiert. 

Der Emittent übernimmt keine Zahlung von Steuern für den Anleger. Keine andere Person übernimmt die Zahlung von Steuern 

für den Anleger. Der Emittent stellt dem Anleger jährlich eine Zinsbescheinigung aus, die im Rahmen der persönlichen Einkom-

mensteuererklärung des Anlegers berücksichtigt werden muss. Für weitere Einzelheiten wird auf die Ausführungen in Kapitel 7 

auf Seite 109 f. des Verkaufsprospekts verwiesen. 

 

Besonderheiten der Konzeption 

Bei den angebotenen Vermögensanlagen handelt es sich um Direktinvestitionen in Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte 

(Anlageobjekte). Der Anleger erwirbt Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte vom Emittenten. Die Rückflüsse werden durch 

die Vermietung der Anlageobjekte an Mieter aus dem Industriebereich erzielt. Konzeptionsbedingt fallen das zivilrechtliche Ei-

gentum und das wirtschaftliche Eigentum an den Anlageobjekten auseinander. 

Den Anlegern werden keine Anteile an der Gesellschaft des Emittenten zum Erwerb angeboten. 
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Übertragung der Vermögensanlagen und Einschränkungen der freien Handelbarkeit 

Mit vorheriger Zustimmung des Emittenten ist die Übertragung der Vermögensanlagen auf einen Dritten durch Abtretung der 

Rechte und Pflichten zulässig. Im Erbfall treten die Rechtsnachfolger des Anlegers in den Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag ein. 

Die freie Handelbarkeit der Vermögensanlagen wird dadurch eingeschränkt, dass: 

– Es sich bei den angebotenen Vermögensanlagen um beschränkt veräußerbare Vermögensanlagen handelt, für die ein 

öffentlicher Handel oder ein Zweitmarkt derzeit nicht besteht; 

– Die Vermögensanlagen nur im Ganzen übertragen werden können; 

– Die Vermögensanlagen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Emittenten übertragen werden können; 

– Die Vermögensanlagen nur unter gleichzeitiger Übertragung sämtlicher Rechte und Pflichten übertragen werden können. 

Gemäß § 5 Ziffer 5.1 des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages auf Seite 113 kann ein Anleger seine Vermögensanlagen nur im 

Ganzen sowie nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Emittenten und unter gleichzeitiger Übertragung sämtlicher 

Rechte und Pflichten übertragen. Die Übertragung im Ganzen gilt nur für die vom Anleger jeweilig gezeichnete Vermögensan-

lage, wobei ein abgeschlossener Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag eine Vermögensanlage beinhaltet. Eine Vermögensanlage 

besteht, je nach Zeichnungssumme, aus mehreren Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukten. Die Übertragung ist dem Emit-

tenten schriftlich anzuzeigen. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn kein sachlicher Grund entgegensteht. Für die Abwicklung 

der Übertragung hat der Emittent Anspruch auf Zahlung einer Kostenpauschale in Höhe von Euro 125 zuzüglich gesetzlich 

geltender Umsatzsteuer, für die der Anleger und der Erwerber gesamtschuldnerisch haften. 

Gemäß § 5 Ziffer 5.1 auf Seite 113 können Forderungen aus dem Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag nicht übertragen werden 

(Abtretungsverbot). Siehe auch Abschnitt „Fungibilität der Beteiligung“ im Kapitel 2 „Risiken der Vermögensanlagen“ auf 

Seite 35. 

Darüber hinaus wird die freie Handelbarkeit der Vermögensanlagen nicht eingeschränkt. 

 

Zahlstelle 

Zahlstelle ist die Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, vertreten durch den Geschäftsführer Alexander 

Hahn, Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg (Oldb.). Die Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH führt be-

stimmungsgemäß Zahlungen an den Anleger aus und hält den Verkaufsprospekt, etwaige Nachträge, das Vermögensanlagen-

Informationsblatt (VIB), den letzten veröffentlichten Jahresabschluss und den Lagebericht zur kostenlosen Ausgabe bereit. 

 

Einzelheiten zur Einzahlung des Erwerbspreises der Vermögensanlagen 

Die Einzahlung des Erwerbspreises erfolgt mit Nennung des Verwendungszwecks (Vertrags- und Kundennummer) entweder 

auf das Konto des Emittenten: 

Kontoinhaber: Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

IBAN: DE96 2805 0100 0092 5802 65, BIC: SLZODE22XXX 

Bank: Landessparkasse zu Oldenburg 

oder, sofern der Anleger freiwillig eine Mittelverwendungskontrolle wünscht, zahlt er den Erwerbspreis zuzüglich der Gebühr für 

die Mittelverwendungskontrolle (0,75 % des Erwerbspreises, maximal jedoch Euro 300 zuzüglich gesetzlich geltender Umsatz-

steuer), mit Nennung des Verwendungszwecks (Vertrags- und Kundennummer) an den Emittenten auf das für den Emittenten 

treuhänderisch geführte Konto des Mittelverwendungskontrolleurs:  

Kontoinhaber: THD Treuhanddepot GmbH 

IBAN: DE03 2902 0000 1000 8644 78, BIC: NEELDE22XXX 

Bank: Bankhaus Neelmeyer 
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Die Einzahlung des Erwerbspreises zuzüglich der Gebühr von 0,75 % des Erwerbspreises bei Inanspruchnahme der Mittelver-

wendungskontrolle, sofern der Anleger eine Mittelverwendungskontrolle wünscht, ist spätestens 10 Kalendertage nach An-

nahme des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages zur Zahlung fällig. 

 

Die Stelle, die Zeichnungen oder auf den Erwerb von Anteilen oder Beteiligungen gerichtete Willenserklärungen des 

Publikums entgegennimmt 

Die Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg (Oldb.) ist die Stelle, die 

Zeichnungen oder auf den Erwerb von Anteilen oder Beteiligungen gerichtete Willenserklärungen des Publikums entgegen-

nimmt. Diese Stelle nimmt auch alle weiteren Willenserklärungen rechtsverbindlich an. 

 

Zeichnungsfrist für den Erwerb und Verfügbarkeit der jeweiligen Vermögensanlagen 

Die Zeichnungsfrist beginnt einen Tag nach Veröffentlichung des Verkaufsprospekts und endet spätestens mit Ablauf von 12 

Monaten nach Billigung des Verkaufsprospekts und damit am 25.09.2019. 

Die in diesem Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen sind nicht uneingeschränkt verfügbar. Abhängig von der 

Nachfrage der Industriekunden kann nach freiem Ermessen der Geschäftsführung des Emittenten die Zeichnung bzw. der Er-

werb einer bestimmten Vermögensanlage temporär, vorzeitig oder ganz geschlossen werden. Es steht im Ermessen der Ge-

schäftsführung des Emittenten, die Zeichnung vorzeitig zu schließen. Es bestehen keine weiteren Möglichkeiten, die Zeichnung 

oder den Erwerb der Vermögensanlagen vorzeitig zu schließen. 

Ein Rechtsanspruch des Anlegers auf Zeichnung einer bestimmten Vermögensanlage besteht nicht. Anteile oder Beteiligungen 

an dem Emittenten können nicht erworben werden. 

Es besteht keine Möglichkeit Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen der Vermögensanlagen zu kürzen. 

 

Der Erwerbspreis der Vermögensanlagen 

Der Erwerbspreis der jeweiligen Vermögensanlage richtet sich nach dem Kaufpreis der Deutsche Lichtmiete LED-Industriepro-

dukte und der jeweiligen Mindestabnahmemenge sowie ggf. gewährten Rabatten. Die Erwerbspreise für die verschiedenen 

Vermögensanlagen und die Rabatte werden im Detail auf Seite 71 ausführlich dargestellt. Von dem Emittenten werden ver-

schiedene Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte angeboten, aus denen der Anleger je nach Angebotslage frei wählen 

kann. Eine Kombination verschiedener Anlageobjekte ist möglich. Für die Kombination verschiedener Anlageobjekte bedarf es 

mehrere Kauf-, Miet- und Rückkaufverträge. Über die Mindestabnahmemenge hinaus können beliebige Stückzahlen zu den 

jeweiligen Einzelkaufpreisen erworben werden. Bei der Abnahme bestimmter Stückzahlen wird ein Rabatt gewährt. Soweit sich 

der Anleger freiwillig dazu entscheidet, kommt zusätzlich zum Gesamterwerbspreis eine einmalige Gebühr für die Mittelverwen-

dungskontrolle hinzu. Diese beträgt einmalig 0,75 % zuzüglich gesetzlich geltender Umsatzsteuer bezogen auf den Gesamter-

werbspreis, maximal jedoch Euro 300 zuzüglich gesetzlich geltender Umsatzsteuer. 

 

Staaten, in denen die Vermögensanlagen angeboten werden 

Die Vermögensanlagen werden ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich angeboten. 

Die für den Anleger entstehenden weiteren Kosten, insbesondere solche Kosten, die mit dem Erwerb, der Verwal-

tung und der Veräußerung der Vermögensanlagen verbunden sind 

Im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der Vermögensanlagen können gegebenenfalls 

die folgenden Kosten anfallen: 

– Kosten für den eigenen Makler und/oder Berater, falls sich der Anleger von sich aus und ohne Mitwirkung des Emit-

tenten zur Einschaltung dieser Personen entscheidet; 
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– Kosten einer Fremdfinanzierung der Vermögensanlagen einschließlich Zinsen, von der, wegen der damit verbunde-

nen besonderen Risiken, ausdrücklich abgeraten wird; 

– Sämtliche Bankgebühren im Zusammenhang mit der Einzahlung des Erwerbspreises und der Verwaltung; 

– Im Rahmen der individuellen Verwaltung der Vermögensanlagen können Porto- und Kommunikationskosten entste-

hen; 

– Soweit eine Mittelverwendungskontrolle durch den Mittelverwendungskontrolleur, die THD Treuhanddepot GmbH, 

erfolgt, entsteht eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 0,75 % zuzüglich gesetzlich geltender Umsatz-

steuer bezogen auf den Erwerbspreis, maximal jedoch Euro 300 zuzüglich gesetzlich geltender Umsatzsteuer; 

– Im Falle einer Übertragung der Vermögensanlagen entstehen Kosten in Höhe von Euro 125 zuzüglich gesetzlich 

geltender Umsatzsteuer; 

– Soweit der Anleger dem Mieteinnahmenpoolvertrag beigetreten ist und der Mittelverwendungskontrolleur, die THD 

Treuhanddepot GmbH, für den Anleger im Falle einer Insolvenz  der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsge-

sellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und/oder der Deutsche Lichtmiete Vermietge-

sellschaft mbH tätig werden sollte, können dem Anleger dadurch weitere Kosten in Höhe von 2 % zuzüglich gesetz-

lich geltender Umsatzsteuer bezogen auf die Einnahmen entstehen. 

Die Höhe der vorgenannten Kosten ist einzelfallabhängig und kann daher in der Gesamthöhe, mit Ausnahme der 

Kosten der Mittelverwendungskontrolle und der Kosten im Falle einer Übertragung, nicht konkret beziffert werden. 

Weitere Kosten, insbesondere solche Kosten, die mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der Ver-

mögensanlagen verbunden sind, entstehen dem Anleger nicht. 

 

Weitere Leistungspflichten des Anlegers 

Neben der Zahlung des Kaufpreises, der Überlassung der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte sowie der Rück-

übereignung nach Ablauf der Mietzeit an die Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH treffen den Anle-

ger keine weiteren Leistungspflichten gegenüber dem Emittenten. 

Darüber hinaus liegen keine Umstände vor, unter denen der Anleger verpflichtet ist, weitere Leistungen zu erbrin-

gen, insbesondere liegen keine Umstände vor, unter denen der Anleger haftet. Es besteht für den Anleger keine 

Pflicht zur Zahlung von Nachschüssen. 

 

Gesamthöhe der Provisionen 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung plant der Emittent die Veräußerung von Anlageobjekten zu einem Betrag in Höhe 

von Euro 40.000.000 an verschiedene Anleger. Für die Vermittlung der angebotenen Vermögensanlagen entstehen Pro-

visionen in einer Gesamthöhe von 8 % bzw. Euro 3.200.000 bezogen auf den Gesamtbetrag der angebotenen Vermö-

gensanlagen in Höhe von Euro 40.000.000. Weitere Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen oder vergleich-

bare Vergütungen, werden nicht geleistet. 

Die Laufzeit sowie die Kündigungsfrist der Vermögensanlagen 

Die Laufzeit der jeweiligen Vermögensanlage beträgt sechs Jahre und damit nach Maßgabe des § 5a des Vermögensanlagen-

gesetzes für jeden Anleger mehr als 24 Monate. Die Laufzeit der jeweiligen Vermögensanlage beginnt für jeden Anleger indivi-

duell bei vollständiger Zahlung des Erwerbspreises zum auf die Einzahlung folgenden Monatsersten. Die Laufzeit der jeweiligen 

Vermögensanlage endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, sechs Jahre nach Beginn der Laufzeit. 

Der Emittent hat nach § 5 Ziffer 5.2 des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages auf Seite 113 das Recht, seine Rechte und Pflichten 

aus der Vermögensanlage auf einen Dritten zu übertragen. Für den Fall einer solchen Übertragung steht dem Anleger nach § 5 

Ziffer 5.2 des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages ein fristloses Sonderkündigungsrecht zu. Ansonsten ist während der Vertrags-

laufzeit für jeden Anleger eine ordentliche Kündigung der jeweiligen Vermögensanlage ausgeschlossen. Eine Kündigung der 

jeweiligen Vermögensanlage aus wichtigem Grund bleibt von dieser Regelung unberührt. Ein solcher wichtiger Grund liegt bei-

spielsweise vor, wenn der Emittent mit der Zahlung der Miete 28 Tage im Verzug ist. 
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Ein Recht zur ordentlichen Kündigung der Vermögensanlagen durch den Emittenten ist ausgeschlossen. 

 

Anlegergruppe 

Nachfolgend werden hinsichtlich der Anlegergruppe, auf die die Vermögensanlagen abzielen insbesondere der Anlagehorizont 

sowie die Fähigkeit von Anlegern, Verluste, die sich aus der Vermögensanlage ergeben können, zu tragen beschrieben. Die 

angebotenen Vermögensanlagen richten sich an professionelle Anleger im Sinne des § 67 Abs. 2 WpHG sowie an Privatanleger 

im Sinne des § 67 Abs. 3 WpHG mit Kenntnissen und/oder Erfahrungen im Bereich von Vermögensanlagen mit rechtlichen, 

wirtschaftlichen und steuerlichen Grundkenntnissen, die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig und 

an einer Anlage in LED-Industrieprodukten über eine fest vereinbarte Laufzeit von sechs Jahren interessiert sind und die fähig 

sind, Verluste, die sich aus den Vermögensanlagen ergeben können, bis hin zu einem Totalverlust in Höhe von 100 % des 

eingesetzten Kapitals und darüber hinaus weiterer Verluste im Rahmen einer möglichen Realisierung des auf Seite 34 detailliert 

dargestellten mit den Vermögensanlagen verbundenen maximalen Risikos zu tragen. Die Vermögensanlagen richten sich nicht 

an professionelle Anleger und Privatanleger, die eine garantierte verzinsliche Kapitalanlage suchen, bei der die Höhe und der 

Zeitpunkt der Verzinsung und der Kapitalrückzahlung bereits feststehen. 

 

Gewährleistete Vermögensanlagen 

Für das Angebot von Vermögensanlagen, für deren Verzinsung oder Rückzahlung hat keine juristische Person oder Gesellschaft 

die Gewährleistung übernommen. 

 

Mittelverwendungskontrolle 

Eine Mittelverwendungskontrolle erfolgt, sofern der Anleger freiwillig die THD Treuhanddepot GmbH als Mittelverwendungskon-

trolleur einschaltet. Die Mittelverwendungskontrolle erfolgt in diesen Fällen nach Maßgabe des im Kapitel 8 „Wichtige Verträge“ 

auf Seite 114 f. des Verkaufsprospekts abgedruckten Mittelfreigabevertrages. 

 

Wesentliche Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlagen 

Die Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung fordert in § 4 Nr. 13 die Angabe der wesentlichen Grundlagen und 

Bedingungen der Verzinsung und Rückzahlung. Als „Verzinsung“ in diesem Sinne werden nachfolgend die über § 3 Ziffer 

3.3 des Kauf-, Miet-, und Rückkaufvertrag auf Seite 112 vereinbarten quartalsweisen Mietzahlungen des Emittenten an 

den Anleger verstanden. Die Mietzahlungen bestehen aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil. Die „Rückzahlung“ der 

Vermögensanlagen im Sinne der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung erfolgt zu einem Teil durch Zahlung 

des in § 4 Ziffer 4.3 des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages auf Seite 113 vertraglich vereinbarten Rückkaufpreises durch 

den Emittenten an den Anleger beim Rückkauf der Anlageobjekte und im Übrigen durch die Tilgungsanteile der vertraglich 

vereinbarten Mietzahlungen des Emittenten an den Anleger während der Laufzeit der Vermögensanlage. Die Formulierung 

„Zinsen an Anleger“ beschreibt den Zinsanteil aus den Mietzahlungen an die Anleger. Eine wesentliche Grundlage für die 

laufende Verzinsung und die Rückzahlung der angebotenen Vermögensanlagen ist der zwischen dem Anleger und dem 

Emittenten abgeschlossene Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag. Dieser Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Vertrags-

parteien. Auf Grundlage dieses Vertrages ist der Anleger verpflichtet, den Kaufpreis für die von ihm erworbenen Anlage-

objekte an den Emittenten zu zahlen. Darüber hinaus begründet der Vertrag für den Anleger einen Anspruch auf Übereig-

nung der Anlageobjekte, auf Zahlung einer Miete durch den Emittenten sowie einen Anspruch auf Rückkauf der Anlage-

objekte zu einem vereinbarten Kaufpreis durch den Emittenten. 

Eine wesentliche Bedingung für den Anspruch des Anlegers auf Mietzahlung ist die Zahlung des Kaufpreises. Wird der 

Kaufpreis nicht oder nicht vollständig gezahlt, und hat der Emittent dem Anleger erfolglos eine angemessene Frist gesetzt, 

hat der Emittent das Recht vom Vertrag zurückzutreten. 

Des Weiteren muss die Überlassung der Anlageobjekte (Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte) zur weiteren Nut-

zung an den Emittenten erfolgen. Diese setzt zunächst einen rechtswirksamen Erwerb der Anlageobjekte durch den An-

leger auf der Grundlage des Kaufvertrages voraus. Damit ist die Fähigkeit des Emittenten, die Anlageobjekte zu einem 
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bereits feststehenden Kaufpreis zu beschaffen und diese an den Anleger zu übereignen eine wesentliche Grundlage und 

Bedingung für die laufende Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlagen. Sollte die Beschaffung der Anlageob-

jekte nicht wie geplant gelingen, so könnte der Emittent die Anlageobjekte nicht in benötigter Stückzahl bzw. gar nicht an 

den Anleger übereignen, vgl. Abschnitt „Beschaffungsrisiko“ auf Seite 42 im Kapitel „Risiken der Vermögensanlagen“. 

Die Konsequenz aus einer nicht gelungenen Beschaffung der Anlageobjekte durch den Emittenten ist, dass der Emittent 

dem Anleger die Anlageobjekte nicht übereignen kann und somit der Anleger die Anlageobjekte dem Emittenten nicht 

überlassen kann. Der Kaufvertrag zwischen dem Emittenten und dem Anleger käme nicht zustande, weil der Emittent das 

Kaufvertragsangebot des Anlegers nicht annehmen würde, mit der Folge, dass der Miet- und der Rückkaufvertrag zwi-

schen dem Anleger und dem Emittenten ebenfalls nicht zustande kommen können. Das Zustandekommen des Kauf-, 

Miet- und Rückkaufvertrages zwischen dem Emittenten und dem Anleger bildet jedoch die wesentliche Grundlage und 

Bedingung für die Rückzahlung und die laufende Verzinsung der Vermögensanlagen. Bei Nicht-zustande-Kommen des 

Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages erwirbt der Anleger kein Eigentum an den Deutsche Lichtmiete LED-Industrieproduk-

ten. Es gibt weder eine rechtliche Grundlage für die Zahlung des Kaufpreises durch den Anleger an den Emittenten, noch 

für die Zahlung von Miete durch den Emittenten an den Anleger, noch für eine Zahlung des Rückkaufpreises durch den 

Emittenten am Ende der Laufzeit an den Anleger, so dass eine Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlagen nicht 

erfolgen kann. 

Zur Sicherstellung seiner Lieferfähigkeit hat der Emittent mit Vertrag vom 12.06.2018 eine Rahmenvereinbarung (Seite 

116 ff.) mit der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH über den Erwerb und die Lieferung der Anlageobjekte sowie 

die Vermietung abgeschlossen. Dadurch wird der Emittent in die Lage versetzt, die von den Anlegern erworbenen Anla-

geobjekte zu liefern. Nach Eingang einer Bestellung hat die Lieferung der Anlageobjekte unverzüglich an den Emittenten 

zu erfolgen, spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Bestelleingang. Im Rahmen dieser Vereinbarung sind auch 

die Kaufpreise für die Anlageobjekte fest vereinbart. Sie entsprechen dem Kaufpreis der Anlageobjekte, den der Anleger 

zahlt und betragen im Einzelnen für das Angebot 2018-066 Euro 370 unrabattiert, Euro 360 bei Abnahme von mindestens 

150 Stück und Euro 350 bei Abnahme von mindestens 300 Stück; für das Angebot 2018-067 Euro 450 unrabattiert, Euro 

440 bei Abnahme von mindestens 100 Stück und Euro 430 bei Abnahme von mindestens 200 Stück; für das Angebot 

2018-068 Euro 1.140 unrabattiert und Euro 1.120 bei Abnahme von mindestens 40 Stück; für das Angebot 2018-069 Euro 

1.340 unrabattiert und Euro 1.310 bei Abnahme von mindestens 50 Stück; für das Angebot 2018-070 Euro 940 unrabattiert, 

Euro 930 bei Abnahme von mindestens 30 Stück und Euro 890 bei Abnahme von mindestens 150 Stück. Die Deutsche 

Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH verpflichtet sich gegenüber dem Emittenten zum Abschluss von Kaufverträgen be-

treffend der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte zu den genannten Kaufpreisen. Die Kaufpreisfälligkeit richtet sich 

nach der Kaufpreisfälligkeit des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages des Emittenten mit dem Anleger. 

Da dem Anleger nur Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte zum Kauf angeboten werden, ist die Lieferfähigkeit der 

Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, sowie die Lieferfähigkeit des Produzenten der Deutsche Lichtmiete LED-

Industrieprodukte, der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH eine wesentliche Grundlage und Bedingung für 

die laufende Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlagen. Sollte die Lieferfähigkeit der Deutsche Lichtmiete Han-

delsgesellschaft mbH, sowie die Lieferfähigkeit des Produzenten der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte, der 

Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH, nicht wie geplant und vertraglich vereinbart gegeben sein, so könnte 

der Emittent die Anlageobjekte nicht in benötigter Stückzahl bzw. gar nicht an den Anleger übereignen, vgl. Abschnitt 

„Beschaffungsrisiko“ auf Seite 42 im Kapitel „Risiken der Vermögensanlagen“. Die Konsequenz aus einer nicht gegebenen 

Lieferfähigkeit der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, sowie einer nicht gegebenen Lieferfähigkeit des Produ-

zenten der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte, der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH, ist, dass 

der Emittent die Anlageobjekte nicht zu einem bereits feststehenden Kaufpreis beschaffen und diese an den Anleger 

übereignen kann. Folglich kann der Anleger die Anlageobjekte dem Emittenten nicht überlassen. In der Konsequenz würde 

eine fehlende Lieferfähigkeit der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH oder der Deutsche Lichtmiete Produkti-

onsgesellschaft mbH dazu führen, dass der Anleger die Vermögensanlagen nicht erwerben könnte. In der Folge könnte 

weder eine Rückzahlung noch eine Verzinsung zu Gunsten des Anlegers erfolgen. 

Eine wesentliche Grundlage und Bedingung für die laufende Verzinsung und Rückzahlung der angebotenen Vermögens-

anlagen ist die Fähigkeit des Emittenten zum jeweiligen Fälligkeitsstichtag die Zahlungen an die Anleger zu leisten. Die 

Leistung der Mietzahlungen an den Anleger ist abhängig von der zum Fälligkeitszeitpunkt zur Verfügung stehenden Liqui-

dität des Emittenten. Die Zahlung der Miete an den Anleger, diese setzt sich aus einem Zins- und Tilgungsanteil zusammen 

und erfolgt quartalsweise, sowie des Rückkaufpreises erfolgt aus den Einnahmen, die der Emittent aus der Vermietung 
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der Anlageobjekte an die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH generiert. Diese Einnahmen stehen nach den 

Eigenverwaltungskosten des Emittenten für Auszahlungen an den Anleger zur Verfügung. Die nicht für Mietzahlungen an 

die Anleger benötigten Mieteinnahmen werden während der Mietvertragslaufzeit durch den Emittenten zurückgestellt, um 

nach Beendigung des jeweiligen Mietvertrages mit dem Anleger den vereinbarten Rückkaufpreis für die Anlageobjekte an 

den Anleger zu zahlen. Sollten die Einnahmen geringer ausfallen als geplant, so könnte der Emittent die Mietzahlungen 

und/oder den Rückkaufpreis nicht in voller Höhe bzw. gar nicht an den Anleger leisten, vgl. Abschnitt „Unzureichende 

Ergebniserwirtschaftung des Emittenten“ auf Seite 38 sowie Abschnitt „Liquiditätsrisiken“ im Kapitel „Risiken der Vermö-

gensanlagen“ auf Seite 43. 

Darüber hinaus ist wesentliche Grundlage und Bedingung für die laufende Verzinsung und Rückzahlung der angebotenen 

Vermögensanlagen, dass die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH sowie die Deutsche Lichtmiete Vermietge-

sellschaft mbH in der Lage sind, die von dem Emittenten zur Verfügung gestellten Anlageobjekte zu vermieten. Der Emit-

tent geht davon aus, dass die beteiligten Partner aufgrund ihrer langjährigen Markterfahrung und aufgrund der vorherr-

schenden Marktbedingungen in der Lage sein werden, die Anlageobjekte zu vermieten. Sollte die Vermietung der Anlage-

objekte nicht wie geplant gelingen, so könnte die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH nur geringere Erträge aus 

der Vermietung erzielen und das wiederum Auswirkungen auf die Geschäftslage der Deutsche Lichtmiete Handelsgesell-

schaft mbH als Vertragspartner des Emittenten haben, vgl. Abschnitt „Projektrisiken“ auf Seite 39 im Kapitel „Risiken be-

züglich des Emittenten“. 

Die an der Vermietung der Anlageobjekte beteiligten Gesellschaften der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe legen 

im Rahmen der Prüfung der jeweiligen Mietinteressenten aus dem Industriebereich großen Wert auf eine gute Bonität, um 

Mietausfälle weitestgehend zu reduzieren und im besten Fall ganz zu vermeiden. 

Darüber hinaus ist wesentliche Grundlage und Bedingung für die Rückzahlung der angebotenen Vermögensanlagen die 

Beendigung des Mietvertrages zwischen dem Emittenten und dem Anleger. Gemäß § 4 Ziffer 4.2 des Kauf-, Miet- und 

Rückkaufvertrages auf Seite 112 f. werden der Rückverkauf vom Anleger an den Emittenten und die Rückübereignung 

jeweils erst mit der Beendigung des Mietvertrages und der Zahlung des Rückkaufpreises wirksam. Der Mietvertrag endet, 

ohne dass es einer Kündigung bedarf, 6 Jahre nach Beginn der Laufzeit. Solange der Mietvertrag nicht beendet ist, kann 

keine Rückzahlung zu Gunsten des Anlegers erfolgen. Schließlich ist gemäß § 4 Ziffer 4.5 des Kauf-, Miet- und Rückkauf-

vertrages auf Seite 113 wesentliche Grundlage und Bedingung für die Rückzahlung der angebotenen Vermögensanlagen 

durch den Emittenten an den Anleger, dass der Anleger das ihm erteilte Original des Eigentumszertifikats bezüglich der 

durch den Kaufvertrag erworbenen Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte dem Emittenten zurückgibt, da erst mit 

Rückgabe der Rückzahlungspreis zur Zahlung fällig wird. Gibt der Anleger das Eigentumszertifikat nicht vertragsgemäß 

an den Emittenten zurück, so ist der Rückkaufpreis nicht zur Zahlung fällig mit der Folge, dass der Emittent die Zahlung 

des Rückkaufpreises bis zur vertragsgemäßen Rückgabe des Eigentumszertifikats verweigern kann. Der Anleger ist je-

doch berechtigt, im Falle des Verlustes des Originals des Eigentumszertifikats ein Ersatzexemplar vom Emittenten aus-

stellen zu lassen. Kann der Anleger daher gegenüber dem Emittenten glaubhaft machen, dass das Original des Eigen-

tumszertifikats verloren gegangen ist, so wird der Rückkaufpreis im Zeitpunkt der Glaubhaftmachung zur Zahlung fällig. 

Wenn die vorstehenden wesentlichen Grundlagen und Bedingungen eingehalten werden, ist der Emittent voraussichtlich 

in der Lage, die prognostizierten Mietzahlungen und Rückkaufpreise zu leisten. 

 

1.2. Ausführliche Darstellung der Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage sowie der Geschäftsaussichten auf die Fähigkeit des 

Emittenten, seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung 

für die Vermögensanlagen nachzukommen 

Bei den angebotenen Vermögensanlagen handelt es sich um Direktinvestitionen in Deutsche Lichtmiete LED-Industrie-

produkte. Der Anleger erwirbt Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte vom Emittenten. Die Vermögensanlagen-Ver-

kaufsprospektverordnung fordert in § 4 Nr. 13 die Angabe der wesentlichen Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung 

und Rückzahlung. Während die „Rückzahlung“ in diesem Sinne bei den angebotenen Vermögensanlagen zu einem Teil 
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durch Zahlung des in § 4 Ziffer 4.3 des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages vertraglich vereinbarten Rückkaufpreises durch 

den Emittenten an den Anleger beim Rückkauf der Anlageobjekte am Ende der Laufzeit und im Übrigen durch die im 

Folgenden als „Tilgungsanteile“ bezeichneten Teile der vertraglich vereinbarten Mietzahlungen des Emittenten an den 

Anleger während der Laufzeit der Vermögensanlage erfolgt, findet die „Verzinsung“ im Sinne der Vermögensanlagen-

Verkaufsprospektverordnung über den übrigen, im Folgenden als „Zinsanteil“ der  vertraglich vereinbarten Mietzahlungen 

des Emittenten an den Anleger während der Laufzeit der Vermögensanlage statt. Die Formulierung „Zinsen an Anleger“ 

beschreibt den Zinsanteil aus den Mietzahlungen an die Anleger. Veränderungen in der nachfolgend beschriebenen Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten sowie Veränderungen der hier dargestellten Geschäftsaussichten, kön-

nen sich auf die Fähigkeit des Emittenten zu Mietzahlungen und Zahlungen des Rückkaufpreises auswirken. Die Zah-

lungsansprüche der Anleger betreffend die Rückkaufpreise sind weder schuldrechtlich noch dinglich besichert. Im Ver-

bindlichkeitenspiegel auf Seite 96 werden die von den Anlegern erworbenen Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte 

als sicherungsübereignetes Anlagevermögen dargestellt, da sich diese konzeptionsbedingt während der Laufzeit der Ver-

mögensanlagen nicht im zivilrechtlichen Eigentum des Emittenten befinden. 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 ist nicht bekannt, in welchem Umfang und in 

welcher Anzahl Investitionen in Vermögensanlagen, die mit diesem Verkaufsprospekt angeboten werden, stattfinden. Im 

Rahmen der Aufstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist der Emittent davon ausgegangen, dass ausschließ-

lich die Vermögensanlage gezeichnet wird, die für den Emittenten die höchste Liquiditätsbelastung darstellen. Somit wurde 

für die Zwecke dieser Prognoserechnungen davon ausgegangen, dass die Anleger ausschließlich die Vermögensanlage 

Angebot Nr. 2018-068 erwerben. Die nachfolgenden Prognosen der dargestellten geplanten Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Emittenten wurden aus den Ist-Zahlen des Jahresabschlusses 2018 und Planzahlen des innerbetriebli-

chen Rechnungswesens abgeleitet und nach handelsrechtlichen Grundsätzen erstellt. 
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Vermögenslage der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH (Prognose) 

Aktiva 31.12.2018 

Ist-Zahlen 

in Euro 

31.12.2019 

Prognose 

in Euro 

31.12.2020 

Prognose 

in Euro 

31.12.2021 

Prognose 

in Euro 

31.12.2022 

Prognose 

in Euro 

31.12.2023 

Prognose 

in Euro 

31.12.2024 

Prognose 

in Euro 

31.12.2025 

Prognose 

in Euro 

31.12.2026 

Prognose 

in Euro 

A. Anlagevermögen          

I.  Sachanlagen 2.515.000 36.612.000 29.945.000 23.278.000 16.612.000 9.945.000 3.313.000 0 0 

B. Umlaufvermögen          

I. Forderungen und 
   sonstige Vermögens- 
   gegenstände 

53.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Kassenbestand, 
    Bundesbankguthaben, 
    Guthaben bei Kredit- 
    instituten und Schecks 

187.000 16.000 3.237.000 6.663.000 10.089.000 13.425.000 16.541.000 820.000 755.000 

C. Nicht durch Eigen- 
    kapital gedeckter 
    Fehlbetrag  

31.000 3.528.000 3.231.000 2.725.000 1.998.000 1.128.000 113.000 0 0 

Summe 2.786.000 40.156.000 36.413.000 32.666.000 28.699.000 24.498.000 19.967.000 820.000 755.000 

          

Passiva 31.12.2018 

Ist-Zahlen 

in Euro 

31.12.2019 

Prognose 

in Euro 

31.12.2020 

Prognose 

in Euro 

31.12.2021 

Prognose 

in Euro 

31.12.2022 

Prognose 

in Euro 

31.12.2023 

Prognose 

in Euro 

31.12.2024 

Prognose 

in Euro 

31.12.2025 

Prognose 

in Euro 

31.12.2026 

Prognose 

in Euro 

A. Eigenkapital          

I.  Gezeichnetes 
    Kapital 

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

II. Gewinnvortrag/ 
    Verlustvortrag 

0 -331.000 -3.828.000 -3.531.000 -3.025.000 -2.298.000 -1.428.000 -413.000 460.000 

III. Jahresüberschuss/ 
     Jahresfehlbetrag 
     nicht gedeckter 
     Fehlbetrag 

-331.000 

 

31.000 

-3.497.000 

 

3.528.000 

297.000 

 

3.231.000 

506.000 

 

2.725.000 

727.000 

 

1.998.000 

870.000 

 

1.128.000 

1.015.000 

 

113.000 

873.000 

 

0 

-5.000 

 

0 

B. Rückstellungen 126.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Verbindlichkeiten 2.660.000 40.156.000 36.413.000 32.666.000 28.699.000 24.498.000 19.967.000 60.000 0 

Summe 2.786.000 40.156.000 36.413.000 32.666.000 28.699.000 24.498.000 19.967.000 820.000 755.000 

Bei den Zahlen zum Jahr 2018 handelt es sich um die Werte aus dem Jahresabschluss für das Jahr 2018, im Jahr 2019 werden die Ist-Zahlen bis zum 

Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 mit geplanten Werten fortgeschrieben. In den Folgejahren 2020 bis 2026 werden Prog-

nosewerte dargestellt. Die dargestellten Beträge wurden zur besseren Verständlichkeit jeweils auf volle 1.000 Euro gerundet. 

 

Die auf der Aktivseite im Anlagevermögen dargestellten Sachanlagen stellen die von den Anlegern an den Emittenten 

vermieteten Anlageobjekte dar. Aufgrund der bei der Bilanzierung zu beachtenden wirtschaftlichen Betrachtungsweise 

werden diese im Anlagevermögen des Emittenten ausgewiesen. Die jährliche Veränderung ergibt sich aus den Abschrei-

bungen. Das Umlaufvermögen entspricht dem Guthaben bei Kreditinstituten in Form von liquiden Mitteln des Emittenten 

zum jeweiligen Bilanzstichtag. 

Auf der Passivseite wird die Entwicklung des Eigenkapitals des Emittenten unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen 

Ergebnisse dargestellt. Die Verbindlichkeiten stellen im Wesentlichen die Netto-Darlehensverpflichtungen des Emittenten 

gegenüber den Anlegern dar. Diese Verbindlichkeiten reduzieren sich durch die in den Zahlungen an die Anleger enthal-

tenen Tilgungsanteile. 
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Finanzlage der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH (Prognose) 

 04.06.- 

31.12.2018 

Ist-Zahlen 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2019 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2020 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2021 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2022 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2023 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2024 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2025 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2026 

Prognose 

in Euro 

 

 

Summe 

in Euro 

Zahlungsflüsse 
aus laufender 
Geschäfts- 
tätigkeit 

          

Einzahlungen/ 
Mieteinahmen 

4.000 3.917.000 9.120.000 9.120.000 9.120.000 9.120.000 9.120.000 5.199.000 0 54.720.000 

Zinsen an 
Anleger 

0 -340.000 -2.275.000 -1.990.000 -1.773.000 -1.542.000 -1.299.000 -870.000 -16.000 -10.105.000 

Steuern, Sonsti-
ges, Verände-
rungen Forde-
rungen/Verbind-
lichkeiten 

1.240.000 -4.455.000 -10.000 -10.000 -10.000 -100.000 -240.000 -410.000 -5.000 -4.000.000 

Cash Flow aus 
laufender Ge-
schäftstätigkeit 

1.244.000 -878.000 6.835.000 7.120.000 7.337.000 7.478.000 7.581.000 3.919.000 -21.000 40.615.000 

           

Zahlungsflüsse 
aus Investi- 
tionstätigkeit 

          

Auszahlungen/ 
Kauf der Anla- 
geprodukte 
durch den Emit-
tenten 

-2.550.000 -37.450.000 0 0 0 0 0 0 0 -40.000.000 

Sonstige 
Auszahlungen/ 
Vorlaufkosten 

-123.000 -37.000 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 

Cash Flow aus 
Investitions- 
tätigkeit 

-2.673.000 -37.487.000 0 0 0 0 0 0 0 -40.160.000 

           

Zahlungsflüsse 
aus 
Finanzierungs- 
tätigkeit 

          

Einzahlungen/ 
Verkauf der 
Anlageprodukte 
an Anleger 

1.316.000 38.684.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000 

Auszahlungen/ 
Tilgungen an 
Anleger und 
Rückkaufpreis 

0 -490.000 -3.614.000 -3.694.000 -3.911.000 -4.142.000 -4.465.000 -19.640.000 -44.000 -40.000.000 

Cash Flow aus 
Finanzierungs-
tätigkeit 

1.316.000 38.194.000 -3.614.000 -3.694.000 -3.911.0000 -4.142.000 -4.465.000 -19.640.000 -44.000 0 

           

Summe Cash 
Flow 

-113.000 -171.000 3.221.000 3.426.000 3.426.000 3.336.000 3.116.000 -15.721.000 -65.000 455.000 

Einzahlung 
Stammkapital 

300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 

Liquide Mittel 
zum 31.12. 

187.000 16.000 3.237.000 6.663.000 10.089.000 13.425.000 16.541.000 820.000 755.000 755.000 

Die dargestellten Beträge wurden zur besseren Verständlichkeit auf volle 1.000 Euro gerundet. Die Position Zinsen an den Anleger stellt im Rahmen der hier 

dargestellten Prognose der Finanzlage den Zinsanteil aus den Mietzahlungen an die Anleger dar. 

Die Prognose der Finanzlage stellt die geplanten Zahlungsflüsse (Cash Flow) während der Laufzeit der angebotenen 

Vermögensanlagen und die Liquiditätslage des Emittenten in den Jahren 2018 bis 2026 dar. Bei den Zahlen zum Jahr 

2018 handelt es sich um Werte aus dem Jahresabschluss für das Jahr 2018, im Jahr 2019 werden die IST-Zahlen bis zum 

Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 mit geplanten Werten fortgeschrieben. Die Abwei-

chungen bei den Werten zu den Einzahlungen/Mieteinahmen und den Zinsen an Anleger für das Jahr 2019 zum Progno-

sebericht des Jahresabschlusses sind darin begründet, dass die Erstellung des Lageberichts einerseits und die Darstellung 
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der Finanzlage für den Nachtrag Nr. 1 vom 26. August 2019 andererseits zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgt ist, so 

dass bei der Erstellung der letzteren die für das Jahr 2019 bereits vorliegenden IST-Zahlen berücksichtigt werden konnten. 

In den Folgejahren 2020 bis 2026 werden Prognosewerte dargestellt 

Die Zahlungsflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit betreffen als Einzahlungen Mieteinnahmen aus der Vermietung 

der Anlageobjekte an die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH. Die Einzahlungen der Mieteinnahmen erfolgen 

monatlich im Voraus, beginnend ab dem Monatsersten, der auf die Einzahlung des Anlegers folgt. Die Position Zinsen an 

Anleger stellt den Zinsanteil aus den Mietzahlungen an die Anleger dar. Die sonstigen Auszahlungen setzen sich aus den 

in den Jahren 2018 und 2019 fälligen Vermittlungsprovisionen, den prognostizierten Steuerzahlungen in den Jahren 2023 

bis 2025 sowie den jährlich anfallenden sonstigen Kosten zusammen. 

Die Zahlungsflüsse aus der Investitionstätigkeit beinhalten als Auszahlungen den Kauf der Anlageobjekte durch den Emit-

tenten sowie die Vorlaufkosten. 

Die Zahlungsflüsse aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten als Einzahlungen den Verkauf der Anlageobjekte an die 

Anleger sowie als Auszahlungen den in der Miete an die Anleger enthaltenen Tilgungsanteil und die zu zahlenden Rück-

kaufpreise am Ende der Laufzeit. 

In der Summe ergibt sich im Erstjahr und im Jahr 2019 ein negativer Cash Flow, der durch das voll eingezahlte Stammka-

pital des Emittenten gedeckt wird. In den Folgejahren bis einschließlich 31.12.2024 wird ein positiver Cash Flow erwirt-

schaftet. Die kumulierten liquiden Mittel dienen am Ende der Laufzeit dazu, die Rückkaufpreise an die Anleger zu leisten. 

Danach verbleibt ein positiver Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von Euro 755.000. 

 

Ertragslage der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH (Prognose) 

 

Bei den Zahlen zum Jahr 2018 handelt es sich um die Werte aus dem Jahresabschluss für das Jahr 2018, im Jahr 2019 werden die Ist-Zahlen bis zum 

Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 mit geplanten Werten fortgeschrieben. Die Abweichungen bei den Werten zu den 

Umsatzerlösen und den Zinsen an Anleger für das Jahr 2019 zum Prognosebericht des Jahresabschlusses ist darin begründet, dass die Erstellung des 

Lageberichts einerseits und die Darstellung der Ertragslage für den Nachtrag Nr. 1 vom 26. August 2019 andererseits zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

erfolgt ist, so dass bei der Erstellung der letzteren die für das Jahr 2019 bereits vorliegenden Ist-Zahlen berücksichtigt werden konnten. In den Folgejahren 

2020 bis 2026 werden Prognosewerte dargestellt. Die dargestellten Beträge wurden zur besseren Verständlichkeit jeweils auf volle 1.000 Euro gerundet.  

Die Abweichungen der Werte in den einzelnen Jahren in der Zeile „Zinsen an Anleger“ sind darin begründet, dass die Zinsen an Anleger jeweils für das 

4. Quartal erst 10 Tage nach Quartalsende und somit erst im Folgejahr zur Zahlung fällig sind. Anders als in der auf Seite 19 des Verkaufsprospekts darge-

stellten Finanzlage des Emittenten wird dieser Umstand in der Darstellung der Ertragslage nicht berücksichtigt, weshalb es zu abweichenden Werten für die 

einzelnen Jahre der Laufzeit kommt. 

 

 04.06.- 

31.12.2018 

Ist-Zahlen 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2019 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2020 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2021 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2022 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2023 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2024 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2025 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2026 

Prognose 

in Euro 

 

 

Summe 

in Euro 

Umsatzerlöse 4.000 3.917.000 9.120.000 9.120.000 9.120.000 9.120.000 9.120.000 5.199.000 0 54.720.000 

Afa (Ab-
schreibun-
gen) 

35.000 3.353.000 6.667.000 6.667.000 6.667.000 6.667.000 6.631.000 3.313.000 0 40.000.000 

Sonstige  
betriebliche 
Aufwendun-
gen 

299.000 3.076.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 3.440.000 

Zinsen an  
Anleger 

1.000 985.000 2.146.000 1.937.000 1.716.000 1.483.000 1.234.000 603.000 0 10.105.000 

Ergebnis vor 
Steuern 

-331.000 -3.497.000 297.000 506.000 727.000 960.000 1.245.000 1.273.000 -5.000 1.175.000 

Steuern vom 
Einkommen 
und Ertrag 

0 0 0 0 0 90.000 230.000 400.000 0 720.000 

Ergebnis 
nach 
Steuern 

-331.000 -3.497.000 297.000 506.000 727.000 870.000 1.015.000 873.000 -5.000 455.000 
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Die Position Umsatzerlöse beinhaltet die erwarteten Mieteinnahmen des Emittenten aus der Vermietung der Anlageobjekte 

an die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH. Die Umsatzerlöse in den Jahren 2018 und 2019 enthalten neben 

den Mieteinnahmen auch die Gebühren für die Mittelverwendungskontrolle. Die Ist-Zahl für das Jahr 2018 setzt sich aus 

Mieteinnahmen in Höhe von Euro 3.756,30 und Gebühren in Höhe von Euro 150,75 für die Mittelverwendungskontrolle 

zusammen. Zeitraum und Höhe der Umsatzerlöse sind abhängig von den tatsächlich gezeichneten Vermögensanlagen 

der Anleger sowie von der erfolgreichen Vermietung der Anlageobjekte an die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft 

mbH. Es besteht jedoch eine Rahmenvereinbarung zwischen dem Emittenten und der Deutsche Lichtmiete Handelsge-

sellschaft mbH in Bezug auf die Höhe der Mietzahlungen. Der Emittent plant, sukzessive bis zum Ende des 25.09.2019 

Anlageobjekte mit einem Kaufpreisvolumen in Höhe von insgesamt Euro 40.000.000 an die Anleger zu verkaufen. Die 

Mietverträge mit den Anlegern werden sukzessive bis zum 01.11.2019 geschlossen und aufgrund der sechsjährigen Miet-

vertragslaufzeit in den Jahren 2025 und 2026 sukzessive enden. 

Der Emittent hat im Jahr 2018 Euro 4.000 (auf volle 1.000 Euro gerundeter Wert) Mieteinnahmen erhalten. Er erwartet 

Mieteinnahmen im Jahr 2019 in Höhe von Euro 3.917.000. In den Jahren 2020 bis 2024 erwartet der Emittent jährliche 

Mieteinnahmen in Höhe von Euro 9.120.000. Im Jahr 2025 erwartet der Emittent Mieteinnahmen in Höhe von Euro 

5.199.000. Insgesamt rechnet der Emittent über den prognostizierten Anlagezeitraum mit Mieteinnahmen in Höhe von 

Euro 54.720.000. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 hat der Emittent Mietein-

nahmen in Höhe von Euro 998.117,69 erhalten.  

Die prognostizierten Abschreibungen errechnen sich aus den prognostizierten Anschaffungskosten und einem linearen 

AfA-Satz von 16,67 % p.a. bei den Anlageobjekten. Bei einer unterjährigen Anschaffung wurde die Abschreibung zeitan-

teilig berücksichtigt. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich in den Jahren 2018 und 2019 im Wesentlichen aus einmaligen 

Kosten für die Vermittlung der Vermögensanlagen in Höhe von Euro 3.200.000, Vorlaufkosten in Höhe von insgesamt 

Euro 160.000 und sonstigen Kosten in Höhe von insgesamt Euro 15.000 zusammen. Der Wert für das Jahr 2018 setzt 

sich aus Vorlaufkosten über Euro 123.000 und Vertriebskosten in Höhe von Euro 171.000 sowie sonstigen Kosten über 

Euro 5.000 zusammen. Es wird angenommen, dass die prognostizierten restlichen Vorlaufkosten in Höhe von Euro 37.000, 

Vertriebskosten über Euro 3.029.000 sowie sonstigen Kosten in Höhe von Euro 10.000 im Jahr 2019 liquiditätsmäßig 

abfließen. In den Folgejahren handelt es sich bei den erwarteten Kosten um Kosten für die Jahresabschlusserstellung, 

Steuerberatung und Buchführung. Die Kosten für die Vermittlung der Vermögensanlagen betragen 8 % bezogen auf die 

jeweiligen Kaufpreise für die Anlageobjekte und sind im Vertriebsvertrag mit der Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft 

für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH vom 12.06.2018 fest vereinbart. 

Die Mietzahlungen an die Anleger setzen sich aus einem Tilgungsanteil und einem Zinsanteil zusammen. Tilgungsleistun-

gen sind ergebnisneutral und werden daher nicht in der Beschreibung der Ertragslage dargestellt. Die Position Zinsen an 

Anleger stellt den Zinsanteil aus den Mietzahlungen an die Anleger dar. Der Zinsanteil aus den Mietzahlungen an die 

Anleger reduziert sich jährlich aufgrund eines ansteigenden Tilgungsanteils. Insgesamt werden über den prognostizierten 

Anlagezeitraum in den Mietzahlungen enthaltene Zinsen in Höhe von Euro 10.105.000 an die Anleger ausgezahlt. 

Der Emittent hatte im Jahr 2018 und erwartet auch für 2019 aufgrund der einmaligen Kosten in der Anfangsphase ein 

negatives Ergebnis vor Steuern in Höhe von Euro -331.000 (2018) sowie in Höhe von Euro -3.497.000 (2019). Ab dem 

Jahr 2020 plant der Emittent positive Ergebnisse zu erwirtschaften und die in den Jahren 2018 und 2019 entstandenen 

Anfangsverluste werden voraussichtlich im Jahr 2025 aufgeholt sein. Im Jahr 2026 erwartet der Emittent ein negatives 

Ergebnis nach Steuern in Höhe von Euro -5.000, weil er in diesem Jahr keine Mieteinnahmen mehr erhält, aber noch 

Kosten für den Jahresabschluss, Steuerberater und Buchhaltung anfallen. Bereits ab 2023 werden Gewerbesteuerzahlun-

gen zu leisten sein. 

 

Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Die dargestellte Prognose der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten unterstellt, dass der Emittent die 

prognostizierten Mieteinnahmen aus der Vermietung der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte fristgemäß und voll-

ständig vereinnahmt. Dadurch kann der Emittent nach Abzug seiner laufenden Kosten sowohl seine vertraglichen Ver-

pflichtungen gegenüber den Anlegern auf Zahlung der Mieten als auch seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den 
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Anlegern auf Zahlung der Rückkaufpreise am Ende der Laufzeit erfüllen. Kostenüberschreitungen oder geringere Umsatz-

erlöse können Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten haben und sich auf die Fähig-

keit des Emittenten zur Zahlung der Mieten und zur Zahlung der Rückkaufpreise am Ende der Laufzeit auswirken. Kos-

tenunterschreitungen können ebenso Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten haben, 

sich jedoch konzeptbedingt nicht auf die Fähigkeit des Emittenten zur Zahlung der Mieten und zur Zahlung der Rückkauf-

preise am Ende der Laufzeit auswirken. 

Die Aussichten des Emittenten, die prognostizierten Mieteinnahmen für die Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte 

zu erzielen, sind von der wirtschaftlichen Entwicklung des direkten Vertragspartners des Emittenten, der Deutsche Licht-

miete Handelsgesellschaft mbH und im Weiteren von der wirtschaftlichen Entwicklung des direkten Vertragspartners der 

Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH, abhängig. 

Kostenüberschreitung 

Der Emittent erwirtschaftet prognosegemäß mit Ausnahme der ersten beiden Geschäftsjahre 2018 und 2019 sowie des 

Jahres 2026 ausreichende Einnahmen, um die Mietzahlungen an die Anleger und die laufenden Kosten der Gesellschaft 

zu bedienen. Der in den Geschäftsjahren 2018 und 2019 entstehende Fehlbetrag ist durch einmalige Emissions- und 

Vertriebskosten begründet, die im Wesentlichen platzierungsabhängig zu zahlen sind. Im Jahr 2026 erwartet der Emittent 

ein negatives Ergebnis nach Steuern in Höhe von Euro -5.000, weil er in diesem Jahr keine Mieteinnahmen mehr erhält, 

aber noch Kosten für den Jahresabschluss, Steuerberater und Buchhaltung anfallen. Die Liquiditätslage des Emittenten 

ist durch eine ausreichende Eigenkapitalausstattung gesichert. 

Eine Kostenüberschreitung könnte entstehen, wenn die prognostizierten Emissionskosten in 2018 die Aufwandsplanungen 

im Rahmen der Ertragslage deutlich überschreiten. 

Eine Kostenüberschreitung könnte zudem entstehen, wenn die prognostizierten laufenden Kosten des Emittenten höher 

ausfallen. 

Eine Kostenüberschreitung auf Ebene des Emittenten hätte zur Folge, dass sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Emittenten schlechter darstellt, als prognostiziert, indem die höheren Kosten zum einen zu höheren Liquiditätsabflüs-

sen und damit zu einem geringeren Bankguthaben führen. Zum anderen würden höhere Kosten bei gleichbleibenden 

Einnahmen zu geringeren Erträgen führen. 

Durch eine Kostenüberschreitung auf Ebene des Emittenten könnte sich die Fähigkeit des Emittenten zur Zahlung der 

Miete und ggf. zur Zahlung der Rückkaufpreise am Ende der Laufzeit an die Anleger, demnach die Fähigkeit des Emitten-

ten, seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung für die Vermögensanlagen nachzukommen, verschlechtern. 

Dies hätte zur Folge, dass der Emittent seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung hinsichtlich der Vermö-

gensanlagen nicht bzw. nicht vollständig und/oder nicht fristgerecht nachkommen kann. 

Kostenunterschreitung 

Eine Unterschreitung der prognostizierten Kosten des Emittenten, insbesondere der prognostizierten Emissionskosten des 

Emittenten ist möglich und wirkt sich positiv auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten aus, indem die 

niedrigeren Kosten zum einen zu geringeren Liquiditätsabflüssen und damit zu einem höheren Bankguthaben führen. Zum 

anderen würden niedrigere Kosten bei gleichbleibenden Einnahmen zu höheren Erträgen führen. 

Eine Unterschreitung der prognostizierten Kosten des Emittenten wirkt sich jedoch nicht auf die Fähigkeit des Emittenten 

zur Zahlung der Miete und zur Zahlung der Rückkaufpreise am Ende der Laufzeit an die Anleger aus. Die Anleger erhalten 

konzeptbedingt keine höheren Mietzahlungen bzw. keinen höheren Rückkaufpreis am Ende der Laufzeit der Vermögens-

anlagen. 

Geringere Umsatzerlöse 

Die Aussichten des Emittenten, die prognostizierten Mieteinnahmen für die Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte 

zu erzielen, sind von der wirtschaftlichen Entwicklung des direkten Vertragspartners des Emittenten, der Deutsche Licht-

miete Handelsgesellschaft mbH, und im Weiteren von der wirtschaftlichen Entwicklung des direkten Vertragspartners der 

Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH, abhängig. 
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Die wirtschaftliche Entwicklung der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH ist im Wesentlichen von der erfolgrei-

chen Vermietung der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte an Industrie-Mietkunden und dem störungsfreien Verlauf 

der Mietverträge zwischen der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH und den Industrie-Mietkunden abhängig. 

Es kann für die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH zu Schwierigkeiten bei der Gewinnung von neuen Industrie-

Mietkunden kommen, beispielsweise durch Wettbewerb oder eine veränderte Marktsituation, so dass nicht genügend Pro-

jekte zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung umgesetzt werden können. Da die Projekte 

zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH 

hohe wirtschaftliche Anforderungen erfüllen müssen, kann es sein, dass der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH 

zeitweise keine geeigneten Projekte zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung zur Verfügung 

stehen. 

Insgesamt können sich geringere Mieteinnahmen auf Ebene der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH und damit 

geringere Mieteinnahmen auf Ebene der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und damit geringere Mieteinnah-

men auf Ebene des Emittenten ergeben als erwartet. 

Geringere Mieteinnahmen auf Ebene des Emittenten hätten zur Folge, dass sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Emittenten schlechter darstellt, als prognostiziert, indem die geringeren Mieteinnahmen zum einen zu geringeren Li-

quiditätszuflüssen und damit zu einem geringeren Bankguthaben führen. Zum anderen würden geringere Mieteinnahmen 

bei gleichbleibenden Aufwendungen zu geringeren Erträgen führen. 

Durch geringere Mieteinnahmen auf Ebene des Emittenten könnte sich die Fähigkeit des Emittenten zur Zahlung der Miete 

und ggf. zur Zahlung der Rückkaufpreise am Ende der Laufzeit an die Anleger, demnach die Fähigkeit des Emittenten, 

seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung für die Vermögensanlagen nachzukommen, verschlechtern. 

Dies hätte zur Folge, dass der Emittent seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung hinsichtlich der Vermö-

gensanlagen nicht bzw. nicht vollständig und/oder nicht fristgerecht nachkommen kann. 

Mietminderungen von Seiten der Industrie-Mietkunden können eintreten, wenn das durch die Deutsche Lichtmiete Ver-

mietgesellschaft mbH umgesetzte Projekt zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung nicht 

den zwischen der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH und den Industrie-Mietkunden vereinbarten Kriterien ge-

nügt und beispielsweise die von dem Industrie-Mietkunden geforderte Lichtstärke nicht erreicht wird, die Lichtleistung 

während der Vertragslaufzeit stark nachlässt oder einzelne Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte ausfallen und nicht 

fristgerecht durch die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH ersetzt werden. 

Es kann zu vollständigen Mietausfällen kommen, infolge von Insolvenzen der Industrie-Mietkunden der Deutsche Licht-

miete Vermietgesellschaft mbH. 

Es kann zu Kostenüberschreitungen bei Projekten der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH zur Umrüstung und 

Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung kommen infolge von Fehlplanung oder Fehleinschätzungen der Kos-

ten für die Umrüstung. 

Lieferverzögerungen oder Verzögerungen, die durch den Industrie-Mietkunden verschuldet sind, können bei Projekten zur 

Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung zu einer Minderung der Mieteinnahmen führen, ins-

besondere, wenn die Inbetriebnahme erst verspätet oder gar nicht erfolgen kann. 

Ein sich negativ entwickelnder deutschland- und europaweiter LED-Markt für Industriebeleuchtung kann zu einer schwin-

denden Nachfrage nach Projekten zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung führen. 

Die voran beschriebenen Sachverhalte können Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der Deutsche Lichtmiete 

Vermietgesellschaft mbH und somit auf die wirtschaftliche Entwicklung des direkten Vertragspartners der Deutsche Licht-

miete Vermietgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, und im Weiteren auf die wirtschaftli-

che Entwicklung des direkten Vertragspartners der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, nämlich auf die wirt-

schaftliche Entwicklung des Emittenten haben, indem geringere Mieteinnahmen auf Ebene des Emittenten erzielt werden, 

als erwartet. 

Geringere Mieteinnahmen auf Ebene des Emittenten hätten zur Folge, dass sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Emittenten schlechter darstellt, als prognostiziert, indem die geringeren Mieteinnahmen zum einen zu geringeren Li-

quiditätszuflüssen und damit zu einem geringeren Bankguthaben führen. Zum anderen würden geringere Mieteinnahmen 

bei gleichbleibenden Aufwendungen zu geringeren Erträgen führen. 
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Durch geringere Mieteinnahmen auf Ebene des Emittenten könnte sich die Fähigkeit des Emittenten zur Zahlung der Miete 

und ggf. zur Zahlung der Rückkaufpreise am Ende der Laufzeit an die Anleger, demnach die Fähigkeit des Emittenten, 

seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung für die Vermögensanlagen nachzukommen, verschlechtern. 

Dies hätte zur Folge, dass der Emittent seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung hinsichtlich der Vermö-

gensanlagen nicht bzw. nicht vollständig und/oder nicht fristgerecht nachkommen kann. 

Nach Maßgabe der vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Emittenten und den Anlegern hat jeder Anleger jedoch 

schuldrechtliche Ansprüche auf Zahlung der Mieten und des Rückkaufpreises gegen den Emittenten, die der Anleger 

rechtlich geltend machen und durchsetzen kann. 

Verlust, Zerstörung, Beschädigung oder Diebstahl der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte können zu Mietminde-

rungen auf Ebene des Emittenten führen, wenn die Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte trotz der vertraglichen 

Verpflichtung zur Versicherung nicht oder nicht ausreichend gegen die genannten Risiken versichert wurden. Bei Unter-

gang der Mietsache, demnach der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte, entfällt die Vertragsgrundlage für die Miet-

zahlungen, so dass der Emittent für die untergegangene Mietsache, demnach für die Deutsche Lichtmiete LED-Industrie-

produkte, keine Mieten erhält und somit geringere Mieteinnahmen auf Ebene des Emittenten erzielt werden, als erwartet. 

Geringere Mieteinnahmen auf Ebene des Emittenten hätten zur Folge, dass sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Emittenten schlechter darstellt, als prognostiziert, indem die geringeren Mieteinnahmen zum einen zu geringeren Li-

quiditätszuflüssen und damit zu einem geringeren Bankguthaben führen. Zum anderen würden geringere Mieteinnahmen 

bei gleichbleibenden Aufwendungen zu geringeren Erträgen führen. 

Durch geringere Mieteinnahmen auf Ebene des Emittenten könnte sich die Fähigkeit des Emittenten zur Zahlung der Miete 

und ggf. zur Zahlung der Rückkaufpreise am Ende der Laufzeit an die Anleger, demnach die Fähigkeit des Emittenten, 

seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung für die Vermögensanlagen nachzukommen, verschlechtern. 

Dies hätte zur Folge, dass der Emittent seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung hinsichtlich der Vermö-

gensanlagen nicht bzw. nicht vollständig und/oder nicht fristgerecht nachkommen kann. 

Höhere Umsatzerlöse 

Höhere Umsatzerlöse des Emittenten sind konzeptbedingt nicht möglich. 
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Geschäftsaussichten des Emittenten und die Auswirkungen der Geschäftsaussichten auf die 

Fähigkeit des Emittenten seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der 

Vermögensanlagen nachzukommen 

Die Geschäftsaussichten des Emittenten sind geprägt von der Entwicklung im LED-Markt für Industriebeleuchtung, von 

den aktuell vorherrschenden Markterwartungen über die Entwicklung der Energiepreise sowie von einem plangemäßen 

Verlauf der Emissions- und Investitionsphase. 

 

Geschäftsaussichten 

In den letzten Jahren ist beim Thema Energieeffizienz immer wieder auf die mangelnde Effizienz der heutigen Beleuch-

tungstechnik verwiesen worden. Eine der erfolgversprechendsten Möglichkeiten zur Erhöhung der Energieeffizienz in der 

Beleuchtungstechnik ist der Einsatz hocheffizienter LED-Technik für den professionellen Bereich. 

Unternehmen können Energieverbrauch und Energiekosten durch Energieeffizienzmaßnahmen deutlich reduzieren. 

Die LED-Technologie stellt einen Technologiesprung in der Beleuchtungstechnik dar und wird aller Voraussicht nach spä-

testens 2020 im Hinblick auf die Energieeffizienz allen anderen Beleuchtungstechnologien überlegen sein. 

Das Thema der Energieeffizienz wird gerade in Deutschland auch politisch sehr unterstützt. 

LED-Industriebeleuchtung wird weltweit eingesetzt und benötigt. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass in Deutschland, 

einem eher energieeffizienten Industrieland, lediglich 20 % der Industriebetriebe bereits vollständig auf LED-Industriebe-

leuchtung umgerüstet haben. Der Bedarf an LED-Industriebeleuchtung wächst daher seit Jahren stetig. 

Die Aussichten des Emittenten, die prognostizierten Mieteinnahmen in Höhe von mindestens Euro 54.720.000 für die 

Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte zu erzielen, sind von der wirtschaftlichen Entwicklung des direkten Vertrags-

partners des Emittenten, der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und im Weiteren von der wirtschaftlichen 

Entwicklung des direkten Vertragspartners der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete 

Vermietgesellschaft mbH, abhängig. 

Ziel der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH bei jeder Vermietung der Deutsche Lichtmiete LED-Industriepro-

dukte ist es, eine Mietrendite zu erzielen, die über der zu leistenden Miete an den Emittenten liegt und möglichst langlau-

fende Mietverträge, idealerweise über sechs Jahre und mehr, abzuschließen. Zudem vereinbart die Deutsche Lichtmiete 

Vermietgesellschaft mbH mit ihren Industrie-Mietkunden die Rückgabe der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte 

bei Beendigung des Mietvertrages zwischen der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH und den Industrie-Miet-

kunden. Eine Weitervermietung der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte ist überdies auch möglich, wenn sich die 

Vertragspartner dazu entschließen. 

Die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH hat vor Abschluss der entsprechenden Mietverträge mit ihren Industrie-

Mietkunden die Bonität und Solvenz der Industrie-Mietkunden in enger Abstimmung mit geeigneten, internationalen und 

renommierten Wirtschaftsauskunfteien intensiv geprüft. Für einen störungsfreien Verlauf der Mietverträge mit den Indust-

rie-Mietkunden und die eventuelle Weitervermietung am Ende der Mietvertragslaufzeit ist es wichtig, die finanzielle Situa-

tion und Leistungsfähigkeit der Industrie-Mietkunden vorab möglichst genau bewerten zu können. Wie im Banken- und 

Leasingbereich üblich, werden Kunden dazu in verschiedene Risikoklassen eingeteilt. Ein wichtiges Kriterium dabei ist die 

Bewertung der Ausfallwahrscheinlichkeit des Kunden in den nächsten 12 Monaten nach Vertragsabschluss. Mit einer Aus-

fallwahrscheinlichkeit von 0,23 % im Durchschnitt und 0,18 % im Median befinden sich die Mietkunden der Deutsche 

Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH weit unter dem Bundesdurchschnitt. Dieser liegt laut Creditreform zum Zeitpunkt der 

Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 bei 1,41 %. 

Die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH hat damit in der Vergangenheit regelmäßig Industrie-Mietkunden aus-

gewählt, die nach Einschätzung der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH durchgängig eine hohe Sicherheit für 

regelmäßige Mietzahlungen gewährleisten und zudem das Industrie-Mietkunden-Portfolio stark diversifiziert, indem Miet-

verträge mit zahlreichen Industrie-Mietkunden aus den verschiedensten Industrie- und Gewerbebereichen abgeschlossen 

wurden. Auf diese Art und Weise entsteht ein Mieteinnahmenpool, der aus Sicht der Deutsche Lichtmiete Vermietgesell-

schaft mbH, aus Sicht der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und aus Sicht des Emittenten Planungssicherheit 
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für die Mieteinnahmen ermöglicht. Während der Laufzeit der von der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH mit 

ihren Industrie-Mietkunden abgeschlossenen Mietverträge erfolgt außerdem die regelmäßige Überprüfung des Zahlungs-

verhaltens, der Bonität und der Solvenz der Industrie-Mietkunden durch die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH. 

Der Emittent erwartet für die Laufzeit der Vermögensanlagen eine auf niedrigem Niveau stabil wachsende Wirtschaft und 

damit hinsichtlich ihrer Geschäftsaussichten einen funktionierenden deutschland- und europaweiten LED-Markt für Indust-

riebeleuchtung, der zu einem wachsenden Bedarf und Bestand an LED-Industriebeleuchtung führt. Auf Basis dieser Ge-

schäftsaussichten geht der Emittent davon aus, dass er in der Lage sein wird, Mieteinnahmen in der gemäß Prognose 

(siehe Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten (Prognose) auf Seite 89 ff.) dargestellten Höhe zu erzielen 

und aus diesen Mieteinnahmen seine Pflichten auf Zahlung der Mieten und der Rückkaufpreise am Ende der Laufzeit der 

Vermögensanlagen gegenüber den Anlegern zu erfüllen. Der planmäßige Verlauf der Geschäftstätigkeit des Emittenten 

hängt daher von einem stabilen, wachsenden Markt für LED-Industriebeleuchtung ab. 

Auf Basis der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung vorherrschenden Marktsituation und seiner Marktprognose für den 

deutschland- und europaweiten Markt für LED-Industriebeleuchtung erwartet der Emittent, dass er die erforderlichen Er-

träge erzielen kann, um seinen Verpflichtungen zur Zahlung der Mieten und der Rückkaufpreise am Ende der Laufzeit der 

Vermögensanlagen an die Anleger nachzukommen. 

Von der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe werden besonders hochwertige und langlebige LED-Industrieprodukte 

entwickelt und in Deutschland hergestellt, die für einen dauerhaften Einsatz bei Industrie-Mietkunden vorgesehen sind. In 

Deutschland sind nach wie vor große Teile der industriellen Beleuchtungssysteme nicht auf LED-Beleuchtung umgestellt. 

Dies hängt wesentlich damit zusammen, dass viele angebotene LED-Produkte nicht der gewünschten und geforderten 

Qualität entsprechen. Die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe ist in der Lage, diese geforderte Qualität durch die 

selbst entwickelten Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte zur Verfügung zu stellen. 

Folgende Faktoren können einen Einfluss auf den LED-Markt für Industriebeleuchtung haben und sich damit auf die Ge-

schäftsaussichten des Emittenten auswirken: 

– Neue technologische Entwicklungen, die effizienter sind als LED-Beleuchtungssysteme oder neue effizientere LED-

Beleuchtungssysteme; 

– Veränderung der Akzeptanz von LED-Beleuchtungssystemen bei der Industrie; 

– Veränderte Anforderungen an die Qualität von LED-Beleuchtungssystemen; 

– Gesetzliche Veränderungen. 

Sollte sich der LED-Markt für Industriebeleuchtung besser als von dem Emittenten erwartet entwickeln, beispielsweise 

durch eine erhöhte Nachfrage nach LED-Industriebeleuchtung durch die Industrie, eine veränderte Gesetzgebung in Be-

zug auf energieeffiziente Beleuchtung oder CO2-Ziele oder durch die Einführung von Förderprogrammen für LED-Indust-

riebeleuchtung zur Miete, hat dies keine Auswirkungen auf die Geschäftsaussichten des Emittenten, da höhere Umsatz-

erlöse auf Ebene des Emittenten konzeptbedingt nicht möglich sind. Konzeptionsbedingt sind positive Abweichungen der 

Entwicklung der Vermögensanlagen für den Anleger nicht möglich, da der maximale Gesamtrückfluss an den Anleger 

vertraglich vereinbart ist und feststeht. 

Sollte sich der LED-Markt für Industriebeleuchtung schlechter als von dem Emittenten erwartet entwickeln, beispielsweise 

durch eine verminderte Nachfrage nach LED-Industriebeleuchtung durch die Industrie, eine veränderte Gesetzgebung in 

Bezug auf energieeffiziente Beleuchtung oder CO2-Ziele oder durch die Streichung von bestehenden Förderprogrammen, 

grundsätzlicher Zurückhaltung bei Investitionen aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Verunsicherung, verschlechtern 

sich vor allem die Geschäftsaussichten der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH und damit die Geschäftsaus-

sichten des direkten Vertragspartners der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Han-

delsgesellschaft mbH und im Weiteren die Geschäftsaussichten des direkten Vertragspartners der Deutsche Lichtmiete 

Handelsgesellschaft mbH, nämlich die Geschäftsaussichten des Emittenten, indem geringere Mieteinnahmen auf Ebene 

des Emittenten erzielt werden, als erwartet. 

Durch geringere Mieteinnahmen auf Ebene des Emittenten könnte sich die Fähigkeit des Emittenten zur Zahlung der Miete 

und ggf. zur Zahlung der Rückkaufpreise am Ende der Laufzeit an die Anleger, demnach die Fähigkeit des Emittenten, 

seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung für die Vermögensanlagen nachzukommen, verschlechtern. 
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Dies hätte zur Folge, dass der Emittent seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung hinsichtlich der Vermö-

gensanlagen nicht bzw. nicht vollständig und/oder nicht fristgerecht nachkommen kann, vgl. den Abschnitt „Unzureichende 

Ergebniserwirtschaftung des Emittenten“ auf Seite 38 sowie den Abschnitt „Liquiditätsrisiken“ auf Seite 43 im Kapitel „Ri-

siken der Vermögensanlagen“. 

 

Energiepreisentwicklung und CO2-Reduktion 

Das Geschäftsmodell der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe beruht unter anderem darauf, dass die Industrie-

Mietkunden der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH durch die Nutzung der Deutsche Lichtmiete LED-Industrie-

produkte erhebliche Energiekosten einsparen können bei gleichzeitiger Zahlung der Mieten. Durch die Nutzung von Deut-

sche Lichtmiete LED-Industrieprodukten entstehen deutlich niedrigere Energiekosten als bei der Verwendung herkömmli-

cher Beleuchtungsanlagen. Unter Berücksichtigung der niedrigeren Energiekosten und der Mietzahlung lassen sich für die 

Industrie-Mietkunden der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH Kostenreduzierungen von bis zu 35 % realisieren 

ohne eigenen Kapitaleinsatz seitens der Industrie-Mietkunden der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH. Trotz 

derzeit niedriger Kosten für Öl, steigen die Kosten für Energie in der Langzeitbetrachtung ständig. Die Einsparmöglichkei-

ten für die Industrie-Mietkunden der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH erhöhen sich bei steigenden Energie-

preisen und gleichzeitig konstanter Miete. 

Des Weiteren führt der Einsatz von Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukten im Durchschnitt zu einer CO2-Reduktion 

von über 65 % im Bereich der Beleuchtung. Die CO2-Reduktion ist seit vielen Jahren politischer Wille und Unternehmen 

werden zur Einhaltung von entsprechenden Richtwerten verpflichtet. Der Einsatz von Deutsche Lichtmiete LED-Industrie-

produkten bietet die Möglichkeit, CO2-Emissionen nachhaltig zu reduzieren. Es ist zu erwarten, dass zukünftig durch die 

Vereinbarung weiterer Klimaschutzziele die Reduzierung von CO2-Emissionen stärker in den Fokus der potentiellen In-

dustrie-Mietkunden der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH geraten wird. 

Folgende Faktoren können einen Einfluss auf die Energiepreisentwicklung und CO2-Reduktion haben und sich damit auf 

die Geschäftsaussichten des Emittenten auswirken: 

– Eine Veränderung (ansteigend und fallend) der Energiepreise; 

– Eine Veränderung der Klimapolitik insbesondere im Hinblick auf CO2-Emissionen; 

– Eine Veränderung des ökologischen Bewusstseins der Industrie; 

– Eine Veränderung des Herstellungsprozesses von Strom; 

– Eine Veränderung von Steuern und Abgaben auf den Strompreis. 

Sollten sich die Energiepreise oder die Klimapolitik insbesondere im Hinblick auf CO2-Emissionen besser als von dem 

Emittenten erwartet entwickeln, beispielsweise durch eine Erhöhung der Energiepreise oder durch eine Erhöhung der 

Steuern und Abgaben auf den Strompreis, hat dies keine Auswirkungen auf die Geschäftsaussichten des Emittenten, da 

höhere Umsatzerlöse auf Ebene des Emittenten konzeptbedingt nicht möglich sind. Konzeptionsbedingt sind positive Ab-

weichungen der Entwicklung der Vermögensanlagen für den Anleger nicht möglich, da der maximale Gesamtrückfluss an 

den Anleger vertraglich vereinbart ist und feststeht. 

Sollten sich die Energiepreise oder die Klimapolitik insbesondere im Hinblick auf CO2-Emissionen schlechter als von dem 

Emittenten erwartet entwickeln, beispielsweise durch eine Senkung der Energiepreise oder durch eine Reduzierung der 

Steuern und Abgaben auf den Strompreis oder die Streichung von Klimazielen, verschlechtern sich vor allem die Ge-

schäftsaussichten der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH und damit die Geschäftsaussichten des direkten Ver-

tragspartners der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und 

im Weiteren die Geschäftsaussichten des direkten Vertragspartners der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, 

nämlich die Geschäftsaussichten des Emittenten, indem geringere Mieteinnahmen auf Ebene des Emittenten erzielt wer-

den, als erwartet. 

Durch geringere Mieteinnahmen auf Ebene des Emittenten könnte sich die Fähigkeit des Emittenten zur Zahlung der Miete 

und ggf. zur Zahlung der Rückkaufpreise am Ende der Laufzeit an die Anleger, demnach die Fähigkeit des Emittenten, 

seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung für die Vermögensanlagen nachzukommen, verschlechtern. 
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Dies hätte zur Folge, dass der Emittent seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung hinsichtlich der Vermö-

gensanlagen nicht bzw. nicht vollständig und/oder nicht fristgerecht nachkommen kann, vgl. den Abschnitt „Unzureichende 

Ergebniserwirtschaftung des Emittenten“ auf Seite 38 sowie den Abschnitt „Liquiditätsrisiken“ auf Seite 43 im Kapitel „Ri-

siken der Vermögensanlagen“. 

Standortaussichten 

Der Emittent hat seinen Sitz in Oldenburg (Oldb.). Hinsichtlich der Absatzmöglichkeiten für die Anlageobjekte ist der Stand-

ort von untergeordneter Bedeutung, da ihre Vermietung letztendlich durch die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft 

mbH an bonitätsstarke Unternehmen im gesamten Bundesgebiet erfolgt und sich nicht auf den Raum Oldenburg be-

schränkt. Der Standort wirkt sich insoweit deshalb nicht auf die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlagen aus. 

 

Emissions- und Investitionsverlauf 

Emissionsverlauf 

Der Emittent hat bis zum 31.12.2018 Anlageobjekte in einem Gesamtbetrag in Höhe von Euro 1.316.218 an Anleger ver-

kauft. Der Emittent geht in seiner Planung davon aus, dass im Jahr 2019 Verkäufe im Wert von Euro 38.683.782 und damit 

bis zum Ende des 25.09.2019 Anlageobjekte mit einem Gesamtbetrag in Höhe von Euro 40.000.000 an Anleger stattfin-

den. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 hat der Emittent Anlageobjekte mit 

einem Gesamtbetrag in Höhe von Euro 15.030.030 an Anleger verkauft.  

Dafür ist Voraussetzung, dass die Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH die gewünschten Anlageobjekte in 

der benötigten Stückzahl fristgerecht herstellen und an die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH liefern kann, 

damit diese ihren Lieferpflichten gegenüber dem Emittenten nachkommen kann. Die Produktion der Anlageobjekte erfolgt 

an den Produktionsstandorten der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe in Oldenburg (Oldb.) und zukünftig auch in 

Hatten. Die Lieferfähigkeit ist sichergestellt durch eine langfristige Planung, entsprechende Lieferverträge mit Zulieferfir-

men, eine angemessene Lagerhaltung an Bauteilen sowie in einem gewissen Umfang ein Lagerbestand an Deutsche 

Lichtmiete LED-Industrieprodukten. 

Sollte sich die Fähigkeit der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH zur fristgerechten Herstellung und Liefe-

rung der Anlageobjekte besser als von dem Emittenten erwartet entwickeln, beispielsweise durch eine Erhöhung der Pro-

duktivität, hat dies keine Auswirkungen auf die Geschäftsaussichten des Emittenten. Konzeptionsbedingt sind positive 

Abweichungen der Entwicklung der Vermögensanlagen für den Anleger nicht möglich, da der maximale Gesamtrückfluss 

an den Anleger vertraglich vereinbart ist und feststeht. 

Sollte sich die Fähigkeit der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH zur fristgerechten Herstellung und Liefe-

rung der Anlageobjekte schlechter als von dem Emittenten erwartet entwickeln, beispielsweise durch eine verminderte 

Produktivität, den Ausfall von Mitarbeitern, Lieferengpässen bei Komponenten, Qualitätsproblemen bei Bauteilen, kann 

dies dazu führen, dass der Emittent geringere Emissionserlöse in Form von Verkäufen der Anlageobjekte an Anleger als 

die prognostizierten erzielt. Das würde dazu führen, dass der Emittent bei geringeren Emissionserlösen auch geringere 

als die prognostizierten Mieteinnahmen erzielt. 

Der Emittent ist jedoch nicht darauf angewiesen, Anlageobjekte mit einem Gesamtbetrag der angebotenen Vermögens-

anlagen in Höhe von Euro 40.000.000 an Anleger zu verkaufen. 

Der Emittent kann konzeptbedingt auch bei geringeren Emissionserlösen, in Form von Verkäufen der Anlageobjekte an 

Anleger, als die prognostizierten und damit geringeren als die prognostizierten Mieteinnahmen seinen vertraglichen Ver-

pflichtungen gegenüber den Anlegern auf Zahlung der Mieten und der Rückkaufpreise am Ende der Laufzeit der Vermö-

gensanlagen und somit seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung für die Vermögensanlagen nachkom-

men. 

Exit-Strategien 

Die Laufzeit der mit den Anlegern geschlossenen Mietverträgen beginnt für jeden Anleger individuell und endet nach sechs 

Jahren. Eine ordentliche Kündigung während dieser Festlaufzeit ist ausgeschlossen (vgl. § 3 Ziffer 3.2 des auf Seite 112 

abgedruckten Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages). Folglich findet der Ausstieg von Anlegern regulär nur durch Zeitablauf 

statt. Der Verkaufsprospekt hat nach Billigung 12 Monate Gültigkeit und damit bis zum Ende des 25.09.2019. Daher plant 
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der Emittent in einem Zeitraum von 12 Monaten ab der Billigung des Verkaufsprospekts die im Rahmen dieser Vermö-

gensanlagen vorgesehenen Anlageobjekte verkauft zu haben. Da die Anleger jeweils an einem individuellen Termin in-

nerhalb dieser 12 Monate für eine feste Laufzeit von sechs Jahren zeichnen, ergibt sich für jeden Anleger ein individueller 

Termin für sein Ausscheiden aus der Vermögensanlage nach Ablauf von sechs Jahren. 

Darüber hinaus haben die Anleger bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht zur außerordentlichen frist-

losen Kündigung der Vermögensanlagen aus wichtigem Grund. 

Der Emittent hat nach § 5 Ziffer 5.2 des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages das Recht, seine Rechte und Pflichten aus 

der Vermögensanlage auf einen Dritten zu übertragen. Für den Fall einer solchen Übertragung steht dem Anleger nach 

§ 5 Ziffer 5.2 des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages auf Seite 113 ein Sonderkündigungsrecht zu. 

Das sukzessive Auslaufen der Verträge mit den Anlegern ist im Rahmen der Konzeption der Vermögensanlagen liquidi-

tätsmäßig dadurch berücksichtigt, dass in dem davor liegenden Zeitraum Liquidität aufgebaut wird, die zum Laufzeitende 

der Vermögensanlagen verwendet werden kann, um die Zahlung der fälligen Rückkaufpreise an die Anleger zu leisten. 

Die Rückkaufpreise sind zur Zahlung fällig, sofern die vertragsgemäße Rückgabe der Originale der Eigentumszertifikate 

bezüglich der erworbenen Anlageobjekte von den Anlegern an den Emittenten erfolgt ist. Das sukzessive Auslaufen der 

Verträge mit den Anlegern beeinträchtigt daher nicht die Fähigkeit des Emittenten, seinen Verpflichtungen zur Zins- und 

Rückzahlung zum Laufzeitende der Vermögensanlagen nachzukommen. 

Die Refinanzierung des Emittenten erfolgt konzeptbedingt nur über die betrieblichen Einnahmen. Eine Refinanzierung über 

Bankdarlehen oder Anschlussemissionen von Wertpapieren oder Vermögensanlagen ist nicht vorgesehen. 

Investitionsverlauf  

Der Emittent hat bis zum 31.12.2018 Anlageobjekte mit einem Gesamtbetrag in Höhe von Euro 1.316.218 an die Deutsche 

Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH vermietet. Er geht in seiner Planung davon aus, am Ende des 25.09.2019 sowie der 

nach § 1 Ziffer 1.2 des auf Seite 118 des Verkaufsprospekts dargestellten Mustermietvertrages einschlägigen Fristen An-

lageobjekte mit einem Gesamtbetrag in Höhe von Euro 38.683.782 und damit insgesamt in Höhe von Euro 40.000.000 an 

die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH vermietet zu haben. Der Emittent hat bis zum 31.12.2018 Anlageobjekte 

mit einem Gesamtbetrag in Höhe von Euro 1.316.218 an Anleger verkauft. Er geht in seiner Planung davon aus, am Ende 

des 25.09.2019 Anlageobjekte mit einem Gesamtbetrag in Höhe von Euro 38.683.782 und damit insgesamt in Höhe von 

Euro 40.000.000 an Anleger verkauft zu haben. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 

2019 hat der Emittent Anlageobjekte mit einem Gesamtbetrag in Höhe von Euro 15.030.030 an Anleger verkauft. Die 

Mietverträge zwischen dem Emittenten und der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH beginnen jeweils zum 

nächsten Monatsersten, der auf die Einzahlung des Anlegers folgt. Entsprechend beginnen prognosegemäß die letzten 

Mietverträge zwischen dem Emittenten und der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH spätestens am 01.11.2019. 

Die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH hat bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Au-

gust 2019 Anlageobjekte mit einem Gesamtbetrag in Höhe von Euro 11.898.060 an die Deutsche Lichtmiete Vermietge-

sellschaft mbH vermietet. Die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH geht in ihrer Planung davon aus, am Ende 

des 25.09.2019 sowie der nach § 1 Ziffer 1.2 des auf Seite 118 des Verkaufsprospekts dargestellten Mustermietvertrages 

einschlägigen Fristen Anlageobjekte mit einem Gesamtbetrag in Höhe von Euro 40.000.000 an die Deutsche Lichtmiete 

Vermietgesellschaft mbH vermietet zu haben. Die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH geht im Einzelnen in 

ihrer Planung davon aus, weiter bis zum Ende des 25.09.2019 sowie der nach § 1 Ziffer 1.2 des auf Seite 118 des Ver-

kaufsprospekts dargestellten Mustermietvertrages einschlägigen Fristen Anlageobjekte mit einem Gesamtbetrag in Höhe 

von Euro 28.101.940 an die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH vermietet zu haben. Die Mietverträge zwischen 

der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH beginnen je-

weils zum nächsten Monatsersten, der auf die Einzahlung des Anlegers folgt. Entsprechend beginnen prognosegemäß 

die letzten Mietverträge zwischen der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und der Deutsche Lichtmiete Ver-

mietgesellschaft mbH spätestens zum 01.11.2019 sowie der nach § 1 Ziffer 1.2 des auf Seite 118 des Verkaufsprospekts 

dargestellten Mustermietvertrages einschlägigen Fristen. 

Die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH geht in ihrer Planung davon aus, Anlageobjekte mit einem Gesamtbe-

trag in Höhe von Euro 40.000.000 bis zum 31.12.2019 an Industrie-Mietkunden vermietet zu haben. Die Mietverträge 

zwischen der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH und den Industrie-Mietkunden beginnen jeweils zum nächsten 
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Monatsersten, der auf die Fertigstellung des Projektes zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuch-

tung folgt. 

Die Geschäftsaussichten sind daher von einem plangemäßen Verkauf der Anlageobjekte an die Anleger, deren Kaufpreis-

zahlung und der Lieferfähigkeit der Anlageobjekte geprägt. Des Weiteren werden die Geschäftsaussichten maßgeblich 

von der Identifikation und der Kontrahierung entsprechender Mietverträge mit Industrie-Mietkunden geprägt sowie von 

einem störungsfreien Verlauf dieser Mietverträge. Die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH hat bereits in der 

Vergangenheit mit einer Vielzahl unterschiedlicher Industrie-Mietkunden Mietverträge über Deutsche Lichtmiete LED-In-

dustrieprodukte abgeschlossen. Das Spektrum der Industrie-Mietkunden ist breit diversifiziert. Der Ausfall einzelner In-

dustrie-Mietkunden wird sich voraussichtlich kaum auf die Fähigkeit des Emittenten, seinen Verpflichtungen zur Zinszah-

lung und Rückzahlung für die Vermögensanlagen nachzukommen, auswirken. 

Folgende Faktoren können einen Einfluss auf den Investitionsverlauf haben und sich damit auf die Geschäftsaussichten 

des Emittenten auswirken: 

– Die Möglichkeit, Mietverträge mit der Industrie zu tätigen; 

– Veränderungen in der Bonität und Zahlungsmoral der Industrie-Mietkunden. 

Sollte sich der Investitionsverlauf besser als von dem Emittenten erwartet entwickeln, beispielsweise durch eine erhöhte 

Akzeptanz der Industrie, Mietverträge mit der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH abzuschließen, hat dies keine 

Auswirkungen auf die Geschäftsaussichten des Emittenten, da höhere Umsatzerlöse auf Ebene des Emittenten konzept-

bedingt nicht möglich sind. Konzeptionsbedingt sind positive Abweichungen der Entwicklung der Vermögensanlagen für 

den Anleger nicht möglich, da der maximale Gesamtrückfluss an den Anleger vertraglich vereinbart ist und feststeht. 

Sollte sich der Investitionsverlauf schlechter als von dem Emittenten erwartet entwickeln, beispielsweise durch eine 

schwindende Bereitschaft der Industrie, Mietverträge mit der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH abzuschließen 

oder durch eine grundsätzliche Verschlechterung der Bonitäten der Industrie-Mietkunden, verschlechtern sich vor allem 

die Geschäftsaussichten der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH und damit die Geschäftsaussichten des direk-

ten Vertragspartners der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft 

mbH, und im Weiteren die Geschäftsaussichten des direkten Vertragspartners der Deutsche Lichtmiete Handelsgesell-

schaft mbH, nämlich die Geschäftsaussichten des Emittenten, indem geringere Mieteinnahmen auf Ebene des Emittenten 

erzielt werden, als erwartet. 

Durch geringere Mieteinnahmen auf Ebene des Emittenten könnte sich die Fähigkeit des Emittenten zur Zahlung der Miete 

und ggf. zur Zahlung der Rückkaufpreise am Ende der Laufzeit an die Anleger, demnach die Fähigkeit des Emittenten, 

seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung für die Vermögensanlagen nachzukommen, verschlechtern. 

Dies hätte zur Folge, dass der Emittent seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung hinsichtlich der Vermö-

gensanlagen nicht bzw. nicht vollständig und/oder nicht fristgerecht nachkommen kann, vgl. den Abschnitt „Unzureichende 

Ergebniserwirtschaftung des Emittenten“ auf Seite 38 sowie den Abschnitt „Liquiditätsrisiken“ auf Seite 43 im Kapitel „Ri-

siken der Vermögensanlagen“. 

Tatsächliche, rechtliche und steuerliche Faktoren 

Die Geschäftsaussichten des Emittenten können durch Änderungen der tatsächlichen, rechtlichen und steuerlichen Grund-

lagen beeinflusst werden. Bislang bestehen in Deutschland die Strompreise zu einem erheblichen Teil aus Steuern, Um-

lagen und Entgelten. Der Strompreis setzt sich zusammen aus den Kosten für die Stromerzeugung, Stromsteuer, Netz-

entgelten, Konzessionsabgabe, EEG-Umlage, sonstige Umlagen wie KWK, § 19 NEV Offshore sowie der Umsatzsteuer. 

Generell können Gesetzesänderungen die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse beeinflussen und sich sowohl positiv als 

auch negativ auf die Geschäftsaussichten des Emittenten auswirken. Die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung niedrigen 

Zinsen können für die Industrie einen Anreiz darstellen, LED-Beleuchtungssysteme käuflich zu erwerben, anstatt diese zu 

mieten. 

Folgende tatsächliche, rechtliche und steuerliche Faktoren können sich auf die Geschäftsaussichten des Emittenten aus-

wirken: 

– Eine Veränderung der steuerlichen oder sonstigen Belastung von Strompreisen; 

– Eine Veränderung rechtlicher Rahmenbedingungen; 
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– Eine Veränderung der Kapitalmarktzinsen. 

Sollten sich die tatsächlichen, rechtlichen und steuerlichen Faktoren besser als von dem Emittenten erwartet entwickeln, 

beispielsweise durch eine Erhöhung der Steuern und sonstigen Belastungen von Strompreisen oder durch eine Erhöhung 

der Kapitalmarktzinsen, hat dies keine Auswirkungen auf die Geschäftsaussichten des Emittenten, da höhere Umsatzer-

löse auf Ebene des Emittenten konzeptbedingt nicht möglich sind. Konzeptionsbedingt sind positive Abweichungen der 

Entwicklung der Vermögensanlagen für den Anleger nicht möglich, da der maximale Gesamtrückfluss an den Anleger 

vertraglich vereinbart ist und feststeht. 

Sollten sich die tatsächlichen, rechtlichen und steuerlichen Faktoren schlechter als von dem Emittenten erwartet entwi-

ckeln, beispielsweise durch eine Senkung der Steuern und sonstigen Belastungen von Strompreisen oder durch eine 

Senkung der Kapitalmarktzinsen oder die Einführung von rechtlichen Beschränkungen für Mietgeschäfte, verschlechtern 

sich vor allem die Geschäftsaussichten der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH und damit die Geschäftsaus-

sichten des direkten Vertragspartners der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Han-

delsgesellschaft mbH und im Weiteren die Geschäftsaussichten des direkten Vertragspartners der Deutsche Lichtmiete 

Handelsgesellschaft mbH, nämlich die Geschäftsaussichten des Emittenten, indem geringere Mieteinnahmen auf Ebene 

des Emittenten erzielt werden, als erwartet. 

Durch geringere Mieteinnahmen auf Ebene des Emittenten könnte sich die Fähigkeit des Emittenten zur Zahlung der Miete 

und ggf. zur Zahlung der Rückkaufpreise am Ende der Laufzeit an die Anleger, demnach die Fähigkeit des Emittenten, 

seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung für die Vermögensanlagen nachzukommen, verschlechtern. 

Dies hätte zur Folge, dass der Emittent seinen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung hinsichtlich der Vermö-

gensanlagen nicht bzw. nicht vollständig und/oder nicht fristgerecht nachkommen kann, vgl. den Abschnitt „Unzureichende 

Ergebniserwirtschaftung des Emittenten“ auf Seite 38 sowie den Abschnitt „Liquiditätsrisiken“ auf Seite 43 im Kapitel „Ri-

siken der Vermögensanlagen“. 

 

Kapitalrückflussrechnung Anleger 

Beispielhaft sind nachfolgend für die Angebote Nr. 2018-067 und 2018-068 die Kapitalrückflussrechnungen dargestellt. Diese 

wurden auf der Basis des Kaufs von 20 Stück bei Angebot Nr. 2018-067 und 10 Stück bei Angebot Nr. 2018-068 ohne Rabatt 

und Berücksichtigung von optionalen Kosten für die Mittelverwendungskontrolle berechnet. Abhängig von der tatsächlich erwor-

benen Stückzahl liegen die Investitionsbeträge ggf. über den jeweils angegebenen Einzahlungsbeträgen 

Bei den beiden Kapitalrückflussrechnungen wurde jeweils unterstellt, dass der Anleger am 31.08.2019 die Einzahlung auf das 

Konto des Emittenten tätigt. 

Kapitalrückflussrechnung für das Angebot Nr. 2018-067 (Prognose) 

* Es wird die Einzahlung der Anleger zum 31.08.2019 unterstellt. 

 

 

Jahr Einzahlung 

in Euro 

Auszahlung 

in Euro 

Steuerlast 

in Euro 

Netto-Zahlung 

in Euro 

Kapitalbindung 

in Euro 

31.08.-31.12. 

2019 * 

-9.000 0 0 0 -9.000 

2020 0 1.378 -140 1.238 -7.762 

2021 0 1.272 -116 1.156 -6.606 

2022 0 1.272 -104 1.168 -5.438 

2023 0 1.272 -90 1.182 -4.256 

2024 0 1.272 -76 1.196 -3.060 

2025 0 4.766 -63 4.703 1.643 

Summe -9.000 11.232 -589 10.643  

Gesamtüberschuss nach Steuern 1.643 
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Kapitalrückflussrechnung für das Angebot Nr. 2018-068 (Prognose) 

* Es wird die Einzahlung der Anleger zum 31.08.2019 unterstellt. 

 

 

  

Jahr Einzahlung 

in Euro 

Auszahlung 

in Euro 

Steuerlast 

in Euro 

Netto-Zahlung 

in Euro 

Kapitalbindung 

in Euro 

31.08.-31.12. 

2019 * 

-11.400 0 0 0 -11.400 

2020 0 1.755 -180 1.575 -9.825 

2021 0 1.620 -150 1.470 -8.355 

2022 0 1.620 -134 1.486 -6.869 

2023 0 1.620 -117 1.503 -5.366 

2024 0 1.620 -98 1.522 -3.844 

2025 0 6.045 -81 5.964 2.120 

Summe -11.400 14.280 -760 13.520  

Gesamtüberschuss nach Steuern 2.120 
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1.3. Strukturdiagramm der Vermögensanlagen 
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2. Risiken der Vermögensanlagen 

Es folgt die Darstellung der wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Risiken im Zusammenhang mit den in diesem Verkaufs-

prospekt angebotenen Vermögensanlagen. Direktinvestitionen in Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte sind langfristige 

Vermögensanlagen. Aus diesen Vermögensanlagen können Risiken entstehen, die sich sowohl auf den Verkehrswert der Ver-

mögensanlagen als auch auf den laufenden Ertrag aus den Vermögensanlagen auswirken können. Unvorhersehbare Entwick-

lungen der rechtlichen, wirtschaftlichen oder steuerlichen Rahmenbedingungen lassen sich nicht vollständig erfassen. Solche 

Änderungen können einen erheblichen Einfluss auf die prognostizierte Entwicklung der Vermögensanlagen haben, insbeson-

dere auf die Erträge aus den Anlageobjekten und somit auf die Werthaltigkeit der Vermögensanlagen. Die Reihenfolge der 

aufgeführten Risiken lässt keine Rückschlüsse auf die Wahrscheinlichkeit ihres tatsächlichen Eintretens zu. Es kann nicht aus-

geschlossen werden, dass sich aus der persönlichen Situation des Anlegers weitere Risiken ergeben. Die Höhe des angelegten 

Kapitals sollte daher den wirtschaftlichen Verhältnissen des Anlegers angemessen sein und nur einen unwesentlichen Teil sei-

nes Gesamtvermögens ausmachen. Gegebenenfalls sollte vor einer Anlageentscheidung eine weitere qualifizierte und individu-

elle Beratung, zum Beispiel durch einen Steuerberater, eingeholt werden. Der Eintritt einzelner oder das kumulative Zusammen-

wirken verschiedener Risiken kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Emittenten haben; mit der Folge, dass sich die 

geplanten Erträge vermindern oder sogar gänzlich ausbleiben und die prognostizierten Auszahlungen an den Anleger nicht bzw. 

nicht in der geplanten Höhe und/oder zu den geplanten Zeitpunkten erfolgen können. Es kann zu einem Teil- oder Totalverlust 

der Vermögensanlagen und damit zu einem Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers kommen. Ein Verlust, 

der das weitere Vermögen des Anlegers übersteigt, ist in Fällen der Fremdfinanzierung der Vermögensanlagen seitens des 

Anlegers, aber auch durch Steuerzahlungen und durch die behördliche Anordnung der Rückabwicklung der Geschäfte des 

Emittenten möglich. Dies kann die Privatinsolvenz des Anlegers zur Folge haben. 

 

Maximales Risiko 

Das maximale Risiko des Anlegers besteht in einer Privatinsolvenz, die durch einen vollständigen Verlust seiner Vermö-

gensanlagen und damit seines eingesetzten Kapitals und darüberhinausgehenden Zahlungen, die er aus seinem weiteren 

Vermögen zu leisten hat, eintreten kann. 

Solche Zahlungen aus dem weiteren Vermögen des Anlegers können entstehen, wenn der Anleger sein eingesetztes 

Kapital fremdfinanziert hat, da er die von ihm aufgenommenen Fremdmittel trotz des Teil- oder Totalverlustes seines Ka-

pitals zurückführen, sowie dafür anfallende Zinsen und sonstige Aufwendungen (z.B. Kreditgebühren) bezahlen muss. 

Darüber hinaus können durch die Realisierung steuerlicher Risiken höhere Steuerzahlungen für den Anleger entstehen, 

denen keine höheren Rückzahlungen des Emittenten gegenüberstehen. Diese Umstände können Zahlungsverpflichtun-

gen des Anlegers aus dessen weiteren Vermögen begründen, was zu einer Privatinsolvenz des Anlegers führen kann. Es 

besteht das Risiko, dass der Anleger durch eine behördlich angeordnete Rückabwicklung der Geschäfte des Emittenten 

und der damit einhergehenden Rückerstattung bereits erhaltener Mietzahlungen vom Anleger an den Emittenten, Zahlun-

gen aus seinem weiteren Vermögen leisten muss, wenn der Anleger die Rückerstattung bereits erhaltener Mietzahlungen 

nicht oder nicht vollständig aus dem außerplanmäßigen Verkauf der Anlageobjekte an den Emittenten bestreiten kann 

oder der außerplanmäßige Verkauf der Anlageobjekte an den Emittenten aufgrund des Untergangs der Anlageobjekte 

nicht erfolgen kann. Dies kann die Privatinsolvenz des Anlegers zur Folge haben. 

Eine Kumulation mehrerer der dargestellten Risiken kann zu einem Teil- oder Totalverlust und darüber hinaus zu Zah-

lungsverpflichtungen aus dem weiteren Vermögen des Anlegers bis hin zu seiner Privatinsolvenz führen. 
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2.1. Wesentliche allgemeine Risiken der Vermögensanlagen 

Fungibilität der Beteiligung 

Bei den angebotenen Vermögensanlagen handelt es sich um beschränkt veräußerbare Direktinvestments, deren Handelbarkeit 

aufgrund vertraglicher Regelungen eingeschränkt ist. Die Übertragung ist nur im Ganzen und mit vorheriger schriftlicher Zustim-

mung des Emittenten und unter gleichzeitiger Übertragung sämtlicher Rechte und Pflichten aus dem Kauf-, Miet- und Rückkauf-

vertrag möglich. Die Übertragung im Ganzen gilt nur für die vom Anleger jeweilig gezeichnete Vermögensanlage und pro abge-

schlossenem Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag. Außerdem besteht kein geregelter öffentlicher Markt oder ein Zweitmarkt für 

Vermögensanlagen in Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte. Die Entwicklung eines derartigen Marktsegments ist unge-

wiss. Es besteht das Risiko, dass selbst bei erfolgter Zustimmung zur Übertragung der Vermögensanlagen kein Erwerber für 

die Vermögensanlagen gefunden wird oder nur ein geringer Verkaufserlös erzielt werden kann. Die Realisierung dieses Risikos 

kann zu einem Teilverlust der Vermögensanlagen und damit zu einem Teilverlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers führen. 

 

Inflationsrisiko 

Infolge von Geldentwertung kann dem Anleger ein Vermögensschaden entstehen. Die Inflation beeinflusst sowohl den Realwert 

des vorhandenen Vermögens als auch den realen Ertrag, der mit dem Vermögen erwirtschaftet werden soll. Dadurch kann es 

zu einer Minderung des realen Wertes, der geplanten Erträge sowie der prognostizierten Auszahlungen an den Anleger kom-

men. 

 

Fremdfinanzierung der Vermögensanlage durch den Anleger 

Die angebotenen Vermögensanlagen enthalten keine Angebote über eine Finanzierung der zu leistenden Anschaffungskosten. 

Für den Anleger besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die Anschaffungskosten über einen Kredit zu finanzieren. Es besteht 

jedoch die Gefahr, dass der Anleger den Kapitaldienst nicht erbringen kann, wenn die prognostizierten Auszahlungen an den 

Anleger durch die Realisierung von Risiken nicht oder nur in verringerter Höhe erfolgen. In diesem Fall hat der Anleger neben 

dem Teil- oder Totalverlust seiner Vermögensanlagen und damit dem Teil- oder Totalverlust seines eingesetzten Kapitals zu-

sätzlich noch seinen Kredit zurückzuzahlen bzw. weitere Verpflichtungen hieraus zu erfüllen, so dass das weitere Vermögen 

des Anlegers bis hin zur Privatinsolvenz gefährdet wird. 

 

Steuerrecht 

Das steuerliche Konzept der Vermögensanlagen wurde auf Basis der aktuell geltenden Rechtslage entwickelt. Das Steuerrecht 

unterliegt jedoch ständigen Veränderungen. Durch Gesetzesänderungen, Änderungen in der Rechtsprechung, abweichende 

Beurteilung durch die Finanzverwaltung oder höchstrichterliche Urteile kann es zu Abweichungen von den Prognoseberechnun-

gen kommen. Sofern festgestellte steuerliche Ergebnisse bei einem Anleger zu Steuernachzahlungen führen, sind diese ab dem 

16. Monat nach Ablauf des Jahres, für das der Bescheid ergeht, für jeden angefangenen Monat in Höhe von 0,50 % zu verzinsen. 

Die entstehenden Zinsen können steuerlich nicht als Sonderausgaben berücksichtigt werden. Im Falle eines Totalverlustes der 

Vermögensanlagen des Anlegers und somit eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals kann durch noch zu leistende Steu-

erzahlungen weiteres Vermögen des Anlegers gefährdet werden. Dies kann die Privatinsolvenz des Anlegers zur Folge haben. 

Im Einzelnen ergeben sich folgende Anmerkungen: 

 

Einkünfte aus Kapitalvermögen 

Der Anleger erzielt durch die Vermögensanlagen Einkünfte aus Kapitalvermögen. Im Rahmen der Ergebnisprognose für die 

Anleger wurde ein Ertragsteuersatz von durchgehend 25 % der steuerlichen Zinsanteile zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag 

zugrunde gelegt. Eine Erhöhung der Steuersätze in Zukunft könnte zu einer höheren Steuerlast des Anlegers führen, denen 

keine höheren Rückzahlungen des Emittenten gegenüberstehen und die somit eine Belastung des weiteren Vermögens des 

Anlegers zur Folge haben könnte. Dies kann die Privatinsolvenz des Anlegers zur Folge haben. 
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Umsatzsteuer 

Die angebotenen Vermögensanlagen werden aus steuerlicher Betrachtung als Darlehensgewährung eingestuft. Umsatzsteuer-

pflichtige Leistungen zwischen dem Anleger und dem Emittenten bestehen daher derzeit nicht. Es besteht das Risiko, dass die 

Finanzverwaltung zu einer anderen Auffassung gelangt und in den einzelnen Verträgen (Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag) oder 

in der Gesamtkonzeption umsatzsteuerpflichtige Leistungen feststellt. Dies kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 

Geschäftslage der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH haben mit der Folge, dass sich die geplanten 

Erträge vermindern oder sogar gänzlich ausbleiben und die prognostizierten Auszahlungen an den Anleger nicht bzw. nicht in 

der geplanten Höhe und/oder zu den geplanten Zeitpunkten erfolgen können. Des Weiteren besteht durch eine Veränderung 

der Verwaltungsauffassung das Risiko, dass der Anleger selbst zur Zahlung von Umsatzsteuer verpflichtet wird, denen ggf. 

keine höheren Rückzahlungen des Emittenten gegenüberstehen und die somit eine Belastung des weiteren Vermögens des 

Anlegers zur Folge haben könnte. Dies kann die Privatinsolvenz des Anlegers zur Folge haben. 

 

Weitere Steuern 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass über den Prognosezeitraum weitere Steuern eingeführt oder wieder erhoben wer-

den, wie z.B. die Vermögensteuer. Dies könnte erhebliche nachteilige Folgen durch eine höhere Steuerbelastung für den Anleger 

haben. Es besteht das Risiko, dass durch noch zu leistende Steuerzahlungen weiteres Vermögen des Anlegers gefährdet wer-

den könnte. Dies kann die Privatinsolvenz des Anlegers zur Folge haben. 

 

Rechtliche Entwicklung 

Der vorliegende Verkaufsprospekt wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung erstellt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es durch Änderungen gesetzlicher Bestimmungen zu einer abwei-

chenden Beurteilung rechtlicher Sachverhalte kommt. Die Anpassung an veränderte gesetzliche Bestimmungen kann zu erhöh-

ten Aufwendungen des Emittenten führen, mit der Folge, dass sich die geplanten Erträge vermindern oder sogar gänzlich aus-

bleiben und die prognostizierten Auszahlungen an den Anleger nicht bzw. nicht in der geplanten Höhe und/oder zu den geplanten 

Zeitpunkten erfolgen können. 

 

Behördliche Genehmigungen für das Investieren und Einwerben von Kapital, Änderungen der Anlagebedingungen 

Anordnung der Rückabwicklung 

Durch das Kapitalanlagengesetzbuch (KAGB) wird das Investieren und Einwerben von Kapital für Investmentvermögen von 

einer behördlichen Genehmigung abhängig gemacht. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geht der Emittent davon aus, nicht 

als Investmentvermögen im Sinne des KAGB zu gelten und damit nicht in den Anwendungsbereich des Kapitalanlagegesetzbu-

ches zu fallen. Es besteht das Risiko, dass die Vertrags- oder Anlagebedingungen so geändert werden oder sich die Tätigkeit 

des Emittenten so verändert, dass er ein Investmentvermögen im Sinne des KAGB darstellt, so dass die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht Maßnahmen nach § 15 KAGB ergreifen und insbesondere die Rückabwicklung der Geschäfte des 

Emittenten anordnen kann. Dadurch können sich ungeplante Kostenbelastungen für den Emittenten ergeben. Eine Rückabwick-

lung der Geschäfte des Emittenten würde zu einem außerplanmäßigen Verkauf der Anlageobjekte an den Anleger und zu einem 

außerplanmäßigen Kauf der Anlageobjekte von dem Anleger führen. Eine Rückabwicklung der Geschäfte des Emittenten würde 

zudem zu einer Rückerstattung bereits erhaltener Mietzahlungen vom Anleger an den Emittenten führen. Wenn der Emittent zu 

dem außerplanmäßigen Kauf der Anlageobjekte von dem Anleger nicht in der Lage ist, besteht das Risiko, dass der Anleger 

sein eingesetztes Kapital im Zuge der behördlichen Rückabwicklung der Geschäfte des Emittenten nicht zurückerhält und somit 

einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals hinnehmen muss. Darüber hinaus würde die behördliche Rückabwicklung der Ge-

schäfte des Emittenten dazu führen, dass das zivilrechtliche Eigentum am Anlageobjekt an den Emittenten zurückfällt. Der 

Anleger würde in dem Fall, in dem der Emittent zu dem außerplanmäßigen Kauf der Anlageobjekte von dem Anleger nicht in 

der Lage ist, sowohl das eingesetzte Kapital als auch das zivilrechtliche Eigentum am Anlageobjekt verlieren. 

In dem Fall, dass über das Vermögen des Emittenten das Insolvenzverfahren eröffnet und anschließend die Rückabwicklung 

der Geschäfte des Emittenten durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angeordnet wird, besteht das Risiko, 

dass der Anleger sein eingesetztes Kapital nicht oder lediglich quotal zurückerhält, weil das Vermögen des Emittenten in diesem 



37 

Fall Teil der Insolvenzmasse ist und der Anleger als Insolvenzgläubiger lediglich quotal nach Maßgabe der Vorschriften der 

Insolvenzordnung befriedigt wird. Ihm stünde in diesem Fall jedoch in Bezug auf das zivilrechtliche Eigentum am Anlageobjekt 

ein Aussonderungsrecht nach § 47 InsO zu mit der Folge, dass er die Aussonderung des zivilrechtlichen Eigentums am Anla-

geobjekt aus der Insolvenzmasse vom Insolvenzverwalter verlangen könnte und so das zivilrechtliche Eigentum an dem Anla-

geobjekt bei ihm verbleiben würde. 

In dem Fall, dass die Rückabwicklung der Geschäfte des Emittenten angeordnet und anschließend über das Vermögen des 

Emittenten das Insolvenzverfahren eröffnet wird, besteht das Risiko, dass der Anleger sein eingesetztes Kapital nicht oder le-

diglich quotal zurückerhält, sofern die Rückabwicklung der Kaufpreiszahlung betreffend die Anlageobjekte zwischen dem Anle-

ger und dem Emittenten nicht vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder vor einer möglichen Anordnung eines vorläufigen 

Verfügungsverbots gegenüber dem Emittenten nach § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 InsO durch das Insolvenzgericht abgeschlossen 

ist. Hinsichtlich des Anlageobjekts kann der Anleger in diesem Fall ein Aussonderungsrecht nach § 47 InsO gegenüber dem 

Insolvenzverwalter geltend machen mit der Folge, dass das zivilrechtliche Eigentum am Anlageobjekt bei ihm verbleiben würde. 

Einzelheiten zum Risiko der Insolvenz des Emittenten finden sich auf Seite 40.  

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass durch eine behördliche Rückabwicklung der Geschäfte des Emittenten und der damit 

einhergehenden Rückerstattung bereits erhaltener Mietzahlungen vom Anleger an den Emittenten über den Totalverlust des 

eingesetzten Kapitals hinaus weiteres Vermögen des Anlegers gefährdet werden könnte, wenn der Anleger die Rückerstattung 

bereits erhaltener Mietzahlungen nicht oder nicht vollständig aus dem außerplanmäßigen Verkauf der Anlageobjekte an den 

Emittenten bestreiten kann. Dies kann die Privatinsolvenz des Anlegers zur Folge haben. 

 

Anordnung der Rückabwicklung bei gleichzeitigem Untergang des Anlageobjekts 

Durch die gleichzeitige Realisierung anderer Risiken, wie zum Beispiel Versicherungsrisiken (im Einzelnen dargestellt im Absatz 

„Versicherungsrisiko, Haftungsrisiko“ auf Seite 40 f.), könnte das Anlageobjekt zum Zeitpunkt der behördlich angeordneten 

Rückabwicklung der Geschäfte des Emittenten nicht mehr vorhanden sein. Dies kann zu einem Totalverlust der Vermögensan-

lagen und damit zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers führen und könnte bei einer geforderten Rücker-

stattung bereits erhaltener Mietzahlungen vom Anleger an den Emittenten weiteres Vermögen des Anlegers gefährden, wenn 

der Anleger die Rückerstattung bereits erhaltener Mietzahlungen nicht oder nicht vollständig aus dem außerplanmäßigen Ver-

kauf der Anlageobjekte an den Emittenten bestreiten kann oder der außerplanmäßige Verkauf der Anlageobjekte an den Emit-

tenten aufgrund des Untergangs der Anlageobjekte nicht erfolgen kann. Dies kann die Privatinsolvenz des Anlegers zur Folge 

haben. 

 

Interessenkonflikte 

Es besteht die Gefahr von Interessenkonflikten. Interessenkonflikte treten namentlich dann auf, wenn bezüglich ein und dessel-

ben Geschäftsvorgangs sowohl persönliche Interessen einer Person als auch Interessen einer dritten Partei betroffen sind, die 

durch die Person gewahrt werden müssen. Ebenso kann eine Verpflichtung der Person zur Interessenwahrung mehrerer dritter 

Parteien bestehen, deren Interessen nicht gleichgerichtet sind. In solchen Fällen entsteht hinsichtlich der Interessenlage für die 

Person ein Zielkonflikt, weil sie nicht alle Interessenlagen voll verfolgen kann, ohne ihre eigenen Interessen oder die Interessen 

einer oder mehrerer dritter Parteien zu beeinträchtigen. 

Der alleinige Geschäftsführer des Emittenten, Herr Alexander Hahn, kann Interessenkonflikten zum Zeitpunkt der Aufstellung 

des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 oder später ausgesetzt sein. Interessenkonflikte können sich für Herrn Alexander 

Hahn insbesondere daraus ergeben, dass er als Gesellschafter zu 58 % an der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft 

mbH beteiligt und deren Geschäftsführer ist. Ebenso ist er zugleich alleiniger und einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer 

bzw. Vorstand in nahezu allen anderen Unternehmen, die der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe angehören. Lediglich 

im Fall der Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH gibt es neben Herrn Alexan-

der Hahn einen weiteren Geschäftsführer (im Einzelnen dargestellt in Kapitel 3 „Der Emittent und die Vertragspartner“ ab Seite 

44). Es kann durchaus vorkommen, dass die Interessen einer oder mehrerer Gesellschaften der Deutsche Lichtmiete Unterneh-

mensgruppe nicht gleichgerichtet sind und Herr Alexander Hahn in Situationen geraten kann, in denen er die Interessen einer 

anderen Gesellschaft oder eigene Interessen nicht wahrnehmen kann, ohne die Interessen des Emittenten zu verletzen oder 

umgekehrt. 
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Dies kann erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftslage des Emittenten haben mit der Folge, dass sich die geplanten Erträge 

vermindern oder sogar gänzlich ausbleiben und die prognostizierten Auszahlungen an den Anleger nicht bzw. nicht in der ge-

planten Höhe und/oder zu den geplanten Zeitpunkten erfolgen können. 

 

Schlüsselpersonenrisiko 

Es besteht ein Schlüsselpersonenrisiko. Der alleinige und einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer des Emittenten, Alexan-

der Hahn, ist mit Ausnahme der Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH alleini-

ger und einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer in allen Unternehmen, die der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe 

angehören. Die Umsetzung des Anlagekonzeptes hängt in erheblichem Maße von den Fähigkeiten dieser Person ab. Ein Ausfall 

oder Verlust dieser Person könnte sich nachteilig auf die wirtschaftliche Entwicklung des Emittenten sowie der weiteren Unter-

nehmen der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe auswirken, mit der Folge, dass sich die geplanten Erträge vermindern 

oder sogar gänzlich ausbleiben und die prognostizierten Auszahlungen an den Anleger nicht bzw. nicht in der geplanten Höhe 

und/oder zu den geplanten Zeitpunkten erfolgen können. 

 

2.2. Risiken bezüglich des Emittenten 

Der Emittent ist operativ tätig und betreibt den Handel und die Vermietung von Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukten. 

Damit trägt der Emittent sämtliche operative Risiken im Zusammenhang mit diesem Geschäftsmodell. Die wesentlichen Risiken 

werden nachfolgend erläutert. 

 

Fremdkapitalrisiko 

Die Aufnahme von Fremdkapital durch den Emittenten ist nicht geplant. Sollte die Aufnahme von Fremdkapital wider Erwarten 

dennoch erforderlich werden, so sind typischerweise Zinsen und die Rückzahlung des Fremdkapitals (Tilgung) zu leisten. Die 

zu leistenden Zins- und Tilgungszahlungen können zu einer Ergebnisverschlechterung auf Seiten des Emittenten führen, mit 

der Folge, dass sich die geplanten Erträge vermindern oder sogar gänzlich ausbleiben und die prognostizierten Auszahlungen 

an den Anleger nicht bzw. nicht in der geplanten Höhe und/oder zu den geplanten Zeitpunkten erfolgen können. 

Sollte der Emittent nicht in der Lage sein, seine Verpflichtung zur Zins- und /oder Tilgungszahlung ganz oder teilweise zu erfüllen, 

ergibt sich daraus das Risiko der Insolvenz des Emittenten. Die Insolvenz des Emittenten hätte zur Folge, dass er seine Ver-

bindlichkeiten gegenüber seinen Geschäftspartnern und insbesondere auch gegenüber den Anlegern nicht erfüllen könnte, so 

dass es zum teilweisen oder vollständigen Ausfall der prognostizierten Auszahlungen an die Anleger kommen könnte. 

Die Realisierung des Fremdkapitalrisikos kann zu einem Teil- oder Totalverlust der Vermögensanlagen und damit zu einem Teil- 

oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers führen. 

 

Unzureichende Ergebniserwirtschaftung des Emittenten 

Sollte die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, gleich aus welchen Gründen, die vereinbarten Mietraten nicht fristge-

recht und/oder nicht in vereinbarter Höhe entrichten, kann dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftslage des 

Emittenten haben, mit der Folge, dass sich die geplanten Erträge vermindern oder sogar gänzlich ausbleiben. Die Liquiditäts- 

und Ertragslage des Emittenten kann sich durch eine unzureichende Ergebniserwirtschaftung so entwickeln, dass die prognos-

tizierten Auszahlungen an den Anleger nicht bzw. nicht in der geplanten Höhe und/oder zu den geplanten Zeitpunkten erfolgen 

können. 

Für den Fall, dass die Kosten des Emittenten höher als prognostiziert ausfallen, kann dies erhebliche nachteilige Auswirkungen 

auf die Geschäftslage des Emittenten haben. Die Liquiditäts- und Ertragslage des Emittenten kann sich durch höhere Kosten 

so entwickeln, dass die prognostizierten Auszahlungen an den Anleger nicht bzw. nicht in der geplanten Höhe und/oder zu den 

geplanten Zeitpunkten erfolgen können. 
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Projektrisiken 

Es besteht das Risiko, dass auf Seiten der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH die erwarteten Erträge aus der Ver-

mietung der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte nicht, nicht dauerhaft oder nicht in der erwarteten Höhe erreicht werden 

können. Dies kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftslage der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft 

mbH haben und damit auch auf die Geschäftslage des Emittenten, mit der Folge, dass sich die geplanten Erträge vermindern 

oder sogar gänzlich ausbleiben und die prognostizierten Auszahlungen an den Anleger nicht bzw. nicht in der geplanten Höhe 

und/oder zu den geplanten Zeitpunkten erfolgen können. 

Die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH beabsichtigt, entsprechend den Planungen zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung, Projekte zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung umzusetzen. Bei solchen Projekten 

zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung ergeben sich Ertragsrisiken insbesondere, wenn die 

Inbetriebnahme aufgrund von Lieferverzögerungen oder Verzögerungen, die durch den Kunden verschuldet sind, erst verspätet 

oder gar nicht erfolgen kann und/oder die Projekte zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung auf-

grund zu optimistischer Ertragsprognosen die erwarteten Erträge nicht erwirtschaften. 

Es besteht weiterhin das Risiko, dass aus Projekten zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung im 

Falle von Insolvenzen der Mietkunden der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH keine Einnahmen generiert werden, 

die Projekte nicht fertiggestellt werden und/oder die verbauten Anlagen nicht aus den Räumlichkeiten der Mietkunden entfernt 

werden können. 

Da die Projekte zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung der Deutsche Lichtmiete Vermietgesell-

schaft mbH hohe wirtschaftliche Anforderungen erfüllen müssen, besteht das Risiko, dass der Deutsche Lichtmiete Vermietge-

sellschaft mbH zeitweise keine geeigneten Projekte zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung zur 

Verfügung stehen. 

Durch die genannten Risiken können sich höhere Kosten auf Ebene der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH und/oder 

geringere Erträge aus den Projekten zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung der Deutsche Licht-

miete Vermietgesellschaft mbH an die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und im Weiteren an den Emittenten erge-

ben als erwartet. Dies kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftslage des Emittenten haben, mit der Folge, 

dass sich die geplanten Erträge vermindern oder sogar gänzlich ausbleiben und die prognostizierten Auszahlungen an den 

Anleger nicht bzw. nicht in der geplanten Höhe und/oder zu den geplanten Zeitpunkten erfolgen können. 

 

Wirtschaftliche Risiken, Planabweichungen 

Bei den in diesem Verkaufsprospekt dargestellten Planrechnungen handelt es sich um Zukunftsprognosen. Sie beruhen auf den 

Erwartungen der Geschäftsführung des Emittenten. Abweichungen der Prognoserechnungen von den tatsächlichen wirtschaft-

lichen Ergebnissen des Emittenten sind daher nicht auszuschließen. Darüber hinaus stehen die Auszahlungen an den Anleger 

unter dem Vorbehalt der Aufrechterhaltung einer ausreichenden Liquidität des Emittenten. Es besteht daher das Risiko, dass 

die Liquiditätslage des Emittenten für die Auszahlungen an den Anleger nicht ausreicht, mit der Folge, dass die prognostizierten 

Auszahlungen an den Anleger nicht bzw. nicht in der geplanten Höhe und/oder zu den geplanten Zeitpunkten erfolgen können. 

Im Falle der Liquidation des Emittenten wegen Insolvenz besteht das Risiko, dass der Liquidationserlös nicht für die Rückzahlung 

ausreicht und der Anleger einen Teil- oder Totalverlust seiner Vermögensanlagen und damit einen Teil- oder Totalverlust seines 

eingesetzten Kapitals erleidet. 

 

Personalrisiken 

Die geplante Ergebniserwirtschaftung des Emittenten hängt in wesentlichem Maße von der fachlichen Qualifikation des vorhan-

denen bzw. zukünftigen Personals des Emittenten bzw. dessen Vertragspartnern ab. Der Verlust von unternehmenstragenden 

Personen oder Schwierigkeiten bei der Gewinnung neuen Personals mit entsprechender Qualifizierung sowohl bei dem Emit-

tenten als auch bei dessen Vertragspartnern könnte sich nachteilig auf die wirtschaftliche Entwicklung des Emittenten auswirken, 

mit der Folge, dass sich die geplanten Erträge vermindern oder sogar gänzlich ausbleiben und die prognostizierten Auszahlun-

gen an den Anleger nicht bzw. nicht in der geplanten Höhe und/oder zu den geplanten Zeitpunkten erfolgen können. 
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Risiken aus der Platzierungsphase 

Die Provisionen für die Vertriebspartner werden aus den Mieteinnahmen gezahlt, welche der Emittent durch die Vermietung der 

Anlageobjekte an die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH erzielt. Es besteht das Risiko, dass aufgrund unzureichen-

der Mieteinnahmen und erschöpfter Liquiditätsreserve fällige Vertriebsprovisionen nicht gezahlt werden können. Soweit beste-

hende Provisionsforderungen nicht gestundet werden können und/oder eine Fremdfinanzierung dieser Forderungen nicht mög-

lich ist, könnte dies zur Folge haben, dass die prognostizierten Auszahlungen an den Anleger nicht bzw. nicht in der geplanten 

Höhe und/oder zu den geplanten Zeitpunkten erfolgen können. 

 

2.3. Risiken bezüglich der beteiligten Unternehmen 

Fertigstellungsrisiko 

Durch eine Verzögerung bei der Errichtung von Projekten zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuch-

tung durch die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH können sich geringere Erträge als geplant ergeben. Dies kann 

sich nicht nur negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH auswirken, sondern 

kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftslage der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und damit 

auch auf die Geschäftslage des Emittenten haben, wenn vereinbarte Mietzahlungen nicht planmäßig erfolgen, mit der Folge, 

dass sich die geplanten Erträge vermindern oder sogar gänzlich ausbleiben und die prognostizierten Auszahlungen an den 

Anleger nicht bzw. nicht in der geplanten Höhe und/oder zu den geplanten Zeitpunkten erfolgen können, so dass der Anleger 

dann, wenn sowohl die Mietzahlungen von dem Emittenten als auch letztlich die Zahlung des Rückkaufpreises ausbleiben, einen 

Totalverlust seines Kapitals, bzw. wenn nur die Mietzahlungen oder nur die Zahlung des Rückkaufpreises ausbleiben, einen 

Teilverlust seines Kapitals erleiden kann. 

 

Insolvenzrisiko 

Die Bonität der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH und der übrigen an den Projekten zur Umrüstung und Neuein-

bringung von energieeffizienter Beleuchtung beteiligten Vertragspartner kann sich während der Zusammenarbeit bis hin zur 

Insolvenz verschlechtern. Bei Insolvenz eines Vertragspartners besteht das Risiko von zusätzlichen Kosten beziehungsweise 

des Wegfalls von Garantien, Gewährleistungen, Erträgen und/oder sonstiger Leistungen. Auch können Forderungen gegenüber 

Vertragspartnern wertlos werden oder sich als nicht realisierbar erweisen. Dies kann sich nicht nur negativ auf die wirtschaftliche 

Entwicklung der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH auswirken, sondern kann erhebliche nachteilige Auswirkungen 

auf die Geschäftslage der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH bis hin zur Insolvenz und damit auch auf die Ge-

schäftslage des Emittenten bis hin zur Insolvenz haben (insbesondere bei nicht planmäßiger Leistung oder Ausfall vereinbarter 

Mietzahlungen hinsichtlich der Vermietung der Anlageobjekte an die Mieter der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH), 

mit der Folge, dass sich die geplanten Erträge vermindern oder sogar gänzlich ausbleiben und die prognostizierten Auszahlun-

gen an den Anleger nicht bzw. nicht in der geplanten Höhe und/oder zu den geplanten Zeitpunkten erfolgen können. Dies kann 

zu einem teilweisen oder vollständigen Ausbleiben der Mietzahlungen und/oder des Rückkaufpreises durch den Emittenten 

führen, wodurch ein Teilverlust oder ein Totalverlust des Kapitals des Anlegers eintreten kann. Im Fall der Insolvenz des Emit-

tenten stünde dem Anleger in Bezug auf das Anlageobjekt ein Aussonderungsrecht nach § 47 InsO zu mit der Folge, dass er 

die Aussonderung des Eigentums am Anlageobjekt von der Insolvenzmasse vom Insolvenzverwalter verlangen könnte und so 

das Eigentum an dem Anlageobjekt bei ihm verbleiben würde. 

 

Versicherungsrisiko, Haftungsrisiko 

Es besteht das Risiko, dass Projekte zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung der Deutsche 

Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH nicht versichert werden können, eine Versicherung zu einem verspäteten Zeitpunkt wirksam 

oder ein Schaden nicht reguliert wird. Dabei kann es sich sowohl um die eigene Versicherung der Deutsche Lichtmiete Beteili-

gungsgesellschaft mbH für die gesamte Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe als auch um eine Versicherung eines ver-

ursachenden Dritten handeln. Zudem bestehen typischerweise Selbstbehalte. Daneben besteht das Risiko, dass einzelne Scha-

densereignisse nicht vom Versicherungsumfang abgedeckt sind, die zu einer unmittelbaren Haftung für Schäden durch die 

Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH führen können. Daraus können Einnahmeausfälle und zusätzliche Kosten für die 
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Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH entstehen. Dies kann sich nicht nur negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung 

der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH auswirken, sondern kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Ge-

schäftslage der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und damit auch auf die Geschäftslage des Emittenten haben, 

sofern nur ein Teil der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte des Anlegers von einem Verlust betroffen sind mit der Folge, 

dass sich die geplanten Erträge vermindern oder sogar gänzlich ausbleiben und die prognostizierten Auszahlungen an den 

Anleger nicht bzw. nicht in der geplanten Höhe und/oder zu den geplanten Zeitpunkten erfolgen können. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Verlust der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte eintritt, für den weder 

der Emittent noch eine Versicherung oder ein Mieter der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte aufkommt. In diesem Fall 

kann der Anleger keine Ersatzprodukte an den Emittenten vermieten und die Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte nicht 

an den Emittenten zurückübereignen und damit den Rückkaufvertrag erfüllen. Dadurch verliert er seinen Anspruch auf eine 

laufende Mietzahlung und Zahlung des Rückkaufpreises, mit der Folge, dass sich die geplanten Erträge vermindern, sofern nur 

ein Teil der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte des Anlegers von einem Verlust betroffen sind oder die geplanten Er-

träge sogar gänzlich ausbleiben, sofern alle Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte des Anlegers von einem Verlust betrof-

fen sind. Die Realisierung dieses Risikos kann zu einem Teil- oder Totalverlust der Vermögensanlagen und damit zu einem Teil- 

oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers führen. 

 

Bonitäts- und Reputationsrisiko 

Eine Verschlechterung der Bonität und/oder der Reputation der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH kann sowohl 

abhängig als auch unabhängig von einem tatsächlichen unternehmerischen Fehlverhalten eintreten. Dies kann für die Deutsche 

Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH und deren Geschäftspartner und Vertragspartner zu Wettbewerbsnachteilen führen, wie 

zum Beispiel einer verschlechterten Verhandlungsposition gegenüber Zulieferern, Anlegern, Kreditgebern und Genehmigungs-

behörden und/oder Schwierigkeiten bei der Bindung und Gewinnung von Kunden und Mitarbeitern. Mit diesen Wettbewerbs-

nachteilen können erhöhte und nicht kalkulierte Kosten einhergehen, die das Unternehmensergebnis negativ beeinflussen. Dies 

kann sich nicht nur negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH auswirken, 

sondern kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftslage der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH 

und damit auch auf die Geschäftslage des Emittenten haben, wenn vereinbarte Mietzahlungen nicht planmäßig erfolgen, mit der 

Folge, dass sich die geplanten Erträge vermindern oder sogar gänzlich ausbleiben und die prognostizierten Auszahlungen an 

den Anleger nicht bzw. nicht in der geplanten Höhe und/oder zu den geplanten Zeitpunkten erfolgen können. 

 

Währungsrisiko 

Es besteht das Risiko, dass bei Projekten zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung der Deutsche 

Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH Leistungen oder Erlöse in anderen Währungen als in Euro abgewickelt werden und damit 

höhere Kosten und niedrigere Erlöse entstehen. Auch können Währungsveränderungen negative Auswirkungen auf die wirt-

schaftliche Lage der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH haben. Dies kann sich nicht nur negativ auf die wirtschaftli-

che Entwicklung der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH auswirken, sondern kann erhebliche nachteilige Auswirkun-

gen auf die Geschäftslage der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und damit auch auf die Geschäftslage des Emit-

tenten haben, wenn vereinbarte Mietzahlungen nicht planmäßig erfolgen, mit der Folge, dass sich die geplanten Erträge ver-

mindern oder sogar gänzlich ausbleiben und die prognostizierten Auszahlungen an den Anleger nicht bzw. nicht in der geplanten 

Höhe und/oder zu den geplanten Zeitpunkten erfolgen können. 

 

Vermarktungsrisiko 

Negative Marktveränderungen beziehungsweise Änderungen der politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedin-

gungen sind stets aus unterschiedlichen Gründen möglich. Insbesondere sind vergangenheitsbezogene Betrachtungen und 

Erfahrungen kein Indikator für künftige Entwicklungen. Bei einer ungünstigen Marktkonstellation, fehlendem Mietinteresse und/ 

oder sinkenden Preisen ist es nicht ausgeschlossen, dass Projekte zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter 

Beleuchtung erst zu einem späteren Zeitpunkt, ohne Realisierung der angenommenen Erträge und/oder nur mit erheblichem 

Verlust beziehungsweise gar nicht mehr umsetzbar sind. Dies kann sich nicht nur negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung der 
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Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH auswirken, sondern kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäfts-

lage der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und damit auch auf die Geschäftslage des Emittenten haben, wenn 

vereinbarte Mietzahlungen nicht planmäßig erfolgen, mit der Folge, dass sich die geplanten Erträge vermindern oder sogar 

gänzlich ausbleiben und die prognostizierten Auszahlungen an den Anleger nicht bzw. nicht in der geplanten Höhe und/oder zu 

den geplanten Zeitpunkten erfolgen können. 

 

Betriebsrisiko 

Bei Projekten zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung der Deutsche Lichtmiete Vermietgesell-

schaft mbH besteht das Risiko, dass die prognostizierten Erlöse nicht erreicht werden oder die Betriebskosten höher als ange-

nommen sind. Die geplanten Rückflüsse aus den Investitionen können auch aufgrund technischer Probleme oder des Wegfalls 

von Betriebsvoraussetzungen teilweise oder vollständig ausbleiben. Auch können während des Betriebes der Anlagen Garan-

tien, Gewährleistungen und sonstige Forderungen nicht durchsetzbar sein. Dies kann sich nicht nur negativ auf die wirtschaftli-

che Entwicklung der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH auswirken, sondern kann erhebliche nachteilige Auswirkun-

gen auf die Geschäftslage der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und damit auch auf die Geschäftslage des Emit-

tenten haben, wenn vereinbarte Mietzahlungen nicht planmäßig erfolgen, mit der Folge, dass sich die geplanten Erträge ver-

mindern oder sogar gänzlich ausbleiben und die prognostizierten Auszahlungen an den Anleger nicht bzw. nicht in der geplanten 

Höhe und/oder zu den geplanten Zeitpunkten erfolgen können. 

 

Beschaffungsrisiko 

Die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH veräußert die Anlageobjekte an den Emittenten. Es besteht das Risiko, dass 

die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH mit der Lieferung der Anlageobjekte dadurch in Verzug gerät, dass ihr Ver-

tragspartner, die Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH, die Anlageobjekte nicht fristgerecht oder in der vereinbarten 

Beschaffenheit oder Stückzahl oder nur mit erheblichen Preisaufschlägen liefern können. Dies kann zu Verzögerungen oder 

zum Ausfall von Projekten zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung der Deutsche Lichtmiete 

Vermietgesellschaft mbH führen. Dies kann sich nicht nur negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung der Deutsche Lichtmiete 

Vermietgesellschaft mbH auswirken, sondern kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftslage der Deutsche 

Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und damit auch auf die Geschäftslage des Emittenten haben, wenn vereinbarte Mietzah-

lungen nicht planmäßig erfolgen, mit der Folge, dass sich die geplanten Erträge vermindern oder sogar gänzlich ausbleiben und 

die prognostizierten Auszahlungen an den Anleger nicht bzw. nicht in der geplanten Höhe und/oder zu den geplanten Zeitpunk-

ten erfolgen können, so dass der Anleger dann, wenn sowohl die Mietzahlungen von dem Emittenten als auch letztlich die 

Zahlung des Rückkaufpreises ausbleiben, einen Totalverlust seines Kapitals, bzw. wenn nur die Mietzahlungen oder nur die 

Zahlung des Rückkaufpreises ausbleiben, einen Teilverlust seines Kapitals erleiden kann. 

 

Zukunftsgerichtete Aussagen, Ziele, Planungen 

Dieser Verkaufsprospekt enthält zukunftsgerichtete Aussagen, insbesondere subjektive Zielvorstellungen zur künftigen Entwick-

lung des Emittenten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen 

Planungen, zukunftsgerichteten Aussagen und angestrebten Zielen nicht um Tatsachen und/oder gesicherte Vorhersagen han-

delt. Eine Vielzahl von Faktoren kann zu erheblichen Abweichungen gegenüber den in diesem Verkaufsprospekt dargestellten 

zukunftsgerichteten Aussagen, angestrebten Zielen und Planungen führen. Die dargestellten Ziele, Planungen und zukunftsge-

richteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Einschätzungen, Annahmen, Erwartungen und subjektiven Zielvorstellungen im 

Hinblick auf die zukünftige Entwicklung, die naturgemäß mit Unsicherheiten einhergehen. Es besteht das Risiko, dass sie Wahr-

nehmungs- und/oder Beurteilungsfehler enthalten können und sich als unzutreffend herausstellen können, mit der Folge, dass 

sich die künftige Entwicklung des Emittenten und/oder der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und/oder der Deut-

sche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH und/oder ihrer Vertragspartner nicht wie geplant gestaltet. Dies kann sich nicht nur 

negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH auswirken, sondern kann nachtei-

lige Auswirkungen auf die Geschäftslage der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und damit auch auf die Geschäfts-

lage des Emittenten haben, wenn vereinbarte Mietzahlungen nicht planmäßig erfolgen, mit der Folge, dass sich die geplanten 

Erträge vermindern oder sogar gänzlich ausbleiben und die Auszahlungen an den Anleger nicht bzw. nicht in der geplanten 

Höhe und/oder zu den geplanten Zeitpunkten erfolgen können.  
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2.4. Liquiditätsrisiken 

Risiken, die zu einer Situation führen, in der der Emittent anstehenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr uneingeschränkt 

und fristgerecht nachkommen kann, sind Liquiditätsrisiken. Solche Risiken können entstehen, wenn Zahlungsmittel zweckent-

fremdet werden, Einnahmen niedriger als erwartet oder ganz ausfallen, unerwartete erhebliche Ausgaben entstehen, nicht oder 

unzureichend versicherte Schäden auftreten oder wesentliche Vertragspartner ausfallen oder ihre Verpflichtungen gegenüber 

dem Emittenten nicht erfüllen. Wenn sich solche Risiken in einem Umfang oder in so ungünstiger Kombination realisieren, dass 

sie sich durch die Inanspruchnahme einer Liquiditätsrücklage oder durch die Aufnahme von Fremdkapital nicht beherrschen 

lassen, gerät der Emittent in eine existenzbedrohende Situation, so dass Verbindlichkeiten nicht fristgerecht oder vollständig 

bedient werden können. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit ist der gesetzliche Vertreter des Emittenten verpflichtet, ohne schuld-

haftes Zögern, spätestens aber drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens zu stellen. 

Liquiditätsrisiken können entstehen aus den in Abschnitt 2.2. auf Seite 38 f. beschriebenen Risiken, insbesondere bei unzu-

reichender Ergebniserwirtschaftung des Emittenten (Seite 38), bei Verwirklichung von Projektrisiken (Seite 39), bei erheblichen 

Planabweichungen (Seite 39), sowie bei sämtlichen in Abschnitt 2.3. beschriebenen Risiken auf Seite 40 ff. 

Die Realisierung von Liquiditätsrisiken kann somit zu einem Teil- oder Totalverlust der Vermögensanlagen und damit zu einem 

Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers führen. 

 

Kumulation 

Es wird darauf hingewiesen, dass Risiken nicht nur einzeln, sondern auch kumuliert eintreten können, mit der Folge, dass sich 

die Auswirkungen eingetretener Risiken durch das Zusammentreffen des Eintritts mehrerer Risiken entsprechend potenzieren. 

Eine Kumulation mehrerer der dargestellten Risiken kann zu einem Teil- oder Totalverlust und darüber hinaus zu Zahlungsver-

pflichtungen aus dem weiteren Vermögen des Anlegers bis hin zu seiner Privatinsolvenz führen. 

 

Abschließender Hinweis 

Weitere wesentliche tatsächliche und rechtliche Risiken im Zusammenhang mit den Vermögensanlagen existieren nach Kennt-

nis des Anbieters, Prospektverantwortlichen und Emittenten nicht. 
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3. Der Emittent und die Vertragspartner 

3.1. Angaben über den Emittenten 

Der Emittent ist zugleich Anbieter und Prospektverantwortlicher der angebotenen Vermögensanlagen. Angaben zum Anbieter 

und Prospektverantwortlichen finden sich daher in den folgenden Abschnitten jeweils unter den Ausführungen zum Emittenten. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung gibt es für den Emittenten, den Anbieter, den Prospektverantwortlichen sowie Mittelver-

wendungskontrolleur keine Vorstände, Aufsichtsgremien und Beiräte. 

 

Allgemeine Angaben 

Der Emittent, die Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, wurde am 7. Juni 2018 (Tag der Registereintra-

gung) auf unbestimmte Zeit gegründet und beim Amtsgericht Oldenburg (Oldb.) unter der Registernummer HRB 213144 einge-

tragen. Der Sitz der Gesellschaft ist D-26135 Oldenburg (Oldb.). Die Geschäftsanschrift lautet Im Kleigrund 14, D-26135 Olden-

burg (Oldb.). 

Der Emittent ist eine Kapitalgesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und unterliegt 

dem deutschen Recht. Rechtsgrundlagen sind das GmbH-Gesetz, das Handelsgesetzbuch sowie der Gesellschaftsvertrag. Da 

es sich bei dem Emittenten um eine Kapitalgesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) handelt, 

ist die Haftung gesetzlich beschränkt auf das Gesellschaftsvermögen. Der Emittent wird vertreten durch den alleinigen und 

einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Alexander Hahn mit der Geschäftsanschrift Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg 

(Oldb.). 

Da der Emittent weder eine Kommanditgesellschaft noch eine Kommanditgesellschaft auf Aktien ist, sind keine weiteren Anga-

ben über die Struktur des persönlich haftenden Gesellschafters insbesondere zur Firma, zur Haftung, zum gezeichneten Kapital, 

zu den Gesellschaften sowie zu den Mitgliedern der Geschäftsführung, noch von der gesetzlichen Regelung abweichenden 

Bestimmungen der Satzung oder des Gesellschaftsvertrages im Verkaufsprospekt möglich. 

 

Unternehmensgegenstand des Emittenten 

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Erwerb, der Verkauf von und das Eingehen von Miet- und Untermiet-

verhältnissen bezüglich energieeffizienten Beleuchtungsanlagen, insbesondere von LED-Produkten der Firmengruppe Deut-

sche Lichtmiete. 

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem Zweck des Unternehmens dienen oder 

ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, Vermögensanlagen im Sinne des Gesetzes über 

Vermögensanlagen für private und institutionelle Investoren zu emittieren und anzubieten. Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, 

erlaubnispflichtige Tätigkeiten zu betreiben, insbesondere solche nach dem Kreditwesengesetz oder dem Kapitalanlagenge-

setzbuch. 

Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen und/oder unselbständigen Betriebsstätten im In- und Ausland 

berechtigt. 

Die Gesellschaft kann andere Unternehmen aller Art gründen, erwerben, vertreten, sich an ihnen beteiligen und die Geschäfts-

führung solcher Unternehmen übernehmen. Sie kann Unternehmensverträge abschließen und stille Beteiligungen an ihrem 

Unternehmen begründen. 

 

Konzernunternehmen 

Der Emittent ist Bestandteil der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe (siehe Organigramm auf Seite 47) und damit ein 

Konzernunternehmen. Die Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH fungiert als Muttergesellschaft, welche mit einem 

Anteil von 99,12 % Hauptaktionär der Deutsche Lichtmiete AG und jeweils alleiniger Gesellschafter der Deutsche Lichtmiete 

Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH sowie der Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft 
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mbH ist. Darüber hinaus ist die Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH mit einem Anteil von 75,8 % Gesellschafter 

der Holy Trinity GmbH. 

Die Deutsche Lichtmiete AG ist alleiniger Gesellschafter der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, der Deutsche Licht-

miete Vermietgesellschaft mbH und der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH.  

Alleiniger Gesellschafter des Emittenten ist die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH. Die Deutsche Lichtmiete Han-

delsgesellschaft mbH ist zudem alleiniger Gesellschafter der Deutsche Lichtmiete Direkt-Investitionsgesellschaft mbH und der 

Deutsche Lichtmiete 2. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH.  

Die Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH als Muttergesellschaft hat dementsprechend beherrschenden Einfluss 

auf die vorgenannten Tochtergesellschaften und deren Tochtergesellschaften einschließlich des Emittenten. Wesentlicher Ge-

sellschafter der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten, Herr 

Alexander Hahn. 

 

Kapital des Emittenten 

Die Höhe des gezeichneten Kapitals des Emittenten beträgt Euro 300.000 und ist in 300 GmbH-Anteile zu je Euro 1.000 aufge-

teilt. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen keine ausstehenden Einlagen auf das Kapital. 

 

Hauptmerkmale der Anteile 

Die Hauptmerkmale der Anteile des Emittenten werden in Kapitel 1.1. im Abschnitt „Die Hauptmerkmale der Anteile der Anleger 

sowie abweichende Rechte und Pflichten der Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung“ auf Seite 

7 ff. des Verkaufsprospekts beschrieben. 

 

Weitere Angaben zu dem Emittenten 

Der Emittent hat bisher keine Wertpapiere oder Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Vermögensan-

lagen ausgegeben. 

 

Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche des Emittenten 

Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche des Emittenten sind der Erwerb der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte von der 

Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und deren Weiterveräußerung an die Anleger, sowie die Anmietung der Deut-

sche Lichtmiete LED-Industrieprodukte von den Anlegern und Untervermietung an die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft 

mbH. 

 

Angaben über die Abhängigkeit von Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren 

Die Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH produziert die Anlageobjekte. Die Deutsche Lichtmiete Handelsgesell-

schaft mbH verkauft die Anlageobjekte an den Emittenten und mietet diese von dem Emittenten zurück. 

Die Kauf- und Mietpreise der einzelnen Anlageobjekte sind gemäß der auf Seite 116 ff. abgedruckten Rahmenvereinbarung vom 

12.06.2018 in Verbindung mit der Anlage 1 auf Seite 117 fest vereinbart. 

Bezogen auf die Rahmenvereinbarung zwischen dem Emittenten und der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH be-

steht eine Abhängigkeit von Verträgen, da die Beschaffung der Anlageobjekte zu festen Kaufpreisen und deren Vermietung zu 

festen Konditionen und Laufzeiten von der vertragsgemäßen Erfüllung der in dieser Rahmenvereinbarung enthaltenen einzelnen 

Verträgen, nämlich dem Kauf- und dem Mietvertrag, abhängt. 
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Die Geschäftstätigkeit des Emittenten hängt von der ordnungsgemäßen Durchführung des Mittelfreigabevertrages vom 

12.06.2018 durch den Mittelverwendungskontrolleur ab. Sofern der Mittelverwendungskontrolleur die vereinnahmten Anleger-

gelder des Emittenten nicht für den Kauf der Anlageobjekte freigibt, kann der Emittent seine Geschäftstätigkeit nicht mehr un-

eingeschränkt ausüben. 

Die Geschäftstätigkeit des Emittenten hängt von der ordnungsgemäßen Durchführung der Vertriebsvereinbarung vom 

12.06.2018 mit der Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH ab. Sofern die Deut-

sche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH ihre Pflichten aus diesem Vertrag nicht oder 

nicht ordnungsgemäß erfüllt oder der Vertrag beendet wird, kann dies dazu führen, dass weniger Anlageinteressenten für die 

angebotenen Vermögensanlagen für den Abschluss von Kauf-, Miet- und Rückkaufverträgen zur Verfügung stehen. Dies kann 

wiederum dazu führen, dass die zur Verfügung stehenden Vermögensanlagen nicht in vollem Umfang verkauft werden können, 

was sich negativ auf den wirtschaftlichen Erfolg des Emittenten auswirken würde. 

Die Geschäftstätigkeit des Emittenten hängt zudem davon ab, dass Kauf-, Miet- und Rückkaufverträge mit Anlegern über die 

angebotenen Vermögensanlagen abgeschlossen werden, da diese die Grundlage für die wirtschaftliche Tätigkeit des Emittenten 

bilden. 

Darüber hinaus besteht keine Abhängigkeit des Emittenten von Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstellungsverfah-

ren. 

 

Angaben über Gerichts-, Schieds- und Verwaltungsverfahren 

Gerichts-, Schieds- und Verwaltungsverfahren, die einen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage des Emittenten und die Vermö-

gensanlagen haben können, bestehen nicht. 

 

Angaben über laufende Investitionen 

Getätigte laufende Investitionen im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Vermietung und Veräußerung der Anlageobjekte durch 

den Emittenten bis zum Stichtag des Jahresabschlusses 2018 ergeben sich aus dem Jahresabschluss nebst Lagebericht 2018. 

Darüber hinaus wurden durch den Emittenten bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 

laufende Investitionen im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Vermietung und Veräußerung der Anlageobjekte in Form der 

Zahlung von Verkaufsprovisionen in Höhe von insgesamt Euro 904.635 getätigt. Bis zum Datum des Nachtrags Nr. 1 vom 

26. August 2019 wurden Vermögensanlagen im Gegenwert von insgesamt Euro 15.030.030 platziert. Der Realisierungsgrad auf 

Ebene des Emittenten beträgt daher zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019, 37,6 %. Der 

Emittent hat zudem bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 laufende Investitionen in Bezug 

auf die Produktion, den Erwerb und die Vermietung der angebotenen Vermögensanlagen in dem ausführlich auf Seite 66 im 

Rahmen der Angaben zum Realisierungsgrad im Kapitel „4.1. Anlageziel, Anlagepolitik und Anlagestrategie des Emittenten“ 

dargestellten Umfang getätigt. Darüber hinaus hat der Emittent keine weiteren laufenden Investitionen im Zusammenhang mit 

dem Erwerb, der Vermietung und Veräußerung der Anlageobjekte getätigt. 

 

Außergewöhnliche Ereignisse 

Die Tätigkeit des Emittenten ist nicht durch außergewöhnliche Ereignisse beeinflusst worden. 
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3.2. Organigramm der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe 
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3.3. Die beteiligten Unternehmen im Überblick 

Darstellung und Beschreibung der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe und der weiteren Vertragspartner. 

 

Muttergesellschaft 

Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH 

Sitz, Geschäftsanschrift  Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg (Oldb.) 

Registergericht, Registernummer Amtsgericht Oldenburg (Oldb.), HRB 203112 

Tag der Eintragung  11.03.2009 

Geschäftsführer   Alexander Hahn 

Stammkapital   120.000 Euro 

Gesellschafter Alexander Hahn (58 %) 

Deutsche Lichtmiete 2. Beteiligungsgesellschaft mbH (32 %) 

Nadine van Freeden-Hahn (5 %) 

Christian Effenberger (5 %) 

 

Muttergesellschaft der operativen Gesellschaften der Deutsche Lichtmiete 

Unternehmensgruppe 

Deutsche Lichtmiete AG 

Sitz, Geschäftsanschrift   Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg (Oldb.) 

Registergericht, Registernummer  Amtsgericht Oldenburg (Oldb.), HRB 210126 

Tag der Eintragung   19.08.2015  

Vorstand    Alexander Hahn  

Grundkapital  51.452.868 Euro  

Aktionäre Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH (99,12 %) 

Sonstige (0,88 %) 

 

Vertrieb von Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukten / Gründungsgesellschafter des 

Emittenten / Vertragspartner des Emittenten 

Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH 

Sitz, Geschäftsanschrift  Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg (Oldb.) 

Registergericht, Registernummer Amtsgericht Oldenburg (Oldb.), HRB 206595 

Tag der Eintragung  13.03.2012 

Geschäftsführer   Alexander Hahn 

Stammkapital   500.000 Euro 

Gesellschafter   Deutsche Lichtmiete AG (100 %) 
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Anbieter, Prospektverantwortlicher und Emittent / Vertragspartner des Anlegers 

Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

Sitz, Geschäftsanschrift  Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg (Oldb.) 

Registergericht, Registernummer Amtsgericht Oldenburg (Oldb.), HRB 213144 

Tag der Eintragung  07.06.2018 

Geschäftsführer   Alexander Hahn 

Stammkapital   300.000 Euro 

Gesellschafter   Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH (100 %) 

 

Vertragspartner der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH / Vertragspartner der 

Mietkunden / Service und Wartung der Anlageobjekte 

Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH 

Sitz, Geschäftsanschrift  Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg (Oldb.) 

Registergericht, Registernummer Amtsgericht Oldenburg (Oldb.), HRB 206334 

Tag der Eintragung  23.12.2011 

Geschäftsführer   Alexander Hahn 

Stammkapital   500.000 Euro 

Gesellschafter   Deutsche Lichtmiete AG (100 %) 

 

Vertrieb von Vermögensanlagen 

Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH 

Sitz, Geschäftsanschrift  Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg (Oldb.) 

Registergericht, Registernummer Amtsgericht Oldenburg (Oldb.), HRB 207230 

Tag der Eintragung  08.11.2012 

Geschäftsführer   Roman Teufl, Alexander Hahn 

Stammkapital   25.000 Euro 

Gesellschafter   Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH (100 %) 

 

Produzent / Hersteller der Anlageobjekte 

Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH 

Sitz, Geschäftsanschrift  Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg (Oldb.) 

Registergericht, Registernummer Amtsgericht Oldenburg (Oldb.), HRB 207794 

Tag der Eintragung  30.04.2013 

Geschäftsführer   Alexander Hahn 

Stammkapital   2.500.000 Euro 

Gesellschafter   Deutsche Lichtmiete AG (100 %) 
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Mittelverwendungskontrolle 

THD Treuhanddepot GmbH 

Sitz, Geschäftsanschrift  Lisa-Keßler-Straße 65, D-28355 Bremen 

Registergericht, Registernummer Amtsgericht Bremen, HRB 28464 

Tag der Eintragung  19.02.2013 

Geschäftsführer   Stefanie Clasen 

Stammkapital   25.000 Euro 

Gesellschafter   Lars Clasen (100 %) 
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3.4. Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeit-

punkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 

Angaben über die Gründungsgesellschafter und die Gesellschafter zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 

vom 26. August 2019 

Die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in D-26135 Oldenburg (Oldb.), geschäftsansässig Im Kleigrund 14, 

D-26135 Oldenburg (Oldb.), ist zugleich Gründungsgesellschafter und alleiniger Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt 

der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 

2019 hat die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH als Gründungsgesellschafter des Emittenten eine Stammkapital-

einlage in Höhe von Euro 300.000 gezeichnet und vollständig eingezahlt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 

vom 26. August 2019 bestehen keine ausstehenden Einlagen auf das Stammkapital. 

Die Art und der Gesamtbetrag der von dem Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der 

Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 insgesamt gezeichneten und eingezahlten Einlagen beträgt Euro 300.000, 

aufgeteilt in 300 GmbH-Anteile zu je Euro 1.000. 

Aufgrund seiner Gesellschafterfunktion steht dem Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt 

der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 ein 100 %iges Gewinnbeteiligungsrecht am Ergebnis des Emittenten 

zu. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 hat der Emittent konzeptbedingt keine Gewinne 

erwirtschaftet, weshalb dem Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des 

Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 keine Gewinnbeteiligung zusteht. Der Emittent erwartet über die Gesamtlaufzeit der 

Vermögensanlagen von sechs Jahren ein positives Ergebnis nach Steuern in Höhe von Euro 455.000. Dieses Ergebnis kann 

sich in Abhängigkeit vom tatsächlichen Verlauf der Vermögensanlagen verändern und ist in der tatsächlichen Höhe, zum Zeit-

punkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019, nicht bekannt. 

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Au-

gust 2019, die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, kauft die Anlageobjekte von der Deutsche Lichtmiete Produkti-

onsgesellschaft mbH, verkauft die Anlageobjekte an den Emittenten, mietet diese zurück und vermietet die Anlageobjekte an 

die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH. Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeit-

punkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 partizipiert dabei nicht an Zwischengewinnen, sondern reicht 

die Anlageobjekte im Rahmen des Kaufs, des Verkaufs, der Rückmiete sowie der Weitervermietung ohne eigene Gewinnbetei-

ligung an den jeweiligen Vertragspartner weiter. 

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Au-

gust 2019, die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, erwartet nach der gesamten Mietlaufzeit von sechs Jahren durch 

die Weitervermietung der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte weitere Mieteinnahmen von der Deutsche Lichtmiete Ver-

mietgesellschaft mbH, die über die prognostizierten Mietzahlungen an den Emittenten in Höhe von Euro 54.720.000 hinausge-

hen. Dazu bedarf es einer Weitervermietung der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte vom Emittenten an die Deutsche 

Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH oder eines Verkaufs der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte vom Emittenten an 

die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH. Die genaue Höhe dieser Mieteinnahmen ist in der tatsächlichen Höhe, zum 

Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019, nicht bekannt. Bis zum 31.12.2018 verzeichnete die Deut-

sche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH in Bezug auf die Vermögensanlagen, die vom Emittenten angeboten werden, Mietein-

nahmen in Höhe von Euro 3.756,30. Im Jahr 2019 verzeichnete die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH bis zum 

Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 in Bezug auf die Vermögensanlagen, die vom Emittenten 

angeboten werden, Mieteinnahmen in Höhe von Euro 994.361,39. 

Eine Vereinbarung des Gründungsgesellschafters und Gesellschafters des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nach-

trags Nr. 1 vom 26. August 2019, der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, mit dem Emittenten über den Rückerwerb 

der Anlageobjekte zu einem bereits vereinbarten Kaufpreis nach Ablauf der Mietzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt besteht 

nicht. 

Der Gesamtbetrag der Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, sonstige Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Gewinnbetei-

ligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art, der dem Gründungs-

gesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 über 

die Gesamtlaufzeit der Vermögensanlagen von sechs Jahren insgesamt zusteht, beträgt zum Zeitpunkt der Aufstellung des 



52 

Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 prognosegemäß Euro 455.000. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 

vom 26. August 2019 stehen dem Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung 

des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, sonstigen Gesamtbezüge, insbeson-

dere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen oder Nebenleistungen je-

der Art zu. Darüber hinaus stehen dem Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstel-

lung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, sonstige Gesamtbezüge, insbe-

sondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen 

jeder Art zu. 

Bei dem Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 

26. August 2019 handelt es sich um eine juristische Person, deren Sitz und Geschäftsleitung sich im Inland befinden und die 

somit strafrechtlich im Inland nicht verfolgt werden können. Führungszeugnisse werden für juristische Personen im Inland nicht 

erstellt. 

Bezüglich des Gründungsgesellschafters und Gesellschafters des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 

vom 26. August 2019, der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, bestehen keine ausländischen Verurteilungen. 

Über das Vermögen des Gründungsgesellschafters und Gesellschafters des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des 

Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 wurde innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels 

Masse abgewiesen. 

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Au-

gust 2019 war nicht innerhalb der letzten fünf Jahre in der Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein 

Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde. 

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Au-

gust 2019 hatte keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung von Finanzdienstleistungen durch die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Dementsprechend wurde zu keinem Zeitpunkt eine solche Erlaubnis aufgeho-

ben. 

 

Unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen der Gründungsgesellschafter und der Gesellschafter zum Zeitpunkt der 

Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 an Unternehmen nach § 7 Abs. 2 VermVerkProspV 

Beteiligungen an Unternehmen, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt sind 

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Au-

gust 2019 ist nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen 

beauftragt sind. 

 

Beteiligungen an Unternehmen, die dem Emittenten Fremdkapital zur Verfügung stellen 

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Au-

gust 2019 ist nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die dem Emittenten Fremdkapital zur Verfügung stellen. 

 

Beteiligungen an Unternehmen, die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts Lie-

ferungen oder Leistungen erbringen 

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Au-

gust 2019 ist nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Her-

stellung der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen erbringen. 
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Beteiligungen an Unternehmen, die mit dem Emittenten und Anbieter nach § 271 HGB in einem Beteiligungsverhältnis 

stehen oder verbunden sind 

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Au-

gust 2019, die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, ist mit einem Anteil in Höhe von 100 % am Stammkapital der 

Deutsche Lichtmiete Direkt-Investitionsgesellschaft mbH und der Deutsche Lichtmiete 2. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

beteiligt. Damit ist der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags 

Nr. 1 vom 26. August 2019 unmittelbar an einem Unternehmen beteiligt, das mit dem Emittenten und Anbieter nach § 271 des 

Handelsgesetzbuchs verbunden ist, da sowohl der Emittent, die Deutsche Lichtmiete Direkt-Investitionsgesellschaft mbH und 

die Deutsche Lichtmiete 2. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH zur Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe gehören, die von 

der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH beherrscht wird (siehe Organigramm auf Seite 47). Darüber hinaus ist 

der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Au-

gust 2019 nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit dem Emittenten und An-

bieter nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 

 

Angaben zu Tätigkeiten der Gründungsgesellschafter und der Gesellschafter zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nach-

trags Nr. 1 vom 26. August 2019 für Unternehmen nach § 7 Abs. 3 VermVerkProspV 

Tätigkeiten für Unternehmen, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt sind 

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Au-

gust 2019 ist nicht für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt sind. 

 

Tätigkeiten für Unternehmen, die dem Emittenten Fremdkapital zur Verfügung stellen 

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Au-

gust 2019 ist nicht für Unternehmen tätig, die dem Emittenten Fremdkapital zur Verfügung stellen. 

 

Tätigkeiten für Unternehmen, die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts Liefe-

rungen oder Leistungen erbringen 

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Au-

gust 2019, die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, kauft Anlageobjekte von der Deutsche Lichtmiete Produktions-

gesellschaft mbH an und verkauft diese dann an den Emittenten. In seiner Eigenschaft als Käufer der jeweiligen Anlageobjekte 

ist der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 

26. August 2019 damit für ein Unternehmen tätig, das im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageob-

jekte Lieferungen oder Leistungen erbringt. Darüber hinaus ist der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten 

zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 nicht für Unternehmen tätig, die im Zusammenhang 

mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen erbringen. 

 

Tätigkeiten für Unternehmen, die mit dem Emittenten und Anbieter nach § 271 HGB in einem Beteiligungsverhältnis 

stehen oder verbunden sind 

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Au-

gust 2019, die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, ist mit einem Anteil in Höhe von 100 % am Stammkapital der 

Deutsche Lichtmiete Direkt-Investitionsgesellschaft mbH und der Deutsche Lichtmiete 2. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

beteiligt. Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 

vom 26. August 2019, die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, kauft die Anlageobjekte von der Deutsche Lichtmiete 

Produktionsgesellschaft mbH und verkauft sie dann an die Deutsche Lichtmiete Direkt-Investitionsgesellschaft mbH und die 

Deutsche Lichtmiete 2. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, mietet diese zurück und vermietet die Anlageobjekte an die Deut-

sche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH. In seiner Eigenschaft als Käufer und Mieter der jeweiligen Vermögensanlagen ist der 

Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 

2019 für Unternehmen tätig, die mit dem Emittenten und Anbieter nach § 271 des Handelsgesetzbuchs verbunden sind, da 
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sowohl der Emittent, die Deutsche Lichtmiete Direkt-Investitionsgesellschaft mbH und die Deutsche Lichtmiete 2. Direkt-Inves-

titionsgesellschaft mbH als auch die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH und die Deutsche Lichtmiete Produktions-

gesellschaft mbH zur Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe gehören, die von der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesell-

schaft mbH beherrscht wird (siehe Organigramm auf Seite 47). 

Darüber hinaus ist der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nach-

trags Nr. 1 vom 26. August 2019 nicht für Unternehmen tätig, die mit dem Emittenten und Anbieter nach § 271 des Handelsge-

setzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 

 

Angaben zu den Gründungsgesellschaftern und den Gesellschaftern zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags 

Nr. 1 vom 26. August 2019 nach § 7 Abs. 4 VermVerkProspV 

Angaben zu Beauftragungen mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen 

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Au-

gust 2019 ist nicht mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt. 

 

Angaben zur Zurverfügungstellung oder Vermittlung von Fremdkapital an den Emittenten 

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Au-

gust 2019 stellt dem Emittenten weder Fremdkapital zur Verfügung noch vermittelt er Fremdkapital an den Emittenten. 

 

Angaben zur Erbringung von Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung 

des Anlageobjekts 

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Au-

gust 2019, die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, kauft die Anlageobjekte von der Deutsche Lichtmiete Produkti-

onsgesellschaft mbH, verkauft die Anlageobjekte an den Emittenten, mietet diese zurück und vermietet die Anlageobjekte an 

die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH. Damit erbringt der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emitten-

ten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019, die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, 

Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte. 

Darüber hinaus erbringt der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des 

Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 keine Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstel-

lung der Anlageobjekte. 
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3.5. Die Geschäftsführung des Emittenten 

Angaben über das Mitglied der Geschäftsführung 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 ist Herr Alexander Hahn alleiniges und einzelvertre-

tungsberechtigtes Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten, geschäftsansässig Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg 

(Oldb.). 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ist als Gesellschafter mit einem Anteil in Höhe von 58 % am Stammkapital 

der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH beteiligt. Dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten steht somit 

eine unmittelbare Gewinnbeteiligung in Höhe von 58 % am Ergebnis der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH zu. 

Darüber hinaus ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten als Gesellschafter mit einem Anteil in Höhe von 59,38 % 

am Stammkapital der Deutsche Lichtmiete 2. Beteiligungsgesellschaft mbH beteiligt. Die Deutsche Lichtmiete 2. Beteiligungs-

gesellschaft mbH hält einen Anteil in Höhe von 32 % am Stammkapital der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH. 

Dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten steht somit eine unmittelbare Gewinnbeteiligung am Ergebnis der Deutsche 

Lichtmiete 2. Beteiligungsgesellschaft mbH in Höhe von 59,38 % sowie eine mittelbare Gewinnbeteiligung am Ergebnis der 

Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH in Höhe von 19 % zu. 

Die Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH ist alleiniger Gesellschafter der Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesell-

schaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH, der Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH und mit einem 

Anteil von 99,12 % Hauptaktionär der Deutsche Lichtmiete AG, sowie mit einem Anteil in Höhe von 75,8 % an der Holy Trinity 

GmbH beteiligt.  

Dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten steht somit eine mittelbare Gewinnbeteiligung am Ergebnis der Deutsche 

Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH und der Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesell-

schaft mbH von 77 %, am Ergebnis der Deutsche Lichtmiete AG in Höhe von 76,32 % sowie eine mittelbare Gewinnbeteiligung 

am Ergebnis der Holy Trinity GmbH in Höhe von 58,37 % zu. 

Die Deutsche Lichtmiete AG ist alleiniger Gesellschafter der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, der Deutsche Licht-

miete Vermietgesellschaft mbH und der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH. 

Dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten steht somit eine mittelbare Gewinnbeteiligung am Ergebnis der Deutsche 

Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH und der Deutsche Lichtmiete Produkti-

onsgesellschaft mbH in Höhe von 76,32 % zu. 

Die Höhe der künftigen Jahresüberschüsse der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete 2. 

Beteiligungsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH, der 

Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete AG, der Holy Trinity GmbH, der Deutsche Licht-

miete Handelsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH sowie der Deutsche Lichtmiete Produktions-

gesellschaft mbH steht zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 nicht fest. 

Die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH ist alleiniger Gesellschafter des Emittenten. Aufgrund seiner mittelbaren als 

auch unmittelbaren Gesellschafterfunktion in der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH und mittelbaren Gesell-

schafterfunktion in der Deutsche Lichtmiete AG steht dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten mittelbar ein Gewinn-

beteiligungsrecht am Ergebnis des Emittenten in Höhe von 76,32 % zu. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 

vom 26. August 2019 hat der Emittent konzeptbedingt keine Gewinne erwirtschaftet, weshalb dem Mitglied der Geschäftsführung 

des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 keine Gewinnbeteiligung zusteht. Der 

Emittent erwartet zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 über die Gesamtlaufzeit der Vermö-

gensanlagen von sechs Jahren ein positives Ergebnis nach Steuern in Höhe von Euro 455.000. Dieses Ergebnis kann sich in 

Abhängigkeit vom tatsächlichen Verlauf der Vermögensanlagen verändern und ist in der tatsächlichen Höhe zum Zeitpunkt der 

zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 nicht bekannt. 

Bezogen auf das über die Gesamtlaufzeit der Vermögensanlagen von sechs Jahren prognostizierte positive Ergebnis des Emit-

tenten nach Steuern in Höhe von Euro 455.000 steht dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten insgesamt eine Ge-

winnbeteiligung in Höhe von Euro 347.256 zu. 

Die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH ist zudem alleiniger Gesellschafter der Deutsche Lichtmiete Direkt-Investiti-

onsgesellschaft mbH und der Deutsche Lichtmiete 2. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH. Aufgrund seiner mittelbaren als auch 
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unmittelbaren Gesellschafterfunktion in der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH und mittelbaren Gesellschafter-

funktion in der Deutsche Lichtmiete AG steht dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten mittelbar ein Gewinnbeteili-

gungsrecht am Ergebnis der Deutsche Lichtmiete Direkt-Investitionsgesellschaft mbH und der Deutsche Lichtmiete 2. Direkt-

Investitionsgesellschaft mbH in Höhe von jeweils 76,32 % zu. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 

26. August 2019 ist eine Ausschüttung von Gewinn an das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten weder erfolgt noch 

durch die Gesellschafterversammlung beschlossen worden. Die Deutsche Lichtmiete Direkt-Investitionsgesellschaft mbH erwar-

tet bis 2023 ein positives Ergebnis nach Steuern in Höhe von Euro 526.000. Die Deutsche Lichtmiete 2. Direkt-Investitionsge-

sellschaft mbH erwartet bis 2025 ein positives Ergebnis nach Steuern in Höhe von Euro 620.000. Diese Ergebnisse können sich 

in Abhängigkeit vom tatsächlichen Verlauf der von der Deutsche Lichtmiete Direkt-Investitionsgesellschaft mbH und der Deut-

sche Lichtmiete 2. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH ausgegebenen Vermögensanlagen verändern und sind in der tatsächli-

chen Höhe zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 nicht bekannt. 

Bezogen auf das über die Gesamtlaufzeit der von der Deutsche Lichtmiete Direkt-Investitionsgesellschaft mbH ausgegebenen 

Vermögensanlagen prognostizierte positive Ergebnis nach Steuern in Höhe von Euro 526.000 steht dem Mitglied der Geschäfts-

führung des Emittenten insgesamt eine Gewinnbeteiligung in Höhe von Euro 401.433,20 zu. Bezogen auf das über die Gesamt-

laufzeit der von der Deutsche Lichtmiete 2. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH ausgegebenen Vermögensanlagen prognosti-

zierte positive Ergebnis nach Steuern in Höhe von Euro 620.000 steht dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ins-

gesamt eine Gewinnbeteiligung in Höhe von Euro 473.184 zu. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ist zugleich Vorstand der Deutsche Lichtmiete AG. Für die Ausübung seiner 

Vorstandstätigkeit erhält das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten als Vorstand der Deutsche Lichtmiete AG ein Brutto-

Jahresgehalt in Höhe von Euro 180.000. Darüber hinaus erhält das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten als Vorstand 

der Deutsche Lichtmiete AG einen steuerfreien Sachbezug (Firmenfitness) in Höhe von jährlich maximal Euro 528 sowie einen 

Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung in Höhe von jährlich Euro 4.776. Im Übrigen stehen dem Mitglied der Geschäfts-

führung des Emittenten keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte sonstige Bezüge wie Gehälter, Aufwandsentschädigun-

gen, Versicherungsentgelte, Provisionen oder Nebenleistungen jedweder Art zu.  

Bezogen auf das Brutto-Jahresgehalt und die Nebenleistungen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. Au-

gust 2019 erhält das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten als Vorstand der Deutsche Lichtmiete AG für die Ausübung 

seiner Vorstandstätigkeit über die Gesamtlaufzeit der Vermögensanlagen von sechs Jahren insgesamt Gehälter und Nebenleis-

tungen in Höhe von Euro 1.111.824. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ist als Gesellschafter mit einem Anteil in Höhe von 58 % am Stammkapital 

der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH beteiligt. Darüber hinaus ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emit-

tenten als Gesellschafter mit einem Anteil in Höhe von 59,38 % am Stammkapital der Deutsche Lichtmiete 2. Beteiligungsge-

sellschaft mbH beteiligt. Die Deutsche Lichtmiete 2. Beteiligungsgesellschaft mbH hält einen Anteil in Höhe von 32 % am Stamm-

kapital der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH. Damit ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten so-

wohl mittelbar als auch unmittelbar an der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH beteiligt. 

Die Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH ist mit einem Anteil von 99,12 % Hauptaktionär der Deutsche Lichtmiete 

AG. Die Deutsche Lichtmiete AG wiederum ist alleiniger Gesellschafter der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ist somit mittelbar an der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH 

beteiligt. 

Die Anlageobjekte werden durch die Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH in Oldenburg (Oldb.) und am neuen 

Produktionsstandort in Hatten produziert und letztlich von der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH an den Emittenten 

verkauft. Ab Verkauf der Anlageobjekte vom Hersteller bis zum Emittenten entstehen handelsübliche Zwischengewinne, im 

Wesentlichen auf Ebene der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH, denen betriebsbedingte Kosten gegenüberste-

hen. Diese Zwischengewinne werden jedoch weder bei dem Emittenten, der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesell-

schaft mbH, noch bei dem Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nach-

trags Nr. 1 vom 26. August 2019, der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH realisiert. 

Aufgrund seiner mittelbaren Gesellschafterfunktion in der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH steht dem Mitglied 

der Geschäftsführung des Emittenten mittelbar ein Gewinnbeteiligungsrecht am Ergebnis und somit an den Zwischengewinnen 

der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH in Höhe von 76,32 % zu. Bis zum 31. Dezember 2018 erwirtschaftete die 

Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH in Bezug auf die vom Emittenten angebotenen Vermögensanlagen Zwischen-

gewinne in Höhe von Euro 248.988,71 sowie im Jahr 2019 bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 
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2019 in Höhe von Euro 541.126,80, an denen das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung 

des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 zu einem Anteil von 76,32 % beteiligt ist. Die Deutsche Lichtmiete Produktionsgesell-

schaft mbH erwartet zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 über die Gesamtlaufzeit der 

Vermögensanlagen von sechs Jahren in Bezug auf die vom Emittenten angebotenen Vermögensanlagen Zwischengewinne in 

Höhe von Euro 2.308.722,23. Die Höhe der Zwischengewinne sowie die tatsächliche Höhe des Ergebnisses nach Steuern sind 

in der tatsächlichen Höhe in Euro zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 nicht bekannt weshalb 

nicht bekannt ist, in welcher Höhe in Euro dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten insoweit eine Gewinnbeteiligung 

zusteht.  

Die Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH vermittelt die Anlageobjekte vom 

Emittenten an die Anleger, wofür sie Vertriebsprovisionen erhält. 

Aufgrund seiner mittelbaren Gesellschafterfunktion in der Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Ka-

pitalanlagen mbH steht dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten mittelbar ein Gewinnbeteiligungsrecht am Ergebnis 

der Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH in Höhe von 77 % zu. Bis zum 

31. Dezember 2018 erwirtschaftete die Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH 

in Bezug auf die vom Emittenten angebotenen Vermögensanlagen keine Gewinne und im Jahr 2019 bis zum Zeitpunkt der 

Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 Gewinne in Höhe von Euro 10.266,85, an denen das Mitglied der Ge-

schäftsführung des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 zu einem Anteil von 

77 % beteiligt ist. Die Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH erwartet zum Zeit-

punkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 über die Gesamtlaufzeit der Vermögensanlagen von sechs 

Jahren in Bezug auf die vom Emittenten angebotenen Vermögensanlagen Zwischengewinne in Höhe von Euro 29.938,21. Die 

Höhe der Zwischengewinne sowie die tatsächliche Höhe des Ergebnisses nach Steuern sind in der tatsächlichen Höhe in Euro 

zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 nicht bekannt, weshalb nicht bekannt ist, in welcher 

Höhe in Euro dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten insoweit eine Gewinnbeteiligung zusteht. 

Darüber hinaus stehen dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten Gewinnbeteiligungen an den vorstehend genannten 

Gesellschaften zu, deren Höhe in Euro zum Zeitpunkt der der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 nicht 

feststeht. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 haben die übrigen vorgenannten Gesell-

schaften konzeptbedingt keine Gewinne erwirtschaftet, weshalb dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten zum Zeit-

punkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 keine Gewinnbeteiligungen zustehen. 

Der Gesamtbetrag der Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, sonstige Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Aufwandsent-

schädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art, der dem Mitglied der Geschäftsführung des 

Emittenten insgesamt zusteht, beträgt Euro 2.333.707,20. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 

2019 beträgt der Jahresbetrag der sonstigen Gesamtbezüge, die dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten insgesamt 

zustehen insgesamt Euro 1.111.824, bestehend aus dem von der Deutsche Lichtmiete AG gezahlten Bruttogehalt von Euro 

180.000 p.a., der von der Deutsche Lichtmiete AG gezahlten betrieblichen Altersvorsorge in Höhe von Euro 4.776 p.a. sowie 

dem von der Deutsche Lichtmiete AG gewährten steuerfreien Sachbezug (Firmenfitness) in Höhe von Euro 528. 

Darüber hinaus stehen dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, sons-

tige Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleis-

tungen jeder Art zu. 

In dem Führungszeugnis des Mitglieds der Geschäftsführung des Emittenten sind keine Eintragungen in Bezug auf eine Straftat 

nach §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuchs, § 54 des Kreditwesengesetzes, § 119 des Wertpapierhandelsgesetzes oder § 369 

der Abgabenordnung enthalten. Das Führungszeugnis des Mitglieds der Geschäftsführung des Emittenten ist zum Zeitpunkt der 

Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 nicht älter als sechs Monate. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten hat die Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Es liegen keine 

ausländischen Verurteilungen wegen Straftaten, die mit den vorgenannten vergleichbar sind, vor. 

Innerhalb der letzten fünf Jahre wurde über das Vermögen des Mitglieds der Geschäftsführung des Emittenten kein Insolvenz-

verfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen und das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten war innerhalb der 
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letzten fünf Jahre nicht in der Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet 

oder mangels Masse abgewiesen wurde. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten hatte keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbrin-

gung von Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Dementsprechend wurde zu kei-

nem Zeitpunkt eine solche Erlaubnis aufgehoben. 

 

Angaben zu Tätigkeiten des Mitglieds der Geschäftsführung für Unternehmen nach § 12 Abs. 2 VermVerkProspV 

Tätigkeiten für Unternehmen, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt sind 

Die Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH ist mit dem Vertrieb der emittierten 

Vermögensanlagen beauftragt. Da das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten zugleich Geschäftsführer der Deutsche 

Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH ist, ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emit-

tenten in der Funktion eines Geschäftsführers für die Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapital-

anlagen mbH für ein Unternehmen tätig, das mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt ist. Darüber hinaus 

ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten nicht für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermö-

gensanlagen beauftragt sind. 

 

Tätigkeiten für Unternehmen, die dem Emittenten Fremdkapital zur Verfügung stellen 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ist nicht für Unternehmen tätig, die dem Emittenten Fremdkapital geben. 

 

Tätigkeiten für Unternehmen, die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts Liefe-

rungen oder Leistungen erbringen 

Die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH kauft die Anlageobjekte von der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesell-

schaft mbH, verkauft die Anlageobjekte an den Emittenten, mietet diese zurück und vermietet die Anlageobjekte an die Deutsche 

Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH. Damit erbringt die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH Lieferungen und Leis-

tungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte. 

Da das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten zugleich Geschäftsführer der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft 

mbH ist, ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten in der Funktion eines Geschäftsführers für die Deutsche Licht-

miete Handelsgesellschaft mbH für ein Unternehmen tätig, das Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit der An-

schaffung oder Herstellung der Anlageobjekte erbringt. 

Die Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH produziert und veräußert die Anlageobjekte an die Deutsche Lichtmiete 

Handelsgesellschaft mbH. Damit erbringt die Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH Lieferungen und Leistungen im 

Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte. 

Da das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten zugleich Geschäftsführer der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesell-

schaft mbH ist, ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten in der Funktion eines Geschäftsführers für die Deutsche 

Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH für ein Unternehmen tätig, das Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit der 

Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte erbringt. 

Darüber hinaus ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten nicht für Unternehmen tätig, die Lieferungen und Leistun-

gen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte erbringen. 

 

Tätigkeiten für Unternehmen, die mit dem Emittenten und Anbieter nach § 271 HGB in einem Beteiligungsverhältnis 

stehen oder verbunden sind 

Die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH ist alleiniger Gesellschafter des Emittenten. Die Deutsche Lichtmiete Han-

delsgesellschaft mbH ist zudem alleiniger Gesellschafter der Deutsche Lichtmiete Direkt-Investitionsgesellschaft mbH und der 

Deutsche Lichtmiete 2. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH. 
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Die Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH ist alleiniger Gesellschafter der Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesell-

schaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH, der Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH und Hauptaktionär 

(99,12 %) der Deutsche Lichtmiete AG, sowie mit einem Anteil in Höhe von 75,8 % an der Holy Trinity GmbH beteiligt.  

Die Deutsche Lichtmiete AG ist alleiniger Gesellschafter der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, der Deutsche Licht-

miete Vermietgesellschaft mbH und der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH. 

Da das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten zugleich Geschäftsführer der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft 

mbH, der Deutsche Lichtmiete Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete 2. Direkt-Investitionsgesellschaft 

mbH, der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökolo-

gische Kapitalanlagen mbH, der Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Vermietgesell-

schaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH sowie Vorstand der Deutsche Lichtmiete AG ist, ist das 

Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten in der Funktion des Geschäftsführers und in Bezug auf die Deutsche Lichtmiete 

AG in der Funktion des Vorstandes für Unternehmen tätig, die mit dem Emittenten und Anbieter nach § 271 des Handelsgesetz-

buchs verbunden sind, da diese Unternehmen zur Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe gehören, die von der Deutsche 

Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH beherrscht wird (siehe Organigramm Seite 47). 

Darüber hinaus ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten nicht für Unternehmen tätig, die mit dem Emittenten und 

Anbieter nach § 271 des Handelsgesetzbuchs verbunden sind. 

 

Unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen des Mitglieds der Geschäftsführung an Unternehmen nach § 12 Abs. 3 

VermVerkProspV 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ist als Gesellschafter mit einem Anteil in Höhe von 58 % am Stammkapital 

der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH beteiligt. Darüber hinaus ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emit-

tenten als Gesellschafter mit einem Anteil in Höhe von 59,38 % am Stammkapital der Deutsche Lichtmiete 2. Beteiligungsge-

sellschaft mbH beteiligt. Die Deutsche Lichtmiete 2. Beteiligungsgesellschaft mbH hält einen Anteil in Höhe von 32 % am Stamm-

kapital der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH. Damit ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten so-

wohl mittelbar als auch unmittelbar an der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH beteiligt. 

 

Beteiligungen an Unternehmen, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt sind 

Die Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH ist alleiniger Gesellschafter der Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesell-

schaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH. 

Die Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH ist mit dem Vertrieb der emittierten 

Vermögensanlagen beauftragt. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ist mittelbar am Stammkapital der Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft 

für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH in Höhe von 77 % beteiligt und somit mittelbar an einem Unternehmen beteiligt, 

das mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt ist. Darüber hinaus ist das Mitglied der Geschäftsführung 

des Emittenten nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der 

emittierten Vermögensanlagen beauftragt sind. 

 

Beteiligungen an Unternehmen, die dem Emittenten Fremdkapital zur Verfügung stellen 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ist nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen 

beteiligt, die dem Emittenten Fremdkapital geben. 

 

Beteiligungen an Unternehmen, die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts Lie-

ferungen oder Leistungen erbringen 
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Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ist als Gesellschafter mit einem Anteil in Höhe von 58 % am Stammkapital 

der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH beteiligt. Darüber hinaus ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emit-

tenten als Gesellschafter mit einem Anteil in Höhe von 59,38 % am Stammkapital der Deutsche Lichtmiete 2. Beteiligungsge-

sellschaft mbH beteiligt. Die Deutsche Lichtmiete 2. Beteiligungsgesellschaft mbH hält einen Anteil in Höhe von 32 % am Stamm-

kapital der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH. Damit ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten so-

wohl mittelbar als auch unmittelbar an der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH beteiligt. 

Die Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH ist mit einem Anteil von 99,12 % Hauptaktionär der Deutsche Lichtmiete 

AG. Die Deutsche Lichtmiete AG wiederum ist alleiniger Gesellschafter der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH. 

Die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH kauft die Anlageobjekte von der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesell-

schaft mbH, verkauft die Anlageobjekte an den Emittenten, mietet diese zurück und vermietet die Anlageobjekte an die Deutsche 

Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH. Damit erbringt die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH Lieferungen und Leis-

tungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ist mittelbar an der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH beteiligt 

und somit in wesentlichem Umfang an einem Unternehmen beteiligt, das Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit 

der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte erbringt. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ist als Gesellschafter mit einem Anteil in Höhe von 58 % am Stammkapital 

der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH beteiligt. Darüber hinaus ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emit-

tenten als Gesellschafter mit einem Anteil in Höhe von 59,38 % am Stammkapital der Deutsche Lichtmiete 2. Beteiligungsge-

sellschaft mbH beteiligt. Die Deutsche Lichtmiete 2. Beteiligungsgesellschaft mbH hält einen Anteil in Höhe von 32 % am Stamm-

kapital der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH. Damit ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten so-

wohl mittelbar als auch unmittelbar an der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH beteiligt. 

Die Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH ist mit einem Anteil von 99,12 % Hauptaktionär der Deutsche Lichtmiete 

AG. Die Deutsche Lichtmiete AG wiederum ist alleiniger Gesellschafter der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH. 

Die Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH produziert und veräußert die Anlageobjekte an die Deutsche Lichtmiete 

Handelsgesellschaft mbH. Damit erbringt die Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH Lieferungen und Leistungen im 

Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ist mittelbar an der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH betei-

ligt und somit in wesentlichem Umfang an einem Unternehmen beteiligt, das Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang 

mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte erbringt. 

Darüber hinaus ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar 

an Unternehmen beteiligt, die Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anla-

geobjekte erbringen. 

 

Beteiligungen an Unternehmen, die mit dem Emittenten und Anbieter nach § 271 HGB in einem Beteiligungsverhältnis 

stehen oder verbunden sind 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ist als Gesellschafter mit einem Anteil in Höhe von 58 % am Stammkapital 

der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH beteiligt. Darüber hinaus ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emit-

tenten als Gesellschafter mit einem Anteil in Höhe von 59,38 % am Stammkapital der Deutsche Lichtmiete 2. Beteiligungsge-

sellschaft mbH beteiligt. Die Deutsche Lichtmiete 2. Beteiligungsgesellschaft mbH hält einen Anteil in Höhe von 32 % am Stamm-

kapital der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH. Damit ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten so-

wohl mittelbar als auch unmittelbar an der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH beteiligt. 

Die Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH ist alleiniger Gesellschafter der Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesell-

schaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH und der Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH, mit einem 

Anteil von 99,12 % Hauptaktionär der Deutsche Lichtmiete AG, sowie mit einem Anteil in Höhe von 75,8 % an der Holy Trinity 

GmbH beteiligt.  

Die Deutsche Lichtmiete AG ist alleiniger Gesellschafter der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, der Deutsche Licht-

miete Vermietgesellschaft mbH und der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH. 
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Die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH ist alleiniger Gesellschafter des Emittenten. Die Deutsche Lichtmiete Han-

delsgesellschaft mbH ist zudem alleiniger Gesellschafter der Deutsche Lichtmiete Direkt-Investitionsgesellschaft mbH und der 

Deutsche Lichtmiete 2. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ist sowohl mittelbar als auch unmittelbar an der Deutsche Lichtmiete Beteili-

gungsgesellschaft mbH beteiligt und ist mittelbar an der Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Ka-

pitalanlagen mbH, der Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete AG, der Holy Trinity 

GmbH, der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH, der Deutsche 

Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, sowie der Deutsche 

Lichtmiete 2. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH beteiligt und somit in wesentlichem Umfang an Unternehmen beteiligt, die mit 

dem Emittenten und Anbieter nach § 271 des Handelsgesetzbuchs verbunden sind, da diese Unternehmen zur Deutsche Licht-

miete Unternehmensgruppe gehören, die von der Deutsche Lichtmiete Beteiligungsgesellschaft mbH beherrscht wird (siehe 

Organigramm auf Seite 47). Im Fall der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH liegt zudem ein Beteiligungsverhältnis 

vor, da diese Gesellschaft 100 % des Stammkapitals des Emittenten hält (siehe Kapitel 3 „Der Emittent und die Vertragspartner“ 

auf Seite 44 ff.). 

Darüber hinaus ist das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar 

an Unternehmen beteiligt, die mit dem Emittenten und Anbieter nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsver-

hältnis stehen oder verbunden sind. 

Eine Übersicht der Konzernstruktur der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe ist auf Seite 47 in Form eines Organigramms 

abgedruckt. 

 

Angaben zum Mitglied der Geschäftsführung nach § 12 Abs. 4 VermVerkProspV  

Angaben zu Beauftragungen mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen 

Die Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH ist mit dem Vertrieb der emittierten 

Vermögensanlagen beauftragt. Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ist zugleich Geschäftsführer der Deutsche 

Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH. In seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der 

Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH ist das Mitglied der Geschäftsführung 

des Emittenten mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt. Darüber hinaus ist das Mitglied der Geschäfts-

führung des Emittenten nicht mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt. 

 

Angaben zur Zurverfügungstellung oder Vermittlung von Fremdkapital an den Emittenten 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten stellt dem Emittenten weder Fremdkapital zur Verfügung noch vermittelt es 

Fremdkapital an den Emittenten. 

 

Angaben zur Erbringung von Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung 

des Anlageobjekts 

Die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH kauft die Anlageobjekte von der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesell-

schaft mbH, verkauft die Anlageobjekte an den Emittenten, mietet diese zurück und vermietet die Anlageobjekte an die Deutsche 

Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH. Damit erbringt die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH Lieferungen und Leis-

tungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ist zugleich Geschäftsführer der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft 

mbH. In seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH erbringt das Mitglied der 

Geschäftsführung des Emittenten Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der 

Anlageobjekte. 

Die Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH produziert und veräußert die Anlageobjekte an die Deutsche Lichtmiete 

Handelsgesellschaft mbH. Damit erbringt die Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH Lieferungen und Leistungen im 

Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte. 
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Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten ist zugleich Geschäftsführer der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft 

mbH. In seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH erbringt das Mitglied der 

Geschäftsführung des Emittenten Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der 

Anlageobjekte. 

Darüber hinaus erbringt das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten keine Lieferungen und Leistungen im Zusammen-

hang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte. 

Aufgrund der vorgenannten Konzernstruktur und der vorbezeichneten Geschäftsführungspositionen des Herrn Alexander Hahn 

bestehen kapitalmäßige und personelle Verflechtungen in erheblichem Umfang. Die sich aus Interessenkonflikten ergebenden 

Risiken werden in Kapitel 2.1. auf Seite 34 f. beschrieben. 

 

3.6. Die Mittelverwendungskontrolle 

Allgemeines 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist die THD Treuhanddepot GmbH mit einer optionalen Mittelverwendungskontrolle be-

auftragt. Der Sitz der Gesellschaft ist D-28355 Bremen. Die Geschäftsanschrift lautet Lisa-Keßler-Straße 65, D-28355 Bremen. 

Aufgabe des Mittelverwendungskontrolleurs ist die Kontrolle und Freigabe sämtlicher Verfügungen vom Konto gemäß Mittelfrei-

gabevertrag, der die Rechtsgrundlage für die Tätigkeit des Mittelverwendungskontrolleurs bildet. 

Während der Investitionsphase haben die Anleger die Wahl, den Kaufpreis unmittelbar auf das Geschäftskonto des Emittenten 

oder auf das Konto des Mittelfreigabekontrolleurs zu zahlen. Die auf das Konto eingezahlten Kaufpreise werden von dem Mit-

telverwendungskontrolleur erst nach Vorlage und Prüfung bestimmter Dokumente freigegeben und auf das Geschäftskonto des 

Emittenten gezahlt. Entscheidet sich der Anleger, den Kaufpreis unmittelbar auf das Geschäftskonto des Emittenten zu zahlen, 

erfolgt keine Mittelverwendungskontrolle. 

 

Rechte und Pflichten des Mittelverwendungskontrolleurs  

Im Einzelnen ergeben sich die im Folgenden dargestellten Rechte und Pflichten des Mittelverwendungskontrolleurs im Rahmen 

der Mittelverwendungskontrolle: 

– Der Mittelverwendungskontrolleur ist verpflichtet, nach Maßgabe des Mittelfreigabevertrages die vertragskonforme Ver-

wendung der Kaufpreise der Anleger zu prüfen. 

– Der Mittelverwendungskontrolleur ist verpflichtet, die verwalteten Kaufpreise an den Emittenten zu zahlen, wenn ein wirk-

sam abgeschlossener Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag, eine Einkaufsrechnung für die jeweiligen Anlageobjekte, ein 

Mietvertrag des Emittenten mit der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, ein Eigentumszertifikat für den Anle-

ger und eine schriftliche Versicherung des Emittenten betreffend der vertragskonformen Mittelverwendung vorliegt. 

– Der Mittelverwendungskontrolleur ist verpflichtet, den Kaufpreis an den Anleger zurückzahlen, wenn nicht innerhalb einer 

Frist von maximal sechs Monaten, beginnend ab dem Quartal, das auf die Einzahlung folgt, die vorgenannten Vorausset-

zungen einer Mittelfreigabe erfüllt sind oder der Anleger einer weiteren Fristverlängerung zustimmt. 

– Der Mittelverwendungskontrolleur ist berechtigt, für die Tätigkeit im Rahmen der Mittelverwendungskontrolle eine Vergü-

tung in Höhe von 0,75 % zuzüglich gesetzlich geltender Umsatzsteuer bezogen auf den vom Anleger gezahlten Kauf-

preis, maximal jedoch Euro 300 (in Worten: Dreihundert Euro) zuzüglich gesetzlich geltender Umsatzsteuer zu berech-

nen. 

Der Mittelfreigabevertrag ist im Kapitel 8 „Wichtige Verträge“ auf Seite 114 f. abgedruckt. 

Es bestehen keine Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte des Mittelverwendungskontrolleurs begründen können. 
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Vergütung des Mittelverwendungskontrolleurs 

Soweit der Anleger die Prüfung durch den Mittelverwendungskontrolleur wünscht, erhält die THD Treuhanddepot GmbH für ihre 

Tätigkeit eine Vergütung von dem Emittenten in Höhe von 0,75 % des jeweiligen Kaufpreises des einzelnen Anlegers zuzüglich 

gesetzlich geltender Umsatzsteuer, maximal einen Betrag in Höhe von Euro 300 zuzüglich gesetzlich geltender Umsatzsteuer. 

Der maximale Gesamtbetrag der für die Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben vereinbarten Vergütung für den Mittelver-

wendungskontrolleur beträgt Euro 300.000 zuzüglich gesetzlich geltender Umsatzsteuer, wenn sich alle Anleger für eine Mittel-

verwendungskontrolle entscheiden und ein jeweiliger individueller Anlagebetrag in Höhe von Euro 40.000 nicht überschritten 

wird. Ab einem Anlagebetrag von Euro 40.000 beträgt die Vergütung für den Mittelverwendungskontrolleur höchstens Euro 300 

zuzüglich gesetzlich geltender Umsatzsteuer. Bei einem prognosegemäßen Investitionsvolumen in Höhe von Euro 40.000.000 

kann somit die höchstmögliche Vergütung für eine Mittelverwendungskontrolle maximal 1.000 mal anfallen. Demnach beträgt 

der maximale Gesamtbetrag, der für die Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben vereinbarten Vergütung für den Mittelver-

wendungskontrolleur, Euro 300.000 zuzüglich gesetzlich geltender Umsatzsteuer. 

Daneben ist die THD Treuhanddepot GmbH ggf. von dem Anleger im Rahmen einer gesonderten Vereinbarung, dem Mietein-

nahmenpoolvertrag, mit der Wahrnehmung und Durchsetzung der Rechte des Anlegers im Falle einer Insolvenz der Deutsche 

Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und/oder der Deutsche 

Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH betraut. 

Kosten für den Anleger im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entstehen erst dann, wenn die THD Treuhanddepot GmbH 

aufgrund einer Insolvenz der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Handelsge-

sellschaft mbH und/oder der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH tätig wird. In diesem Fall erhält die THD Treuhand-

depot GmbH für ihre Tätigkeit eine jährliche pauschale Vergütung in Höhe von 2 % der Mieteinnahmen aus der Vermietung der 

Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte an Industrie-Mietkunden zuzüglich gesetzlich geltender Umsatzsteuer die dem 

Mieteinnahmenpool aufgrund der Wahrnehmung und Durchsetzung der Rechte des Anlegers durch die THD Treuhanddepot 

GmbH im Falle einer Insolvenz der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Han-

delsgesellschaft mbH und/oder der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH zufließen. Die Höhe der Vergütung kann zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht genau beziffert werden. Der Mieteinnahmenpoolvertrag ist im Kapitel 8 „Wichtige Ver-

träge“ auf Seite 120 ff. im Wortlaut abgedruckt. 

Darüber hinaus stehen der THD Treuhanddepot GmbH für die Wahrnehmung ihrer Tätigkeiten keine weiteren Vergütungen zu. 

 

Geschäftsführung des Mittelverwendungskontrolleurs 

Einziges und alleinvertretungsberechtigtes Mitglied der Geschäftsführung des Mittelverwendungskontrolleurs ist Frau Stefanie 

Clasen, mit der Geschäftsanschrift Lisa-Keßler-Straße 65, D-28355 Bremen. Das Mitglied der Geschäftsführung des Mittelver-

wendungskontrolleurs hat keine Funktion bei dem Emittenten. 

Dem Mitglied der Geschäftsführung des Mittelverwendungskontrolleurs steht Gehalt aus der Tätigkeit als Geschäftsführerin des 

Mittelverwendungskontrolleurs zu, das nicht in Zusammenhang mit den angebotenen Vermögensanlagen steht. Darüber hinaus 

stehen dem Mitglied der Geschäftsführung des Mittelverwendungskontrolleurs keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, 

sonstigen Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Neben-

leistungen jeder Art zu, die im Zusammenhang mit den angebotenen Vermögensanlagen stehen. 

Eintragungen in Bezug auf eine Straftat nach §§ 263 bis 283 d des Strafgesetzbuchs, § 54 des Kreditwesengesetzes, § 119 des 

Wertpapierhandelsgesetzes oder § 369 der Abgabenordnung sind nicht im Führungszeugnis des Mitglieds der Geschäftsführung 

des Mittelverwendungskontrolleurs enthalten, das zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrag Nr. 1 vom 26. August 2019, nicht 

älter als sechs Monate ist. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Mittelverwendungskontrolleurs besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Ausländische 

Verurteilungen wegen vergleichbaren Straftaten bestehen nicht. 

Innerhalb der letzten fünf Jahre wurde über das Vermögen des Mitgliedes der Geschäftsführung des Mittelverwendungskontrol-

leurs kein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen und das Mitglied der Geschäftsführung des Mittelver-

wendungskontrolleurs war innerhalb der letzten fünf Jahre nicht in der Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, über deren 

Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde. 
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Das Mitglied der Geschäftsführung des Mittelverwendungskontrolleurs hatte keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften 

oder zur Erbringung von Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Dementsprechend 

wurde zu keinem Zeitpunkt eine solche Erlaubnis aufgehoben. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Mittelverwendungskontrolleurs ist, zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, nicht für Un-

ternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlagen betraut sind. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Mittelverwendungskontrolleurs ist, zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, nicht für Un-

ternehmen tätig, die dem Emittenten Fremdkapital geben. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Mittelverwendungskontrolleurs ist, zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, nicht für Un-

ternehmen tätig, die Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte 

erbringen. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Mittelverwendungskontrolleurs ist, zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, nicht für Un-

ternehmen tätig, die mit dem Emittenten und Anbieter nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis 

stehen oder verbunden sind. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Mittelverwendungskontrolleurs ist, zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, nicht unmit-

telbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlagen betraut sind. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Mittelverwendungskontrolleurs ist, zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, nicht unmit-

telbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die dem Emittenten Fremdkapital geben. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Mittelverwendungskontrolleurs ist, zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, nicht unmit-

telbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder 

Herstellung der Anlageobjekte erbringen. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Mittelverwendungskontrolleurs ist, zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, nicht unmit-

telbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit dem Emittenten und Anbieter nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in 

einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Mittelverwendungskontrolleurs ist, zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, nicht mit dem 

Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stellt das Mitglied der Geschäftsführung des Mittelverwendungskontrolleurs dem Emit-

tenten weder Fremdkapital zur Verfügung noch vermittelt es Fremdkapital an den Emittenten. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Mittelverwendungskontrolleurs erbringt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 

Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte. 
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3.7. Anbieter und Prospektverantwortlicher 

Anschrift des Prospektverantwortlichen 

Der Anbieter und Prospektverantwortliche des Verkaufsprospekts ist der Emittent, die Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investiti-

onsgesellschaft mbH, geschäftsansässig Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg (Oldb.). 

 

Geschäftsführung des Prospektverantwortlichen 

Aufgrund der Personenidentität des Mitglieds der Geschäftsführung des Anbieters, des Prospektverantwortlichen sowie des 

Emittenten wird in Bezug auf die Angaben gemäß § 12 Abs. 6 in Verbindung mit Abs. 1 bis 4 der VermVerkProspV auf die 

Darstellung zu dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten verwiesen (Kapitel 3.5. „Die Geschäftsführung des Emitten-

ten“, Seite 55 ff.). 

 

Sonstige Personen 

Es gibt keine sonstigen Personen, die nicht in den Kreis der nach der VermVerkProspV angabepflichtigen Personen fallen, die 

jedoch die Herausgabe oder den Inhalt des Verkaufsprospekts oder die Abgabe oder den Inhalt des Angebots der Vermögens-

anlagen wesentlich beeinflusst haben. 
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4. Wirtschaftliche Grundlagen 

4.1. Anlageziel, Anlagepolitik und Anlagestrategie des Emittenten 

Anlageziel des Emittenten ist die Erzielung von Erträgen aus Einnahmeüberschüssen aus der Vermietung von Deutsche Licht-

miete LED-Industrieprodukten an die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH. 

Die Anlagepolitik des Emittenten besteht in dem Erwerb von Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukten, deren Veräußerung 

an den Anleger sowie die Anmietung der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte von dem Anleger und Untervermietung an 

die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH. Durch diese Tätigkeiten beabsichtigt der Emittent das Anlageziel zu errei-

chen. 

Die Anlagestrategie des Emittenten sieht vor, dem Anleger den Erwerb von Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukten (An-

lageobjekte) anzubieten, um diese von dem Anleger zu mieten und anschließend an die Deutsche Lichtmiete Handelsgesell-

schaft mbH weiter zu vermieten. Mieter der durch den Emittenten von den Anlegern zurückgemieteten Deutsche Lichtmiete 

LED-Industrieprodukte ist nach den vertraglichen Vereinbarungen die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, die ihrer-

seits die Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte an die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH weitervermietet. 

Diese wird schließlich Vertragspartner der Industriekunden. Nach Ablauf der fest vereinbarten Mietzeit von sechs Jahren wird 

der Emittent die von dem Anleger gemieteten Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte zu einem fest vereinbarten Kaufpreis 

zurückerwerben. 

Der Emittent wird die Nettoeinnahmen aus der Emission ausschließlich für die Anschaffung der Deutsche Lichtmiete LED-In-

dustrieprodukte (Anlageobjekte) verwenden. 

Mit der Anschaffung der Anlageobjekte auf Ebene des Emittenten wurde am 01.12.2018 begonnen. Bis zum Zeitpunkt der Auf-

stellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 schaffte der Emittent Anlageobjekte in Höhe von Euro 15.030.030 an. Der 

Realisierungsgrad auf Ebene des Emittenten beträgt daher, zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 

2019, 37,6 %. 

Auf Ebene der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH wurde am 01.12.2018 mit der Realisierung der Projekte zur 

Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung begonnen. Die Deutsche Lichtmiete Produktionsgesell-

schaft mbH produziert und veräußert die Anlageobjekte an die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH. Bis zum Zeitpunkt 

der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 produzierte und veräußerte die Deutsche Lichtmiete Produktionsge-

sellschaft mbH Anlageobjekte in Höhe von Euro 11.898.060. Demnach beträgt der Realisierungsgrad auf Ebene der Deutsche 

Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH, zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019, 29,7 %. 

Die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH verkauft die Anlageobjekte an den Emittenten, mietet diese zurück und ver-

mietet die Anlageobjekte an die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH. Auf Ebene der Deutsche Lichtmiete Handelsge-

sellschaft mbH wurde mit der Realisierung der Projekte zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung 

am 01.12.2018 begonnen. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 vermietete die Deutsche 

Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH an die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH Anlageobjekte in Höhe von Euro 

11.898.060. Der Realisierungsgrad auf Ebene der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH beträgt daher, zum Zeitpunkt 

der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019, 29,7 %. 

Die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH mietet die Anlageobjekte von der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft 

mbH und vermietet die Anlageobjekte an Industriekunden zur Realisierung von Projekten zur Umrüstung und Neueinbringung 

von energieeffizienter Beleuchtung. 

Auf Ebene der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH wurde am 01.12.2018 mit der Vermietung der Anlageobjekte an 

Industriekunden begonnen. Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 vermietete die Deut-

sche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH Anlageobjekte an Industriekunden in Höhe von Euro 11.898.060. Demnach beträgt 

der Realisierungsgrad, zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019, auf Ebene der Deutsche 

Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH, 29,7 %. 

Die an den Anleger veräußerten Anlageobjekte werden durch den Emittenten an die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft 

mbH vermietet, um Mieteinnahmen zu erhalten. Aus diesen Mieteinnahmen werden die Kosten für die Vermittlung der Vermö-
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gensanlagen beglichen. Die Mietzahlungen der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH an den Emittenten sind ausrei-

chend, um sowohl die Mietzahlungen an den Anleger, als auch den Rückkauf der Anlageobjekte und die einmalig anfallenden 

Vertriebskosten zu begleichen. Die im Investitionsplan auf Seite 87 dargestellten Gründungskosten werden von dem Emittenten 

übernommen und durch das Stammkapital des Emittenten beglichen. Die nach Begleichung dieser Kosten verbleibende Liqui-

dität dient als Reserve bei dem Emittenten. 

Die Nettoeinnahmen allein sind für die Umsetzung der Anlagestrategie und Anlagepolitik ausreichend. Die Nettoeinnahmen 

werden nicht für sonstige Zwecke genutzt. 

Eine Änderung der Anlagestrategie oder Anlagepolitik des Emittenten ist nicht vorgesehen. Sofern eine Änderung der Anlage-

strategie oder Anlagepolitik dennoch durchgeführt werden soll, obliegt die Entscheidung hierüber allein dem Geschäftsführer 

des alleinigen Gesellschafters zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, Herr Alexander Hahn. Eine Änderung der Anlagestrategie 

oder Anlagepolitik bedürfte einer Änderung des Gesellschaftsvertrages des Emittenten, was nur mit einer Mehrheit von mindes-

tens 75 % der abgegebenen Stimmen zulässig ist. 

Der Einsatz von Derivaten und Termingeschäften ist nicht vorgesehen. Der Emittent wird keine Derivate und Termingeschäfte 

einsetzen. 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 standen oder stehen weder dem Prospektverantwort-

lichen, Anbieter und Emittenten (Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH), dem Gründungsgesellschafter und 

Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 (Deutsche Lichtmiete 

Handelsgesellschaft mbH), dem Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten (Herr Alexander Hahn), dem Mittelverwendungs-

kontrolleur (THD Treuhanddepot GmbH), noch dem Mitglied der Geschäftsführung des Mittelverwendungskontrolleurs (Frau 

Stefanie Clasen), das Eigentum an den Anlageobjekten oder wesentlichen Teilen derselben oder aus anderen Gründen eine 

dingliche Berechtigung an den Anlageobjekten zu. 

Es bestehen, zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019, keine nicht nur unerheblichen dingliche 

Belastungen der Anlageobjekte. 

Es bestehen tatsächliche Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeiten der Anlageobjekte, insbesondere im Hinblick auf das 

Anlageziel. Die Anlageobjekte sind speziell für den Einsatz im Industrie- und Gewerbebereich entwickelt worden und finden 

daher ausschließlich in diesen Bereichen Verwendung. 

Darüber hinaus bestehen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 keine tatsächlichen Be-

schränkungen der Verwendungsmöglichkeiten der Anlageobjekte, insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel. 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 bestehen keine rechtlichen Beschränkungen der 

Verwendungsmöglichkeiten der Anlageobjekte, insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel. 

Bei dem Emittenten handelt es sich um ein gewerblich tätiges Unternehmen. Die Aufnahme und der Betrieb einer gewerblichen 

Tätigkeit bedarf einer Gewerbeerlaubnis des Gewerbeamtes. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 

2019 ist der Emittent Inhaber einer Gewerbeerlaubnis. Weitere behördliche Genehmigungen sind, zum Zeitpunkt der Aufstellung 

des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019, nicht erforderlich. 

Der Emittent hat mit der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH am 12.06.2018 eine Rahmenvereinbarung abgeschlos-

sen. Durch die Rahmenvereinbarung wurden die Kaufpreise für die Anlageobjekte, die Lieferbedingungen und Regelungen zu 

Sachmängeln und Gewährleistung sowie zu den Mietbedingungen vereinbart. In der Anlage 1 zu der Rahmenvereinbarung sind 

die vereinbarten Kaufpreise für die jeweiligen Anlageobjekte aufgeführt. Anlage 2 zur Rahmenvereinbarung stellt den jeweiligen 

abzuschließenden Mietvertrag über die Anlageobjekte dar. Diese Rahmenvereinbarung ist abgedruckt auf Seite 116 ff. des 

Verkaufsprospekts. Weitere Verträge über die Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte oder wesentlicher Teile davon 

hat der Emittent, zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, nicht abgeschlossen. 

Für die Anlageobjekte wurde kein Bewertungsgutachten erstellt. 

Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten, Herr Alexander Hahn, ist zugleich mit der Geschäftsführung der Deutsche 

Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH sowie der Deutsche Lichtmiete Produk-

tionsgesellschaft mbH betraut. Das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten, Herr Alexander Hahn, ist daneben Mitglied 

der Geschäftsführung der Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH. Durch diese 

Geschäftsführungstätigkeiten erbringt das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten, Herr Alexander Hahn, Leistungen zur 
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Umsetzung der Anlageziele. Diese Leistungen bestehen bei den vorgenannten Unternehmen in Leitungsfunktionen, Budget-, 

Strategie-, und Personalverantwortung, Kontrollaufgaben sowie dem Abschluss von Verträgen aller Art, die dem üblichen Ge-

schäftsbetrieb hinzuzurechnen sind, sowie hinsichtlich der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH im Ankauf der Anla-

geobjekte von der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH, dem Verkauf an den Emittenten, der Rückmietung vom 

Emittenten und der Weitervermietung an die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH. 

Im Hinblick auf die Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH zeichnet sich das Mitglied der Geschäftsführung des 

Emittenten, Herr Alexander Hahn, darüber hinaus für den Verkauf der Anlageobjekte an die Deutsche Lichtmiete Handelsge-

sellschaft mbH, für die Entwicklung der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte und die Überwachung der Produktion und 

Materialauswahl und -beschaffung verantwortlich. 

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. 

August 2019, die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, kauft die Anlageobjekte von der Deutsche Lichtmiete Produk-

tionsgesellschaft mbH, verkauft die Anlageobjekte an den Emittenten, mietet diese zurück und vermietet die Anlageobjekte an 

die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH. Darüber hinaus werden durch den Gründungsgesellschafter und Gesell-

schafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 keine Lieferungen und Leis-

tungen erbracht. 

Im Hinblick auf die Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH zeichnet sich das Mitglied der Geschäftsführung des Emitten-

ten, Herr Alexander Hahn, darüber hinaus für die Anmietung der Anlageobjekte von der Deutsche Lichtmiete Handelsgesell-

schaft mbH, für das Führen von Vertragsverhandlungen sowie dem Abschluss von Mietverträgen mit wichtigsten Industriekun-

den verantwortlich. 

Darüber hinaus werden durch das Mitglied der Geschäftsführung des Emittenten, Herr Alexander Hahn keine Lieferungen und 

Leistungen erbracht. 

Weder der Prospektverantwortliche, Anbieter und Emittent (Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH), der 

Mittelverwendungskontrolleur (THD Treuhanddepot GmbH) noch das Mitglied der Geschäftsführung des Mittelverwendungs-

kontrolleurs (Frau Stefanie Clasen), erbringen Lieferungen und Leistungen. 

 

Fremdmittel 

Die Konditionen und Fälligkeiten zu den von den Anlegern gezahlten Erwerbspreisen, die als Fremdmittel für die Finanzierung 

der Anlageobjekte eingesetzt werden, stellen sich, ohne Berücksichtigung von gewährten Rabatten, für den Emittenten wie folgt 

dar: 

Für das Angebot 2018-066 beträgt die Miete für das Anlageobjekt LED Lichtband concept light (II) Euro 4,35 pro Stück pro 

Monat, entsprechend ca. 1,18 % pro Monat bezogen auf den Kaufpreis pro Stück vor Rabatt; die Laufzeit beträgt sechs Jahre 

und beginnt zum nächsten Monatsersten, der auf die Einzahlung des Anlegers folgt; der Rückkaufpreis pro Stück beträgt Euro 

148; die Fälligkeit tritt bei Vorliegen aller Voraussetzungen mit der letzten Mietzahlung ein. 

Für das Angebot 2018-067 beträgt die Miete für das Anlageobjekt LED Lichtband 2.0 concept light Euro 5,30 pro Stück pro 

Monat, entsprechend ca. 1,18 % pro Monat bezogen auf den Kaufpreis pro Stück vor Rabatt; die Laufzeit beträgt sechs Jahre 

und beginnt zum nächsten Monatsersten, der auf die Einzahlung des Anlegers folgt; der Rückkaufpreis pro Stück beträgt Euro 

180; die Fälligkeit tritt bei Vorliegen aller Voraussetzungen mit der letzten Mietzahlung ein. 

Für das Angebot 2018-068 beträgt die Miete für das Anlageobjekt LED Hallenstrahler concept light (III) HP Euro 13,50 pro Stück 

pro Monat, entsprechend ca. 1,18 % pro Monat bezogen auf den Kaufpreis pro Stück vor Rabatt; die Laufzeit beträgt sechs 

Jahre und beginnt zum nächsten Monatsersten, der auf die Einzahlung des Anlegers folgt; der Rückkaufpreis pro Stück beträgt 

Euro 456; die Fälligkeit tritt bei Vorliegen aller Voraussetzungen mit der letzten Mietzahlung ein. 

Für das Angebot 2018-069 beträgt die Miete für das Anlageobjekt LED Hallenstrahler concept light (IV) HP Euro 15,80 pro Stück 

pro Monat, entsprechend ca. 1,18 % pro Monat bezogen auf den Kaufpreis pro Stück vor Rabatt; die Laufzeit beträgt sechs 

Jahre und beginnt zum nächsten Monatsersten, der auf die Einzahlung des Anlegers folgt; der Rückkaufpreis pro Stück beträgt 

Euro 536; die Fälligkeit tritt bei Vorliegen aller Voraussetzungen mit der letzten Mietzahlung ein. 

Für das Angebot 2018-070 beträgt die Miete für das Anlageobjekt LED Hallenstrahler 2.0 concept light Euro 11,10 pro Stück pro 

Monat, entsprechend ca. 1,18 % pro Monat bezogen auf den Kaufpreis pro Stück vor Rabatt; die Laufzeit beträgt sechs Jahre 
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und beginnt zum nächsten Monatsersten, der auf die Einzahlung des Anlegers folgt; der Rückkaufpreis pro Stück beträgt Euro 

376; die Fälligkeit tritt bei Vorliegen aller Voraussetzungen mit der letzten Mietzahlung ein. 

Die für die jeweiligen Anlageobjekte gewährten Rabatte werden im Detail auf Seite 71 ausführlich dargestellt.  

Der Emittent nimmt zusätzlich zu den von den Anlegern gezahlten Erwerbspreisen kein weiteres Fremdkapital, weder in Form 

von Zwischen- noch Endfinanzierungsmitteln, auf. Es besteht von keiner natürlichen oder juristischen Person eine verbindliche 

Zusage über Fremdmittel. Die Fremdkapitalquote beträgt prognosegemäß 99,25 %. 

Es ergeben sich Auswirkungen durch Hebeleffekte. Hebeleffekte beschreiben die Auswirkungen, die der Einsatz von Fremdka-

pital im Rahmen einer Investition auf deren Rentabilität haben kann. Steht im Rahmen einer Investition durch den Einsatz von 

Fremdkapital ein das Eigenkapital übersteigendes Investitionskapital zur Verfügung, kann die Rentabilität der Investition, ob 

positiv oder negativ, höher oder niedriger ausfallen, als es ohne den Einsatz von Fremdkapital möglich gewesen wäre. 

Die Eigenkapitalrendite des Emittenten läge ohne die Aufnahme von Fremdkapital (Anlegergelder) bei einem Wert von -0,3 % 

bis 0,5 %, ausgehend davon, dass das Eigenkapital des Emittenten in sichere Anlageformen, beispielsweise langjährige Bun-

desanleihen der Bundesrepublik Deutschland oder in Festgelder angelegt würde. Durch die Aufnahme des Fremdkapitals (An-

legergelder) kann ein Gewinn erwirtschaftet werden, der zu einer höheren Eigenkapitalrendite führt. 

Die Eigenkapitalrentabilität des Emittenten beträgt bei Einsatz von Euro 300.000 als Eigenkapital und einem zu erwartenden 

positiven Ergebnis des Emittenten nach Steuern am Ende der Laufzeit der Vermögensanlagen in Höhe von Euro 455.000 ca. 

13,1 % p.a. (IRR). 

 

Eigenmittel 

Das Stammkapital des Emittenten beträgt Euro 300.000 und wurde bei Gründung vollständig eingezahlt. Diese Mittel werden 

als Eigenmittel eingesetzt. Die Eigenmittel sind nicht zu verzinsen, stehen dem Emittenten für die Laufzeit der angebotenen 

Vermögensanlagen zeitlich unbegrenzt zur Verfügung und sind grundsätzlich nicht rückzahlbar. Das Stammkapital kann lediglich 

im Falle einer Herabsetzung des Stammkapitals nach Maßgabe des § 58 oder im Falle einer Auflösung und anschließender 

Liquidation der Gesellschaft nach §§ 60ff. GmbHG im Rahmen einer dann erfolgenden Vermögensverteilung nach § 72 GmbHG 

reduziert und von dem Emittenten an den dann Berechtigten ausgezahlt werden. 

Aufgrund der Einzahlung des Stammkapitals ergibt sich ein Gewinnbeteiligungsrecht am Ergebnis des Emittenten. Die Höhe 

der Gewinnbeteiligung am Ergebnis des Emittenten beträgt für den Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, 100 %. 
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4.2. Anlageobjekte 

Anlageobjekte sind die zu erwerbenden Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte. Bei den hier als Anlageobjekte beschrie-

benen Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukten handelt es sich um Produkte, welche die herkömmlich eingesetzten Leucht-

mittel und Industrieleuchten wie zum Beispiel Gasentladungslampen, Leuchtstofflampen, Natrium- und Quecksilberdampflam-

pen ersetzen. 

Die Anlageobjekte sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung weder ganz noch in Teilen bereits produziert und eine Anschaf-

fung der Anlageobjekte hat zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung dementsprechend noch nicht begonnen, vgl. Abschnitt „An-

lageziel, Anlagepolitik und Anlagestrategie des Emittenten“ auf Seite 66 ff. im Kapitel 4 „Wirtschaftliche Grundlagen“. 

Der Emittent greift bei der Auswahl der anzuschaffenden Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte auf qualitativ hochwertige 

Produkte zurück, welche projektbezogen für Projekte zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung 

speziell nach Kundenbedürfnissen und Einsatzgebiet von der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH erworben werden. 

Die Anlageobjekte werden durch die Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH in Oldenburg (Oldb.) und zukünftig auch 

am neuen Produktionsstandort in Hatten produziert und letztlich von der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH an den 

Emittenten verkauft. Ab Verkauf der Anlageobjekte vom Hersteller bis zum Emittenten entstehen handelsübliche Zwischenge-

winne, im Wesentlichen auf Ebene der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH, denen betriebsbedingte Kosten ge-

genüberstehen. Diese Zwischengewinne werden jedoch nicht bei dem Emittenten, der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investiti-

onsgesellschaft mbH oder bei dem Gründungsgesellschafter und Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung, der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, realisiert. Die Veröffentlichung dieser Werte würde zu nicht uner-

heblichen Wettbewerbsnachteilen für die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe führen. Aus diesen Gründen wird auf die 

Aufdeckung dieser Werte verzichtet. Im Übrigen bestehen im Zusammenhang mit diesen Erwerbsgeschäften sowie mit dem 

Vermietgeschäft keine Provisionen, Kommissionen, Kompensationen, Rabatte sowie Rückgewähransprüche, die zugunsten     

oder zu Lasten der Anlageobjekte bzw. der Vermögensanlagen abgeschlossen werden. 

Der Emittent bietet fünf verschiedene Vermögensanlagen mit insgesamt fünf verschiedenen Anlageobjekten zum Erwerb an. 

Die Vertragskonditionen sind in Bezug auf die jeweiligen Kaufpreise, die monatliche Miete und die Rückkaufpreise unterschied-

lich. Die Mietzeit beträgt in allen Fällen sechs Jahre und endet mit Zeitablauf, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Die Mietzeit 

beginnt mit dem Monatsersten der auf die Einzahlung des Kaufpreises folgt. In der nachfolgenden Übersicht werden die fünf 

insgesamt angebotenen Vermögensanlagen dargestellt. 
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Übersicht der angebotenen Vermögensanlagen 

 

  

Angebot Nr. Anlageobjekte Kaufpreis 

pro Stück 

Mindestabnahme 

in Stück 

Kaufpreis bei  

Mindestabnahme 

Miete  

pro Stück 

pro Monat 

Rückkaufpreis 

pro Stück 

2018-066 LED Lichtband 

concept light (II) 

370,00 € 20 7.400,00 € 4,35 € 148,00 € 

2018-066 LED Lichtband 

concept light (II) 

360,00 € 150 54.000,00 € 4,35 € 148,00 € 

2018-066 LED Lichtband 

concept light (II) 

350,00 € 300 105.000,00 € 4,35 € 148,00 € 

2018-067 LED Lichtband 2.0 

concept light 

450,00 € 20 9.000,00 € 5,30 € 180,00 € 

2018-067 LED Lichtband 2.0 

concept light 

440,00 € 100 44.000,00 € 5,30 € 180,00 € 

2018-067 LED Lichtband 2.0 

concept light 

430,00 € 200 86.000,00 € 5,30 € 180,00 € 

2018-068 LED Hallenstrahler 

concept light (III) HP 

1.140,00 € 10 11.400,00 € 13,50 € 456,00 € 

2018-068 LED Hallenstrahler 

concept light (III) HP 

1.120,00 € 40 44.800,00 € 13,50 € 456,00 € 

2018-069 LED Hallenstrahler 

concept light (IV) HP 

1.340,00 € 10 13.400,00 € 15,80 € 536,00 € 

2018-069 LED Hallenstrahler 

concept light (IV) HP 

1.310,00 € 50 65.500,00 € 15,80 € 536,00 € 

2018-070 LED Hallenstrahler 2.0 

concept light 

940,00 € 10 9.400,00 € 11,10 € 376,00 € 

2018-070 LED Hallenstrahler 2.0 

concept light 

930,00 € 30 27.900,00 € 11,10 € 376,00 € 

2018-070 LED Hallenstrahler 2.0 

concept light 

890,00 € 150 133.500,00 € 11,10 € 376,00 € 
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 Anlageobjekte LED Lichtband concept light (II)  

Beschreibung für Angebot Nr. 2018-066 LED Lichtband concept light (II)  

 

Produktbeschreibung 

Produktvorteile 

– Einfache, schnelle und sichere Montage 

– Geringer Wartungsaufwand durch extrem lange Lebensdauer 

– Energieeinsparung von über 60 % (gegenüber herkömmlicher T5/T8 Lichtschienensysteme) 

– Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, daher ideal geeignet in Kombination mit Sensorik 

– Höchste Schaltfestigkeit 

– Fehlerfreier Betrieb auch bei hohen Temperaturen bis 50 °C 

– Made in Germany 

 

Anwendungsgebiete  

– Kühl- und Lagerhäuser 

– Fertigungsbetriebe 

– Warenhäuser und Einzelhandel 

– Krankenhäuser 

– Korridore und Treppenhäuser 

– Ladengeschäfte 

 

Produkteigenschaften und Besonderheiten 

– LED-Alternative für klassische T5/T8 Lichtschienensysteme 

– Besonders hochwertige homogene und gleichmäßige Ausleuchtung 

– Ausstrahlungswinkel von 80° 

– LED-Treiber mit allen in Deutschland geforderten Sicherheitsstufen und höchster Netzstabilität 

– Aluminium- und Kunststoffteile aus deutscher Produktion 

– Quecksilberfrei und RoHS-konform 

– Wiederverwendbare Bauteile 

– Extrem hohe Lebensdauer 

– Diverse Kunststoffabdeckungen lieferbar 

– Diverse Leistungsstufen verfügbar 

– In zwei Lichtfarben (4.000 K und 5.000 K) erhältlich 

  

Abb.: LED Lichtband concept light (II) 
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Lichttechnische Daten 

– Farbwiedergabeindex Ra: > 80 

– Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 0.80 

– Startzeit: < 0.5 s 

 

Abmessung und Gewicht 

– Länge: 1.526 mm 

– Breite: 88 mm 

– Höhe: 67 mm 

– Produktgewicht: 5.400 g 

 

Farben und Materialen 

– Quecksilberfrei: Ja 

– Aluminiumprofil: Endbehandelt eloxiert 

– Kunststoffabdeckung: Polycarbonat (PC) colourLED® 

– Kunststoffendkappen: Polyamid (PA6) oder Polycarbonat (PC) schwer entflammbar 

 

Temperaturen 

– Umgebungstemperaturbereich: -35 bis +50 °C 

 

Lebensdauer 

– Nennlebensdauer: > 100.000 h 

– Anzahl der Schaltzyklen: 300.000 

 

Einsatzmöglichkeiten 

– Dimmbar / DALI-fähig: auf Anfrage 

 

Zertifikate und Standards 

– Energieeffizienzklasse: A+ 

– VDE überwachte Fertigungsstätte 

– IFS 6 konform (Lebensmittel- und Getränkeindustrie) 
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Vertragskonditionen 

Angebot Nr.   2018-066 

Produkt   LED Lichtband concept light (II) 

Kaufpreis  370,00 Euro pro Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukt 

Mindestabnahme   20 Stück 

Rabattstaffel  Ab 150 Stück Abnahme beträgt der Kaufpreis 360,00 Euro 

   Ab 300 Stück Abnahme beträgt der Kaufpreis 350,00 Euro 

Feste Miete  4,35 Euro pro Stück pro Monat fest auf sechs Jahre 

Mietdauer   6 Jahre 

Mietbeginn  Zum nächsten Monatsersten nach Geldeingang 

Auszahlungsmodus Vierteljährlich nachschüssig 

Die erste Mietzahlung erfolgt 10 Tage nach dem ersten vollen Quartal nach Geldeingang 

Rückkaufpreis  Rückkauf über 148,00 Euro pro Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukt 
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 Anlageobjekte LED Lichtband 2.0 concept light  

Beschreibung für Angebot Nr. 2018-067 LED Lichtband 2.0 concept light 

 

Produktbeschreibung 

Produktvorteile 

– Einfache, schnelle und sichere Montage 

– Geringer Wartungsaufwand durch extrem lange Lebensdauer 

– Energieeinsparung von über 60 % (gegenüber herkömmlicher T5/T8 Lichtschienensysteme) 

– Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, daher ideal geeignet in Kombination mit Sensorik 

– Höchste Schaltfestigkeit 

– Fehlerfreier Betrieb auch bei hohen Temperaturen bis 50 °C 

– Made in Germany 

 

Anwendungsgebiete  

– Kühl- und Lagerhäuser 

– Fertigungsbetriebe 

– Warenhäuser und Einzelhandel 

– Krankenhäuser 

– Korridore und Treppenhäuser 

– Ladengeschäfte 

 

Produkteigenschaften und Besonderheiten 

– LED-Alternative für klassische T5/T8 Lichtschienensysteme 

– Besonders hochwertige homogene und gleichmäßige Ausleuchtung 

– Variabler Abstrahlwinkel 

– LED-Treiber mit allen in Deutschland geforderten Sicherheitsstufen und höchster Netzstabilität 

– Aluminium- und Kunststoffteile aus deutscher Produktion 

– Quecksilberfrei und RoHS-konform 

– Wiederverwendbare Bauteile 

– Extrem hohe Lebensdauer 

– Diverse Kunststoffabdeckungen lieferbar 

– Diverse Leistungsstufen verfügbar 

– In diversen Lichtfarben (3.000 K, 4.000 K, 5.000 K und 6.500 K) erhältlich 

  

Abb.: LED Lichtband 2.0 concept light 
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Lichttechnische Daten 

– Farbwiedergabeindex Ra: > 80 

– Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 0.80 

– Startzeit: < 0.5 s 

 

Abmessung und Gewicht 

– Länge: 1.690 mm 

– Breite: 215 mm 

– Höhe: 54 mm 

– Produktgewicht: 7.880 g 

 

Farben und Materialien 

– Quecksilberfrei: Ja 

– Aluminiumprofil: Endbehandelt eloxiert 

– Kunststoffabdeckung: Polycarbonat (PC) colourLED® 

– Kunststoffendkappen: Polyamid (PA6) oder Polycarbonat (PC) schwer entflammbar 

 

Temperaturen 

– Umgebungstemperaturbereich: -35 bis +50 °C 

 

Lebensdauer 

– Nennlebensdauer: > 100.000 h 

– Anzahl der Schaltzyklen: 300.000 

 

Einsatzmöglichkeiten 

– Dimmbar / DALI-fähig: auf Anfrage 

 

Zertifikate und Standards 

– Energieeffizienzklasse: A+ 

– VDE überwachte Fertigungsstätte 

– IFS 6 konform (Lebensmittel- und Getränkeindustrie) 
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Vertragskonditionen 

Angebot Nr.   2018-067 

Produkt   LED Lichtband 2.0 concept light 

Kaufpreis  450,00 Euro pro Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukt 

Mindestabnahme  20 Stück 

Rabattstaffel  Ab 100 Stück Abnahme beträgt der Kaufpreis 440,00 Euro 

   Ab 200 Stück Abnahme beträgt der Kaufpreis 430,00 Euro 

Feste Miete  5,30 Euro pro Stück pro Monat fest auf sechs Jahre 

Mietdauer   6 Jahre 

Mietbeginn  Zum nächsten Monatsersten nach Geldeingang 

Auszahlungsmodus Vierteljährlich nachschüssig 

Die erste Mietzahlung erfolgt 10 Tage nach dem ersten vollen Quartal nach Geldeingang 

Rückkaufpreis  Rückkauf über 180,00 Euro pro Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukt 
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 Anlageobjekte LED Hallenstrahler concept light (III) HP  

Beschreibung für Angebot Nr. 2018-068 LED Hallenstrahler concept light (III) HP 

 

Produktbeschreibung 

Produktvorteile 

– Einfacher, schneller und sicherer Leuchtentausch 

– Geringer Wartungsaufwand durch extrem lange Lebensdauer 

– Energieeinsparung von über 60 % (gegenüber herkömmlicher HQI oder HQL) 

– Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, daher ideal geeignet in Kombination mit Sensorik 

– Höchste Schaltfestigkeit 

– Fehlerfreier Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen 

– Made in Germany 

 

Anwendungsgebiete 

– Kühl- und Lagerhäuser 

– Fertigungsbetriebe 

– Spezialbereich Schwerindustrie (hohe Beanspruchung) 

 

Produkteigenschaften und Besonderheiten 

– LED-Alternative für klassische HQI oder HQL Hallenstrahler 

– Deutsche Fertigung inkl. Aluminium- und Kunststoffteile aus deutscher Produktion 

– Besonders hochwertige homogene und gleichmäßige Ausleuchtung 

– Breiter Ausstrahlungswinkel von 120° 

– Ausstrahlungswinkel in 80° optional erhältlich 

– Quecksilberfrei und RoHS-konform 

– Wiederverwendbare Bauteile 

– Extrem hohe Lebensdauer 

– Auch als blendfreie Ausführung lieferbar 

– Schutzart: IP64 

– Diverse Leistungsstufen verfügbar 

– In zwei Lichtfarben (4.000 K und 5.000 K) erhältlich 

 

Lichttechnische Daten 

– Farbwiedergabeindex Ra: > 80 

– Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 0.80 

– Startzeit: < 0.5 s 

Abb.: LED Hallenstrahler concept light (III) HP 
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Abmessungen und Gewicht 

– Gesamtlänge: 560 mm 

– Gesamtbreite: 535 mm 

– Höhe: 125 mm 

– Produktgewicht: 11.050 g 

– Abhängung: ab 500 mm 

 

Farben und Materialen 

– Quecksilberfrei: Ja 

– Aluminiumprofil: Endbehandelt pulverbeschichtet, ggf. eloxiert 

– Kunststoffabdeckung: Polycarbonat (PC) colourLED® 

– Gehäusefarben: Schwarz (Standard), Weiß, Silber 

 

Temperaturen 

– Umgebungstemperaturbereich: -35 bis +70 °C  

 

Lebensdauer 

– Nennlebensdauer: > 100.000 h 

– Anzahl der Schaltzyklen: 300.000 

 

Einsatzmöglichkeiten 

– Dimmbar / DALI-fähig: auf Anfrage 

 

Zertifikate und Standards 

– Energieeffizienzklasse: A+ 

– VDE überwachte Fertigungsstätte 

– IFS 6 konform (Lebensmittel- und Getränkeindustrie) 
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Vertragskonditionen 

Angebot Nr.   2018-068 

Produkt   LED Hallenstrahler concept light (III) HP 

Kaufpreis  1.140,00 Euro pro Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukt 

Mindestabnahme   10 Stück 

Rabattstaffel  Ab 40 Stück Abnahme beträgt der Kaufpreis 1.120,00 Euro 

Feste Miete  13,50 Euro pro Stück pro Monat fest auf sechs Jahre 

Mietdauer  6 Jahre 

Mietbeginn  Zum nächsten Monatsersten nach Geldeingang 

Auszahlungsmodus Vierteljährlich nachschüssig 

Die erste Mietzahlung erfolgt 10 Tage nach dem ersten vollen Quartal nach Geldeingang 

Rückkaufpreis  Rückkauf über 456,00 Euro pro Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukt 
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 Anlageobjekte LED Hallenstrahler concept light (IV) HP  

Beschreibung für Angebot Nr. 2018-069 LED Hallenstrahler concept light (IV) HP 

 

Produktbeschreibung 

Produktvorteile 

– Einfacher, schneller und sicherer Leuchtentausch 

– Geringer Wartungsaufwand durch extrem lange Lebensdauer 

– Energieeinsparung von über 60 % (gegenüber herkömmlicher HQI oder HQL) 

– Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, daher ideal geeignet in Kombination mit Sensorik 

– Höchste Schaltfestigkeit 

– Fehlerfreier Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen 

– Made in Germany 

 

Anwendungsgebiete 

– Kühl- und Lagerhäuser 

– Fertigungsbetriebe 

– Spezialbereich Schwerindustrie (hohe Beanspruchung) 

 

Produkteigenschaften und Besonderheiten 

– LED-Alternative für klassische HQI oder HQL Hallenstrahler 

– Deutsche Fertigung inkl. Aluminium- und Kunststoffteile aus deutscher Produktion 

– Besonders hochwertige homogene und gleichmäßige Ausleuchtung 

– Breiter Ausstrahlungswinkel von 120° 

– Ausstrahlungswinkel in 80° optional erhältlich 

– Quecksilberfrei und RoHS-konform 

– Wiederverwendbare Bauteile 

– Extrem hohe Lebensdauer 

– Auch als blendfreie Ausführung lieferbar 

– Schutzart: IP64 

– Diverse Leistungsstufen verfügbar 

– In zwei Lichtfarben (4.000 K und 5.000 K) erhältlich 

 

Lichttechnische Daten 

– Farbwiedergabeindex Ra: > 80 

– Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 0.80 

– Startzeit: < 0.5 s 

Abb.: LED Hallenstrahler concept light (IV) HP 
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Abmessungen und Gewicht 

– Gesamtlänge: 760 mm 

– Gesamtbreite: 535 mm 

– Höhe: 125 mm 

– Produktgewicht: 15.450 g 

– Abhängung: ab 500 mm 

 

Farben und Materialen 

– Quecksilberfrei: Ja 

– Aluminiumprofil: Endbehandelt pulverbeschichtet, ggf. eloxiert 

– Kunststoffabdeckung: Polycarbonat (PC) colourLED® 

– Gehäusefarben: Schwarz (Standard), Weiß, Silber 

 

Temperaturen 

– Umgebungstemperaturbereich: -35 bis +70 °C  

 

Lebensdauer 

– Nennlebensdauer: > 100.000 h 

– Anzahl der Schaltzyklen: 300.000 

 

Einsatzmöglichkeiten 

– Dimmbar / DALI-fähig: auf Anfrage 

 

Zertifikate und Standards 

– Energieeffizienzklasse: A+ 

– VDE überwachte Fertigungsstätte 

– IFS 6 konform (Lebensmittel- und Getränkeindustrie) 
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Vertragskonditionen 

Angebot Nr.   2018-069 

Produkt   LED Hallenstrahler concept light (IV) HP 

Kaufpreis  1.340,00 Euro pro Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukt 

Mindestabnahme   10 Stück 

Rabattstaffel  Ab 50 Stück Abnahme beträgt der Kaufpreis 1.310,00 Euro 

Feste Miete  15,80 Euro pro Stück pro Monat fest auf sechs Jahre 

Mietdauer   6 Jahre 

Mietbeginn  Zum nächsten Monatsersten nach Geldeingang 

Auszahlungsmodus Vierteljährlich nachschüssig 

Die erste Mietzahlung erfolgt 10 Tage nach dem ersten vollen Quartal nach Geldeingang 

Rückkaufpreis  Rückkauf über 536,00 Euro pro Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukt 
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 Anlageobjekte LED Hallenstrahler 2.0 concept light  

Beschreibung für Angebot Nr. 2018-070 LED Hallenstrahler 2.0 concept light  

 

Produktbeschreibung 

Produktvorteile 

– Einfacher, schneller und sicherer Leuchtentausch 

– Geringer Wartungsaufwand durch extrem lange Lebensdauer 

– Energieeinsparung von über 60 % (gegenüber herkömmlicher HQI oder HQL) 

– Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, daher ideal geeignet in Kombination mit Sensorik 

– Höchste Schaltfestigkeit 

– Fehlerfreier Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen 

– Made in Germany 

 

Anwendungsgebiete 

– Kühl- und Lagerhäuser 

– Fertigungsbetriebe 

– Messehallen 

– Verkaufsräume 

 

Produkteigenschaften und Besonderheiten 

– LED-Alternative für klassische HQI oder HQL Hallenstrahler 

– Deutsche Fertigung inkl. Aluminium- und Kunststoffteile aus deutscher Produktion 

– Besonders hochwertige homogene und gleichmäßige Ausleuchtung 

– Breiter Ausstrahlungswinkel von 120° 

– Ausstrahlungswinkel in 80° optional erhältlich 

– Quecksilberfrei und RoHS-konform 

– Wiederverwendbare Bauteile 

– Extrem hohe Lebensdauer 

– Auch als blendfreie Ausführung lieferbar 

– Schutzart: IP64 

– Diverse Leistungsstufen verfügbar 

– In zwei Lichtfarben (4.000 K und 5.000 K) erhältlich 

 

  

Abb.: LED Hallenstrahler 2.0 concept light 



85 

Lichttechnische Daten 

– Farbwiedergabeindex Ra: > 80 

– Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 0.80 

– Startzeit: < 0.5 s 

 

Abmessungen und Gewicht 

– Gesamtlänge: 464 mm 

– Gesamtbreite: 554 mm 

– Höhe: 63 mm 

– Produktgewicht: 9.250 g 

– Abhängung: ab 500 mm 

 

Farbe und Materialien 

– Quecksilberfrei: Ja 

– Aluminiumprofil: Endbehandelt pulverbeschichtet, ggf. eloxiert 

– Kunststoffabdeckung: Polycarbonat (PC) colourLED® 

– Gehäusefarben: Schwarz (Standard), Weiß, Silber 

 

Temperaturen 

– Umgebungstemperaturbereich: -35 bis +70 °C  

 

Lebensdauer 

– Nennlebensdauer: > 100.000 h 

– Anzahl der Schaltzyklen: 300.000 

 

Einsatzmöglichkeiten 

– Dimmbar / DALI-fähig: auf Anfrage 

 

Zertifikate und Standards 

– Energieeffizienzklasse: A+ 

– VDE überwachte Fertigungsstätte 

– IFS 6 konform (Lebensmittel- und Getränkeindustrie) 
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Vertragskonditionen 

Angebot Nr.   2018-070 

Produkt   LED Hallenstrahler 2.0 concept light  

Kaufpreis  940,00 Euro pro Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukt 

Mindestabnahme   10 Stück 

Rabattstaffel Ab 30 Stück Abnahme beträgt der Kaufpreis 930,00 Euro 

Ab 150 Stück Abnahme beträgt der Kaufpreis 890,00 Euro 

Feste Miete  11,10 Euro pro Stück pro Monat fest auf sechs Jahre 

Mietdauer  6 Jahre 

Mietbeginn  Zum nächsten Monatsersten nach Geldeingang 

Auszahlungsmodus Vierteljährlich nachschüssig 

Die erste Mietzahlung erfolgt 10 Tage nach dem ersten vollen Quartal nach Geldeingang 

Rückkaufpreis  Rückkauf über 376,00 Euro pro Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukt 
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4.3. Investitionsplan (Prognose) 

 

Mittelverwendung (Prognose) in Euro in Prozent 

Anschaffung der Anlageobjekte 40.000.000 99,25 

Vorlaufkosten 

(Gründung, Prospekterstellung, Rechts- und Steuerberatung, 

Billigungsverfahren der BaFin, Marketing und Druck) 

160.000 0,40 

Liquiditätsreserve 140.000 0,35 

Gesamt 40.300.000 100,00 

 

Erläuterungen zum Investitionsplan (Prognose) 

Die Darstellung der vorgesehenen Investitionen sind Prognosen, die naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind. Die voraus-

sichtlichen Gesamtkosten stehen noch nicht fest, da das Verkaufsvolumen der Anlageobjekte an die Anleger nicht prognostiziert 

werden kann. 

Die Kosten der Vermittlung der angebotenen Vermögensanlagen betragen insgesamt 8 % bezogen auf den Gesamtbetrag der 

angebotenen Vermögensanlagen in Höhe von Euro 40.000.000. Die Kosten entstehen dem Emittenten für die Beauftragung, 

Abwicklung und Organisation der Vermittlung der Vermögensanlagen durch die mit Vertrag vom 12.06.2018 damit beauftragte 

Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH. Die Kosten für die Vermittlung der an-

gebotenen Vermögensanlagen sind in der absoluten Höhe abhängig von den tatsächlich veräußerten Anlageobjekten. Zu Prog-

nosezwecken wurde angenommen, dass Kosten in Höhe von Euro 3.200.000 entstehen. Diese Kosten werden aus den einge-

henden Mietzahlungen beglichen. 

Der Emittent beabsichtigt, die an den Anleger verkauften Anlageobjekte sofort von dem Anleger zurück zu mieten und anschlie-

ßend weiter zu vermieten, um dadurch Mieteinnahmen zu erzielen. Der Emittent hat im Jahr 2018 Mietzahlungen in Höhe von 

Euro 4.000 (auf volle 1.000 Euro gerundeter Wert) erhalten und erwartet im Jahr 2019 Mietzahlungen in Höhe von Euro 

3.917.000 aus der Vermietung. Der Emittent beabsichtigt, die Kosten für die Vermittlung der Vermögensanlagen im Verlaufe der 

Platzierungsphase aus den eingehenden Mieteinnahmen zu begleichen. Diese Mittel sind nicht verbindlich zugesagt und sind 

in der Höhe abhängig von der Anzahl und Art der veräußerten Anlageobjekte. 

Die Kosten der Vermittlung der angebotenen Vermögensanlagen sowie die erwarteten Mietzahlungen in den Jahren 2018 und 

im Jahr 2019 aus der Vermietung sind nicht Bestandteil des Investitionsplans. 

 

Mittelherkunft (Prognose) 

Das Stammkapital des Emittenten beträgt Euro 300.000 und wurde bei Gründung vollständig eingezahlt. 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 plant der Emittent die Veräußerung von Anlageobjekten 

im Gesamtwert von Euro 40.000.000 an verschiedene Anleger. Die Konditionen der Fremdmittel, insbesondere der Kaufpreis 

für das jeweilige Anlageobjekt, die durch den Anleger zu erzielende Miete und der Rückkaufpreis sind auf Seite 71 des Ver-

kaufsprospekts in einer Gesamtübersicht aufgeführt und zusätzlich mit Angaben zu der Laufzeit und Fälligkeitsregelungen für 

die einzelnen Anlageobjekte auf Seite 72 ff. des Verkaufsprospekts beschrieben. Für alle angebotenen Anlageobjekte wird der 

Rückkaufpreis mit der letzten Mietzahlung sowie nach Rückgabe des Originals des Eigentumszertifikats fällig. Diese Mittel sind 

nicht verbindlich zugesagt. 

Die Anlegergelder stellen Endfinanzierungsmittel dar. Der Einsatz von Zwischenfinanzierungsmitteln ist nicht vorgesehen. 

  

Mittelherkunft (Prognose) in Euro in Prozent 

Eigenmittel   

Stammkapital des Emittenten 300.000 0,75 

Fremdmittel   

Zahlungen der Anleger 40.000.000 99,25 

Zwischenfinanzierungs- und Endfinanzierungsmittel 0 0,00 

Gesamt 40.300.000 100,00 
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Mittelverwendung (Prognose) 

Die Anschaffungskosten des Emittenten für die Anlageobjekte sind identisch mit den Verkaufspreisen der Anlageobjekte für die 

Anleger. Korrespondierend zu der geplanten Veräußerung von Anlageobjekten im Wert von Euro 40.000.000 an verschiedene 

Anleger, werden Anschaffungskosten des Emittenten in Höhe von Euro 40.000.000 geplant. Der Gesamtbetrag dieser Anschaf-

fungskosten kann sich ändern, je nachdem in welchem Umfang Anlageobjekte verkauft werden. 

Für die Emission der Vermögensanlagen entstehen dem Emittenten Vorlaufkosten in Form von Gründungskosten, Kosten durch 

Dritte für die Prospekterstellung, für die Rechts- und Steuerberatung, für das Verkaufsprospektbilligungsverfahren durch die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, sowie für den Druck des Verkaufsprospekts inklusive weiterer Dokumente und 

für das Marketing. Insgesamt werden die Kosten auf Euro 160.000 zuzüglich gesetzlich geltender Umsatzsteuer geschätzt. 

Diese Vorlaufkosten werden aus dem Stammkapital des Emittenten beglichen. 

Das nicht für Vorlaufkosten benötigte Stammkapital des Emittenten verbleibt gemäß der Prognose als Liquiditätsreserve in Höhe 

von Euro 140.000. 
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5. Angaben über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Emittenten 

Der Emittent hat nach notarieller Beurkundung seines Gesellschaftsvertrages am 24. Mai 2018 am 4. Juni 2018 seine Geschäfts-

tätigkeit aufgenommen (Eröffnungsbilanz) und wurde mit Eintragung im Handelsregister am 7. Juni 2018 gegründet und damit 

weniger als 18 Monate vor dem Zeitpunkt der Prospektaufstellung. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat der Emittent daher 

noch keinen Jahresabschluss und Lagebericht nach § 24 Vermögensanlagengesetz aufgestellt und geprüft. Der Emittent hat 

am 25. Mai 2019 einen Jahresabschluss und Lagebericht nach § 24 Vermögensanlagengesetz aufgestellt, der durch einen 

Wirtschaftsprüfer geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 14. Juni 2019 versehen wurde. Demzu-

folge sind im Verkaufsprospekt die Angaben gemäß §§ 10, 11 und 13 Vermögensanlagengesetz abzubilden. Zur Aufstellung 

eines Konzernabschlusses ist der Emittent nicht verpflichtet. Wesentliche Änderungen der Angaben in dem nachfolgend dar- 

gestellten Jahresabschluss, dem Lagebericht sowie der Zwischenübersicht seit dem jeweiligen Stichtag liegen nicht vor. 

 

Eröffnungsbilanz der 

Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH zum 4. Juni 2018 

 

Jahresabschluss 2018 der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

Der Jahresabschluss 2018 der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH wurde geprüft von der FTSP FRISIA-

TREUHAND Schmädeke GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bürgerfelder Straße 1, 

26127 Oldenburg (Oldb.). 

 

Lagebericht zum 31. Dezember 2018 der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH  

I. Grundlagen des Unternehmens  

1. Geschäftsmodell des Unternehmens  

Der Emittent, die Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, ist als Tochtergesellschaft der Deutsche Lichtmiete 

Handelsgesellschaft mbH Bestandteil der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe. 

Seit der Gründung in 2009 konzentriert sich die Deutsche Lichtmiete Gruppe ausschließlich auf den stark expandierenden Markt 

der Energieeffizienz. Das klare Unternehmensziel: Marktführer in der Vermietung von LED-Beleuchtungstechnik in Deutschland 

zu werden und die Marke Deutsche Lichtmiete international aufzustellen. Dank seiner dynamischen Entwicklung ist das Unter-

nehmen heute auf einem guten Weg, der größte Industriedienstleister im Beleuchtungssektor zu werden. Erklärtes Klimaschutz-

ziel ist es, die deutsche Wirtschaft dabei zu unterstützen, in 10 Jahren eine Million Tonnen CO2 einzusparen.  

Die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, als erstes Unternehmen Projekte zur Umrüs-

tung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung anzubieten, umzusetzen und vor allem finanzierbar zu machen. 

Dabei setzt das Unternehmen auf den Einsatz von hochwertigen LED-Industrieprodukten Made in Germany aus eigener Pro-

duktion.  

Als erster Anbieter vermietet die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe modernste LED-Beleuchtungstechnik und setzt 

dabei Maßstäbe im sorgsamen Umgang mit Energie. Damit ermöglicht sie ihren Mietkunden durch eine sofortige Kostenerspar-

nis von bis zu 35 Prozent nach Mietzahlungen eine langfristig ausgelegte Maßnahme, die sich von Anfang an bezahlt macht. 

Aktiva Euro Passiva Euro 

A. Umlaufvermögen  A. Eigenkapital  

I.  Kassenbestand und 

    Guthaben bei Kreditinstituten 

300.000 I.  Gezeichnetes Kapital 300.000 

300.000 300.000 
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Seit Jahren beschäftigt sich das Team der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe damit, Energie gar nicht erst zu verbrau-

chen, sondern dort anzusetzen, wo Energie drastisch eingespart werden kann. Im Durchschnitt führt dies zu einer CO2-Reduk-

tion von über 65 Prozent im Bereich der Beleuchtung bei den Mietkunden.  

Der Geschäftszweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Investitionen, insbesondere der Erwerb, die Vermietung und die 

Veräußerung von LED-Industrieleuchten.  

Zur Umsetzung des Geschäftszwecks werden sogenannte Direktinvestments in LED-Industrieleuchten angeboten. Diese Direk-

tinvestments unterliegen dem Vermögensanlagengesetz. Mit dem Vertrieb der Direktinvestments ist die Deutsche Lichtmiete 

Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH beauftragt. Anleger haben die Möglichkeit, diese LED-Indust-

rieleuchten von der Gesellschaft zu erwerben und diese für eine feste Laufzeit an die Gesellschaft zu vermieten. Hieraus erhalten 

die Anleger Mietzahlungen und die LED-Industrieleuchten werden am Ende der Laufzeit der Mietvereinbarung an die Gesell-

schaft zurückverkauft.  

Mit jedem Anleger wird ein schuldrechtlicher Vertrag abgeschlossen, der den Verkauf der LED-Industrieleuchten an den Anleger, 

die Vermietung an die Gesellschaft und den Rückverkauf an die Gesellschaft regelt (nachfolgend als „Kauf-, Miet- und Rück-

kaufvertrag“ bezeichnet).  

Der Anleger wird weder Gesellschafter der Gesellschaft noch ist er auf irgendeine andere Weise unternehmerisch an der Ge-

sellschaft beteiligt.  

Ziel der Gesellschaft bzw. der von ihr beauftragten Gesellschaften der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe bei jeder 

Vermietung der LED-Industrieleuchten ist es, eine attraktive Mietrendite zu erzielen und möglichst langlaufende Mietverträge 

abzuschließen.  

Bei der Auswahl der Mietkunden liegt der Fokus auf bonitätsstarken Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Produktion, 

Handel und Dienstleistung.  

Die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe hat vor Abschluss der entsprechenden Mietverträge die Bonität und Solvenz der 

Endnutzer intensiv geprüft. Unter Einschaltung internationaler, renommierter Wirtschaftsauskunfteien wurden vor Vertragsab-

schluss die Finanzdaten der entsprechenden Endnutzer zusätzlich analysiert. Die Gesellschaft hat dabei Endnutzer ausgewählt, 

die nach ihrer Einschätzung überwiegend eine hohe Sicherheit für regelmäßige Mietzahlungen gewährleisten; zudem wurde das 

Endnutzerportfolio stark diversifiziert, indem Mietverträge mit zahlreichen Endnutzern abgeschlossen wurden. Auf diese Art und 

Weise entsteht ein Mieteinnahmenpool, der aus Sicht der Gesellschaft Planungssicherheit für die Mieteinnahmen ermöglicht.  

 

2. Forschung und Entwicklung  

Die Gesellschaft betreibt keine Forschungs- und Entwicklungsarbeit. 

 

II. Wirtschaftsbericht  

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen  

Experten gehen davon aus, dass der globale B2B-Beleuchtungsmarkt von heute 20 Mrd. USD bis 2025 auf 60 Mrd. USD an-

steigen wird. Mit einem Anstieg von 15 % p.a. gehören die für die Deutsche Lichtmiete relevanten Marktsegmenten zu den 

wachsenden Milliardenmärkten [1]. 

Durch den kompletten Wechsel zu energieeffizienter Beleuchtung könnten weltweit ca. 1,068 Gt CO2 pro Jahr eingespart wer-

den [2]. Das entspricht 3 % des weltweiten CO2 Ausstoßes [3]. Der ZVEI (Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektroindust-

rie e.V.) hat errechnet, dass allein in Deutschland durch den kompletten Wechsel zu energieeffizienter Beleuchtung in Kommu-

nen, Industrie und Privathaushalten bis zu 13.000.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden könnten. Das jährliche Einspar-

potenzial im Bereich Bürobeleuchtung beträgt laut ZVEI ca. 3.200.000.000 Kilowattstunden. Für den Bereich Industriebeleuch-

tung wurde ein Einsparpotenzial von ca. 8.300.000.000 Kilowattstunden errechnet [4]. 

Trotz kurzfristiger konjunktureller Schwankungen steigt die Nachfrage nach Energie und damit auch der Preis weiterhin an. Seit 

1990 hat sich der weltweite Verbrauch von elektrischer Energie mehr als verdoppelt, und liegt heute bei 25.000 TWh [5]. Die 

Gründe dafür liegen im weltweit anhaltenden Bevölkerungswachstum sowie im ökonomischen Aufschwung von Schwellen- und 

Entwicklungsländern [6].  
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Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass schon heute die Industriestrompreise in Deutschland zu den höchsten weltweit 

gehören. Im Zeitraum von 2008 bis 2017 ist der Strompreis für Industrieunternehmen, die nicht unter die Entlastungsregelungen 

fallen um 25 % gestiegen, und ein weiterer Anstieg der Kosten für elektrische Energie ist absehbar [7]. Stromkosten machen 

aktuell etwa zwei Drittel der Gesamtkosten für Energie der Industrie aus. Diese Entwicklung gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit 

der deutschen Industrie dramatisch [8]. 

Unternehmen können Energieverbrauch und Energiekosten durch Energieeffizienzmaßnahmen deutlich reduzieren. In der In-

dustrie ist das Thema Beleuchtung und das damit verbundene Einsparpotenzial immer wichtiger geworden. Der Austausch 

veralteter und ineffizienter Beleuchtungsanlagen gehört mittlerweile zu den am häufigsten durchgeführten investiven Energieef-

fizienzmaßnahmen [9-1]. Grund dafür, ist neben der zunehmenden Marktdurchdringung und Bekanntheit von LED-Lampen – 

und Leuchten auch das EU-Verbot der in der Industrie häufig verwendeten HQL-Lampen [10].  

Dennoch wird gerade im Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsbereich immer noch ein Großteil des Stromverbrauchs für 

Beleuchtung aufgewendet. Insgesamt werden im Industriesektor jährlich etwa 9,05 TWh und im Gewerbe-, Handels- und Dienst-

leistungsbereich sogar rund 35,80 TWh Strom für Beleuchtung verbraucht [11]. Im Jahr 2015 waren weltweit erst 6 % aller 

installierten Beleuchtungseinheiten auf effiziente LED-Technologie umgerüstet worden [9-2]. In Deutschland gaben in einer Um-

frage zwar zwei Drittel der Unternehmen an, dass sie alte Bestände schrittweise umrüsten möchten, für 40 % ist die vollständige 

Umstellung auf LED-Technik wirtschaftlich allerdings nicht darstellbar. Zudem gaben ca. 15 % der befragten Unternehmen an, 

sich aufgrund des zu hohen Zeit- und Installationsaufwands gegen einen vollständigen LED-Austausch entscheiden zu haben 

[9-3]. Unnötiger Energieverbrauch bedeutet jedoch zusätzliche Kosten und ist damit ein erheblicher Wettbewerbsnachteil, führt 

zur Erhöhung der Energiepreise und beeinträchtigt die Versorgungssicherheit. Jede Vermeidung von Energiekosten steigert 

daher erheblich den Unternehmensgewinn.  

Genau hier beginnt der Ansatz der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe. Projekte zur Umrüstung und Neueinbringung 

von energieeffizienter Beleuchtung werden auf eine ganz spezielle Art und Weise umgesetzt: Die Vermietung von Licht. 

2. Geschäftsverlauf  

Da die benötigte Billigung des Verkaufsprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wurde am 

26.09.2018 erteilt. Die Gesellschaft hat in 2018 daher nur geringe Investitionen getätigt und erst ab 2019 nennenswerte Mieten 

vereinnahmt.  

In den letzten Monaten des Jahres 2018 wurden insgesamt 1,3 Mio. EURO an Investorengeldern eingezahlt. Aus dieser Summe 

wurde Vermietvermögen in Form von hochwertigen LED-Industrieleuchten in Höhe von 2,55 Mio. EURO angeschafft. Aus der 

Vermietung dieser Leuchten wurden in 2018 lediglich ca. 4 Tsd. EURO an Mieterträgen erzielt. Die Mehrzahl der Mietverträge 

beginnt erst im Kalenderjahr 2019. 

Für 2019 plant die Gesellschaft durch die Anlegermittel weitere Investments zu tätigen, um damit das LED-Vermietvermögen 

auf eine Summe von insgesamt 40 Mio. EURO aufzustocken, um diese LED-Leuchten dann zu vermieten.  

Es ist nicht geplant, andere Verpflichtungen als diejenigen, die sich aus den Kauf-, Miet- und Rückkaufverträgen mit den Anle-

gern ergeben, einzugehen.  

 

3. Lage des Unternehmens: Vermögens-, Finanz- und Ertragslage  

Die Gesellschaft hat im Dezember 2018 ihre Investitionsstätigkeit aufgenommen. Zum 31.12.2018 waren insgesamt LED-Leuch-

ten für 2,55 Mio. EURO angeschafft; die Verbindlichkeiten gegenüber den Investoren betrugen 1,32 Mio. EURO; die liquiden 

Mittel betrugen, zusammen mit dem Treuhandkonto 237 Tsd. EURO, die Finanzlage war insgesamt geordnet.  

Aufgrund der erst nach dem Bilanzstichtag aufgenommenen vollen Vermietungsstätigkeit beinhaltet die Ertragslage für das 

Geschäftsjahr nur geringe Umsatzerlöse aus der Vermietung. Im Bereich der Aufwendungen fielen vor allem die Vermittlungs-

kosten und die im Zusammenhang mit dem Billigungsverfahren angefallenen Kosten der Rechtsberatung ins Gewicht.  
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4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren  

Da im Berichtsjahr 2018 nur sehr geringe Mietumsätze erzielt wurden, sind die Aussagen zu Rendite- und Liquiditätskennzahlen 

nur bedingt aussagekräftig. Die Investitionen in das Sachanlagevermögen betrugen 2,55 Mio. EURO. Immaterielles Anlagever-

mögen ist nicht vorhanden.  

Ein Indikator zur internen Steuerung ist die Differenz zwischen den erhaltenen Mietzahlungen und den an den Investor zu leis-

tenden Zins- und Tilgungsraten. Da im Berichtsjahr nur wenige Mietverträge und diese in sehr kleinem Umfang (ca. 4 Tsd. 

EURO) begannen, entfällt in diesem Jahr eine Aussage darüber.  

 

III. Prognosebericht  

Der zukünftige Geschäftsverlauf ist geprägt von der Einzahlungshöhe der Investorengelder. Das durch das Kleinanlegerschutz-

gesetz notwendig gewordene Verkaufsprospekt für Vermögensanlagen sieht ein Gesamtvolumen von 40 Mio. EURO vor, das 

bis zum 25.09.2019 eingeworben werden darf. Die Geschäftsleitung ist zuversichtlich, dass dies gelingt um damit LED-Indust-

rieleuchten in derselben Höhe anzukaufen und danach ausschließlich an die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH zu 

vermieten. 

Das voll eingezahlte Stammkapital und die Miete von der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH reicht aus, um die 

Anlaufkosten (Vermittlungsprovisionen für das Kapital, Gebühren des Billigungsverfahrens) zu decken und die Rückzahlung an 

die Anleger zu gewährleisten. Für das Geschäftsjahr 2019 sieht die Unternehmensplanung der Gesellschaft die Realisierung 

von Mietumsätzen in Höhe von 6.099 Tsd. EURO vor.  

Hinsichtlich der Zinsaufwendungen (laufende „Mietauszahlungen“ an die Investoren) geht die Gesellschaft von einem voraus-

sichtlichen Gesamtaufwand in Höhe von 1.510 Tsd. EURO für das kommende Geschäftsjahr aus.  

Insgesamt rechnet die Gesellschaft nach Berücksichtigung von Abschreibungen und sonstigen Kosten mit einem Jahresergeb-

nis in Höhe von - 3.298 Tsd. EURO für das erste volle operative Geschäftsjahr 2019.  

Bis zum Bilanzstichtag 31.12.2019 plant die Gesellschaft im Rahmen der Produktplatzierung ein Gesamtvolumen in Höhe von 

40 Mio. EURO aus dem Verkauf von LED-Industrieleuchten entsprechend dem prospektierten Angebot einzusammeln.  

Die Abweichungen gegenüber den im Verkaufsprospekt für das Kalenderjahr 2019 angegeben Planzahlen resultieren im We-

sentlichen daraus, dass sich der Verkauf der LED-Industrieleuchten an Investoren im Kalenderjahr 2018 verzögert hat und die 

Gesellschaft nunmehr ein Prognoseszenario zugrunde legt, das den restlichen Verkauf der LED-Industrieleuchten bis zu einem 

Gesamtbetrag von 40 Mio. EURO im Geschäftsjahr 2019 vorsieht.  

Auf Grundlage des gesamten Planungshorizonts für das Direktinvestment ergibt sich in der 5-Jahres-Prognose insgesamt ein 

positives Unternehmensergebnis für die Gesellschaft. 

 

IV. Chancen- und Risikobericht  

Das Unternehmen hat in Bezug auf Einkauf und Vermietung der LED-Industrieleuchten ausschließlich die Deutsche Lichtmiete 

Handelsgesellschaft mbH als Vertragspartner. Risiken ergeben sich daher vor allem aus diesem Vertragsverhältnis. Im Falle 

wirtschaftlicher Probleme bei der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH könnten die vereinbarten Mietzahlungen ganz 

oder teilweise ausbleiben. Eine detaillierte Darstellung sämtlicher allgemeinen Risiken findet sich im Verkaufsprospekt auf 

S. 31ff. Weitere wesentliche Risiken bestehen nicht. Die allgemeinen Risiken im Hinblick auf die beteiligten Unternehmen finden 

sich im Verkaufsprospekt ab S. 41.  

Das Geschäftsmodell des Unternehmens ist darauf ausgelegt, durch die fest vereinbarten Mieterträge die Rückzahlungen an 

die Investoren und alle Kosten der Gesellschaft zu tragen. Es ergeben sich hinsichtlich der Erzielung höherer Mieterlöse keine 

Chancen, da der Vertragspartner, die Miethöhe und die Mietdauer fest vereinbart sind. Die Vermietung an andere Vertrags-

partner ist ausgeschlossen.  
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V. Ergänzende Angaben und Informationen nach dem Vermögensanlagengesetz  

Hinsichtlich der in den Lagebericht nach § 24 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 VermAnlG aufzunehmenden ergänzenden Angaben wird 

berichtet, dass für das Geschäftsjahr vom 24.5.2018 bis zum 31.12.2018 insgesamt 113 Tsd. EURO an Vergütungen für die 

Vermittlung der Vermögensanlagen gezahlt wurden. Dabei handelt es sich um die Gesamtzahl der für die Vermittlung gezahlten 

Vergütungen. Feste Vergütungen für die Vermittlung der Vermögensanlagen wurden nicht gezahlt. Besondere Gewinnbeteili-

gungen wurden nicht gezahlt. Die gezahlten Vergütungen wurden ausschließlich an die Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesell-

schaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH gezahlt. Bei der Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-öko-

logische Kapitalanlagen mbH handelt es sich um die einzige der nach § 24 Abs. 1 Satz 3 VermAnlG anzugebenden Begünstig-

ten. 

In Bezug auf die Darstellung der Angaben nach § 24 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 VermAnlG ist festzustellen, dass die Gesellschaft außer 

dem Geschäftsführer keine weiteren Führungskräfte und Mitarbeiter beschäftigt hat. Festvergütungen und besondere Gewinn-

beteiligungen wurden nicht gezahlt. Es wurden keine Vergütungen an Führungskräfte und Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeit 

sich wesentlich auf das Risikoprofil des Emittenten von Vermögensanlagen auswirkt, gezahlt. Insofern liegen keine weiteren 

berichtspflichtigen Angaben vor.  

Nach § 289 Abs. 1, Satz 5 HGB versichert der Geschäftsführer der Gesellschaft nach bestem Wissen, dass im Lagebericht der 

Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Kapitalgesellschaft so dargestellt sind, dass ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, und dass die wesentlichen Chancen und Risiken beschrie-

ben sind.  

 

Oldenburg, 25. Mai 2019 

Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

gez. Alexander Hahn, Geschäftsführer  
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Bilanz zum 31. Dezember 2018 

der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

 

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 24. Mai bis 31. Dezember 2018 

der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

 

Anhang für das Geschäftsjahr 2018 der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen 

Die Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH hat ihren Sitz in Oldenburg. Sie ist im Handelsregister des Amts-

gerichts Oldenburg unter HRB 213144 eingetragen. 

 

2. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 weist die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft 

i.S.d. § 267a HGB auf und wird gemäß den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt, wobei die 

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren erfolgt. 

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise 

in Anspruch genommen.  

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt 

(§§ 265 Abs.1 Satz 2, 266 ff. HGB). 

Aus Gründen der Bilanzklarheit wurden die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen im Be-

richtsjahr unter den dazugehörigen Bilanzpositionen ausgewiesen. 

Aktiva Geschäftsjahr 

€ 

24.05.2018 

€ 

Passiva  

€ 

Geschäftsjahr 

€ 

24.05.2018 

€ 

A. Anlagevermögen   A. Eigenkapital    

    Sachanlagen 

        Andere Anlagen, Betriebs- 

        und Geschäftsausstattung 

 

 

2.514.865,00 

 

 

0,00 

I. Gezeichnetes Kapital 

II. Jahresfehlbetrag 

    Nicht gedeckter Fehlbetrag 

 300.000,00 

-331.290,96 

31.290,96 

300.000,00 

0,00 

0,00 

B. Umlaufvermögen   Buchmäßiges Eigenkapital  0,00 300.000,00 

I. Forderungen und sonstige 

    Vermögensgegenstände 

  B. Rückstellungen 

        Sonstige Rückstellungen 

  

125.950,00 

 

0,00 

        Sonstige Vermögens- 

        gegenstände 
        - davon gegenüber verbundenen 

           Unternehmen 

           € 2.750,63 (€ 0,00) 

 

53.139,83 

 

0,00 

C. Verbindlichkeiten 

    1. Verbindlichkeiten aus  

        Lieferungen und Leistungen 
          - davon gegenüber verbunden 

            Unternehmen 

            € 1.343.810,00 (€ 0,00) 

 

 

1.343.810,00 

  

 

0,00 

II. Kassenbestand Bundesbank- 

    guthaben, Guthaben bei 

    Kreditinstituten 

 

 

186.682,69 

 

 

300.000,00 

          - davon gegenüber 

            Gesellschafter 

            € 1.343.810,00 (€ 0,00) 

    2. Sonstige Verbindlichkeiten 

 

 

 

1.316.218,48 

 

 

 

2.660.028,48 

 

 

 

0,00 

C. Nicht durch Eigenkapital 

    gedeckter Fehlbetrag 

 

31.290,96 

 

0,00 

    

       

 2.785.978,48 300.000,00   2.785.978,48 300.000,00 

                                                                                                                        € 

1. Umsatzerlöse 3.907,05 

2. Abschreibungen 

      Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und 

      Sachanlagen 

 

 

35.435,00 

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 298.863,01 

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 900,00 

5. Ergebnis nach Steuern -331.290,96 

6. Jahresfehlbetrag 331.290,96 
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3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet: 

Die Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der 

jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der Laufzeit des jeweils zu Grunde liegenden Finanzin-

vests angesetzt. Dies gilt auch für im Berichtsjahr zugegangene Vermögensgegenstände. 

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit ihrem Nennbetrag angesetzt. 

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetra-

ges angesetzt.  

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von insgesamt € 1.343.810,00 enthalten (§ 42 Abs. 3 GmbHG). 

 

4. Erläuterungen zur Bilanz  

Anlagevermögen  

Das Anlagevermögen wird in dem als Anlage III/3 ausgewiesenen Anlagenspiegel zum 31. Dezember2018 mit den einzelnen 

Posten gesondert aufgegliedert und entwickelt (§ 284 Abs. 3 HGB). 

 

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018 

der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

 

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind solche an verbundene Unternehmen in Höhe von € 2.750,63 ausgewiesen. 

 

Verbindlichkeiten (§ 285 Nr. 1 und 2 HGB) 

Die Verbindlichkeiten werden in dem als Anlage III/5 ausgewiesenen Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2018 mit den 

einzelnen Posten gesondert aufgegliedert und entwickelt (§§ 268 Abs. 5, 285 Nr. 1 HGB).  

 

 

 

 

 

 Anschaffungskosten 

 Stand 

24.05.2018 

€ 

Zugang 

 

€ 

Abgang 

 

€ 

Stand 

31.12.2018 

€ 

II. Sachanlagen 

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 

 

0,00 

 

2.550.300,00 

 

0,00 

 

2.550.300,00 

 Abschreibungen Buchwerte 

 Stand 

24.05.2018 

€ 

Zugang 

 

€ 

Abgang 

 

€ 

Stand 

31.12.2018 

€ 

Stand 

31.12.2018 

€ 

Stand 

24.05.2018 

€ 

II. Sachanlagen 

Andere Anlagen, Betriebs- 
und Geschäftsausstattung 

 

0,00 

 

35.435,00 

 

0,00 

 

35.435,00 

 

2.514,865,00 

 

0,00 



96 

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2018 

der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

 

6. Sonstige Pflichtangaben 

Angaben zu den beschäftigten Arbeitnehmern (§ 285 Nr. 7 HGB) 

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr neben dem Geschäftsführer keine Arbeitnehmer. 

 

26135 Oldenburg, den 25. Mai 2019 

gez. Alexander Hahn 

 

Feststellungen gemäß § 25 Abs. 2 VermAnlG 

Aufgrund § 25 Abs. 2 VermAnlG haben wir als Abschlussprüfer festzustellen, ob die Gesellschaft die Bestimmungen eines den 

Vermögensanlagen zugrunde liegenden Gesellschaftsvertrages oder eines Treuhandverhältnisses beachtet hat. 

Die Vermögensanlagen der Investoren sind als Direktinvestitionen ausgestaltet. Eine direkte Beteiligung am Gewinn der Gesell-

schaft ist nicht vorgesehen, sondern eine festgelegte Verzinsung. Daher haben unserer Auffassung nach gesellschaftsvertrag-

liche Regelungen grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Vermögensanlage und sind daher nicht berichtspflichtig. Es ist aber 

festzustellen, dass der Gesellschaftsvertrag, der dem Verkaufsprospekt zugrunde liegt, immer noch unverändert gültig ist und 

keine Regelungen enthält, die einen negativen Einfluss auf die Direktinvestitionen haben. 

Die Gesellschaft hat mit der THD Treuhanddepot GmbH einen Mittelverwendungsprüfungsvertrag geschlossen. Investoren kön-

nen auf eigenen Wunsch den Kaufpreis auf ein Treuhandkonto einzahlen. Der Treuhänder hat dann zu prüfen, ob z.B. der 

Mietvertrag zwischen der DLM Handelsgesellschaft mbH und der Gesellschaft, ein Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag vorliegt 

und ob die vom Investor gekauften LED-Industrieprodukte tatsächlich von der Gesellschaft angeschafft wurden. Erst dann wer-

den die Mittel an die Gesellschaft freigegeben. Wir haben uns in Stichproben davon überzeugt, dass die auf dem Treuhandkonto 

eingezahlten Mittel ordnungsgemäß freigegeben wurden. Es haben sich somit keine Hinweise ergeben, dass die Regelungen 

des Treuhandverhältnisses nicht beachtet wurden.  

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben.  

 

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Nachstehend geben wir unseren nach § 322 Abs. 7 Satz 1 HGB datierten und an anderer Stelle unterzeichneten Vermerk über 

unsere Abschlussprüfung wieder. 

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

 

Restlaufzeiten 

und Sicherheiten 

      

Arten der 

Verbindlichkeiten 

bis zu 

einem Jahr 

€ 

ein bis 

fünf Jahre 

€ 

mehr als 

fünf Jahre 

€ 

Gesamt- 

betrag 

€ 

davon 

gesicherte Beträge 

€ 

Art der Sicherheiten 

Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und 

Leistungen 

 

 

 

Sonstige Verbindlichkeiten 

 

 

1.343.810,00 

 

 

 

92.520,58 

 

 

0,00 

 

 

 

617.923,86 

 

 

0,00 

 

 

 

605.774,04 

 

 

1.343.810,00 

 

 

 

1.316.218,48 

 

 

1.343.810,00 

 

 

 

1.316.218,48 

 

 

Es bestehen i.d.R. die 

üblichen Eigentumsvorbehalte 

der Lieferanten. 

 

Sicherungsübereignung von 

Anlagevermögen  

 1.436.330,58 617.923,86 605.774,04 2.660.028,48 2.660.028,48  
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Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH - bestehend aus der Bilanz zum 

31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 24. Mai 2018 bis zum 31. Dezember 2018 

sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben 

wir den Lagebericht der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 24. Mai 2018 bis 

zum 31. Dezember 2018 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Ge-

sellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 24. Mai 2018 bis zum 31. De-

zember 2018 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-

chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.   

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 

für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 

sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 

der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss und den La-

gebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesell-

schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-

schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-

führung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 

- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 

zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-

menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-

wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-

fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 

Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 

den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-

wendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetz-

lichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 

können. 
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Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Ge-

sellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 

– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 

Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsur-

teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 

Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 

könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-

schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellun-

gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 

durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstö-

ßen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-

ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 

und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 

planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 

Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 

sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-

hängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-

fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 

die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kön-

nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen      

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-

weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-

menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 

sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jah-

resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 

ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben 

im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 

den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
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und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-

ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 

ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientier-

ten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 

Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während 

unserer Prüfung feststellen." 

 

Oldenburg, den 14. Juni 2019 

FTSP FRISIA-TREUHAND Schmädeke GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

gez. (Dipl.-Kfm. M. Schmädeke) - Wirtschaftsprüfer - 

gez. (Dipl.-Kfm. Christeleit) - Wirtschaftsprüfer - 

 

Schlussbemerkung 

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.). 

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vor-

herige Zustimmung voraus. 

 

Oldenburg, den 14. Juni 2019 

FTSP FRISIA-TREUHAND Schmädeke GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

gez. Dipl.-Kfm. M. Schmädeke - Wirtschaftsprüfer – 

gez. Dipl.-Kfm. Christeleit - Wirtschaftsprüfer - 

 

Zusätzliche Angaben 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH ist durch Be-

schluss der Gesellschafterversammlung vom 14. Juni 2019 festgestellt worden. 
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Zwischenbilanz der 

Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH zum 15. Juli 2019 

 

Die Position „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ setzt sich aus dem Guthabenstand des Kontos des Mittelverwendungskontrolleurs und aus den 

Umsatzsteuererstattungsansprüchen des laufenden Jahres zusammen. 

 

Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung der 

Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH vom 1. Januar bis zum 15. Juli 2019 

 

Die Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ beinhaltet im Wesentlichen die Provisionen an die Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft, Gebühren, Rechts- 

und Beratungskosten. 

 

Voraussichtliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist nicht bekannt, in welchem Umfang und in welcher Anzahl Investitionen in Vermögens-

anlagen, die mit diesem Verkaufsprospekt angeboten werden, stattfinden. Im Rahmen der Aufstellung der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage ist der Emittent davon ausgegangen, dass ausschließlich die Vermögensanlagen gezeichnet werden, die für 

den Emittenten die höchste Liquiditätsbelastung darstellen. Somit wurde für die Zwecke dieser Prognoserechnungen davon 

ausgegangen, dass die Anleger ausschließlich die Vermögensanlagen aus dem Angebot Nr. 2018-068 erwerben. 

Die nachfolgenden Prognosen der dargestellten geplanten Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten wurden aus 

den Planzahlen des innerbetrieblichen Rechnungswesens abgeleitet und nach handelsrechtlichen Grundsätzen erstellt. 

Daher sind die Gesamtzahlungen des Emittenten an den Anleger (Mietzahlungen und Rückkaufpreis) aufgrund des darlehens-

ähnlichen Sachverhaltes in einen Zins- und Tilgungsanteil aufzuteilen. Der Zinsanteil wird als „Zinsen an Anleger“ bzw. „Zins-

aufwand“ bezeichnet. Der Tilgungsanteil wird als „Tilgung an Anleger“ bezeichnet. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags 

Nr. 1 vom 26. August 2019 sind seitens des Emittenten Kauf-, Miet- und Rückkaufverträge mit Anlegern über insgesamt Euro 

15.030.030 abgeschlossen und in Höhe von insgesamt Euro 11.898.060 Anlageobjekte angeschafft und vermietet wurden. In 

den Prognosen wird angenommen, dass die von dem Emittenten angebotenen Vermögensanlagen sukzessive bis zum 

25.09.2019 gezeichnet werden. Des Weiteren wird angenommen, dass zusätzlich zu den bereits in 2018 abgeflossenen Vor-

laufkosten (Euro 123.000) und Vertriebskosten (Euro 171.000) die prognostizierten restlichen Vorlaufkosten in Höhe von Euro 

37.000 sowie Vertriebskosten in Höhe von Euro 3.029.000 in 2019 liquiditätswirksam abfließen werden. Aus Gründen der Ver-

einfachung erfolgen die Darstellungen auf glatte Euro 1.000 gerundet. Die dargestellte prognostizierte Entwicklung der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage ist abhängig von der tatsächlichen Umsetzung des Konzeptes des Emittenten und der Realisie-

rung der Anlageziele. Die hier dargestellten Werte können von den zukünftigen Werten abweichen. 

 

Aktiva Euro Passiva Euro 

A. Anlagevermögen  A. Eigenkapital  

    I. Sachanlagen 10.087.514,87     I. Gezeichnetes Kapital 300.000,00 

B. Umlaufvermögen      II. Verlustvortrag -331.290,96 

    I. Forderungen und 

       sonstige Vermögensgegenstände 

 

78.410,24 

    III. Jahresfehlbetrag 

    Nicht gedeckter Fehlbetrag 

-567.646,40 

598.937,36 

    II. Kassenbestand und 

        Guthaben bei Kreditinstituten 

 

293.209,79 

    buchmäßiges Eigenkapital 

B. Rückstellungen 

0,00 

3.000,00 

C. Nicht durch Eigenkapital 

    gedeckter Fehlbetrag 

 

598.937,36 

C. Verbindlichkeiten 11.055.072,26 

11.058.072,26 11.058.072,26 

 Euro 

1. Umsatzerlöse 756.924,08 

2. Gesamtleistung 756.924,08 

3. Abschreibungen 427.160,13 

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 730.641,52 

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 121.768,83 

6. Ergebnis nach Steuern -567.646,40 

7. Jahresfehlbetrag -567.646,40 
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Vermögenslage der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH (Prognose) 

Aktiva 31.12.2018 

Ist-Zahlen 

in Euro 

31.12.2019 

Prognose 

in Euro 

31.12.2020 

Prognose 

in Euro 

31.12.2021 

Prognose 

in Euro 

31.12.2022 

Prognose 

in Euro 

31.12.2023 

Prognose 

in Euro 

31.12.2024 

Prognose 

in Euro 

31.12.2025 

Prognose 

in Euro 

31.12.2026 

Prognose 

in Euro 

A. Anlagevermögen          

I.  Sachanlagen 2.515.000 36.612.000 29.945.000 23.278.000 16.612.000 9.945.000 3.313.000 0 0 

B. Umlaufvermögen          

I. Forderungen und 
   sonstige Vermögens- 
   gegenstände 

53.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Kassenbestand, 
    Bundesbankguthaben, 
    Guthaben bei Kredit- 
    instituten und Schecks 

187.000 16.000 3.237.000 6.663.000 10.089.000 13.425.000 16.541.000 820.000 755.000 

C. Nicht durch Eigen- 
    kapital gedeckter 
    Fehlbetrag  

31.000 3.528.000 3.231.000 2.725.000 1.998.000 1.128.000 113.000 0 0 

Summe 2.786.000 40.156.000 36.413.000 32.666.000 28.699.000 24.498.000 19.967.000 820.000 755.000 

          

Passiva 31.12.2018 

Ist-Zahlen 

in Euro 

31.12.2019 

Prognose 

in Euro 

31.12.2020 

Prognose 

in Euro 

31.12.2021 

Prognose 

in Euro 

31.12.2022 

Prognose 

in Euro 

31.12.2023 

Prognose 

in Euro 

31.12.2024 

Prognose 

in Euro 

31.12.2025 

Prognose 

in Euro 

31.12.2026 

Prognose 

in Euro 

A. Eigenkapital          

I.  Gezeichnetes 
    Kapital 

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

II. Gewinnvortrag/ 
    Verlustvortrag 

0 -331.000 -3.828.000 -3.531.000 -3.025.000 -2.298.000 -1.428.000 -413.000 460.000 

III. Jahresüberschuss/ 
     Jahresfehlbetrag 
     nicht gedeckter 
     Fehlbetrag     

-331.000 

 

31.000 

-3.497.000 

 

3.528.000 

297.000 

 

3.231.000 

506.000 

 

2.725.000 

727.000 

 

1.998.000 

870.000 

 

1.128.000 

1.015.000 

 

113.000 

873.000 

 

0 

-5.000 

 

0 

B. Rückstellungen 126.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Verbindlichkeiten 2.660.000 40.156.000 36.413.000 32.666.000 28.699.000 24.498.000 19.967.000 60.000 0 

Summe 2.786.000 40.156.000 36.413.000 32.666.000 28.699.000 24.498.000 19.967.000 820.000 755.000 
 

Die dargestellten Beträge wurden zur besseren Verständlichkeit jeweils auf volle 1.000 Euro gerundet. 

 

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge 

Die Prognose stellt die Vermögenslage des Emittenten in den Jahren 2018 bis 2026 dar. Bei den Zahlen zum Jahr 2018 handelt 

es sich um die Werte aus dem Jahresabschluss 2018, im Jahr 2019 werden die Ist-Zahlen bis zum Zeitpunkt der Aufstellung 

des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 mit geplanten Werten fortgeschrieben. In den Folgejahren 2020 bis 2026 werden 

Prognosewerte dargestellt. 

Die auf der Aktivseite im Anlagevermögen dargestellten Sachanlagen stellen die von den Anlegern an den Emittenten vermie-

teten Anlageobjekte dar. Aufgrund der bei der Bilanzierung zu beachtenden wirtschaftlichen Betrachtungsweise werden diese 

im Anlagevermögen des Emittenten ausgewiesen. Die jährliche Veränderung ergibt sich aus den Abschreibungen. Das Umlauf-

vermögen entspricht dem Guthaben bei Kreditinstituten in Form von liquiden Mitteln des Emittenten zum jeweiligen Bilanzstich-

tag. 

Auf der Passivseite wird die Entwicklung des Eigenkapitals des Emittenten unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Er-

gebnisse dargestellt. Die Verbindlichkeiten stellen im Wesentlichen die Netto-Darlehensverpflichtungen des Emittenten gegen-

über den Anlegern dar. Diese Verbindlichkeiten reduzieren sich durch die in den Zahlungen an die Anleger enthaltenen Til-

gungsanteile. 
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Finanzlage der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH (Prognose)  

 04.06.- 

31.12.2018 

Ist-Zahlen 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2019 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2020 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2021 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2022 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2023 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2024 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2025 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2026 

Prognose 

in Euro 

 

 

Summe 

in Euro 

Zahlungsflüsse 
aus laufender 
Geschäfts- 
tätigkeit 

          

Einzahlungen/ 
Mieteinahmen 

4.000 3.917.000 9.120.000 9.120.000 9.120.000 9.120.000 9.120.000 5.199.000 0 54.720.000 

Zinsen an 
Anleger 

0 -340.000 -2.275.000 -1.990.000 -1.773.000 -1.542.000 -1.299.000 -870.000 -16.000 -10.105.000 

Steuern, Sonsti-
ges, Veränderun-
gen Forderun-
gen/Verbindlich-
keiten 

1.240.000 -4.455.000 -10.000 -10.000 -10.000 -100.000 -240.000 -410.000 -5.000 -4.000.000 

Cash Flow aus 
laufender Ge-
schäftstätigkeit 

1.244.000 -878.000 6.835.000 7.120.000 7.337.000 7.478.000 7.581.000 3.919.000 -21.000 40.615.000 

           

Zahlungsflüsse 
aus Investi- 
tionstätigkeit 

          

Auszahlungen/ 
Kauf der Anla- 
geprodukte 
durch den Emit-
tenten 

-2.550.000 -37.450.000 0 0 0 0 0 0 0 -40.000.000 

Sonstige 
Auszahlungen/ 
Vorlaufkosten 

-123.000 -37.000 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 

Cash Flow aus 
Investitions- 
tätigkeit 

-2.673.000 -37.487.000 0 0 0 0 0 0 0 -40.160.000 

           

Zahlungsflüsse 
aus 
Finanzierungs- 
tätigkeit 

          

Einzahlungen/ 
Verkauf der 
Anlageprodukte 
an Anleger 

1.316.000 38.684.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000 

Auszahlungen/ 
Tilgungen an 
Anleger und 
Rückkaufpreis 

0 -490.000 -3.614.000 -3.694.000 -3.911.000 -4.142.000 -4.465.000 -19.640.000 -44.000 -40.000.000 

Cash Flow aus 
Finanzierungs-
tätigkeit 

1.316.000 38.194.000 -3.614.000 -3.694.000 -3.911.0000 -4.142.000 -4.465.000 -19.640.000 -44.000 0 

           

Summe Cash 
Flow 

-113.000 -171.000 3.221.000 3.426.000 3.426.000 3.336.000 3.116.000 -15.721.000 -65.000 455.000 

Einzahlung 
Stammkapital 

300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 

Liquide Mittel 
zum 31.12. 

187.000 16.000 3.237.000 6.663.000 10.089.000 13.425.000 16.541.000 820.000 755.000 755.000 

 

Die dargestellten Beträge wurden zur besseren Verständlichkeit jeweils auf volle 1.000 Euro gerundet. 

 

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge 

Die Prognose der Finanzlage stellt die geplanten Zahlungsflüsse (Cash Flow) während der Laufzeit der angebotenen Vermö-

gensanlagen und die Liquiditätslage des Emittenten in den Jahren 2018 bis 2026 dar. Bei den Zahlen zum Jahr 2018 handelt 

es sich um die Werte aus dem Jahresabschluss für das Jahr 2018, im Jahr 2019 werden die Ist-Zahlen bis zum Zeitpunkt der 

Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 mit geplanten Werten fortgeschrieben. Die Abweichungen bei den Werten 

zu den Einzahlungen/Mieteinnahmen und den Zinsen an Anleger für das Jahr 2019 zum Prognosebericht des Jahresabschlus-

ses sind darin begründet, dass die Erstellung des Lageberichts einerseits und die Darstellung der Finanzlage für den Nachtrag 

Nr. 1 vom 26. August 2019 andererseits zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgt ist, so dass bei der Erstellung der letzteren die 



103 

für das Jahr 2019 bereits vorliegenden Ist-Zahlen berücksichtigt werden konnten. In den Folgejahren 2020 bis 2026 werden 

Prognosewerte dargestellt. 

Die Zahlungsflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit betreffen als Einzahlungen Mieteinnahmen aus der Vermietung der 

Anlageobjekte an die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH. Die Einzahlungen der Mieteinnahmen erfolgen monatlich 

im Voraus, beginnend ab dem Monatsersten, der auf die Einzahlung des Anlegers folgt. Die Position Zinsen an Anleger stellt 

den Zinsanteil aus den Mietzahlungen an die Anleger dar. Die sonstigen Auszahlungen setzen sich aus den in den Jahren 2018 

und 2019 fälligen Vermittlungsprovisionen, den prognostizierten Steuerzahlungen in den Jahren 2023 bis 2025 sowie den jähr-

lich anfallenden sonstigen Kosten zusammen. 

Die Zahlungsflüsse aus der Investitionstätigkeit beinhalten als Auszahlungen den Kauf der Anlageobjekte durch den Emittenten 

sowie die Vorlaufkosten. 

Die Zahlungsflüsse aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten als Einzahlungen den Verkauf der Anlageobjekte an die Anleger 

sowie als Auszahlungen den in der Miete an die Anleger enthaltenen Tilgungsanteil und die zu zahlenden Rückkaufpreise am 

Ende der Laufzeit. 

In der Summe ergibt sich für das Erstjahr und das Jahr 2019 ein negativer Cash Flow, der durch das voll eingezahlte Stammka-

pital des Emittenten gedeckt wird. In den Folgejahren bis einschließlich 31.12.2024 wird ein positiver Cash Flow erwirtschaftet. 

Die kumulierten liquiden Mittel dienen am Ende der Laufzeit dazu, die Rückkaufpreise an die Anleger zu leisten. Danach verbleibt 

ein positiver Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von Euro 755.000. 

 

Ertragslage der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH (Prognose) 

 

Die dargestellten Beträge wurden zur besseren Verständlichkeit jeweils auf volle 1.000 Euro gerundet. 

 

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge 

Die Prognose der Ertragslage stellt die Ergebnisrechnung des Emittenten in den Jahren 2018 bis 2026 dar. Bei den Zahlen zum 

Jahr 2018 handelt es sich um die Werte aus dem Jahresabschluss für das Jahr 2018, im Jahr 2019 werden die Ist-Zahlen bis 

zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 mit geplanten Werten fortgeschrieben. Die Abweichun-

gen bei den Werten zu den Umsatzerlösen und den Zinsen an Anleger für das Jahr 2019 zum Prognosebericht des Jahresab-

schlusses sind darin begründet, dass die Erstellung des Lageberichts einerseits und die Darstellung der Ertragslage für den 

Nachtrag Nr. 1 vom 26. August 2019 andererseits zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgt ist, so dass bei der Erstellung der 

letzteren die für das Jahr 2019 bereits vorliegenden Ist-Zahlen berücksichtigt werden konnten. In den Folgejahren 2020 bis 2026 

werden Prognosewerte dargestellt. Die Abweichungen der Werte in den einzelnen Jahren in der Zeile „Zinsen an Anleger“ sind 

darin begründet, dass die Zinsen an Anleger jeweils für das 4. Quartal erst 10 Tage nach Quartalsende und somit erst im 

Folgejahr zur Zahlung fällig sind. Anders als in der auf Seite 102 des Verkaufsprospekts dargestellten Finanzlage des Emittenten 

 04.06.- 

31.12.2018 

Ist-Zahlen 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2019 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2020 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2021 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2022 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2023 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2024 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2025 

Prognose 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2026 

Prognose 

in Euro 

 

 

Summe 

in Euro 

Umsatzerlöse 4.000 3.917.000 9.120.000 9.120.000 9.120.000 9.120.000 9.120.000 5.199.000 0 54.720.000 

Afa (Abschrei-
bungen) 

35.000 3.353.000 6.667.000 6.667.000 6.667.000 6.667.000 6.631.000 3.313.000 0 40.000.000 

Sonstige  
betriebliche 
Aufwendungen 

299.000 3.076.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 3.440.000 

Zinsen an  
Anleger 

1.000 985.000 2.146.000 1.937.000 1.716.000 1.483.000 1.234.000 603.000 0 10.105.000 

Ergebnis vor 
Steuern 

-331.000 -3.497.000 297.000 506.000 727.000 960.000 1.245.000 1.273.000 -5.000 1.175.000 

Steuern vom 
Einkommen 
und Ertrag 

0 0 0 0 0 90.000 230.000 400.000 0 720.000 

Ergebnis nach 
Steuern 

-331.000 -3.497.000 297.000 506.000 727.000 870.000 1.015.000 873.000 -5.000 455.000 
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wird dieser Umstand in der Darstellung der Ertragslage nicht berücksichtigt, weshalb es zu abweichenden Werten für die ein-

zelnen Jahre der Laufzeit kommt. 

Die Position Umsatzerlöse beinhaltet die erwarteten Mieteinnahmen des Emittenten aus der Vermietung der Anlageobjekte an 

die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH. Die Umsatzerlöse in den Jahren 2018 und 2019 enthalten neben den 

Mieteinnahmen auch die Gebühren für die Mittelverwendungskontrolle. Die Ist-Zahl für das Jahr 2018 setzt sich aus Mietein-

nahmen in Höhe von Euro 3.756,30 und Gebühren in Höhe von Euro 150,75 für die Mittelverwendungskontrolle zusammen. 

Zeitraum und Höhe der Umsatzerlöse sind abhängig von den tatsächlich gezeichneten Vermögensanlagen der Anleger sowie 

von der erfolgreichen Vermietung der Anlageobjekte an die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH. Es besteht jedoch 

eine Rahmenvereinbarung zwischen dem Emittenten und der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH in Bezug auf die 

Höhe der Mietzahlungen. Der Emittent plant, sukzessive bis zum 26.09.2019 Anlageobjekte mit einem Kaufpreisvolumen in 

Höhe von insgesamt Euro 40.000.000 an die Anleger zu verkaufen. Die Mietverträge mit den Anlegern werden sukzessive bis 

zum 01.11.2019 beginnen und aufgrund der sechsjährigen Mietvertragslaufzeit in den Jahren 2025 und 2026 sukzessive enden. 

Der Emittent hat im Jahr 2018 Euro 4.000 (auf volle 1.000 Euro gerundeter Wert) Mieteinnahmen erhalten. Er erwartet Mietein-

nahmen im Jahr 2019 in Höhe von Euro 3.917.000. In den Jahren 2020 bis 2024 erwartet der Emittent jährliche Mieteinnahmen 

in Höhe von Euro 9.120.000. Im Jahr 2025 erwartet der Emittent Mieteinnahmen in Höhe von Euro 5.199.000. Insgesamt rechnet 

der Emittent über den prognostizierten Anlagezeitraum mit Mieteinnahmen in Höhe von Euro 54.720.000. Bis zum Zeitpunkt der 

Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 16. August 2019 hat der Emittent Mieteinnahmen in Höhe von Euro 998.117,69 erhalten. 

Die prognostizierten Abschreibungen errechnen sich aus den prognostizierten Anschaffungskosten und einem linearen AfA-

Satz von 16,67 % p.a. bei den Anlageobjekten. Bei einer unterjährigen Anschaffung wurde die Abschreibung zeitanteilig berück-

sichtigt. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich in den Jahren 2018 und 2019 im Wesentlichen aus einmaligen Kosten 

für die Vermittlung der Vermögensanlagen in Höhe von Euro 3.200.000, Vorlaufkosten in Höhe von insgesamt Euro 160.000 

und sonstigen Kosten in Höhe von Euro 15.000 zusammen. Der Wert für das Jahr 2018 setzt sich aus Vorlaufkosten über Euro 

123.000 und Vertriebskosten in Höhe von Euro 171.000 sowie sonstigen Kosten über Euro 5.000 zusammen. Es wird angenom-

men, dass die prognostizierten restlichen Vorlaufkosten in Höhe von Euro 37.000, Vertriebskosten über Euro 3.029.000 sowie 

sonstigen Kosten in Höhe von Euro 10.000 im Jahr 2019 liquiditätsmäßig abfließen. In den Folgejahren handelt es sich bei den 

erwarteten Kosten um Kosten für die Jahresabschlusserstellung, Steuerberatung und Buchführung. Die Kosten für die Vermitt-

lung der Vermögensanlagen betragen 8 % bezogen auf die jeweiligen Kaufpreise für die Anlageobjekte und sind im Vertriebs-

vertrag mit der Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH vom 12.06.2018 fest 

vereinbart. 

Die Mietzahlungen an die Anleger setzen sich aus einem Tilgungsanteil und einem Zinsanteil zusammen. Tilgungsleistungen 

sind ergebnisneutral und werden daher nicht in der Beschreibung der Ertragslage dargestellt. Die Position Zinsen an Anleger 

stellt den Zinsanteil aus den Mietzahlungen an die Anleger dar. Der Zinsanteil aus den Mietzahlungen an die Anleger reduziert 

sich jährlich aufgrund eines ansteigenden Tilgungsanteils. Insgesamt werden über den prognostizierten Anlagezeitraum in den 

Mietzahlungen enthaltene Zinsen in Höhe von Euro 10.105.000 an die Anleger ausgezahlt. 

Der Emittent hatte im Jahr 2018 und erwartet auch für 2019 aufgrund der einmaligen Kosten in der Anfangsphase ein negatives 

Ergebnis vor Steuern in Höhe von Euro -331.000 (2018) sowie in Höhe von Euro -3.497.000 (2019). Ab dem Jahr 2020 plant 

der Emittent positive Ergebnisse zu erwirtschaften und die in den Jahren 2018 und 2019 entstandenen Anfangsverluste werden 

voraussichtlich im Jahr 2025 aufgeholt sein. Im Jahr 2026 erwartet der Emittent ein negatives Ergebnis nach Steuern in Höhe 

von Euro -5.000, weil er in diesem Jahr keine Mieteinnahmen mehr erhält, aber noch Kosten für den Jahresabschluss, Steuer-

berater und Buchhaltung anfallen. Bereits ab 2023 werden Gewerbesteuerzahlungen zu leisten sein. 

  



105 

Planzahlen der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH zu Investitionen, 

Produktion, Umsatz und Ergebnis (Prognose) 

 

Die dargestellten Beträge wurden zur besseren Verständlichkeit jeweils auf volle 1.000 Euro gerundet. 

 

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge 

Die Prognose der Planzahlen stellt die Werte zu Investitionen, Produktion, Umsatz und Ergebnis des Emittenten in den Jahren 

2018 bis 2026 dar. Bei den Zahlen zum Jahr 2018 handelt es sich um die Werte aus dem Jahresabschluss für das Jahr 2018, 

im Jahr 2019 werden die Ist-Zahlen bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019 mit geplanten 

Werten fortgeschrieben. In den Folgejahren 2020 bis 2026 werden Prognosewerte dargestellt. 

Die Position Investition beinhaltet die von den Anlegern gemieteten Anlageobjekte zu Anschaffungskosten. Angaben zur Pro-

duktion können nicht gemacht werden, da der Emittent nicht produziert. Die Position Umsatz stellt die jährlichen Mieteinnahmen 

des Emittenten aus der Untervermietung der Anlageobjekte an die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH dar. Die Dar-

stellungen zum Ergebnis ergeben sich aus den prognostizierten Ergebnisrechnungen des Emittenten. 

 

Angaben über den jüngsten Geschäftsgang und die Geschäftsaussichten des Emittenten 

Bis zum Stichtag des 31.12.2018 des letzten offen gelegten Jahresabschlusses des Emittenten ist die Geschäftsentwicklung 

des Emittenten prognosegemäß. Die Geschäftsaussichten sowie die diesbezüglichen Chancen und Risiken haben sich gegen-

über den Angaben im Wirtschaftsbericht des Lageberichts 2018 unter Ziffer II. (abgedruckt auf Seite 90 bis 92) nicht verändert. 

Auch hinsichtlich des Geschäftsaussichten ergeben sich nach dem Stichtag des 31.12.2018 gegenüber den Angaben im Prog-

nosebericht sowie Chancen- und Risikobericht des Lageberichts 2018 unter den dortigen Ziffern III. und IV. (abgedruckt auf 

Seite 92) auf keine Änderungen. 

Im laufenden Geschäftsjahr anfallende Gebühren für die Mittelverwendungskontrolle werden bei den Umsatzerlösen des Emit-

tenten mit aufgeführt. Die in der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 24. Mai bis 31. Dezember 2018 der Deutsche 

Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH (abgedruckt auf Seite 94) angegebenen Umsatzerlöse setzen sich aus Mietein-

nahmen in Höhe von Euro 3.756,30 und Gebühren in Höhe von Euro 150,75 für die Mittelverwendungskontrolle zusammen, 

wobei sich diese Zusammensetzung nicht aus dem letzten offengelegten Jahresabschluss des Emittenten ergibt. In den Folge-

jahren entsprechen die Prognosewerte der Umsatzerlöse den Mieteinnahmen von der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft 

mbH. 

 

  

 04.06.- 

31.12.2018 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2019 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2020 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2021 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2022 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2023 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2024 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2025 

in Euro 

01.01.- 

31.12.2026 

in Euro 

 

Summe 

in Euro 

Investition 2.550.000 37.450.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000 

Produktion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Umsatz 4.000 3.917.000 9.120.000 9.120.000 9.120.000 9.120.000 9.120.000 5.199.000 0 54.720.000 

Ergebnis -331.000 -3.497.000 297.000 506.000 727.000 870.000 1.015.000 873.000 -5.000 455.000 
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6. Rechtliche Grundlagen 

Im Folgenden werden die für diese Vermögensanlagen wichtigen Verträge dargestellt. 

 

6.1. Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag 

Der Anleger schließt mit dem Emittenten, der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH einen Kauf-, Miet- und 

Rückkaufvertrag über die Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte (Anlageobjekte) ab. Der Emittent ist zum Vertragsab-

schluss nicht verpflichtet. Er behält sich vor, Angebote eines Anlegers auf Abschluss eines Vertrages nicht anzunehmen. Ge-

genstand des Kaufvertrages sind Regelungen über die Kaufgegenstände (Anlageobjekte) und Kaufpreise, über den Erwerb und 

die Übereignung der Anlageobjekte sowie Bedingungen für die Zahlung des Kaufpreises. Der Kaufpreis richtet sich nach den 

Kaufpreisen für die jeweiligen Anlageobjekte und nach der jeweils vom Anleger gewünschten Stückzahl. Die Übergabe der 

Kaufgegenstände (Anlageobjekte) wird durch die Vereinbarung eines Besitzmittlungsverhältnisses ersetzt. Zur Dokumentation 

der Eigentumsübertragung erhält der Anleger ein Eigentumszertifikat mit den jeweiligen Seriennummern der erworbenen Anla-

geobjekte. Der Kaufvertrag sieht keine weiteren besonderen Regelungen vor, zum Beispiel im Hinblick auf Gewährleistungs- 

oder Schadensersatzansprüche, Verjährungsregelungen oder sonstige Rechte und Pflichten. Es gelten insoweit die gesetzli-

chen Regelungen. 

Zugleich wird zwischen dem Anleger und dem Emittenten ein Mietvertrag über die Kaufgegenstände (Anlageobjekte) abge-

schlossen. Dieser Mietvertrag stellt das die Übergabe ersetzende Besitzmittlungsverhältnis dar. Die Miethöhe ergibt sich aus 

den jeweiligen Angeboten und ist abhängig von der erworbenen Stückzahl. Die Auszahlung der Miete erfolgt nachschüssig 

quartalsweise, erstmalig 10 Tage nach dem ersten vollen Quartal, das auf den Geldeingang folgt. Der Mietvertrag hat eine feste 

Laufzeit von sechs Jahren. Er beginnt bei vollständiger Zahlung des Kaufpreises zum nächsten Monatsersten und endet, ohne 

dass es einer Kündigung bedarf, nach Ablauf von sechs Jahren. Eine ordentliche Kündigung ist während der Laufzeit ausge-

schlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Der Anleger ermächtigt den Emittenten, die Mietge-

genstände (Anlageobjekte) unterzuvermieten. Der Emittent verzichtet vorab gegenüber dem Anleger auf Mietminderungsrechte 

und sonstige Schadensersatzansprüche, die aus einer mangelhaften Beschaffenheit der Mietgegenstände (Anlageobjekte) ent-

stehen könnten. Der Emittent hat für die Instandhaltung und branchenübliche Versicherung der Mietgegenstände (Anlageob-

jekte) Sorge zu tragen. Er kann diese Pflichten auf Dritte übertragen. Zur Besicherung von Ansprüchen des Anlegers tritt der 

Emittent seine Ansprüche aus den Untermietverhältnissen an den Anleger ab. 

Des Weiteren wird mit dem Emittenten zugleich eine Rückkaufvereinbarung zu einem festgelegten Kaufpreis nach Ablauf der 

Mietzeit vereinbart. Der Rückkaufpreis ist abhängig von den jeweiligen Anlageobjekten und der erworbenen Stückzahl. Der 

Rückkauf erfolgt unter Ausschluss von Gewährleistungsrechten und der Rückkaufpreis ist bei Vorliegen aller Voraussetzungen 

mit der letzten Mietzahlung zu zahlen. 

Einzelne Forderungen aus dem Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag können durch den Anleger nicht abgetreten werden. Der 

Anleger ist jedoch berechtigt, mit Zustimmung des Emittenten sämtliche Ansprüche aus dem Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag 

an Dritte zu übertragen. Für die Abwicklung der Übertragung kann der Emittent eine Kostenpauschale in Höhe von Euro 125 

zuzüglich gesetzlich geltender Umsatzsteuer berechnen. 

Der Emittent ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus dem Vertrag an Dritte zu übertragen. In diesem Fall steht dem Anleger 

ein Sonderkündigungsrecht zu, mit der Folge, dass der Mietvertrag mit sofortiger Wirkung endet. Der Anleger hat in diesem Fall 

Anspruch auf anteilige Zahlung des Rückkaufpreises. 

Im Übrigen wird auf den Wortlaut des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages verwiesen, abgedruckt auf Seite 111 ff. des Verkaufs-

prospekts. Die vertraglichen Beziehungen des Emittenten mit dem Anleger und mit Dritten und die weiteren vertraglichen Be-

ziehungen der Dritten untereinander ergeben sich aus dem Strukturdiagramm auf Seite 33. 
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6.2. Mittelfreigabevertrag 

Der Emittent hat mit der THD Treuhanddepot GmbH einen Mittelfreigabevertrag mit Datum vom 12.06.2018 abgeschlossen. 

Gegenstand dieses Vertrages ist die Prüfung der vertragskonformen Verwendung des Kaufpreises für den Erwerb der Anlage-

objekte anhand formaler Kriterien. Der Anleger hat das Recht, den Kaufpreis auf ein von der THD Treuhanddepot GmbH für den 

Emittenten geführtes Konto zu zahlen. Die Auszahlung des Kaufpreises an den Emittenten erfolgt erst nach erfolgter Mittelver-

wendungskontrolle durch die THD Treuhanddepot GmbH. Erfolgt innerhalb eines definierten Zeitraumes keine Mittelfreigabe, 

ist die THD Treuhanddepot GmbH zur Rückzahlung des Kaufpreises an den Anleger verpflichtet. Die THD Treuhanddepot GmbH 

haftet nicht für die im Verkaufsprospekt beschriebenen wirtschaftlichen oder steuerlichen Ziele des Anlegers oder für Angaben 

im Verkaufsprospekt. Im Übrigen ist die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, soweit dies gesetzlich zulässig 

ist. Für die Durchführung der Mittelverwendungskontrolle entsteht eine Gebühr, die der Anleger an den Emittenten zu zahlen 

hat. Die Vergütung der THD Treuhanddepot GmbH erfolgt durch den Emittenten (vgl. Kapitel 3.6. „Die Mittelverwendungskon-

trolle“ auf Seite 62 ff.). 

Im Übrigen wird auf den Wortlaut des Mittelfreigabevertrages verwiesen, abgedruckt auf Seite 114 f. des Verkaufsprospekts. 

 

6.3. Rahmenvereinbarung des Emittenten mit der Deutsche Lichtmiete 

Handelsgesellschaft mbH 

Der Emittent hat mit der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH eine Rahmenvereinbarung betreffend der Lieferung der 

Anlageobjekte und deren Vermietung mit Datum vom 12.06.2018 abgeschlossen. Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Ver-

pflichtung der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, den Emittenten mit den Anlageobjekten entsprechend der jewei-

ligen Verfügbarkeit zu beliefern. Nach Eingang einer Bestellung hat die Lieferung der Anlageobjekte unverzüglich an den Emit-

tenten zu erfolgen, spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Bestelleingang. Der Kaufpreis für die jeweiligen Anlageobjekte 

entspricht dem Kaufpreis der Anlageobjekte, den der Anleger zahlt. Die Beschaffenheit der Kaufgegenstände richtet sich nach 

der Beschaffenheit der Anlageobjekte. Die Kaufpreisfälligkeit richtet sich nach der Kaufpreisfälligkeit des Kauf-, Miet- und Rück-

kaufvertrages. Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche und sonstige Rechte und Pflichten richten sich nach den ge-

setzlichen Bestimmungen. 

Gegenstand der Rahmenvereinbarung ist des Weiteren die Verpflichtung der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH 

einen Mietvertrag mit dem Emittenten über die jeweiligen Anlageobjekte des Anlegers abzuschließen. Der Mietvertrag beginnt 

entsprechend dem Mietvertrag mit dem Anleger zum Monatsersten, der auf die Einzahlung des Kaufpreises durch den Anleger 

erfolgt. Die Miete ist monatlich im Voraus zu zahlen und beträgt monatlich 1,90 % bezogen auf den Kaufpreis des Anlageobjek-

tes. Die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH ist zur Untervermietung berechtigt. Der Mietvertrag hat eine feste Lauf-

zeit von sechs Jahren. Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Das Recht zu einer außerordentlichen Kündigung bleibt 

hiervon unberührt. Mit Beendigung des Mietvertrages hat die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH die Mietgegen-

stände an den Emittenten herauszugeben. Eine verbindliche Rückkaufvereinbarung besteht nicht. 

Im Übrigen wird auf den Wortlaut der Rahmenvereinbarung und des Mustermietvertrages verwiesen, abgedruckt auf Seite 116 ff. 

des Verkaufsprospekts. 

 

6.4. Vertriebsvertrag des Emittenten mit der Deutsche Lichtmiete Vertriebs-

gesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH 

Mit Datum vom 12.06.2018 hat der Emittent mit der Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapital-

anlagen mbH einen Vertrag über die Vermittlung von Anlageobjekten an Anleger abgeschlossen. Für diese Tätigkeit erhält die 

Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH eine erfolgsabhängige einmalige Vergü-

tung in Höhe von 8 % bezogen auf die jeweiligen Kaufpreise für die Anlageobjekte. Die Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesell-

schaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH ist berechtigt, weitere Vermittler auf eigene Rechnung zu beauftragen. 
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6.5. Mieteinnahmenpoolvertrag 

Der Anleger ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die THD Treuhanddepot GmbH mit der Wahrnehmung seiner Rechte im Falle 

einer Insolvenz der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft 

mbH und/oder der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH zu beauftragen. Zu diesem Zweck kann er eine gesonderte 

Vereinbarung eingehen, den Mieteinnahmenpoolvertrag. Dieser ist im Wortlaut abgedruckt im Kapitel 8 „Wichtige Verträge“ auf 

Seite 120 ff. Im Rahmen dieser Vereinbarung beauftragt der Anleger die THD Treuhanddepot GmbH seine Rechte im Falle einer 

Insolvenz der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH 

und/oder der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH geltend zu machen und soweit rechtlich zulässig und möglich, Miet-

forderungen der Gesellschaften der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe auf ein gesondertes Konto einzuziehen. Aus 

den eingezogenen Mietforderungen wird ein Einnahmenpool gebildet, dessen Einnahmen, nach Abzug von Kosten und einer 

Vergütung für die THD Treuhanddepot GmbH, allen am Mieteinnahmenpool beteiligten Anlegern anteilig bezogen auf ihren 

Kapitaleinsatz unter Berücksichtigung der Restvertragslaufzeit zustehen. Kosten für diesen Vertrag entstehen erst im Falle einer 

Insolvenz der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH 

und/oder der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH und der damit entstehenden Tätigkeiten der THD Treuhanddepot 

GmbH zur Wahrnehmung der Rechte aus dem Mieteinnahmenpoolvertrag. 

 

6.6. Treuhandvertrag 

Bei den angebotenen Vermögensanlagen handelt es sich nicht um Treuhandvermögen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 des 

VermAnlG. Es wurde kein Treuhänder beauftragt und es existiert kein Treuhandvertrag. 
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7. Steuerliche Grundlagen 

Wesentliche Grundlagen der steuerlichen Konzeption 

Die folgenden Ausführungen beschreiben die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlagen. 

Aufgrund der Komplexität des deutschen Steuerrechts können diese Ausführungen eine detaillierte Beratung, in die auch die 

individuellen Belange eines Anlegers einfließen müssen, nicht ersetzen. 

Die Ausführungen unterstellen, dass die Vermögensanlagen ausschließlich im Privatvermögen eines im Inland unbeschränkt 

steuerpflichtigen Anlegers gehalten werden. 

Die Angaben im Verkaufsprospekt über die steuerliche Konzeption und die sich daraus ergebenden Auswirkungen entsprechen 

dem gegenwärtigen Stand der Gesetzgebung und der Rechtsprechung. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die tat-

sächliche Behandlung der steuerlichen Sachverhalte im Zusammenhang mit den angebotenen Vermögensanlagen insbeson-

dere durch Gesetzesänderungen, durch Änderungen der Verwaltungsauffassung oder in der Rechtsprechung oder durch eine 

andere Beurteilung einzelner oder mehrerer Sachverhalte im Rahmen vorhandener Ermessensspielräume von den Darstellun-

gen im Verkaufsprospekt abweicht. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen im Abschnitt „Steuerrecht“ auf Seite 35 im Kapitel 

2 „Risiken der Vermögensanlagen“ verwiesen. 

 

Einkommensteuer, Einkunftsart 

Die steuerliche Konzeption beruht bei diesem Angebot darauf, dass der Anleger zu keinem Zeitpunkt das wirtschaftliche Eigen-

tum an den Anlageobjekten, den Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukten, erwirbt. 

Grundlage für diese Beurteilung ist der in diesem Verkaufsprospekt auf Seite 111 ff. abgedruckte „Kauf-, Miet- und Rückkauf-

vertrag“ zwischen der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH und dem Anleger. Mit diesem Vertrag erwirbt 

der Anleger im Rahmen eines zusammenhängenden Vertragswerkes Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte von der Deut-

sche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, vermietet diese wieder für sechs Jahre an die Deutsche Lichtmiete 3. 

Direkt-Investitionsgesellschaft mbH und schließt bereits beim Kauf der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte einen Rück-

kaufvertrag mit der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH zu einem vorab festgelegten Kaufpreis mit Wir-

kung zum Ende der Laufzeit des Mietvertrages ab. Darüber hinaus ist der Anleger zu keiner Zeit berechtigt, allein über die 

Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte zu verfügen, sondern es bedarf jeweils der Zustimmung der Deutsche Lichtmiete 3. 

Direkt-Investitionsgesellschaft mbH. 

Zivilrechtlicher Eigentümer der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte ist aufgrund der Vertragsgestaltung der Anleger. 

Wirtschaftlicher Eigentümer ist steuerrechtlich gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 1 Abgabenordnung derjenige, der die tatsächliche Herr-

schaft über den Gegenstand ausübt. 

Die Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte sind ursprünglich im Eigentum und Besitz der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-

Investitionsgesellschaft mbH. Durch den Verkauf an den Anleger und die anschließende Rückvermietung an die Deutsche Licht-

miete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH ändert sich das Besitzverhältnis nicht. Durch die Zustimmungsklausel im Vertrags-

werk wird der Anleger wirksam von der Ausübung seiner Eigentumsrechte von vornherein ausgeschlossen. Damit kommt es 

nicht zu einem wirksamen Übergang des steuerlichen Eigentums von der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft 

mbH auf den Anleger. 

Auch unter Berücksichtigung des vom Bundesministeriums der Finanzen (BMF) veröffentlichten sog. Leasing-Erlasses vom 

19.04.1971 (BStBl. I, S. 264) ergibt sich keine andere steuerliche Beurteilung. 

In ertragsteuerlicher Hinsicht handelt es sich mangels Eigentumserlangung auf Seiten des Anlegers um eine Darlehensgewäh-

rung. Die Einkünfte des Anlegers sind somit als Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG zu klassifizieren. 

Zu diesen Einkünften gehören auch Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, wenn die Rückzahlung des Kapitalver-

mögens oder ein Entgelt für die Überlassung des Kapitalvermögens zugesagt oder gewährt worden ist. Dies gilt unabhängig 

von der zivilrechtlichen Ausgestaltung der Kapitalanlage. 

Steuerlich erfasst als Einkünfte aus Kapitalvermögen wird das Kapitalnutzungsentgelt. Durch die Festlegung der Mietzahlungen 

sowie des Rückkaufpreises stehen dieses Entgelt bzw. die Erträge aus der Kapitalüberlassung fest. Sie fließen dem Anleger mit 

jeder Mietrate sowie der späteren Zahlung des Rückkaufpreises zu. Hierzu sind die Zahlungen entsprechend in einen Zins- und 
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einen Tilgungsanteil gemäß der Zinsstaffelmethode aufzuteilen. Der insgesamt steuerpflichtige Zinsanteil ermittelt sich aus den 

von dem Anleger vereinnahmten Mietraten und dem Rückkaufpreis abzüglich der ursprünglichen Investitionssumme. 

Die steuerpflichtigen Zinsanteile unterliegen dem ermäßigten Steuersatz der Abgeltungsteuer. Der diesbezügliche Steuersatz 

beträgt gemäß § 32d Abs. 1 EstG 25 % der steuerpflichtigen Zinsanteile zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Einkom-

mensteuer, d.h. insgesamt 26,375 % der steuerpflichtigen Zinsanteile. Sofern Kirchensteuerpflicht des Anlegers besteht, erhöht 

sich die steuerliche Belastung um die entsprechende Kirchensteuer, die von Bundesland zu Bundesland variiert. 

Die Abgeltungsteuer bzw. Kapitalertragsteuer wird gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 7 EStG nicht im Abzugsverfahren bei der Schuldnerin, 

der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, erhoben, da es sich bei der Schuldnerin nicht um ein inländi-

sches Finanzdienstleistungsinstitut handelt. 

Der Emittent übernimmt keine Zahlung von Steuern für den Anleger. Keine andere Person übernimmt die Zahlung von Steuern 

für den Anleger. 

 

Umsatzsteuer 

Ungeachtet der zivilrechtlichen Eigentumsübertragungen zwischen der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft 

mbH und dem Anleger führt der Verkauf der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte seitens der Deutsche Lichtmiete 3. 

Direkt-Investitionsgesellschaft mbH an den Anleger nicht zu einer Verschaffung der Verfügungsmacht, mit der Folge, dass auch 

der Anleger in den nachfolgenden Verträgen nicht der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH die Verfü-

gungsmacht verschafft. 

Die Verfügungsmacht über die Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte verbleibt insgesamt bei der Deutsche Lichtmiete 3. 

Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, weil Substanz, Wert und Ertrag der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte nicht auf 

den Anleger übergehen, sondern bei der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH verbleiben. 

Es handelt sich hier um ein einheitliches Geschäft, das umsatzsteuerrechtlich als Kreditgewährung des Anlegers an die Deut-

sche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH zu beurteilen ist (Urteil des Bundesfinanzhofs vom 9. Februar 2006 (Az. 

V R 22/03)). Diese Kreditgewährung ist gemäß § 4 Nr. 8a UstG umsatzsteuerfrei. Aufgrund der konzeptgemäßen Steuerfreiheit 

der Kreditgewährung kann der Anleger etwaige Vorsteuerbeträge aus von ihm bezogenen Leistungen nicht geltend machen. 

 

Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Die unentgeltliche bzw. teilentgeltliche Übertragung der Vermögensanlagen, steuerlich betrachtet der Kapitalforderung, kann als 

Erwerb von Todes wegen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG i.V.m. § 3 ErbStG oder als Schenkung unter Lebenden der Erbschaft- 

und Schenkungsteuer unterliegen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG i.V.m. § 7 ErbStG). 

Konzeptgemäß wird die Kapitalforderung von dem Anleger im Privatvermögen gehalten; somit liegt kein begünstigtes Vermögen 

i.S.d. § 13b ErbStG vor. 

Für Zwecke der Ermittlung der Erbschaft- oder Schenkungsteuer ist daher die Kapitalforderung mit dem Nennbetrag anzusetzen 

(§ 12 Abs. 1 ErbStG i.V.m. § 12 Abs. 1 BewG). 

 

Verfahrensrechtliche Regelungen 

Die steuerlichen Ergebnisse des Anlegers werden dem Anleger jährlich nachträglich von dem Emittenten schriftlich mitgeteilt. 

Der Anleger hat die so mitgeteilten Werte in seiner persönlichen Einkommensteuererklärung in der Anlage KAP in der Zeile 

„sonstige Kapitalforderungen, die nicht dem Zinsabschlag unterliegen“ zu erfassen. 
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8. Wichtige Verträge 

8.1. Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag zwischen der Deutsche Lichtmiete  

3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH und dem Anleger 

Zwischen 

 

im Folgenden „Käufer“ genannt und der Firma Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, im Folgenden 

„DLM“ genannt wird folgende Vereinbarung geschlossen: 

§ 1 Kaufvertrag 

1.1 Die DLM verkauft hiermit _____ Stück Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte aus Angebots-Nr. ___________ zu einem 

Kaufpreis von ___________ Euro an den Käufer. Die Übereignung erfolgt nach § 2 dieses Vertrages. 

1.2 Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt mit Nennung des Verwendungszwecks (Vertrags- und Kundennummer) (bitte ankreu-

zen)  

auf das Konto der DLM bei der Landessparkasse zu Oldenburg, IBAN DE96 2805 0100 0092 5802 65, BIC SLZODE22XXX. 

auf das Konto des Mittelverwendungskontrolleurs, der THD Treuhanddepot GmbH, bei Bankhaus Neelmeyer, IBAN DE03 

2902 0000 1000 8644 78, BIC NEELDE22XXX, zuzüglich einer Gebühr von 0,75 % des oben genannten Kaufpreises,  

maximal jedoch 300 Euro zuzüglich gesetzlich geltender Umsatzsteuer, insgesamt ___________ Euro. 

1.3 Der Mittelverwendungskontrolleur wird den auf das Konto eingezahlten Kaufpreis nach Maßgabe des Mittelfreigabevertrages 

freigeben.  

1.4 Der Kaufpreis zuzüglich der Gebühr von 0,75 % des Kaufpreises bei Inanspruchnahme der Mittelverwendungskontrolle, 

sofern der Käufer eine Mittelverwendungskontrolle wünscht, ist spätestens 10 Kalendertage nach Annahme des Kauf-, Miet- 

und Rückkaufvertrages durch die DLM zur Zahlung fällig,  

§ 2 Übereignung 

2.1 Die DLM wird die gemäß § 1 gekauften Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte spätestens 90 Tage nach vollständiger 

Zahlung des Kaufpreises an den Käufer übereignen. Die Einigung über den Eigentumsübergang erfolgt dergestalt, dass die 

DLM dem Käufer ein Eigentumszertifikat übermittelt, in dem die Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte mit ihren jeweiligen 

Seriennummern bezeichnet sind. Auf den Zugang der Annahmeerklärung des Käufers als Bedingung für den Erwerb des Eigen-

tums an den Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukten verzichten die Parteien. An die Stelle einer Übergabe der Deutsche 

Lichtmiete LED-Industrieprodukte an den Käufer tritt die Vereinbarung eines Besitzmittlungsverhältnisses zwischen der DLM 

und dem Käufer, nämlich der in § 3 vereinbarte Mietvertrag.  

2.2 Der Käufer bestätigt, dass er die Deutsche Lichtmiete-LED-Industrieprodukte für eigene Rechnung erwirbt. 

Vertragsnummer (wird von DLM ausgefüllt) Kundennummer (falls vorhanden) Vermittlername Vermittlernummer 

Anrede 

 

Name, Titel Vorname Geburtsdatum 

Anschrift 

(Postleitzahl und Ort) 

 

(Straße und Hausnummer) 

 

Persönliche Steueridentifikationsnummer 
(Steuer-ID TIN) 

Telefon E-Mail 

Bankverbindung (Kreditinstitut) IBAN BIC 
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§ 3 Mietvertrag 

3.1 Der Käufer vermietet hiermit die in § 1 Ziffer 1.1 bezeichneten Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte an die DLM, 

welche die Beschaffenheit der Mietgegenstände als vertragsgemäß anerkennt. Die DLM verzichtet auf ihr gegebenenfalls zu-

stehende Mietminderungsrechte sowie Schadensersatzrechte. 

3.2 Die Laufzeit des Mietvertrages beginnt bei vollständiger Zahlung des Kaufpreises zum nächsten Monatsersten, der auf die 

Einzahlung folgt. Die Laufzeit des Mietvertrages endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, sechs Jahre nach Beginn der 

Laufzeit. Während dieser Festlaufzeit des Mietvertrages ist dessen Kündigung nur aus wichtigem Grunde möglich. Ein solcher 

wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die DLM mit der Entrichtung der Miete 28 Tage im Verzug ist. 

3.3 Die DLM zahlt an den Käufer eine feste Miete von ___________ Euro im Quartal. 

3.4 Die Auszahlung der Miete erfolgt nachschüssig vierteljährlich 10 Tage nach Quartalsende, erstmalig 10 Tage nach dem 

ersten vollen Quartal, das auf den Geldeingang folgt. 

3.5 Zahlungen von der DLM an den Käufer sind auf das oben angegebene Konto des Käufers zu leisten. Zahlungen auf ein 

abweichendes Konto des Käufers sind nur auf eine entsprechende ausdrückliche schriftliche Weisung des Käufers an die DLM 

zu leisten. 

3.6 Der Käufer ermächtigt die DLM, die Mietgegenstände während der Laufzeit des Mietvertrages an die Deutsche Lichtmiete 

Handelsgesellschaft mbH weiterzuvermieten und gestattet weitere Untervermietungen. Die Deutsche Lichtmiete Handelsgesell-

schaft mbH trägt die volle Last der Instandhaltung und Instandsetzung der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte. Instand-

haltung und Instandsetzung wegen der üblichen Abnutzung der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte durch Gebrauch 

werden jedoch nicht geschuldet. Die DLM verpflichtet ihren Mieter des Weiteren, die Mietgegenstände während der Laufzeit des 

Mietvertrages gegen Verlust und Beschädigung nach branchenüblichem Industriestandard zu versichern. Dabei ist die DLM 

nicht verpflichtet, diese Versicherung selbst abzuschließen, sondern wird diese Verpflichtung vollumfänglich an ihren Mieter 

weitergeben. 

3.7 Zur Besicherung der Ansprüche des Käufers tritt die DLM hiermit sämtliche Ansprüche aus dem Untermietvertrag mit der 

Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH an den dies annehmenden Käufer ab. § 3 Ziffer 3.2 bleibt hiervon unberührt. Die 

DLM wird der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH diese Abtretung anzeigen. Die DLM bleibt bis auf Widerruf des 

Käufers zum Einzug der Mietforderungen berechtigt. Der Käufer kann sein Widerrufsrecht erst nach Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens über das Vermögen der DLM und/oder der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und/oder der Deutsche 

Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH ausüben. 

Der Käufer ist berechtigt, zur Wahrnehmung seiner Interessen und zum Einzug der abgetretenen Mietforderungen oder anderer 

Forderungen einen von ihm zu benennenden Verwalter zu bestimmen. 

3.8 Die Ansprüche auf die Versicherungserstattung sowie auf Instandhaltung und Instandsetzung lässt sich die DLM abtreten 

und tritt diese Ansprüche hiermit an den dies annehmenden Käufer ab. Ein Erstattungsanspruch des Käufers gegen die DLM 

selbst wird nicht begründet. Im Falle des Totalverlustes der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte ist die DLM im Falle des 

vollständigen Erhalts der Ersatzleistung der Versicherung verpflichtet, dem Käufer gleichwertige Deutsche Lichtmiete LED-In-

dustrieprodukte gleichen Typs (nachfolgend „Ersatzprodukte" genannt) zu übertragen oder ihm nach seiner Wahl eine Entschä-

digung zu zahlen, für deren Berechnung ein linearer Wertverlust der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte unterstellt wird. 

Für den Fall, dass die DLM dem Käufer Ersatzprodukte stellt, vermietet der Käufer bereits jetzt die Ersatzprodukte an die DLM 

zu den Konditionen des Mietvertrages gemäß § 3. Abweichend von § 3 Ziffer 3.2 hat der Mietvertrag für die Ersatzprodukte eine 

Laufzeit, die der Restlaufzeit des Mietvertrages für die ursprünglichen Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte entspricht. 

Auch im Übrigen gelten für die Ersatzprodukte die Regelungen des Vertrages, insbesondere §§ 4 und 5 entsprechend. 

§ 4 Rückverkauf und -übereignung 

4.1 Der Käufer verkauft hiermit die Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte an die DLM zurück und übereignet die Deutsche 

Lichtmiete LED-Industrieprodukte an die DLM zurück und zwar jeweils unter der in § 4 Ziffer 4.2 geregelten aufschiebenden 

Befristung/Bedingung. 

4.2 Der Rückverkauf und die Rückübereignung nach § 4 Ziffer 4.1 werden jeweils erst mit der Beendigung des Mietvertrages 

gemäß § 3 und der Zahlung des Rückkaufpreises nach § 4 Ziffer 4.3 bis 4.6 wirksam (aufschiebende Befristung/Bedingung). 

Eine Übergabe der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte vom Käufer an die DLM ist entbehrlich. Die Deutsche Lichtmiete 
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LED-Industrieprodukte befinden sich entweder bereits im Besitz der DLM oder im Besitz des Mieters der DLM. Mit Beendigung 

des Mietvertrages wandelt sich entweder der Fremdbesitz der DLM in Eigenbesitz oder das bisherige Besitzmittlungsverhältnis 

zwischen Käufer und dem Mieter der DLM geht auf Seiten des Käufers auf die DLM über. 

4.3 Der Rückkaufpreis beträgt ______ Euro für die Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte. 

4.4 Der Rückkaufpreis im Falle einer etwaigen Beendigung des Mietvertrages gemäß § 3 vor Ablauf der in § 3 Ziffer 3.2 gere-

gelten Festmietzeit wird zeitanteilig berechnet. Hierbei wird ein linearer Wertverlust unterstellt. 

4.5 Der Rückkaufpreis wird mit der letzten Mietzahlung auf das Käuferkonto gemäß § 3 Ziffer 3.5 fällig. Voraussetzung für die 

Fälligkeit des Rückkaufpreises ist die Rückgabe des Originals des Eigentumszertifikats gemäß § 2 an die DLM, bis spätestens 

10 Tage vor Fälligkeit der letzten Mietzahlung. 

4.6 Der Rückverkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung des Käufers. 

§ 5 Übertragung von Rechten und Pflichten 

5.1 Der Käufer darf über das Eigentum an den Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukten nur nach vorheriger Zustimmung 

der DLM verfügen. Insbesondere ist eine Übertragung auf einen Dritten nur im Ganzen und unter gleichzeitiger Übertragung 

sämtlicher Rechte und Pflichten des Käufers aus diesem Vertrag zulässig. Eine solche Verfügung ist der DLM schriftlich anzu-

zeigen und bedarf deren vorheriger schriftlicher Zustimmung, die zu erteilen ist, wenn dem keine sachlichen Gründe entgegen-

stehen. Für die Abwicklung der Übertragung hat die DLM einen Anspruch auf Zahlung einer Kostenpauschale in Höhe von Euro 

125 zuzüglich gesetzlich geltender Umsatzsteuer, für die der Käufer und der erwerbende Dritte gesamtschuldnerisch haften. 

Die Forderungen aus diesem Vertrag können nicht abgetreten werden (Abtretungsverbot). 

5.2 Die DLM ist berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auch ohne Zustimmung des Käufers auf einen Dritten 

zu übertragen. Für den Fall einer solchen Übertragung hat der Käufer das Recht, sich einseitig von diesem Vertrag zu lösen. 

Von diesem Lösungsrecht macht der Käufer durch einseitige Erklärung an die DLM oder durch Rücksendung des Eigentumsze-

rtifikats an die DLM Gebrauch. Mit dem Zugang der einseitigen Erklärung bzw. des Eigentumszertifikats nach diesem Absatz 

endet der Mietvertrag (§ 3) mit sofortiger Wirkung. Der an den Käufer zu zahlende Rückkaufpreis berechnet sich zeitanteilig. 

Für die Zahlung dieses Rückkaufpreises haftet die DLM dem Käufer. 

§ 6 Schlussvorschriften 

6.1 Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.  

6.2 Gerichtsstand und Erfüllungsort für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Oldenburg (Oldb.). 

6.3 Wird der Vertrag von mehreren Käufern geschlossen, so sind diese gegenüber der DLM Gesamtgläubiger und haften ge-

genüber der DLM als Gesamtschuldner. 

6.4 Sämtliche Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf 

das Schriftformerfordernis. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar sein, 

werden die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen Bestimmungen dieses Vertrages davon nicht berührt. Die unwirk-

same oder undurchsetzbare Bestimmung werden die Parteien durch diejenige wirksame und durchsetzbare Bestimmung erset-

zen, die dem von den Parteien mit der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am 

nächsten kommt. Gleiches gilt für etwaige Lücken in diesem Vertrag. 

6.5 Dieser Vertrag enthält abschließend sämtliche Vereinbarungen der Parteien zum Vertragsgegenstand und ersetzt alle münd-

lichen und schriftlichen Vereinbarungen und Abreden, die zuvor zwischen den Parteien im Hinblick auf den Vertragsgegenstand 

geschlossen wurden. Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. 

  

Oldenburg (Oldb.), den 

 

 

Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

Ort und Datum 

 

 

Unterschrift Käufer 
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8.2. Mittelfreigabevertrag zwischen der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt- 

Investitionsgesellschaft mbH und der THD Treuhanddepot GmbH 

 

 

Vorbemerkung 

Die DLM betreibt den Handel und das Vermieten von Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukten. Die DLM beabsichtigt, Deut-

sche Lichtmiete LED-Industrieprodukte an Anleger zu verkaufen, um diese von den Anlegern zu mieten und anschließend an 

die Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH unterzuvermieten. Die Anleger können den Kaufpreis auf das Konto der THD 

überweisen. Die THD, Inhaber des Kontos wird die Auszahlung des Kaufpreises an die DLM erst nach Prüfung der in diesem 

Vertrag bezeichneten Verträge und Nachweise vornehmen. Dies vorangestellt, vereinbaren die Beteiligten wie folgt:  

§ 1 Gegenstand des Vertrages 

Die THD wird nach Maßgabe dieses Vertrages beauftragt, die Auszahlung der von den Anlegern gezahlten Kaufpreise an die 

DLM erst nach Vorlage und Prüfung der nachfolgend bezeichneten Verträge, Schriftstücke und sonstigen Nachweise durchzu-

führen, um die vertragskonforme Verwendung der Kaufpreise der Anleger zu kontrollieren. 

§ 2 Durchführung der Mittelfreigabe 

1. Die DLM wird der THD folgende Unterlagen zur Verfügung stellen: 

a. Wirksam abgeschlossener Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag mit dem Anleger; 

b. Eine Einkaufsrechnung der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH für die von dem Anleger erworbenen Deutsche 

Lichtmiete LED-Industrieprodukte;  

c. Einen Mietvertrag zwischen der DLM und der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH über die von dem Anleger er-

worbenen Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte;  

d. Das Eigentumszertifikat der DLM für den Anleger; 

e. Schriftliche Versicherung der DLM hinsichtlich der zweckgebundenen Mittelverwendung entsprechend Anlage 1. 

2. Nach Vorlage der vorstehend unter Ziffer 1. Lit. a. - e. genannten Verträge und Nachweise wird die THD den Kaufpreis auf 

das Geschäftskonto der DLM auszahlen. 

3. Der Prüfungsumfang der THD erstreckt sich ausschließlich auf das formale Vorliegen der vorstehend unter Ziffer 1. Lit. a. - e. 

genannten Verträge und Nachweise. Es ist nicht Aufgabe der THD die einzelnen Verträge und/oder Schriftstücke auf ihre 

Rechtswirksamkeit oder betriebswirtschaftliche Tragfähigkeit zu prüfen. 

§ 3 Pflichten der THD und Mittelverwendungskontrolle 

1. Die DLM wird die Anleger anweisen, die Kaufpreise zzgl. der Vergütung für die THD auf ein von der THD bezeichnetes Konto 

zu zahlen. Das Konto wird im eigenen Namen der THD, aber für Rechnung der DLM geführt und verwaltet. Das von der THD 

geführte Konto ist unverzinslich. 

2. Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die THD die eingezahlten Kaufpreise der Anleger nach Abzug der Vergütung gemäß 

§ 7, und nach Vorlage der Voraussetzungen gemäß § 2 ausschließlich auf das Geschäftskonto der DLM überweist. § 6 bleibt 

hiervon unberührt.  

3. Die THD übt ihre Rechte an den Kaufpreisen nach Maßgabe dieses Vertrages aus. 

 

Mittelfreigabevertrag 
zwischen 

 

Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg (Oldb.), 

vertreten durch den Geschäftsführer Alexander Hahn,                                                                                 - nachfolgend „DLM“ genannt - 
 

und 
 

THD Treuhanddepot GmbH, Lisa-Keßler-Straße 65, D-28355 Bremen, 

vertreten durch die Geschäftsführerin Stefanie Clasen,                                                                                - nachfolgend „THD“ genannt - 
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§ 4 Mitwirkung der DLM 

Die DLM verpflichtet sich, die THD, soweit es für die Durchführung dieses Vertrages erforderlich ist, zu unterstützen und insbe-

sondere alle erforderlichen Unterlagen gemäß § 2 Ziffer 1 vorzulegen. Soweit es für die Durchführung dieses Vertrages erfor-

derlich ist, ist die DLM der THD jederzeit unbeschränkt auskunftspflichtig. Die DLM wird die für die Kontrolle notwendigen Un-

terlagen auf eigene Kosten zur Verfügung stellen. 

§ 5 Haftung 

Die THD erfüllt ihre Pflicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die Haftung der THD ist auf Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit beschränkt, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Die THD haftet nicht für die ordnungsgemäße Erfüllung der mit 

der DLM einzugehenden Verträge durch die jeweiligen Vertragspartner. Für den Eintritt der angestrebten wirtschaftlichen und 

steuerlichen Ziele des Anlegers übernimmt die THD keine Haftung. Ferner haftet die THD nicht für die Angaben im Verkaufs-

prospekt. Die Haftung der THD ist betragsmäßig begrenzt auf die Höhe der durch die DLM zu zahlenden Vergütung. Eventuelle 

Ansprüche gegen die THD verjähren nach zwei Jahren, sofern sie nicht auf vorsätzlichem Verschulden beruhen.  

§ 6 Rückzahlung des Kaufpreises an die Anleger 

Die THD wird den Kaufpreis an den Anleger zurückzahlen, wenn die unter § 2 Ziffer 1 genannten Voraussetzungen nicht nach 

dem ersten vollen Quartal, das auf den Geldeingang folgt, erfüllt sind. Die DLM hat das Recht, gegen Zahlung der vereinbarten 

Miete die vorgenannte Frist einmalig um drei Kalendermonate zu verlängern. Eine darüber hinausgehende Verlängerung ist nur 

gegen Zahlung der vereinbarten Miete und einer schriftlichen Zustimmung des Anlegers möglich. 

§ 7 Vergütung 

1. Für die Tätigkeit gemäß § 2 dieses Vertrages erhält die THD eine Vergütung in Höhe von 0,75 % zuzüglich gesetzlich gelten-

der Umsatzsteuer bezogen auf den vom Anleger gezahlten Kaufpreis, maximal jedoch Euro 300 (in Worten: Dreihundert Euro) 

zuzüglich gesetzlich geltender Umsatzsteuer. 

2. Die Vergütung wird fällig nach erfolgter Mittelfreigabe gemäß § 2. Die THD ist berechtigt, die Vergütung gemäß vorstehender 

Ziffer 1 von dem Konto einzuziehen. 

3. Der Vergütungsanspruch der THD entfällt nicht, wenn die Auszahlungsbedingungen gemäß § 2 dieses Vertrages nicht erfüllt 

werden und der Kaufpreis entsprechend § 6 dieses Vertrages zurückgezahlt wird. 

§ 8 Vertragsbeendigung 

Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie kann jederzeit mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. 

Im Falle einer Kündigung unterrichtet die DLM sämtliche Anleger über die Kündigung. Bei Beendigung dieses Vertrages ist die 

THD zur Rückzahlung der auf dem Konto verwalteten Kaufpreise, die nicht Gegenstand einer Mittelverwendungskontrolle ge-

mäß § 2 waren, an die Anleger verpflichtet. 

§ 9 Schriftformklausel 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche Vereinbarungen jeder Art zwischen den 

Beteiligten entfalten keine Rechtswirksamkeit, können insbesondere nicht die Bedeutung eines Verzichts auf die Schriftform-

klausel haben. Dies gilt auch für die Änderung der Schriftformklausel. 

§ 10 Teilnichtigkeit 

Sofern eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sind, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen 

Vertragsbestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, eine zulässige und wirksame, der unwirksamen Bestimmung am nächs-

ten kommende Vereinbarung zu treffen.  

§ 11 Gerichtsstand 

Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist Bremen 

Oldenburg (Oldb.), den 12.06.2018 
 

gez. Alexander Hahn 
 

Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

Bremen, den 12.06.2018 
 

gez. Stefanie Clasen 
 

THD Treuhanddepot GmbH 
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8.3. Rahmenvereinbarung zwischen der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt- 

Investitionsgesellschaft mbH und der Deutsche Lichtmiete Handelsge-

sellschaft mbH 

 

Vorbemerkung 

Die DLM Investitionsgesellschaft beabsichtigt, Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte von der DLM Handelsgesellschaft zu 

erwerben und an die DLM Handelsgesellschaft zu vermieten. Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung ist die Festlegung der 

Erwerbsmodalitäten, Sicherstellung der Lieferbarkeit und die Bedingungen der Mietverträge. 

A. Kaufvertrag 

§ 1 Kaufgegenstand und Kaufpreis 

Die DLM Handelsgesellschaft verpflichtet sich gegenüber der DLM Investitionsgesellschaft zum Abschluss von Kaufverträgen 

betreffend der in Anlage 1 zu dieser Vereinbarung beschriebenen Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukten zu den genann-

ten Kaufpreisen. Der Kaufpreis für die in Anlage 1 genannten Kaufgegenstände ist für die Dauer des öffentlichen Angebots der 

im Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen der DLM Investitionsgesellschaft fest vereinbart. 

§ 2 Lieferbedingungen 

Nach Eingang einer Bestellung hat die Lieferung der Kaufgegenstände unverzüglich an die DLM Investitionsgesellschaft oder 

an einen von ihr benannten Empfänger zu erfolgen, spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Bestelleingang. 

§ 3 Sachmängel und Gewährleistung 

Die DLM Handelsgesellschaft garantiert verschuldensunabhängig dafür einzustehen, dass die gelieferten Deutsche Lichtmiete 

LED-Industrieprodukte frei von Sachmängeln sind und die in der Anlage 1 ausgewiesenen Eigenschaften und Beschaffenheit 

aufweisen. Soweit die gelieferten Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte nicht die jeweiligen Eigenschaften und Beschaf-

fenheit aufweisen, fehlerhaft sind, mit einem Mangel behaftet sind oder vollständig ausfallen, verpflichtet sich die DLM Handels-

gesellschaft unverzüglich zu einer Ersatzlieferung auf eigene Rechnung und kostenfreien Austausch. 

§ 4 Sonstige Bestimmungen 

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

B. Mietvertrag 

§ 1 Mietvertrag 

Die DLM Handelsgesellschaft verpflichtet sich, die Kaufgegenstände von der DLM Investitionsgesellschaft nach Maßgabe des 

in Anlage 2 dargestellten Mustermietvertrages zu mieten. Die DLM Handelsgesellschaft ist zur Untervermietung berechtigt. Der 

Mietzins für die jeweiligen Anlageobjekte ist fest vereinbart und beträgt monatlich 1,90 % bezogen auf den Kaufpreis des Anla-

geobjektes. 

 

 

Rahmenvereinbarung 
 

bezüglich der Lieferung und der Miete von Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukten zwischen 

 

Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg (Oldb.), 

vertreten durch den Geschäftsführer Alexander Hahn,  

- nachfolgend „DLM Investitionsgesellschaft“ genannt - 

 

und 

 

Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg (Oldb.), 

vertreten durch den Geschäftsführer Alexander Hahn,  

- nachfolgend „DLM Handelsgesellschaft“ genannt - 
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§ 2 Mietgegenstand 

Die DLM Handelsgesellschaft erkennt bereits jetzt die Beschaffenheit der Mietgegenstände als vertragsgemäß an. Sie verzichtet 

gegenüber der DLM Investitionsgesellschaft auf gegebenenfalls zustehende Mietminderungsrechte und sonstige Schadenser-

satzansprüche. 

§ 3 Sonstige Bestimmungen 

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 1 zur Rahmenvereinbarung 

Verbindliche Preisliste für die Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte für die Vermögensanlagen „LichtmieteEnergie 

Effizienz A+ Direkt-Investitions-Programm“ der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH mit Stand vom 

12.06.2018. 

Angebot Nr. Typ Kaufpreis 

pro Stück 

in Euro 

Rabatt 

bei Abnahme 

von Stück 

Miete 

pro Stück 

pro Monat 

in Euro 

2018-066 LED Lichtband concept light (II) 370,00  7,03 

2018-066 LED Lichtband concept light (II) 360,00 150 6,84 

2018-066 LED Lichtband concept light (II) 350,00 300 6,65 

2018-067 LED Lichtband 2.0 concept light 450,00  8,55 

2018-067 LED Lichtband 2.0 concept light 440,00 100 8,36 

2018-067 LED Lichtband 2.0 concept light 430,00 200 8,17 

2018-068 LED Hallenstrahler concept light (III) HP 1.140,00  21,66 

2018-068 LED Hallenstrahler concept light (III) HP 1.120,00 40 21,28 

2018-069 LED Hallenstrahler concept light (IV) HP 1.340,00  25,46 

2018-069 LED Hallenstrahler concept light (IV) HP 1.310,00 50 24,89 

2018-070 LED Hallenstrahler 2.0 concept light 940,00  17,86 

2018-070 LED Hallenstrahler 2.0 concept light 930,00 30 17,67 

2018-070 LED Hallenstrahler 2.0 concept light 890,00 150 16,91 

  

Oldenburg (Oldb.), den 12.06.2018 
 

gez. Alexander Hahn 
 

Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

Oldenburg (Oldb.), den 12.06.2018 
 

gez. Alexander Hahn 
 

Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH 
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Anlage 2 zur Rahmenvereinbarung 

Mietvertrag 

betrifft Anleger 

betrifft Objekte 

 

zwischen der 

Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg (Oldb.), im Folgenden 

„DLM Investitionsgesellschaft“ genannt und der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH, im Folgenden „DLM Han-

delsgesellschaft“ genannt wird folgender Mietvertrag geschlossen: 

§ 1 Mietvertrag 

1.1 Die DLM Investitionsgesellschaft vermietet hiermit Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte, im Folgenden „Mietsache“ 

genannt, des oben genannten Anlegers aus oben genannter Angebots-Nr. an die DLM Handelsgesellschaft. 

1.2 Die Laufzeit des Mietvertrages beginnt nach Einzahlung des Kaufpreises des Anlegers auf das Konto der DLM Investitions-

gesellschaft oder auf das von THD Treuhanddepot GmbH geführte Konto zum Beginn des nächsten Monatsersten, der auf die 

Einzahlung folgt. Die Laufzeit des Mietvertrages endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, sechs Jahre nach Beginn der 

Laufzeit. Während dieser Festlaufzeit des Mietvertrages ist dessen Kündigung nur aus wichtigem Grunde möglich. Ein solcher 

wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die DLM Handelsgesellschaft mit der Entrichtung der Miete 28 Tage im Verzug 

ist. Bei Beendigung des Mietverhältnisses, gleich aus welchem Grund, ist die Mietsache an die DLM Investitionsgesellschaft 

zurückzugeben. 

1.3 Die DLM Handelsgesellschaft zahlt an die DLM Investitionsgesellschaft eine Miete in Höhe von __________ Euro pro Monat 

zuzüglich gesetzlich geltender Umsatzsteuer. 

1.4 Die Auszahlung der Miete erfolgt monatlich im Voraus, erstmalig zum Beginn des nächsten Monats. 

1.5 Zahlungen von der DLM Handelsgesellschaft an die DLM Investitionsgesellschaft sind auf das Konto der DLM Investitions-

gesellschaft, IBAN DE96 2805 0100 0092 5802 65 zu leisten. Zahlungen auf ein abweichendes Konto sind nur auf eine entspre-

chende ausdrückliche schriftliche Weisung der DLM Investitionsgesellschaft zu leisten. 

1.6 Die DLM Handelsgesellschaft wird die Mietsache während der Laufzeit des Mietvertrages weitervermieten. Die DLM Han-

delsgesellschaft trägt die volle Last der Instandhaltung und Instandsetzung der Mietsache. Instandhaltung und Instandsetzung 

Vertragsnummer (wird von DLM ausgefüllt) Kundennummer (falls vorhanden) Vermittlername Vermittlernummer 

Name, Titel Vorname Geburtsdatum 

Anschrift 

(Postleitzahl und Ort) 

(Straße und Hausnummer) 

Persönliche Steueridentifikationsnummer 
(Steuer-ID TIN) 

 

Telefon E-Mail 

Bankverbindung (Kreditinstitut) IBAN BIC 

Produkttyp Angebots-Nr. 

Einzelpreis in Euro Anzahl Gesamtwert in Euro 

Mietbeginn Mietrate pro Stück in Euro Fälligkeit der letzten Mietrate 
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wegen der üblichen Abnutzung der Mietsache durch Gebrauch werden jedoch nicht geschuldet. Die DLM Handelsgesellschaft 

verpflichtet ihren Mieter des Weiteren, die Mietsache während der Laufzeit des Mietvertrages gegen Verlust und Beschädigung 

nach branchenüblichem Industriestandard zu versichern. Dabei ist die DLM Handelsgesellschaft nicht verpflichtet, diese Versi-

cherung selbst abzuschließen, sondern wird diese Verpflichtung vollumfänglich an ihren Mieter weitergeben.  

1.7 Die DLM Handelsgesellschaft tritt sämtliche Ansprüche aus dem Untermietvertrag oder den Untermietverträgen mit den 

Mietkunden an den Anleger gemäß gesondertem Mieteinnahmenpoolvertrag ab. § 1 Ziffer 1.8 bleibt hiervon unberührt. Die DLM 

Investitionsgesellschaft nimmt hiermit diese Abtretungen zustimmend zur Kenntnis. 

Zur Besicherung der Ansprüche des Anlegers hat die DLM Investitionsgesellschaft sämtliche Ansprüche aus diesem Mietvertrag 

mit der DLM Handelsgesellschaft an den Anleger abgetreten. Die DLM Handelsgesellschaft nimmt hiermit diese Abtretung zu-

stimmend zur Kenntnis. 

Die DLM Investitionsgesellschaft bleibt bis auf Widerruf des Anlegers zum Einzug der Mietforderungen berechtigt. Der Anleger 

ist berechtigt, zur Wahrnehmung seiner Interessen und zum Einzug der abgetretenen Mietforderungen oder anderer Forderun-

gen einen von ihm zu benennenden Verwalter zu bestimmen. Die DLM Investitionsgesellschaft und die DLM Handelsgesellschaft 

verpflichten sich in diesem Fall zu einer uneingeschränkten Zusammenarbeit mit dem Verwalter und stellen auf Anfrage sämtli-

che erforderliche Informationen zur Wahrnehmung der Ansprüche des Anlegers zur Verfügung.  

1.8 Die Ansprüche auf die Versicherungserstattung sowie auf Instandhaltung und Instandsetzung werden hiermit an die dies 

annehmende DLM Investitionsgesellschaft abgetreten. Im Falle des Totalverlustes der Mietsache ist die DLM Handelsgesell-

schaft verpflichtet, der DLM Investitionsgesellschaft gleichwertige Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte gleichen Typs 

(nachfolgend „Ersatzprodukte“ genannt) zu übertragen oder dieser nach Wahl eine Entschädigung zu zahlen, für deren Berech-

nung ein linearer Wertverlust der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte unterstellt wird. Für den Fall, dass die DLM Han-

delsgesellschaft der DLM Investitionsgesellschaft Ersatzprodukte stellt, vermietet die DLM Investitionsgesellschaft bereits jetzt 

die Ersatzprodukte an die DLM Handelsgesellschaft zu den Konditionen dieses Mietvertrages gemäß § 1. Abweichend von § 1 

Ziffer 1.2 hat der Mietvertrag für die Ersatzprodukte eine Laufzeit, die der Restlaufzeit dieses Mietvertrages für die ursprünglichen 

Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte entspricht. Auch im Übrigen gelten für die Ersatzprodukte die Regelungen dieses 

Vertrages. 

1.9 Alle in diesem Mietvertrag genannten Beträge sind Nettobeträge und verstehen sich grundsätzlich zuzüglich jeweils gültiger 

gesetzlicher Umsatzsteuer. 

1.10 Sollte zwischen den beiden Vertragsparteien eine umsatzsteuerliche Organschaft bestehen oder durch eine Prüfung des 

zuständigen Betriebsstättenfinanzamts herbeigeführt werden, verstehen sich alle in diesem Vertrag genannten Beträge netto 

ohne Umsatzsteuer. 

§ 2 Schlussvorschriften 

2.1 Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.  

2.2 Gerichtsstand und Erfüllungsort für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Oldenburg (Oldb.). 

2.3 Sämtliche Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf 

das Schriftformerfordernis. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar sein, 

werden die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen Bestimmungen dieses Vertrages davon nicht berührt. Die unwirk-

same oder undurchsetzbare Bestimmung werden die Parteien durch diejenige wirksame und durchsetzbare Bestimmung erset-

zen, die dem von den Parteien mit der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am 

nächsten kommt. Gleiches gilt für etwaige Lücken in diesem Vertrag. 

2.4 Dieser Vertrag enthält abschließend sämtliche Vereinbarungen der Parteien zum Vertragsgegenstand und ersetzt alle münd-

lichen und schriftlichen Vereinbarungen und Abreden, die zuvor zwischen den Parteien im Hinblick auf den Vertragsgegenstand 

geschlossen wurden. Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. 

Oldenburg (Oldb.), den  

 

 

(Vermieter) Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

Oldenburg (Oldb.), den 

 

 

(Mieter) Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH 
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8.4. Mieteinnahmenpoolvertrag zwischen dem Anleger, der THD Treuhand-

depot GmbH, der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesell-

schaft mbH, der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH und 

der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH 

Mieteinnahmenpoolvertrag 

betrifft Anleger 

 

betrifft Objekte 

zwischen der 

THD Treuhanddepot GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Stefanie Clasen, Lisa-Keßler-Straße 65, D-28355 Bremen, 

im Folgenden „THD“ genannt und dem o.g. Anleger, im Folgenden „Auftraggeber“ genannt und der Deutsche Lichtmiete 3. 

Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, vertreten durch den Geschäftsführer Alexander Hahn, Im Kleigrund 14, D-26135 Olden-

burg (Oldb.), im Folgenden „DLM 3. Investitionsgesellschaft“ genannt und der Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft 

mbH, vertreten durch den Geschäftsführer Alexander Hahn, Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg (Oldb.), im Folgenden „DLM 

Handelsgesellschaft“ genannt sowie der Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH, vertreten durch den Geschäftsführer 

Alexander Hahn, Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg (Oldb.), im Folgenden „DLM Vermietgesellschaft“ genannt, betreffend 

der Wahrnehmung der Rechte des Auftraggebers aus dem mit der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

vereinbarten Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag. 

§ 1 Vertragsgegenstand 

1. Die DLM 3. Investitionsgesellschaft hat mit dem Auftraggeber einen Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag über Deutsche Licht-

miete LED-Industrieprodukte abgeschlossen. Die DLM 3. Investitionsgesellschaft hat diese Produkte an die DLM Handelsge-

sellschaft untervermietet. Die DLM Handelsgesellschaft hat ihrerseits diese Produkte an die DLM Vermietgesellschaft unterver-

mietet. Diese hat bezüglich der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte Untermietverträge mit verschiedenen Mietkunden 

Vertragsnummer (wird von DLM ausgefüllt) Kundennummer (falls vorhanden) Vermittlername Vermittlernummer 

Name, Titel Vorname Geburtsdatum 

Anschrift 

(Postleitzahl und Ort) 

 

(Straße und Hausnummer) 

 

Persönliche Steueridentifikationsnummer 
(Steuer-ID TIN) 

Telefon E-Mail 

Bankverbindung (Kreditinstitut) IBAN BIC 

Produkttyp 

 

Angebots-Nr. 

Einzelpreis in Euro Anzahl Gesamtwert in Euro 

Mietbeginn Mietrate in Euro Fälligkeit der letzten Mietrate 



121 

vereinbart. Der Auftraggeber beauftragt hiermit nach Maßgabe dieser Vereinbarung die THD mit der Wahrnehmung und Durch-

setzung seiner Rechte aus dem Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag sowie mit dem Einzug originärer und/oder abgetretener For-

derungen aus den Miet- und Untermietverträgen. 

2. Die THD wird auch für andere Auftraggeber tätig werden. Zweck dieser Vereinbarungen ist es, einen Mieteinnahmenpool 

bestehend aus den Käufern der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte der DLM 3. Investitionsgesellschaft zu generieren. 

Im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der DLM 3. Investitionsgesellschaft und/oder der DLM 

Handelsgesellschaft und/oder der DLM Vermietgesellschaft sollen sämtliche Mieteinnahmen und sonstige Forderungen der Auf-

traggeber aus dem Vermietgeschäft auf ein Konto der THD eingezogen werden. Aus diesem Mieteinnahmenpool erhält der 

Auftraggeber nach Abzug der notwendigen Kosten Zahlungen nach einer Quote. Diese Quote ergibt sich aus dem Verhältnis 

der Einnahmen des Mieteinnahmenpools zu dem Verhältnis sämtlicher offener Forderungen der Auftraggeber aus den jeweiligen 

Kauf-, Miet- und Rückkaufverträgen, die sich aus der Summe der offenen Mietforderungen und der offenen Rückkaufpreisfor-

derungen im Verhältnis zum geplanten Gesamtrückfluss aus den jeweiligen Vermögensanlagen zum Zeitpunkt der Einzugsbe-

rechtigung gemäß § 9 ergibt. Nicht Gegenstand des Mieteinnahmenpools sind die von den Auftraggebern vor dem Zeitpunkt der 

Einzugsberechtigung gemäß § 9 vereinnahmten Mieteinnahmen. 

3. Die DLM Handelsgesellschaft und die DLM Vermietgesellschaft treten hiermit zur Sicherung der Ansprüche der jeweiligen 

Auftragsgeber aus den jeweiligen Kauf-, Miet- und Rückkaufverträgen sämtliche Ansprüche bezogen auf die von den Auftrag-

gebern jeweils erworbenen Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte aus dem Untermietvertrag oder den Untermietverträgen 

mit den Mietkunden an den jeweiligen Auftraggeber ab. Die Abtretungen werden angenommen. Die Abtretungen sind sofort 

wirksam, werden aber erst bei Ausübung der Rechte gemäß § 9 den Mietkunden der DLM Vermietgesellschaft angezeigt. Die 

DLM Vermietgesellschaft bleibt bis zur Geltendmachung der Ansprüche gemäß § 9 dieses Vertrages (oder bei Ausübung des 

Widerrufsrechts) zur Einziehung der Mieten gemäß § 3 Ziffer 3.7 Satz 4 und 5 des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages berechtigt. 

§ 2 Auftrag 

Der Auftraggeber beauftragt die THD mit der Wahrnehmung und Durchsetzung seiner Rechte aus dem Kauf-, Miet- und Rück-

kaufvertrag sowie mit dem Einzug originärer und/oder abgetretener Forderungen aus den Miet- und Untermietverträgen, soweit 

der Einzug durch die THD oder den Auftraggeber zulässig ist. Der Auftrag umfasst die Befugnis im Auftrag des Auftraggebers 

Mietforderungen der DLM 3. Investitionsgesellschaft gegenüber der DLM Handelsgesellschaft und/oder gegenüber der DLM 

Vermietgesellschaft sowie Mietforderungen der DLM Vermietgesellschaft gegenüber deren Mietern einzuziehen sowie nach 

Ablauf der Mietzeit die Verwertung und/oder Weitervermietung der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte vorzunehmen.  

§ 3 Mieteinnahmenpool 

1. Die THD bildet aus den Mieteinnahmen beginnend ab dem Zeitpunkt der Einzugsberechtigung gemäß § 9 einen Mieteinnah-

menpool. Die Mieteinnahmen stehen allen Auftraggebern anteilig bezogen auf ihre gemäß § 1 Ziffer 2 ermittelte Quote zu. Die 

THD ist berechtigt, aus den Mieteinnahmen die notwendigen Sach- und Personalkosten, ggf. Kosten für die Durchsetzung von 

Rechtsansprüchen sowie die sonstigen notwendigen Kosten zur Durchführung dieses Auftrages zu bestreiten.  

2. Die THD wird nach Abzug von Sach- und Personalkosten und der Vergütung gemäß § 7, die verbleibenden Mieteinnahmen 

gemäß der nach § 1 Ziffer 2 ermittelten Quote an die Auftraggeber auszahlen.  

3. Der Auftraggeber verzichtet hiermit unwiderruflich gegenüber sämtlichen anderen Auftraggebern und gegenüber der THD 

und zugunsten des Mieteinnahmenpools insoweit auf die Geltendmachung seiner individuellen Ansprüche gleich aus welchem 

Rechtsgrund.  

4. Sämtliche Zahlungen an die Auftraggeber verstehen sich inklusive gesetzlich geltender Umsatzsteuer. 

5. Die vorstehenden Ziffern 1 bis 4 gelten entsprechend für sonstige Ansprüche aus dem Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag.  

§ 4 Auftragsdurchführung  

1. Die DLM 3. Investitionsgesellschaft, die DLM Handelsgesellschaft und die DLM Vermietgesellschaft verpflichten sich gegen-

über der THD sämtliche erforderliche Informationen und Auskünfte zur ordnungsgemäßen Durchführung dieses Auftrages zur 

Verfügung zu stellen und an dessen Erfüllung mitzuwirken. Bei diesen Informationen handelt es sich insbesondere um die Über-

lassung der Mietverträge zwischen der DLM 3. Investitionsgesellschaft, der DLM Handelsgesellschaft und der DLM Vermietge-

sellschaft betreffend der Deutsche Lichtmiete LED-Industriepodukte und die entsprechenden Untermietverträge mit den Mietern 

der DLM Vermietgesellschaft sowie der jeweiligen Kauf-, Miet- und Rückkaufverträge der Auftraggeber.  
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2. Die DLM 3. Investitionsgesellschaft, die DLM Handelsgesellschaft und die DLM Vermietgesellschaft verpflichten sich, sämtli-

che Mietzahlungen und sonstige Forderungen auf die Mietsachen (z.B. Rückkaufpreise, Versicherungserstattungen) auf ein von 

der THD benanntes Konto unverzüglich zu zahlen, soweit der Widerruf der Einzugsberechtigung gemäß § 3 Ziffer 3.7 des Kauf- , 

Miet- und Rückkaufvertrages und/oder gemäß § 9 dieses Vertrages ausgeübt wird.  

3. Der Auftraggeber weist die THD in seinem Namen und für seine Rechnung an, Forderungen auf ein Konto der THD einzuzie-

hen. 

4. Der Auftraggeber weist die THD in seinem Namen und für seine Rechnung an, Aussonderungs- und/oder Absonderungsan-

sprüche gemäß der Insolvenzordnung geltend zu machen. 

§ 5 Vollmacht 

Der Auftraggeber bevollmächtigt hiermit unwiderruflich die THD für ihn sämtliche zur Durchführung des Auftrags erforderliche 

Erklärungen abzugeben und Rechtshandlungen vorzunehmen, insbesondere auch Aussonderungs- und/oder Absonderungs-

ansprüche gemäß der Insolvenzordnung. Die THD ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen. 

§ 6 Laufzeit des Vertrages und Kündigung 

1. Die Laufzeit dieses Vertrages ist unbestimmt. Eine Kündigung ist erstmals zum Ende des vierten Jahres des auf die Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens folgenden Jahres mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum 31.12. eines Jahres zulässig. Das 

Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Jede Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 

2. Im Falle einer Kündigung scheidet der Auftraggeber aus dem Mieteinnahmenpool aus.  

§ 7 Vergütung 

Die THD erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche pauschale Vergütung in Höhe von 2 % der Einnahmen zuzüglich gesetzlich 

geltender Umsatzsteuer. Die Vergütung ist jeweils zum 31. Dezember eines Jahres fällig. Die THD ist berechtigt, diese Vergü-

tung von dem bei der THD geführten Mieteinnahmenpoolkonto einzuziehen. Die THD ist berechtigt, auf die Vergütung ange-

messene monatliche Abschläge einzuziehen. Der Vergütungsanspruch entsteht, wenn die THD aufgrund dieses Vertrages be-

rechtigt ist, für den Auftraggeber tätig zu werden, um dessen Sicherungsrechte durchzusetzen. 

§ 8 Haftung und Verjährung 

1. Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag sind von der THD mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns wahrzuneh-

men. 

2. Die THD haftet nicht für die ordnungsgemäße Erfüllung der von der DLM 3. Investitionsgesellschaft, der DLM Handelsgesell-

schaft und der DLM Vermietgesellschaft eingegangenen Verträge durch die jeweiligen Vertragspartner oder für den Eintritt der 

angestrebten wirtschaftlichen oder steuerlichen Ziele der Auftraggeber. 

3. Die Haftung der THD ist auf vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten beschränkt. Sie haftet dabei nur insoweit, als dem 

Auftraggeber hierdurch ein effektiver Schaden entsteht.  

4. Haftungsansprüche gegen die THD verjähren nach zwei Jahren nach Eintritt des schadenstiftenden Ereignisses, sofern sie 

nicht auf vorsätzlichem Verschulden der THD beruht. Ansprüche sind innerhalb einer Ausschlussfrist von zwölf Monaten nach 

Kenntnis schriftlich geltend zu machen, soweit der THD nicht Vorsatz zur Last fällt. Für eine Kenntnis genügt die Möglichkeit der 

Kenntnisnahme der tatsächlichen haftungsbegründenden Umstände. 

§ 9 Geltendmachung der Ansprüche 

Die THD kann Ansprüche für den Auftraggeber aus diesem Vertrag erst geltend machen, wenn über das Vermögen der DLM 3. 

Investitionsgesellschaft, der DLM Handelsgesellschaft und/oder der DLM Vermietgesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet 

wurde. 

§ 10 Schriftformklausel 

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche Vereinbarungen jeder Art zwischen den Be-

teiligten entfalten keine Rechtswirksamkeit, können insbesondere nicht die Bedeutung eines Verzichts auf die Schriftformklausel 

haben. Dies gilt auch für die Änderung der Schriftformklausel.  
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§ 11 Teilnichtigkeit 

Sofern eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sind, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen 

Vertragsbestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, eine zulässige und wirksame, der unwirksamen Bestimmung am nächs-

ten kommende Vereinbarung zu treffen. 

§ 12 Gerichtsstand 

Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist Bremen. 

  

Ort und Datum 

 

 

Unterschrift Auftraggeber 

 

Bremen, den 

 

 

Unterschrift und Stempel THD Treuhanddepot GmbH 

 

Oldenburg (Oldb.), den 

 

 

Unterschrift und Stempel Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

 

Oldenburg (Oldb.), den 

 

 

Unterschrift und Stempel Deutsche Lichtmiete Handelsgesellschaft mbH 

 

Oldenburg (Oldb.), den 

 

 

Unterschrift und Stempel Deutsche Lichtmiete Vermietgesellschaft mbH 
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9. Hinweise für Fernabsatzverträge 

Lichtmiete-Direkt-Investitions-Programm 

Anlage 1 zum Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag 

 

Informationspflichten bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen 

Gemäß § 312d Abs. 2 BGB sind wir verpflichtet, Ihnen die folgenden Informationen gemäß Artikel 246b EGBGB zur Verfügung 

zu stellen. 

1. Identität der Vertragspartner 

Verkäufer, Mieter, Rückkäufer, Emittent 

Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH  

Im Kleigrund 14  

D-26135 Oldenburg (Oldb.)  

Telefon   +49 (0)441 209 373-0  

Telefax   +49 (0)441 209 373-19  

E-Mail    invest@deutsche-lichtmiete.de  

Geschäftsführer: Alexander Hahn  

Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg (Oldb.)  

HRB 213144 

Mittelverwendungskontrolleur 

THD Treuhanddepot GmbH 

Lisa-Keßler-Straße 65 

D-2355 Bremen 

Telefon   +49 (0)421 22 30 86 99 

Telefax   +49 (0)421 22 30 86 98 

E-Mail    info@treuhanddepot.de  

Geschäftsführer: Stefanie Clasen 

Handelsregister: Amtsgericht Bremen 

HRB 28464 

Vertriebspartner 

 Stempel des Vertriebspartners 

 

 

 

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens (Emittent) 

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Erwerb, der Verkauf von und das Eingehen von Miet- und Untermiet-

verhältnissen bezüglich energieeffizienten Beleuchtungsanlagen, insbesondere von LED-Produkten der Firmengruppe Deut-

sche Lichtmiete. 

Vertragsnummer (wird von DLM ausgefüllt) Kundennummer (falls vorhanden) Vermittlername Vermittlernummer 

Name, Titel Vorname 
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Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem Zweck des Unternehmens dienen oder 

ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, Vermögensanlagen im Sinne des Gesetzes über 

Vermögensanlagen für private und institutionelle Investoren zu emittieren und anzubieten. Die Gesellschaft ist nicht berechtigt 

erlaubnispflichtige Tätigkeiten zu betreiben, insbesondere solche nach dem Kreditwesengesetz oder dem Kapitalanlagenge-

setzbuch. 

Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen und/oder unselbständigen Betriebsstätten im In- und Ausland 

berechtigt. 

Die Gesellschaft kann andere Unternehmen aller Art gründen, erwerben, vertreten, sich an ihnen beteiligen und die Geschäfts-

führung solcher Unternehmen übernehmen. Sie kann Unternehmensverträge abschließen und stille Beteiligungen an ihrem 

Unternehmen begründen. 

3. Wesentliche Merkmale der Finanzdienstleistung 

Der Anleger erwirbt Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte, welche zur Umsetzung von Energieeffizienzprojekten, insbe-

sondere Projekte zur Umrüstung und Neueinbringung von energieeffizienter Beleuchtung, verwendet werden. Die erworbenen 

Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte vermietet der Anleger an den Verkäufer zu einer im Kauf-, Miet- und Rückkaufver-

trag festgelegten Miete über eine feste Laufzeit von sechs Jahren. Nach Ablauf der Mietlaufzeit erwirbt der Verkäufer zu einem 

feststehenden Kaufpreis die Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte von dem Anleger zurück. Dieser Rückkaufvertrag wird 

bereits zum Zeitpunkt des Kaufes verbindlich abgeschlossen. 

Die wesentlichen Eigenschaften der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte sowie der Kaufpreis, die Miete und der Rück-

kaufpreis ergeben sich aus der jeweils als Anlage beigefügten Beschreibung gemäß § 1 des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages 

und des entsprechenden Angebots. 

4. Zustandekommen des Vertrages  

Durch Unterzeichnung und Übermittlung des ausgefüllten Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages gibt der Anleger ein verbindliches 

Angebot auf den Erwerb der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte, den Abschluss des Mietvertrages und die Veräuße-

rung der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte am Laufzeitende ab. Der Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag wird wirksam, 

wenn der Verkäufer das Angebot annimmt. Auf den Zugang der Annahmeerklärung des Anlegers als Bedingung für den Erwerb 

des Eigentums an den Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukten verzichten die Parteien. Der Anleger wird jedoch unverzüg-

lich über die Annahme unterrichtet. 

5. Gesamtpreis der Finanzdienstleistung, zusätzliche Kosten und Steuern  

Der Gesamtpreis entspricht dem Kaufpreis für die Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte gemäß § 1 Ziffer 1.1 des Kauf-, 

Miet- und Rückkaufvertrages gegebenenfalls zuzüglich der Gebühr für die THD Treuhanddepot GmbH in Höhe von 0,75 % des 

Kaufpreises, maximal jedoch 300 Euro, zuzüglich gesetzlich geltender Umsatzsteuer.  

Der Anleger hat, sofern er das Eigentum an den Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukten und seine Rechte aus dem Kauf- , 

Miet- und Rückkaufvertrag nach Zustimmung des Verkäufers an einen Dritten überträgt, dem Verkäufer eine Kostenpauschale 

in Höhe von 125 Euro zuzüglich gesetzlich geltender Umsatzsteuer zu zahlen. 

Liefer- und Versandkosten werden nicht in Rechnung gestellt. 

Im Zusammenhang mit dem Erwerb können die folgenden weiteren Kosten anfallen: 

Kosten für den eigenen Makler und/oder Berater, falls sich der Anleger von sich aus und ohne Mitwirkung des Emittenten zur 

Einschaltung dieser Person entscheidet; Kosten einer Fremdfinanzierung des Erwerbs einschließlich Zinsen, sofern sich der 

Anleger von sich aus und ohne Mitwirkung des Unternehmens hierzu entscheidet; sämtliche Bankgebühren im Zusammenhang 

mit der Einzahlung des Kaufpreises. Im Falle des Verzuges mit der Zahlung des Kaufpreises ist das Unternehmen berechtigt, 

Verzugszinsen nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen in Rechnung zu stellen. Weitergehende Schadenersatzansprüche 

bleiben vorbehalten. Im Übrigen fallen lediglich übliche Porto- und Telefongebühren für die Kommunikation an. Die Höhe der 

vorgenannten Kosten ist einzelfallabhängig und kann daher nicht konkret beziffert werden. 

Bei den steuerlichen Einkünften des Anlegers aus der Vermietung der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte an den Ver-

käufer handelt es sich um Einkünfte aus Kapitalvermögen. Der Ertragsteuersatz beträgt 25 % der steuerpflichtigen Zinsanteile 

zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag, insgesamt 26,375 %. Sofern Kirchensteuerpflicht besteht, erhöht sich die Steuerlast um 

die entsprechende Kirchensteuer, die von Bundesland zu Bundesland variiert. Der gesamte steuerpflichtige Zinsanteil ermittelt 
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sich aus den Mietraten und dem Rückkaufpreis abzüglich des Kaufpreises. Die Kapitalertragsteuer wird nicht durch den Emit-

tenten einbehalten und abgeführt. Die bescheinigten Zinserträge sind vom Anleger in der persönlichen Einkommensteuererklä-

rung anzugeben und von diesem zu versteuern.  

6. Risikohinweis 

Der Erwerb der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte und deren Vermietung sind mit spezifischen Risiken behaftet, die 

im schlimmsten Fall zu einer Privatinsolvenz des Anlegers führen können. Weitere Hinweise sind dem Verkaufsprospekt, Kapi-

tel 2 "Risiken der Vermögensanlagen", auf Seite 34 ff. zu entnehmen. Auch in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind 

kein Indikator für künftige Erträge. 

7. Gültigkeitsdauer der Informationen/Befristung des Angebots 

Diese Verbraucherinformationen bleiben bis zur Bekanntgabe von Änderungen gültig. Änderungen werden als Nachtrag zum 

Verkaufsprospekt bekannt gemacht. Die Möglichkeit zum Erwerb der in dem Verkaufsprospekt vom 19. September 2018 be-

schriebenen Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte endet spätestens am Ende des 25.09.2019. Die jeweiligen Kauf- und 

Rückkaufpreise sowie die Mieten behalten in diesem Zeitraum ihre Gültigkeit. 

8. Kaufpreiszahlung, Lieferung, Mietzahlungen  

Die Zahlung des Kaufpreises gemäß § 1 des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages ist spätestens 10 Kalendertage nach Annahme 

des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages durch den Emittenten fällig und muss auf das in § 1 angegebene Konto des Verkäufers 

(Landessparkasse zu Oldenburg, IBAN DE96 2805 0100 0092 5802 65, BIC SLZODE22XXX) oder auf das Konto des Mittelver-

wendungskontrolleurs (Bankhaus Neelmeyer, IBAN DE03 2902 0000 1000 8644 78, BIC NEELDE22XXX) erfolgen. Die Über-

eignung erfolgt gemäß § 2 des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages spätestens 90 Tage nach vollständiger Zahlung des Kauf-

preises durch Vereinbarung eines Besitzmittlungsverhältnisses, nämlich des Mietvertrages. 

Die Auszahlung der Miete erfolgt vierteljährlich 10 Tage nach Quartalsende, erstmalig 10 Tage nach dem ersten vollen Quartal, 

das auf den Geldeingang folgt. 

Die Zahlung des Rückkaufpreises gemäß § 4 des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages erfolgt bei Vorliegen aller Voraussetzun-

gen mit der letzten Mietzahlung. 

Zahlungen an den Anleger erfolgen auf das vom Anleger im Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag bezeichnete Konto, solange keine 

Änderungen schriftlich bekannt gegeben werden. 

Die Rückübereignung gemäß § 4 des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages erfolgt durch Übergang des bestehenden Besitzmitt-

lungsverhältnisses auf den Verkäufer bzw. Umwandlung eines etwaigen Fremdbesitzes des Verkäufers in Eigenbesitz. 

9. Widerrufsrecht und Widerrufsfolgen 

Der Anleger kann den Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag nach Maßgabe der in diesem Vertrag separat abgedruckten und be-

sonders hervorgehobenen Widerrufsbelehrung widerrufen. Durch den Widerruf werden der Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag 

sowie sämtliche damit verbundene und/oder zusammenhängende Verträge (der Mittelfreigabevertrag, der Mieteinnahmenpool-

vertrag) rückabgewickelt. Im Falle der Ausübung des Widerrufsrechts ist der Verkäufer zur Rückzahlung des Kaufpreises zu-

züglich für die nach Maßgabe des Mittelfreigabevertrages gegebenenfalls gezahlte Gebühr verpflichtet. Der Käufer ist zur Rück-

gabe der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte und zur Rückzahlung gegebenenfalls erhaltener Mietzahlungen verpflich-

tet. Die Rückgabe der Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte erfolgt für den Käufer kostenfrei durch deren Abholung durch 

den Verkäufer. 

10. Mindestlaufzeit und Kündigung 

Der Mietvertrag hat eine feste Laufzeit von sechs Jahren ab Mietbeginn. Der Mietvertrag endet nach Ablauf von sechs Jahren 

automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Eine vorherige Kündigungsmöglichkeit für den Käufer besteht nur, wenn 

der Verkäufer seine Rechte und Pflichten aus dem Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag auf einen Dritten überträgt (§ 5 des Kauf-, 

Miet- und Rückkaufvertrages) sowie aus wichtigem Grund. Eine ordentliche Kündigung während der Festmietzeit ist ausge-

schlossen. Vertragsstrafen sind nicht vereinbart. 
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11. Anwendbares Recht/Gerichtsstand 

Sämtliche Verträge unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Kauf-, 

Miet- und Rückkaufvertrag ist Oldenburg (Oldb.) und für Streitigkeiten aus dem Mittelfreigabevertrag und dem Mieteinnahmen-

poolvertrag Bremen. Sofern der Anleger Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, gelten für den Gerichtstand die gesetzlichen 

Regelungen. 

12. Vertragssprache 

Die Vertragssprache für den Verkaufsprospekt einschließlich sämtlicher Verträge, jeglicher Vorabinformation sowie der Kom-

munikation zwischen den beteiligten Unternehmen und dem Anleger ist deutsch. 

13. Beschwerdestellen 

Ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren für Streitigkeiten aus diesen Vermögensanlagen ist vertraglich nicht vereinbart. 

Bei Streitigkeiten betreffend Fernabsatzverträgen zu diesen Vermögensanlagen können sich Anleger an die Schlichtungsstelle 

der Deutschen Bundesbank richten. Die Zugangsvoraussetzungen sind in der Schlichtungsstellenverordnung geregelt und bei 

der Schlichtungsstelle erhältlich: 

Deutsche Bundesbank 

- Schlichtungsstelle - 

Postfach 10 06 02 

D-60006 Frankfurt am Main 

Telefon   +49 (0) 69 9566-3232 

Telefax   +49 (0) 69 709090-9901 

Homepage  schlichtung@bundesbank.de 

14. Garantiefonds 

Ein Garantiefonds oder eine andere Entschädigungsregelung bestehen für diese Vermögensanlagen nicht. 
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10. Widerrufsbelehrung und weitere Dokumente 

Widerrufsbelehrung 

 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung 

widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsab-

schluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 246b 

§ 1 Abs. 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf 

einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 

Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH, Im Kleigrund 14, D-26135 Oldenburg (Oldb.) 

Telefax +49 (0)441 209 373-19, E-Mail invest@deutsche-lichtmiete.de 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von 

Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf die 

Rechtsfolgen hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Aus-

führung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie 

die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht er-

lischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Wider-

rufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die 

Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

Besondere Hinweise 

Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht 

mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir 

gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung 

bedient. 

Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr 

Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und 

Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumen-

ten (z. B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. 

Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch 

und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht. 

Bei Widerruf dieses Vertrages sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, 

wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinba-

rung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird. 

Ende der Widerrufsbelehrung  

Vertragsnummer (wird von DLM ausgefüllt) Kundennummer (falls vorhanden) Vermittlername Vermittlernummer 

Name, Titel Vorname Geburtsdatum 

Anschrift 

(Postleitzahl und Ort) 

 

(Straße und Hausnummer) 
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Muster-Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. 

An: 

Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH 

Im Kleigrund 14 

D-26135 Oldenburg (Oldb.) 

Telefax +49 (0)441 209 373-19 

E-Mail invest@deutsche-lichtmiete.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag betreffen der Deutsche 

Lichtmiete LED-Industrieprodukte. 

 

(*) Unzutreffendes bitte streichen 

 

 

 

 

  

Datum der Vertragsunterzeichnung Vertragsnummer (falls vorhanden) Kundennummer (falls vorhanden) 

Name, Titel Vorname Geburtsdatum 

Anschrift 

(Postleitzahl und Ort) 

 

(Straße und Hausnummer) 

 

Ort und Datum 

 

 

Unterschrift Käufer (nur bei Mitteilung auf Papier erforderlich) 
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Empfangsbestätigung und weitere Erklärungen 

 

im Folgenden „Käufer“ genannt. 

Empfangsbestätigung 

Hiermit bestätige ich, dass ich je eine Ausfertigung des Verkaufsprospekts, des Nachtrags Nr. 1 vom 26. August 2019, des 

Vermögensanlagen-Informationsblatts, die Widerrufsbelehrung, die Informationen zu Fernabsatzverträgen und die Identifikati-

onsdokumentation erhalten habe. Ich hatte ausreichend Zeit, die Unterlagen zu lesen und habe den Inhalt der Unterlagen voll-

ständig zur Kenntnis genommen. Soweit mir die Unterlagen in elektronischer Form zur Verfügung gestellt wurden, habe ich 

diese auf einem eigenen Datenträger gespeichert und geöffnet oder ausgedruckt, gelesen sowie deren Inhalt vollständig zur 

Kenntnis genommen. Den Inhalt der Unterlagen erkenne ich für mich als verbindlich an. Über diese Unterlagen hinausgehende 

Erklärungen oder Zusicherungen wurden nicht abgegeben und Nebenabreden wurden nicht getroffen. 

Erklärung des Käufers zum wirtschaftlich Berechtigten 

Der Käufer bestätigt, dass er die Deutsche Lichtmiete LED-Industrieprodukte für eigene Rechnung erwirbt. 

(Legitimationsunterlagen für den wirtschaftlich Berechtigten beifügen. Bei juristischen Personen sind ein aktueller Handelsregis-

terauszug und, sofern Gesellschafter mit mehr als 25 Prozent an der juristischen Person beteiligt sind, auch eine aktuelle Ge-

sellschafterliste beizufügen.) 

Erklärung zu politisch exponierten Personen (PEP) 

Ich erkläre, dass ich  

nicht den Status einer PEP habe, kein Familienmitglied einer PEP i.S.d. § 1 Abs. 13 GWG und keine einer PEP bekannter-

maßen nahestehende Person i.S.d. § 1 Abs. 14 GWG bin. 

eine politisch exponierte Person i.S.d. § 1 Abs. 12 GWG oder 

ein Familienmitglied einer PEP i.S.d. § 1 Abs. 13 GWG oder 

eine einer PEP bekanntermaßen nahestehende Person i.S.d. § 1 Abs. 14 GWG bin. 

Ich verpflichte mich, der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH unverzüglich mitzuteilen, falls ich während 

der Laufzeit dieses Vertrages den Status einer „PEP“, eines Familienmitglieds oder einer bekanntermaßen nahestehenden Per-

son erlange. 

Politisch exponierte Personen, Familienmitglieder einer PEP und bekanntermaßen einer PEP nahestehende Personen i.S.d. 

GWG sind die in Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgeführten Personen. 

Werbeeinverständnis 

Ich bin damit einverstanden, dass die Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH 

und der hier im Vertrag genannte Vertriebspartner mich  

telefonisch  

per E-Mail über ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen informiert.  

Ich möchte nicht informiert werden. 

Vertragsnummer (wird von DLM ausgefüllt) Kundennummer (falls vorhanden) Vermittlername Vermittlernummer 

Name, Titel Vorname Geburtsdatum 

Anschrift 

(Postleitzahl und Ort) 

 

(Straße und Hausnummer) 
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Die Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH und der hier im Vertrag genannte 

Vertriebspartner darf sich im Fall einer Vertragsbeendigung weiterhin unter dem von mir gewählten Weg für maximal 12 Monate 

ab Vertragsende zu den oben genannten Themen bei mir melden. Ich kann mein Einverständnis jederzeit ohne Angabe von 

Gründen gegenüber der Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH und dem hier 

im Vertrag genannten Vertriebspartner widerrufen. 

Datenverwaltung 

Der Käufer nimmt zur Kenntnis und ist damit einverstanden, dass im Rahmen dieses Vertrages angegebene, personen-

bezogene Daten über eine EDV-Anlage der Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH und Unterneh-

men der Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe sowie von den von ihnen beauftragten Steuerberatern und Wirt-

schaftsprüfern gemäß den Regelungen der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert, genutzt und verarbeitet wer-

den. Eine Übermittlung an Dritte findet darüber hinaus nur statt, wenn hierzu eine gesetzliche Verpflichtung besteht 

oder der Zweck dieses Vertrages dies erfordert. 

 

 

  

Ort und Datum 

 

 

Unterschrift Käufer 
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Identifikationsdokumentation 

 

Mit dem neuen Geldwäschegesetz vom 23.06.2017 hat der Gesetzgeber die Vorgaben der vierten EU-Geldwäscherichtlinie 

(EU/2015/849) des Europäischen Rates und des Parlaments vom 20. Mai 2015 in nationales Recht umgesetzt. Danach ist die 

Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH in Vertretung für die Deutsche Lichtmiete 

3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH vor der Begründung einer neuen Geschäftsbeziehung verpflichtet, den Käufer eines   

Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages anhand eines Ausweisdokumentes zu identifizieren und eine Kopie dieses Dokuments zu 

fertigen und über die gesamte Laufzeit sowie weitere 5 Jahre darüber hinaus aufzubewahren. Die Deutsche Lichtmiete Ver-

triebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH in Vertretung für die Deutsche Lichtmiete 3. Direkt-Investitions-

gesellschaft mbH darf den Antrag des Käufers auf Abschluss eines Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages daher erst dann anneh-

men, wenn sie den Identifikationsnachweis erhalten hat. 

Identitätsprüfung (zutreffendes bitte ankreuzen) 

Postident-Verfahren 

Persönliche Identitätsprüfung 

Der nachstehend genannte Käufer hat sich wie folgt legitimiert: 

 

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als (zutreffendes bitte ankreuzen) 

Kreditinstitut oder Finanzdienstleister, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG 

Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter 

Versicherungsvermittler nach § 34 d GewO; ich unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes 

Vermittler nach § 34 c GewO 

Vermittler nach § 34 f GewO Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler 

Der vorgenannte Käufer bestätigte auf Nachfrage des Identifizierenden der wirtschaftlich Berechtigte hinsichtlich des Antrags 

auf Abschluss des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages zu sein. 

Das Ausweisdokument lag im Original vor. Beiliegende Kopie stimmt mit dem Original überein. 

Bitte eine Kopie des entsprechenden Ausweisdokumentes (Personalausweis/Reisepass) beifügen. 

  

Vertragsnummer (wird von DLM ausgefüllt) Kundennummer (falls vorhanden) Vermittlername Vermittlernummer 

Name, Titel Vorname 

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit 

Anschrift 

(Postleitzahl und Ort) 

 

(Straße und Hausnummer) 

Personalausweis-/Reisepass-Nr. Ausstellende Behörde Ausstellungsdatum Gültigkeit bis 

Name des Identifizierenden Vorname des Identifizierenden 

Anschrift 

(Postleitzahl und Ort) 

 

(Straße und Hausnummer) 

Ort und Datum 

 

 

Unterschrift und ggf. Stempel des Identifizierenden 
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Lichtmiete-Direkt-Investitions-Programm 

Anlage 2 zum Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrag 

 

Hinweise zu politisch exponierten Personen (PEP) 

1. Eine „politisch exponierte Person“ (PEP) im Sinne des § 1 Abs. 12 GWG ist: 

Eine natürliche Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene 

ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar 

ist, ausübt oder ausgeübt hat. Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere  

a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekre-

täre, 

b) Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, 

c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, 

d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entschei-

dungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, 

e) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen, 

f) Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken, 

g) Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés, 

h) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen, 

i) Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer 

zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation. 

2. Jedes „Familienmitglied“ einer Person gemäß Ziffer 1 i.S.d. § 1 Abs. 13 GWG ist: 

a) der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, 

b) ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie 

c) jeder Elternteil. 

3. Jede einer Person im Sinne der Ziffer 1 „bekanntermaßen nahestehende natürliche Person“ ist jede natürliche Per-

son, die gemeinsam mit einer politisch exponierten Person 

a) wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung wie einer juristischen Person des Privatrechts oder einer eingetragenen Perso-

nengesellschaft nach § 20 Absatz 1 GWG ist oder 

b) wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung wie eines Trusts nach § 21 GWG ist oder 

c) zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder 

d) alleiniger wirtschaftlich Berechtigter  

aa) einer Vereinigung wie einer juristischen Person des Privatrechts oder einer eingetragenen Personengesellschaft nach 

§ 20 Absatz 1 GWG ist oder 

bb) einer Rechtsgestaltung wie eines Trusts nach § 21 GWG ist, 

die faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person errichtet wurde.  

Vertragsnummer (wird von DLM ausgefüllt) Kundennummer (falls vorhanden) Vermittlername Vermittlernummer 

Name, Titel Vorname 
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11.  Jahresabschluss 2017 der Deutsche Lichtmiete GmbH 

Bei dem nachfolgend abgedruckten Jahresabschluss handelt es sich nicht um den 

Jahresabschluss des Emittenten. Die Informationen zum Verlauf des Wirtschaftsjahres 2017 der 

Deutsche Lichtmiete GmbH, die seit dem 7. Juni 2018 in Deutsche Lichtmiete 

Beteiligungsgesellschaft umfirmiert wurde, sind zusätzliche Angaben. 
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- Diese Seite wurde absichtlich freigelassen - 
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- Diese Seite wurde absichtlich freigelassen -  
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Deutsche Lichtmiete  
3. Direkt-Investitionsgesellschaft mbH  
Im Kleigrund 14 

D-26135 Oldenburg (Oldb.)  

 

Telefon +49 (0)441 209 373–0  
Telefax +49 (0)441 209 373–19  

 

invest@deutsche-lichtmiete.de  
www.deutsche-lichtmiete-invest.de 


